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Vorwort.

®ie mit dem Austritt aus dem großherzog-

lich Mecklenburg-Schwerinschen Staatsdienste

keineswegs erloschene, sondern noch immer

gleich rege Vorliebe für denselben, der fort-

dauernde Eifer für das dortige herrschaftliche

Interesse und alles was demselbenförderlich

feyn kann, die Anhänglichkeitan das Vater-

land und die Begeisterung für das Fach, dem

ich mich widmete, gaben die Veranlassung zu

den vorliegenden Abhandlungen. Ihnen wid-

mete ich die Stunden der Muße, worüber ich

gegenwärtig im Privatleben gebiete.



Die beiden ersten dieser Abhandlungen

sind, wie auch wohl kaum mißverstanden wer-

den kann, nur für Anfanger in der camera-

listischenund beamtlichen Laufbahn bestimmt.

Den lieben, jungen Landsmannern, welchemit

ernstem Willen dieselbe betreten, werden jene

Andeutungen einen gedrängten Leitfaden und

manche nützlicheBelehrung gewähren. Der
erfahrene Geschäftsmann bedarf dieser nicht;

er wird aber die wohlgemeinte Absicht nicht

verkennen; er wird begreifen, daß das ihm

längst Bekannte dem Lehrlinge noch unbekannt

seyn könne oder müsse; er wird endlich einige

Wiederholungenentschuldigen,welcheder Deut-

lichkeitzum Dpfer gebracht wurden.

Der Abriß des beamtlichenWirkens muß

dem Neuling in dieser Sphäre willkommen

seyn. Hauptsachen werden darin nicht über-

gangen seyn, obgleich dem Verfasser lediglich

das Nachdenken und die Erinnerung bei sei-

nem Werke zur Seite standen. Persönliche
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Beziehungen haben überall nicht vorgewaltet.

Mögen immerhin manche Ansichten über die

gediegeneVerwaltung des einen oder andern

Faches menschlicheZrrthümer enthalten, sosind

sie wenigstens aus der reinen Quelle inniger

Ueberzeugung geflossenund auf dem Funda-

mente eigener Erfahrungen begründet worden.

Der Aufsatzüber das Feld-Regulirungs-

Wesen in den Domainen soll nur eine kurze

Uebersichtseyn. Er soll nur Andeutungen für

den Lehrling gewahren, wozu ein großer Ge-

(chaftskreis die Mittel bot. Daß über dieses

Fach die verschiedenartigstenMeinungen vor-

Händen sind, daß jeder ökonomischeEmpiriker

sich für einen sehr competenten Richter geo-

metrischerEinteilungen und staatswirthschaft-

licher Operationen auf neu regulirten Feld-

marken halt, ist zu bekannt, als daß darüber

noch etwas gesagt zu werden nöthig wäre.

Nicht minder wahr aber ist es, daß der wun-

derlichsteNeid, eine auffallende Eifersucht die¬



jenigen, welchesich mit dem Regulirungswesen

beschäftigen,gegen einander zu beseelenscheint.
Man wird fast nie ein günstiges Urtheil des
Einen über die Kenntnisse des Andern hören,
sondern fast durchgehend zweideutige Aeuße-
rungen vernehmen, wahrend der Erwerb da-
bei doch nur selten in Berührung kommt, und
Theologen, Juristen, Mediciner, Gelehrte sich
sehr häufig Gerechtigkeit widerfahren lassen.
Daher werden auch dieser Abhandlung die
Kritiken nicht fehlen, was uns indessen nicht
irre machen soll. Möge jenen Weisen ihr
Pfund zu Stutzen kommen und wuchern! —

Die Abhandluugen über eine bessereEon-
trole der Bauer-Wirtschaften in den Domai-
nen und über eine allgemein einzuführende
Bererbpachtung übergebe ich der verehrten Prü-
fung erfahrener Cameralisten, welche darauf
einwirken können. Möge der tüchtige und ge-
diegene Geschäftsmann und Staatsdiener den
Werth jener Vorschläge sorgsam abwägen;
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möge eine höhere Gewalt über ihre Ausfüh-

rung bestimmen! Der treuesteEifer für Staats-

und Menschenwohlrief dieseGedanken hervor,

welchekeine flüchtigenProjecte sind. Gema-

ßigte Freimüthigkeit ziert den Schriftsteller.

Sie ist beobachtet worden. Die Wahrheit ist

ein sich ewig neu erzeugender Phönix und

gleicht jenem hell leuchtendenGestirn, welches

wohl auf Stunden und Tage von den unrei-

nen Dünsten verdunkelt, aber nie verbannt

werden kann. Das Gute gewollt zu haben,

ist ein schönesBewußtseyn und wird es unter

allen Umständenbleiben.

Schließlich möchte eine Aufklärung über

die in diesem Werke durchgehendsgebrauchte

erste Person des Plurals, womit sichder Ver-

fasser einführt, erforderlichseyn, obgleichdiese

Manier nicht ganz ungewöhnlich ist. Sie

wurde hier lediglich gewählt, um dem öftern

//Ich" auszuweichen; sie befreundet scheinbar

sofort Schriftsteller und Leser und möge da¬



her unsere sarkastischenFreunde nicht an den

Eingang fürstlicherPatent-Verordnungen bös-

lich erinnern!

Nur noch ein Wunsch, aber ein herz-

licher! Möge dieses wohlgemeinteWerk nur

Leser finden, welche die reine Absicht desselben

erkennen! Möge es nicht ganz spurlos vor-

übergehen und das Gemeinnützigeaussäen nach

seinenKräften! Mögen die vielenalten Freunde

und AnHanger aus dem Geschaftsleben dabei

freundlich eines Mannes gedenken, der ihnen

einst werth war, und dem die Treue kein

fremdartiges Wort ist!

Großen-Flottbeck im Herbst 1825.

Der Verfasser.
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I. Einleitung.

SDie Beleuchtung der Stellung und der Pflichten

einer wegen des bedeutenden Domanii für Mecklen-

bürg besonders wichtigen Elaste der Staatsdiener

wird wenigstens insofern nicht ohne allen Werth seyn,

weil sie von dem Verfasser aus dem praktischen ie-

ben entnommen wurde. Sie kann aber auch nuhen,

wenn derjenige, welcher im Begriff sieht sich dieser

Laufbahn zu widmen, die vorliegenden Blatter zur

Hand nehmen und hier einen klarern Ueberblick sei¬

ner künftigen Verhältnisse gewinnen wird, als die

akademischen Vorlesungen zu geben bestimmt sind.

Aus diesem GesichtSpuncte betrachte der wohlwollende

Leser die vorliegende Abhandlung. Die in ireuerer

Zeit ansehnlich vermehrte Anzahl tüchtiger Do-

manial-Beamten wird keiner Belehrung über ihren

Standpunct, über ihr Wirken und über ihre Pflich-

en bedürftig seyn. Der Jüngling aber, welcher

in das öffentliche Leben übergehen will, oder eben

diesen großen Schritt »üt Ernst und Hoffnung ge-



than hat, sehnt sich nach so manchen Ausschlüssen,

die er mit Einem Zuge erhaschen möchte und doch

vergeblich sucht; sein Geist ist mit Fragen angefüllt,

deren Beantwortung ihm viel zu lange dauert, ja

die der Geschäftsgang selbst, den er nun allmälig

kennen lernt, ihm oft nur sehr langsam und unbe-

sriedigend entwickelt. Diesen unsern jungen Lands-

männern möge hier wenigstens Aufklärung über

dasjenige werden, was der Beamte ist und seyn soll.

Mögen sie bei dem wichtigen Uebergange von der

Lehre zur Anwendung durch unsre Darstellung ange-

feuert werden mmhig fortzuschreiten, ihr Fach lieb

zu gewinnen und sich zu ausgezeichneten Dienern

des Staats zu vervollkommnen, nachdem ihnen der

Umfang und die Würde ihres Berufs gezeigt wor-

den ist. Wie dankbar würde der Verfasser in jenen

Jahren eine solche Belehrung entgegengenommen

haben! Möge dieselbe Gesinnung auch diese ange-

henden Beamten beleben, und möge ihnen nicht nur

der Brot-Erwerb, die erbärmlichste aller Ansichten

bei der Wahl einer künftigen Laufbahn und bei der

Pflichterfüllung, sondern die Werthschähung des er-

wählten Berufs eine edle und bleibende Aufmunte-

rung gewähren

Obgleich wir nun aufrichtig bekennen, für die

jetzige, unfrer Ansicht nach, zu complicirte Organisa-

tion des Wirkungskreises der Amts-Behörden aus dem

Grunde nicht besonders eingenommen zu seyn, weil

eine in allen Geschäfts-Zweigen vorzügliche Verwal-

tung dadurch gehemmt und vom Zufalle abhängig



gemacht wird, welches sich ohne größere Kosten ver-

meiden ließe, so mögen doch die ausführlichen Ideen

über eine zweckmäßige Abänderung bis zum zweiten

Theile des von unS begonnenen Werks ausgesetzt

bleiben. Es soll hier daher nur auf die gegenwärtig

bestehenden Verhältnisse Rücksicht genommen werden;

indessen dergestalt, daß auch bei einer künftigen Um-

Wandlung viel fortdauernd Zutreffendes und Nutzba-

res rücksichtlich der Stellung und Pflichten der Do-

manial-Beamten nicht gänzlich verloren gehen kann

und selbst dann noch anwendbar bleiben wird.

Wir wollen den jetzigen Wirkungskreis der

Amts-Behörden, die Oberbehörde und Controlle der

Aemter, das AmtS-Personale nebst den Subalternen,

das Directorium und collegialische Verhältniß, die

Geschäfts-Vertheilung, die allgemeinen beamtlichen

Obliegenheiten, die befondern Pflichten eines jeden

Mitgliedes des Amts, mit Einschluß der Subordi-

nirten, die Notwendigkeit eines angemessenen colle-

gialischen Benehmens unter den Beamten, den Be-

ruf zur schonenden Behandlung der Subalternen,

dann aber auch die Stellung des Beamten als

Staatsdieners zu seiner Ober-Behörde und zu seinen

Untergebenen betrachten, und so denjenigen, welcher

damit noch nicht vertraut ist„ in den Stand setzen

eine allgemeine Uebersicht zu gewinnen. Der Ver-

saffer bekennt indessen, den Beamten hinsichtlich

seiner Pflichterfüllung ganz so dargestellt zu haben,

wie er sich einen solchen Mann nach seinem Sinne

wünscht. Ob es bessere Ideale gebe, muß der¬



selbe geprüftem Urtheile anheimstellen. Wir sind
indessen davon durchdrungen, daß derjenige, welcher
den hier gegebenen Vorschriften gemäß sich benimmt
und wirkt, ein tüchtiger Diener des Staats ist
und sich nicht nur die Gnade seines Fürsten und
Herrn, die Hochfchätzung seiner Vorgesetzten und die
Liebe der Amts-Einsassen erwerben, sondern auch
nach seinem Ausscheiden noch lange nicht vergessen
werden wird. Dieses Ziel ist ein sehr großes, wür-
diges. Wer danach strebt, dem kann wenigstens
nicht vorgeworfen werden etwas Gemeines gewollt
zu haben, selbst wenn er eö nicht ganz erreichen
sollte. Waren alle Staatsdiener von den: Vorsätze
begeistert, ohne Nebenabsichten das Höchste leisten
zu wollen, was ihren Kräften erreichbar ist, wahr-
lich der Staat, welcher solche Diener hätte, würde
glücklich zu preisen seyn und bald in einen blühen-
den Zustand versetzt werden.

ll. Jetziger Wirkungskreis der Domanial-

Amts-Behörden.

Der jetzige Wirkungskreis der Amts-Behörden
ist vierfaltig, wenn wir zwei oft nicht von einem
und demselben Beamten geführte Geschäfte getrennt
angeben wollen. Er setzt daher, da eine tüchtige
Verwaltung aller Geschäfts-Zweige, wozu ein ober--



sachlichesWissen nicht genügt, von demLandesherrn
und den Ober-Behörden beabsichtigtund gefordert
wird, sehr vielseitige Kenntnisse voraus. Nimmt
die großherzoglicheKammergleichbei der Wiederbe-
setzungerledigterStellen auf die Umstände Rück-
sicht, so muß ein jeder Beamter sich doch gefaßt
halten, von dem einen Fache zum andern überzu-
gehen, und ohnehin ist er für alle Unordnungen,
sie mögen vorfallen in welcherArt es auch fey,
gleichdemjenigen,der dem befraglichenRessort spe-
ciell vorsteht, verantwortlich.Nur der Angriff einer
zur Berechnung in Einnahme und Ausgabe anver-
trauten Casse trifft den Berechner ausschließlich.

Der beamtlicheWirkungskreiserstrecktsichnicht
nur auf die ökonomifcheAufsichtmit allem, was da-
hin gehört, nicht nur auf die Beitreibung und Be-
rechnungder sammtlichenPachtsummen, Gefalleund
Contributionen, sondern auch auf die Besorgung
aller ordentlichenund außerordentlichenpolizeilichen
GeschäfteUnd Vorkommenheiten,endlich aber noch
auf die Verwaltung der Civil- und Criminal-Ge-
richtsbarkeit, der letzterenjedochnur insoweit) wie
das großherzoglicheCriminal- Gerichts-Collegiumes
nicht für gut befindet die Special-Untersuchung
selbstzu übernehmen,oder seiner Bestimmung nach
nicht unbedingtdazu angewiesenworden ist.

Die vielenFeld-Regulirungen der neuem Zeit,
welcheeinen völlig veränderten Charakter angenom-
men haben, wie der altere war, und deren Aus-
führung, d. h. die Leitung der Ausführung, den



Beamten stets überlassengebliebenist; die vielfalti-
gen damit in Verbindung stehendenBehelligungen;
die Contracts-Entwürfe, wenngleichdie allgemeiner»
Bedingungen principmäßig feststehen;die damit ver-
bundene Ausrechnung der Pacht-Anfchläge, welche
wenigstensbei zahlreichenund starkmit Hauswirthen
besetztenDorffchaftensehr mühfam sind, so wie des
Canons für die vielen Büdnereien; endlichdie grö-

stere Aufmerksamkeit,welchedie Ober-Behörde mit
Recht den neuen Gehöfts-Besehungen und Veran-
derungen der Wirthe gegenwärtig widmet, so wie
die sorgfältigere Haltung der Hofwehr.Verzeich-
nisse und Jnventarien, haben die ökonomischen
Geschäfteder AmtS-Behörden sehr gegen ehemals
erweitert, und die schonzu lange für den Landmann
so drückendenZeiten haben ebenfalls durch Admini-
strationen und Abmagerungen noch mehr dazu bei-
getragen.

Das Amts-, Cassen- und Rechnungswesen
scheint kaum mehr dasselbezu seyn. Nicht nur,
daß eine Menge neuer, zum Theil keineswegsun-
bedeutender, Recepturen und Register hinzugekom-
men sind; sondernder ganze Betrieb erfordert eine
größere Schwungkraft und Umsicht, als früherhin
nöthig war. Während der RechnungS- Beamte in
jenen glücklichenZeiten des Landmannsnur der vier
Species und der Ordnungsliebe bedurfte, um die
etatmäßige Ucberfchuß-Summe und das abgeschlos-
sene Amts-Geld-Register mit den Neben-Rech-

nungen promt abzuliefern, treten ihm gegenwärtig



große Hindernisseentgegen, und die Ordnung allein
will nicht mehr ausreichen. Das Geschäft hat auf-
gehört ein mechanischeszu seyn, und muß bei der
allgemeinenCalamitat, wo an das genaue Beobach-
ten der ausgeschriebenenZahlungstage von Seiten
der Pflichtigen, an eine volle Berichtigung der Ge-
falle ohne StundungS-Gesuche fast gar nicht mehr
zu denkenist, förmlichsystematischbetriebenwerden.
Dadurch also und durch die vielenverschiedenartigen
Berechnungen, außer derjenigender ordentlichenGe-
fälle,ist das den Amts-Behörden anvertrauteRech-
nungöwefensehr umfänglichund schwieriggeworden.

Die größere oder geringereBedeutung der Ju-
stiz-Verwaltung hängt in der Regel von derVolks-
zahl und Wohlhabenheitder Domanial-Aemter ab.
Der erste Grund liegt nahe; der zweite aber ist
nicht minder richtig, denn es ist eine bestehendeEr-
fahrung, daß gerade in den ärmsten Gegendenpro-
cessirtwird, gleichals ob der Mißmuth zumStreit
treibe, das gemächlicheGefühl des Wohlstandes
aber zur Ruhe ermahne.

Die Amts-Behörden erkennen als Gerichte
erster Instanz in allenStreitfachen der nicht eximir-
ten Einsassen ihres Bezirks. In Folge der noch
fortbestehenden,für alle Nieder-Gerichte normiren-
denInterims-Ordnung sowohlals auchdeshalb, weil
sie eö größtentheilö mit der ungebildetstenVolks-
Classezu thun haben, derenBegriffe von Recht und
Unrechtam wenigstenentwickeltund zumal für juri-
stischeGrundsätzeeben nichtsehrzugänglichsind, soll



der Betrieb der Amts-Justiz vorzugsweiseein vater-
licherftyn. Die extraprotokollarischenWorte des Frie¬
dens sollen der ursprünglichenAbsichtnach das Beste
dabei thun. Ohne uns über die Vortheile und Nach-
theile der zum Preise der bisherigenEinrichtungun-
serer AmtS-Behörden oft angeführten sogenannten
Dielen«GerechtigkeitSpstegehier weiter auslassen zu
wollen, glauben wir deSungeachtet behaupten zu
dürfen, daß es bei den Amts. Gerichtennicht selten
zum schriftlichenVerfahren komme, und daß die
Gerichte in den größeren oder starkbevölkertenAem-
tern gewöhnlich mehr beschäftigt sind, als man
glauben sollte. Es ist nicht zu leugnen, daß die
Proeejse der Bauern in neuerer Zeit zugenommen
haben, wenngleichSchuld-, Injurien» und Schwan-
gerungS-Sachen am häufigsten vorkommen. Theils
mögen die Conjuncturen und diezusehendsvergrößerte
Depravation des Landvolks, theils Sportelsucht ei¬
niger Gerichte, theils die Umtriebe des unwürdiger»
Theils der Advocaten, dann aber auch wohl eine
regelrechtereAusübung des Richter-Amts auf dem
platten Lande und die Vermehrung des kleinen Be-
sitzthums durch Erb-Verpachtungen und Büdner-
Anlage!« dazu beigetragen haben, die Gegenstände
des Streits zu Haufen. Hinsichtlichder letztenVer-
muthung wollen wir uns indessengegen den Vor¬
wurf verwahren, dem kleinen Besitzthume selbst
Eins angehängt zu haben. Wir machen also dar-
auf aufmerksam, daß, so wie keineRose ohneDor¬
nen ist, das Eigenthum natürlich mehrere Coilisio-



nrn mit den Nachbarn u. s. w. erzeugenmüssewie
das Zeitpacht-Verhältniß. Es möchteindessendurch
das Voraufgegangenehinreichendangedeutetworden
seyn, daß die Verwaltung der Justiz gegenwartig
für dieAmtö-BehördenkeineNeben-Sache mehr sey.

Die polizeilichenVorkommenheitenbieten be-
sondersan denLandes-Grenzendem thatigcuBeam-
ten eine sehr umfänglicheBeschäftigung dar. Das
Repositorium für diesen Geschäfts-Zweig erfordert
in einer wohlgeordnetenAmtS-Registratureinefast un-
glaubliche Anzahl von R-ubriken, hinter denen
sichmit Bestimmtheit kein.Fach ohne Acten finden
wird. Die sogenanntenRegiminalia greifen mehr
oder minder iinmer in diefen Geschäfts-Zweigein,
und wir sondernsie daher nicht ab. Die Sicher-
heitS und Wohlfahrts-Polizei gibt in einein gro¬
ßen Amte einen bedeutendenSpielraum für die
Thätigkeit. Das Armen-Wesen, die Feuerschau,
Geschäftefür die Domanial-Brandeasse, Aufsicht
der Land-Schulen, Wege-Aufsicht, Grenz. Sachen,
Verhöre aufgegriffenerVagabonden, und die Unter-
suchung: ob unverbesserlicheSubjecte der ?lrt und
Bettler sich zur Aufnahme in das Landarbeithaus
eignen? deren Ablieferung, das Visiren der Pässe,
die Beobachtungder Landkrüge,Forstwrogen, Zoll-
Sachen, Maß und Gewicht, Hausirhandel, Seu-
chen, Durchmarsche, das Recrutirungswesen, Auf-
ficht des staatsbürgerlichenund moralischenBetra-
gens der Amts-Einsassen, Requisitoriales, Commis-
soria u. s. w. mit den daraus hervorgehendenUn¬



tersuchungen,Verhören, Berichten, Protokollen, und
Rechnungs-Registern, z. B. derArmen- und Schul-
Casse, ja die zahllose Menge kleiner Vorfälle,
welchedieses Fach in Anspruchnehmen, geben einer
umsichtigenund treuen Polizei-Pflege in den Do-
manial-Aemtern vollauf zu thun.

Noch manches Geschäft findet /sich, wobei
es streitig werden dürfte, zu welchemZweige der
Geschäfts- Vertheilung es besonders gezählt wer-
denmüsse. Wir glauben indessenhinreichendgezeigt
zu haben, wie mannichfaltig der jetzige beamtliche
Wirkungskreis sey, und welchevielseitigeKenntnisse
die bisherige Organisation daher voraussetze.

III. Ober-Behörde der Domanial-Aemter,

Die eigentlicheOber-Behörde der Domanial-
Aemter ist die hohe großherzoglicheKammer. Sie
ist es nicht nur in Oekonomie-, Bau-, Forst, und
Rechnungs-Sachen außer dem, was die Admini-
stration im Allgemeinenbetrifft, sondernauch in dem
größesten Theile der polizeilichenAngelegenheiten,
und hat als Stellvertreterin des Fürsten, wie Ge-
richtsherr, unzweifelhaft auch das Recht, in
Sachen, in denen ste nicht Partei ist, sich gericht-
licheActen vorlegenzu lassen, um von der bishe-
rigen Betreibung der Sache Kenntniß zu nehmen.

Der mannichfaltigeWirkungskreis der Aemter



veranlaßt aber natürlich, daß, selbstaußer den ge-
richtlichen,noch Sachen vorkommen, in denen die
großherzoglicheKammer nicht competent seyn kann;
und so müssendenn die allerhöchsteLandes-Regie-
rung, die competenteJustiz -Canzlei und das groß-
herzoglicheConsistoriumzu Rostock noch als Ober-
Behörden genannt werden, an welche die Beamten
resp. in geistlichenund einzelnen polizeilichenAnge-
legenheiten, in Justiz-Sachen und in Sponsalien-
und«.Ehe-Sachen der Domanial-Unterthanen speciell
gewiesensind. Auch von diesen Ober-Behörden
haben die Beamten alsoAuftrage, Refcripte, Man-
date und Belehrungenanzunehmen,welchedembeson-
demWirkungskreisejener hohenDikasterienangehören.

IV. Controlle der beamtlichenPflichterfüllung.

Diese Controlle führt in allen Administrations-,
Oekonomie-,Rechnungs- und in dem größtenTheile
der Polizei-Sachen das großherzoglicheKammer-
Collegium, und zwar vorzüglichdurch die aus der
Mitte desselbenfür die vier Kreise des Domanii
delegirtenDistricts- Rdthe, welchein dieserFunction
allerhöchstbestätigt werden; dann aber auch noch in
Rechnungs-Sachen durch den Departements.Rath
für die großherzogl.Renterei und durch das dem
CollcgiountergeordneteRevisions-Departement.

Der Districts--Rath ist besondersberufen, das



seiner Aufsichtanvertraute Amt im Auge zu behal-
ten und den ganzen District, so oft und so weit eS

ihm erforderlichscheint, zu bereisen. Er ist berech-

tigt und angewiesen, wenn seine Aufmerksamkeit

rege gemachtworden ist, sich nach dem ganzen Ge¬
schäfts-Betriebe umzusehen, eine neue Geschäfts-
Vertheilung zu dirigiren, saumselige Beamte zur
Pfiichterfüllungzu ermahnen,Pflichtwidrigkeitenund
Unordnungen dem Collegio anzuzeigen, die Amts-
Gebäude, Registraturen und Amtsgefangnissezu vi-

sitiren, sichvon den Rechnungs-Beamten die Ma-

nualien, Registerund eventualiter denbaarenCassen-

Bestand vorlegen zu lassen, augenblicklicheSicher-
Heits-Maßregelnzu treffen, die Depositen-, Preisen-

taten-, Vormundschafts-, Testamenten- und Hypo-
theken-Bücher zu inspiciren, die Feldmarken in
Augenscheinzu nehmen und die neuenRegulirungen

zu leiten, eben angestellte oder versehte Beamte

zu introducirenund sichdie möglichsteLocal-Kennt-

niß zu verschaffen,um dem Collegio zu jeder Zeit

Auskunft geben und das erste Votum in allen den

District betreffenden Sachen abgeben zu können.

Er darf indessenkeineeigenmächtigenSchritte unter-

nehmen, sondernbedarf stets der Genehmigung des

Collegii und ist für alles, was er in dieser Eigen-

schastverfügt und thut, verantwortlich.
An den Districts-Rath haben die Beamten

sichalso rücksichtlichalles dessen, was sie persönlich

oder den Geschäftsgangoder zweifelhafteFalle, die

in der Administration vorkommen, oder Plane zur



Verbesserungderselben, oder die Auslegung ihnen
nicht ganz verständlichervon der Kammer ausge-
gangener Patent-Verordnungen und Reskripte, oder
die rückständigen?lmts-Gefälle und deren Beitrei-
bungsmittel im Allgemeinenbetrifft, u. s. w. zuerst
zu wenden, ihn zu befragen, sichmit- ihm zu ver-
ständigen und so die Schreibereien durch Befpre-
chungenmöglichstabzukürzen,damit nicht unnöthige
wiederholendeBerichte und Decrete veranlaßt werden
mögen. Damit aber auch der Districts -Rath nicht
zu vielfältig behelligtwerde, möge derselbemit Klei-
nigkeiten und mit Justiz-Sachen wenigstens ver-
schont bleiben.

V. Stellung des Beamten als Staatsdieners
zu seiner Ober-Behörde und zu seinen

Untergebenen,

Die Stellung des Domanial- Beamten als
Staatsdieners ist eine sehr anziehendeund würdige.
Sein untergeordnetesVerhaltnißschmälertdieselbeüber-
all nicht; ja, es wird bei einer tüchtigenPsiichterfül-
lung ihm kaum bemerkbar. Vielmehr bietet sichihm
eben dadurch, daß seineArbeiten den höhernBehör-
den zu Gesichtekommen, daß seine Geschicklichkeit,
seine Thätigkeit nicht verborgen bleiben können, die
schöne Gelegenheit dar, erkannt lind gewürdigt zu
werden. Mit einem guten Bewußtfeyu seiner Dex-



terität und seine?Geschäftsführunggerüstet, darf er

den Districts-Rath ruhig erwarten. Nur dem Un-

redlichen, der das Lichtzu scheuenUrsachehat, dem

Faulen, dem die wohl verdienten Rügen schonim

voraus um die Ohren summen, dem Hoffartigen,

dessen leere Eitelkeit es nicht ertragen kann einen

Obern vor sichzu sehen, wird die Erscheinungdes

Letzterenlastig oder gar furchtbar seyn. Für den

treuen, thatigen Staatsdiener kann jede Revision

nur ein Triumph werden. Dieser wird in demDi-

stricts-Rathe sich bald einen Gönner und Freund

erwerben; er wird schon gesprächsweisesich von

manchen ihn interessirendenGrundsäßen und Ver¬

hältnissen unterrichten können; er wird durch das

klare Hervorleuchteneiner umsichtigenAmts-Ver-

waltung selbst denjenigen Vorgesetzten, der die

goldnen Regeln der Humanität zu vergessengeneigt

seyn sollte, in seine Schranken zurückweisen.
Der Beamte möge arbeiten in welchemFache

der Administration es sey, so eröffnet sein Wir-

kungskreis ihm ein Feld des Eifers für Menschen-

wohl und eine belohnende Thätigkeit. Während

die Mitglieder der Ober-Behörde in einem Acten-

Chaos leben, und das Einzelnesichbald im Großen

und Allgemeinen verliert, während der Districts-

Rath von seinen mit Lust und Umsicht, mit den

wohlwollendstenAbsichtenfür die Einsaffen eingelei-

teten Regulirungs- Plänen bald an den Schreibtisch
zurückeilenmuß, sieht der ökonomischeBeamte die

fröhlicheSaat, welche er mitausstreuen half, in



seiner Nähe aufblühen; die Ausführung des Ein-
theilungs- Projects geschieht unter seinen Augen;
die wohlthätigen Folgen, die zunehmendeCultur,
die angeregteIndustrie, die reichereErnte gedeihen
um ihn her; er ist nicht nur Zeuge und Theilneh-
mer dessen was beschlossenworden, er ist auch
Zeuge der Wirkungen, und nach Jahren noch ver-
mag der Anblickder segenreichenVerwandlung, wo-
zu er so kraftig beitrug, sein Herz zu erfreuen.
Mannichfaltige Gelegenheitenbieten sich ihm dar,
auf den Wohlstand, auf das Fortkommender Ein-
fassen einzuwirken, ihr Fürsprecherzu werden und
ihre Noth zu lindern. Zugleichaber werden Nach-
denkenund Aufmerksamkeitihn in denStand sehen,
fortwahrend für das Interesse seines Fürsten und
Herrn zu wachen und thätig 'zu

seyn und sichder-
gestalt der Gnade Serenissimi doppelt würdig zu
machen.

Der Rechnungs-Beamte hat, zumal in trauri-
gcn Zeiten, wie die jetzigenfür denLandmannsind,
trotz seiner ursprünglichmehr mechanischenBeschaf-
tigung, stets die Gelegenheit, sichVerdienstezu er-
werben. Er kann sichals einen treuenund eifrigen
Diener bemerklichmachen, indem er mit der unent»
behrlichenGenauigkeit und unermüdet die Gefalle
beizutreibenund der Haupt-Kasse zu Hülfe zu kom-
men sucht; er kann sichaber auch durch Schonung,
so weit sie möglichist, durch mühsameUntersuchung
der Kräfte eines jeden Dementen, durch kleine
Beitreibungen, durch Compensations-Mittel, wobei

2 *



die Landesherrschaftnichts einbüßt, also auf dem

rechtlichstenWege als ein wahrer Freund seinerUn-

rergebenendarstellen.
Doch nicht nur den in jenen beiden Geschasts-

Zweigen vorzüglichArbeitenden, sondern auch dem

Justiz- und Polizei-Beamten ist ein weites Feld

edler und folgenreicherWirksamkeit eröffnetworden.

Wenn eine gute Gerechtigkeit-Pflege zu den

größten Wohlthaten einer weisenStaats. Verfassung

und Gesetzgebunggehört, so ist sie der ungebildeten

Classe der Staatsbürger, welche sich am wenigsten

zu helfen weiß, am unentbehrlichstenund wichtigsten.

Daher wird ein redlicher, thatiger und geschickter

Amts-Richter von den Amts-Einsassen bald gewür-

digt und dankbar verehrt werden. Da die Glorie

der Themis, welche den Ober«Richter umstrahlt,

dem Nieder-Richter gänzlichabgeht, so ist es nur

die treue und vaterliche Erfüllung seines Berufs,

welche ihm jene ersetzenkann. Das öffentliche

Vertrauen ist seine höchsteZierde; wenn man aber

diese eine der schönstendes Staatsdieners nennen

darf, so wird der Ruf derselbenunfehlbar selbstzu

der administrativen Ober-Behörde dringen, welcher

er im Uebrigensich nur wenig bekannt machenkann.

Auch der letztern wird es nicht gleichgültig seyn,

wie die für sie verwaltete Justiz in den Domanial-

Aemtern gehandhabt werde. Der Beifall des com-

Petenten Landes - Gerichts und die Liebe der Ein-

fassenwerden aber eine unfehlbareBelohnung seyn,

welche der uneigennützige, sieißige und geschickte



Justiz-Beamte bei der väterlichenBetreibung seines
oft mühsamen und mit Verdruß verknüpften Ge¬
schäfts zu gewärtigen hat.

Die emsige und umsichtigeVerwaltung der
Polizei führt mancheUnbequemlichkeitenfür dieEin-
wohner des Bezirks herbei, aber sie schafft dafür
wieder Bequemlichkeiten. Ihr ehrenvollesGepräge
bestehtin den Folgen, welche sie herbeiführt, und
diefe werden stets hervorleuchten. Sicherheit und
Wohlfahrt, dieBegleiterinneneinerguten Administra-
tion civilisirter Staaten, stehenmit diesemBetriebe
in genauer Verbindung. Auch der Polizei-Beamte
kann in seinemWirkungskreisekraftig dazu beitra-
gen, ja der freiereSpielraum, welcherihm, gegen
andre Staatsdiener verglichen, zu Gebote steht,
muß dem denkenden Kopfe Interesse gewähren.
Wird manchefeiner Verfügungen auch anfangs mit
Murren aufgenommenwerden, so werden eine sorg-
same, zweckmäßigeund unparteiischeArmen-Ver-
sorgung, Verminderung der Feuersgefahr, Ver-
schwindenderDiebstahle, Sicherheit derLandstraßen,
gut unterhaltene Wege, Ordnung in den Krügen,
gesetzmäßigeMaße und Gewichte, Unterdrückung
aller Bettelei u. f. w. doch Erfolge seyn, welche
von den Einwohnern des Amtes zuletzt dankbar
anerkannt und dem ganzen Lande bekannt wer-
den. Treibt dabei der Polizei - Beamte sein Ge-
schäft mit Ruhe und Mäßigung, bedienr er sich
nur rechtlicherund erlaubter Mittel, so wird der
Beifall der Ober-Behörden, ja selbst des Lan¬



desHerrn ihm nicht entgehen, und mit der Scheu

der Einwohner vor polizeilichenVergehen und Un-
ordnungen sich auch die Liebe derselben zu ihrer

Obrigkeit verbinden.
Der Beamte arbeite in welchem Fache es

seyn möge, so sey und bleibe er Vater seiner Un-

tergebenen, denn zu diesemschönenBerufe hat der

Landesherrmit den erhabenstenund wohlwollendsten

Gesinnungengegen seine UnterthaneKihn eingesetzt.

Er ist aber nicht nur berufen, für diese allein zu

wirken; er wirke auch für seinen Herrn und den

Staat, die nehmen müssen, um geben zu können.

Beides wird ihm möglich werden, und so dürfen

wir wohl die Stellung des Domanial-Beamten

glücklichpreisen, der, wenn er selbst nicht dazu die

Veranlassung gibt, im Großherzogthum Mecklen-

bürg-Schwerin keinenNahrungssorgen ausgesetztist,
dabei in der Landstadtund in seiner Prafectur als

der Erste und Angesehenstebetrachtet wird und so
kräftig für das Wohl des Staats und für Men-

schenglückzu streben im Stande ist.

VI. Amts-Personale, mit Einschlußder

Subalternen und Amtödiener.

Für die auswärtigenLeserdieserBlätter, welche

mit denin unsermtheurenVaterlandebestehendenVer-

Hältnissennicht genau bekannt seyn können, erachten



wir es für nützlich,das ganze Personale eines grö¬
ßern Mecklenburg.SchwerinschenDomanial-Amcö,
mit Einschluß der Subalternen und Amtsdiener,
kennen zu lernen. Widrigenfalls würden wir eine
iin Lande selbst hinlänglich bekannte Sache mit
Stillschweigenübergehen. Da wir aber den Wir-
kungskreis dieser Behörden im Allgemeinenbereits
entwickelthaben und über die Stellung derselben
unsereAnsichtausgesprochenworden ist, möge diese
Notiz folgen.

Für die größern Domanial-Aemter, bei denen
die den Beamten zu Gebote stehendeZeit oft noch
durch ioeal-Verhältnisse von mancherleiBelästigun¬
gen, außer den ordentlichenGeschäften,in Anspruch
genommenwird, ist eigentlichdie Zahl von drei,

bei Aemtern von geringererBedeutung dieZahl von
zwei Beamten als Norm angenommen worden.
Nur einige sehr kleine Aemter werden von einem
einzigenBeamten administrirt. Eine Vermehrung

der Beamten an einigen Stellen ist nur die Folge

besonders dringender Veranlassungen oder seltener
landesherrlicherGnadeubezeugungenfür irgend ein
Individuum gewesen, dem baldige Anstellung ver-

heißen worden war, ohne daß sich sofort eine pas-
sende anderweitige Gelegenheit dazu hatte finden
lassen wollen. Die Titulaturen eines Amtshaupt-

mannS, Oberamtmanns (Drost) sind für ersteBe-

amte, eines Amcmanns für zweite,und einesAnus-

Verwalters für dritce Beamte die gewöhnlichen.

Höhere Titel smd besondereBegnadigungen, welche



nur auf den Rang Einfluß haben, ohne die Srel-
lung zu verandern.

Außerdem befindet sich bei jedem Domanial-
Amte ein Actuarius (Registratur), dem in größern
Aemtern oder auch wegen besondrer Umstände ein
Protokollist, d. h. ein auf das Protokoll beeidigter
Schreiber zugeselltwordenist, als erster Subalterner.
Noch sind, als Subalterne letzterClasse, ein AmtS-
Landreitekund ein Gerichtsdiener, der zugleich die
Gefangenen fesselt und ihre Aufwartung besorgt,
dabei angestellt.

Endlich wird bemerkt, daß die Domanial-
Aemtersowohlan Quadrat-Ruthen-Flache, als auch
an Hufen- und Volkszahl sehr von einander abwei-
chen, daß indessen sehr viele passende Combina-
tionen kleiner aneinander grenzender Aemter statt-
gefunden haben, und nocheinigebevorstehen,so daß
zur Minderung unnöthiger Administrations-Kosten
schongegenwärtig drei und vierzig Aemter und drei
Vogteien bis auf dreißig für sich bestehende, we-
nigstens von denselbenBeamten verwaltete Doma-
nial-Bezirke, und eine noch jetztcommijsarischad-
ministrirte Vogtei reducirt worden sind.

Die bei den Amts - Behörden zugelassenen
Auditoren sind verpflichtet, auch ohne Wagegelder,
die ihnen von den Beamten aufgetragenenGeschäfte
zu übernehmen, wenn sie aus Beförderung Anspruch
machenwollen. . Daher werden sie sofortals „M i t-
arbeitet" in Eid und Pflicht genommen und er-
halten bei besonderer Auszeichnungein votum de-



cisivum in allen Amts - Sachen oder in irgend einer

Haupt-Branche derselben, wenn nicht bewegende
Gründe eine solcheStimm-Verleihung widerrathen
sollten. Man hat alle Amts-Auditoren nach ihrer
Anciennetat im Staats-Kalender numeriren lassen,
da das Avancementdurch die Aemter geht.

VII. Directoriumund collegialischesVerhältnis;
unter den Beamten.

Der erste Beamte führt seiner Stellung nach
das Directorium. Er nimmt den ersten Platz am
Amtstische, selbstin denForstgerichtenüber demihm
hinsichtlichdes Ranges vorgehendenOberforstmeister
des Districts, ein und führt den Vorsitz in allen
Sessionen, Conferenzenund Terminen, denen er bei-
wohnt. Er entsiegelt alle an das Amt eingehende
Rescripteder höherenDicasteria, namentlichder ad-
ministrativenOber-Behörde, so wie alle an dasselbe
eingehendeVorträge, Eingaben, Requisitorialeöund
Schreiben, kurz, alle Präsentaten-Stücke und Jnsi-
nuationen, welcherArt sie seyn mögen. Er hat das
ersteVotum in allenAmts-Sachen, wenn er gleich
dem mit einem oder dem andern Ressort speciell
beauftragten Beamten in den dasselbebetreffenden
Angelegenheitendie Decretur überlaßt. Er hat
darauf zu sehen, daß in dem Geschäftsgängekeine



Stockungen entstehen, daß die Anordnungen der
Ober-Behörde pünctlichbefolgt werden, und ist da-
für verantwortlich. Er ist daher berechtigt einem
unthatigen oder pflichtvergessenenMit-Beamten ru-
hige Vorstellungenüber sein Benehmen zu machen,
ohne sich jedoch beleidigendeWorte zu erlauben,
und ist eyentualiter sogar verpflichtet zur Denun-
ciation zu schreiten. Er muß ein gutes Vernehmen
unter den Mitgliedern des Amtö zu erhalten bemüht
seyn und die Subalternen im Zaum halten, wenn
sie ihren Standpunct zu vergessengeneigt odersaum-
selig werden sollten. Endlich unterzeichneter zuerst
und obenan alle Ausfertigungen und Berichte und
muß an Ordnungsliebe, Pünctlichkeit, Bescheide«-
heit, Thatigkeit und Eifer für das herrschaftliche
Interesse dem ganzen übrigen Personale vorleuchten,
aber da, wo es nothwendigerscheint, ernstund kraf¬
tig verfahren.

Die übrigen Beamten sind indessendem ersten
Beamten keineswegs untergeordnet, sondern nur
nachgeordnet. Es besteht mithin ein collegialisches
und kein subordinirtesVerhaltniß unter ihnen. Dem
gemäß übernimmt der zweite Beamte während der
Abwesenheitdes ersten das Directorium, nebst den
damit verbundenencurrentenGeschäften,und tritt in
alle Rechte und Pflichten, welche damit verknüpft
sind, bis zu dessen Rückkehrein. Ja es kann,
wenn beide verreist sind, pro tempore auf den
dritten übergehen. DeSungeachtetwerden gebildete
Manner gewiß dasAnfehendes erstenBeamten, als



Dirigenten des Amts, so lange er sich nicht desiel--

Ken muthwillig schon selbst beraubt haben sollte,

achten und besonders auch vor den Amts-Einsassen

zu erhalten suchen.

VIII. Notwendigkeit eines angemessenen und

vertraglichen collegialischen Benehmens der

Beamten unter sich.

Da das gute Vernehmen der Mitglieder des

Amtes stets auf den herrschaftlichen Dienst vortheil-

Haft einwirkt, ewige MißHelligkeiten und anhaltende

Reibungen aber demselben leicht nachtheilig werden

können, so ist schon aus diesem Grunde das Erste

dringend zu empfehlen. Wenn der eine Beamte

fortwahrend dem entgegenstrebt, was der andre

Beamte beabsichtigt; wenn eine Vereinigung der

Meinungen, in wichtigern Sachen zumal, gar nicht

mehr zu erreichen ist; wenn es zuletzt sogar zu be-

leidigenden votis und feindlichen Correspondenzen

kommt, können unmöglich die Geschäfte mit derje-

nigen Ruhe, Pünetlichkeit und Lust betrieben werden,

von denen so vieles im Dienste des Staats abhangt.

Bald wird die Verwirrung der Ober-Behörde be-

merklich werden, die sich doch unmöglich zur Aus-

gleichung aller solcher, oft kindischer Neckereien und

Streitigkeiten hergeben kann, und der nichts weiter



übrig bleibt, als durch den DistrictS-Rath ernstlich

zur Friedfertigkeit ermahnen zu lassen. Oft theilt

sich jene gehässige Stimmung sogar den Familien

der Opponenten mit, ja die Entstehung der Unei-

nigkeit verdankt mitunter einer unbedeutenden Pri-

vat-Sache, der Hoffart oder dem Neide seine erste

Entstehung. Die Chicanen nehmen kein Ende und

werden nicht nur bald den Subalternen, sondern

auch den Amts-Einsassen bekannt; sie vermindern

die öffentliche Achtung und das Vertrauen zu den

Verfügungen der Präfectur und werden zuletzt, mit

den gehörigen Zusätzen bereichert, das Tages-Ge-

spräch der kleinen Landstadt, wo das Amt seinen Sitz

hat. So können sich die dabei Angestellten um so

mehr das Leben wahrhaft verbittern, da die in diesem

Wirkungskreise vorkommenden Geschäfte sie in tägliche,

nahe, oft mündliche Berührung bringen, da sie

gewöhnlich nicht fern von einander wohnen, da sie

sich bei den beschränkten geselligen Verhältnissen kaum

auszuweichen vermögen. Wir glauben genug gesagt

zu haben, um darzustellen, wie große Ursache die

Beamten haben, ein freundliches collegialifches Ver-

nehmen aufrecht zu erhalten, welches die wohlthätig-

sten Folgen, auf die Geschäftsführung und auf die

häusliche Zufriedenheit einwirkend, hervorbringt.

Wenn der ersteBeamte fein Directorium mit Kraft,

aber ohne Anmaaßung geltend macht, wenn er freund-

lich alles zu schlichten sucht; wenn er darauf hält,

daß sich keine Bitterkeiten in die vota einschleichen;

wenn er bei Differenzen mündliche Verständigungen



befördert und die spißen Federkiele zur Ruhe bringt;

wenn er selbst mit dem Beispiele eines humanen

und wohlwollenden Benehmens vorangeht; wenn die
übrigen Beamten ihm deshalb Anerkennung und Ver-
trauen bezeigen; wenn ihnen allen daran liegt, einen
guten Geist, ein ausgezeichnetes Wirken desjenigen

Amts, dem sie gemeinschaftlich vorstehen, an den
Tag zu legen; wenn ein gebildetes Betragen, wenn
vielleicht gar die Bande der Zuneigung und Freund-
schaft die Collegen noch enger verbinden: dann wird
es ganz anders seyn. Mit wem würde dann der
Beamte, welcher ohne Nahrungssorgen lebt, wohl
tauschen mögen?! —

IX, Empfehlung einer schonendenBehandlung

der Subalternen des Amts von Seiten

der Vorgesetzten.

Sind gleich die Beamten selber keine Subal-
ternen sondern nur Subordinirte der administrativen
Ober-Behörde, so wünscht doch gewiß ein jeder der-
selben, wenn er einem Vorgesetzten gegenüber steht,
daß dieser ihm seine höhere Stellung nicht gar zu
sehr bemerklich mache, und darf, im guten Bewußt-
seyn treu erfüllter Pflicht, solches erwarten. So geht
es auch, wenn gleich das Verhaltniß nicht ganz
dasselbe ist, ihren Subalternen.



Der erste und höhere Subalterne, der Actu-

arius nämlich, hat mehrentheils eine gebildete Er-

ziehung genossen, mitunter sogar studirt, wurde

vielleicht durch besondere Umstände der erwählten

Laufbahn entzogen und quält sich nun um des Bro¬

tes willen mit einer mechanischen Beschäftigung.

Erfüllt dieser mit Pünctlichkeit und Fleiß seinen

Berus; seht er nie die den Vorgesetzten gebührende

Achtung außer Augen; befleißigt er sich eines sittli-

chen Betragens, so würde es sehr hart seyn, ihn

nicht mit Schonung behandeln zu wollen und ihm

seine Lage nicht so ertraglich wie möglich zu machen.

Arrogante und rohe Subjecte, die dabei vielleicht

noch obendrein dem Geschäft höchst mittelmäßig

vorstehen, in Ordnung zn halten, dazu wird es

schon passende Mittel geben.

Selbst der Amts-Landreiter und der Gerichts-

diener können, wenn sie sich von verdienten Ver-

weisen frei halten, auf eine freundliche Begegnung

Anspruch machen. Die Humanität ist in allen

Verhältnissen empfehlungswerth. Sie gehört zu den

Grundgesetzen der Civilisation. — Unangemessene

Vertraulichkeiten sind andrer Gattung. Die Stel-

lung und Würde können, ohne daß es den Anschein

hat und ohne drückend zu werden, unverrückt blei-

ben. Es gibt einen gewissen Tact im Betragen,

der selbst dem Rohesten Zaum und Gebiß anlegen

wird, während das grelle Gepräge der Prätension

einen Jeden zurückstößt. Dagegen werden Liebe und

Zutrauen den humanen Vorgesetzten unfehlbar belohnen.



X Einige Worte über ein angemessenes Be-

nehmender Amts-Behörden gegen benachbarte

Aemter und auswärtige, besonders Grenz-.

Behörden.

Daß es für den herrschaftlichen Dienst und
selbst für die Einsaffen der verschiedenen Aemter
stets gedeihlich feyn wird, wenn die benachbarten
Beamten ein gutes Vernehmen unter sich zu erhal-
ten bemüht sind und nie vergessen, daß die ihnen
refpective anvertrauten Domainen-Bezirke demselben
Fürsten und Herrn angehören, bedarf wohl keiner
weiteren Erörterung. Es ist aber auch ferner noch
rathsam, ein eben so freundliches Einverständnis;
mit den städtischen und ritterschaftlichen Behörden,
so wie mit den Gutsbesitzern rings umher, möglichst
zu befördern. Eine anhaltende Opposition artet zu-
letzt in die widrigsten Neckereien aus und kann zu
nichts nützen; wechselseitige Willfahrigkeit aber wird
nie unbelohnt bleiben. Die wohlthatigen Folgen
davon zeigen sich oft in Fällen, welche man am
wenigsten vorhersah. Daher wird ein guter Be-
amter gewiß nach Kräften dahin wirken, das gute
Vernehmen des Amts mit allen Nachbaren aufrecht
zu erhalten und diefen so weit in allen Dingen
behülflich zu seyn, wie das herrschaftliche Interesse
und seine Dienstpflicht es erlauben. Selbst dann,
wenn verschiedene Ansichten über gewisseRechte oder
Verbindlichkeiten obwalten und zur Quelle weitlausi-



gcr Verhandlungen oder wohl gar eines Rechtsstreits

werden können, wird die Sache von der Person

allemal Zu unterscheiden seyn. Bitterkeiten und

feindselige Reibungen müssen ganzlich vermieden

werden. Der ruhige und besonnene Theil wird nie

in den Schatten gerathen, womit der Knecht leiden-

schastlicher Ausbrüche sich so leicht selbst umgarnt.

Es ist aber nicht genug, diese Haltung gegen

einheimische Behörden zu beobachten. Die auswar-

tigen haben nicht nur gleiche Ansprüche, ja fast

noch größere darauf, sondern es ist der gewöhnlich-

sten Klugheit gemäß, mit diesen besonders schonend

umzugehen. DaS herrschaftliche Interesse wird sich

dabei immer am besten befinden. Wie oft sind

schon verdrießliche Differenzen zwischen benachbarten

Regierungen entstanden, weil einzelne Staatsdiener

sich Uebereilungen zu Schulden kommen ließen und

ihre persönlichen Aufwallungen nicht im Zaume zu

halten wußten! Mancher Staat hat sogar solche

Verirrungen schwer gebüßt. Derjenige, welcher die

erste Veranlassung dazu gab, ladet sich eine drückende

Verantwortlichkeit auf. Mögen daher die ernsteren

Beispiele der Art, welche d.ie Geschichte aufbewahrt

hat, selbst in unbedeutenderen Verhaltnissen, nie

vergessen werden und zur bleibenden Warnung

dienen. — Dagegen ist es Pflicht eines jeden ein¬

zelnen Staatsdieners, sowohl wie der Behörden,

das Recht und die Würde des Landesfürsten gewif-

senhast zu verwahren und aufrecht zu erhalten, wenn

diese eben von außen her verletzt werden sollen.
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Der Grenz-Beamte gehe aber dabei vorsichtig und
besonnen zu Werke. Er treffe mit Ruhe da schnelle
Vorkehrung, wo sie dringend nothwendig wird; im
Uebrigen bemühe er sich zur rechten Zeit um deutli-
che und ausführliche Instructionen, oder auch um
uneingeschränkte Vollmachten, berichte aber vorher
in dem Grade gründlich und umsichtig, daß die
Ober-Behörde von der Lage der Sache genau un-
terrichtet wird, und alles klar vorliegt.

Die Formalität ist an sich eine Sache von
geringem Werthe; allein sie gehört nun einmal zu
jedem Geschäft, wie die Schale zum Kern. Die
Folgen bleiben oft nicht unwichtig, und das öffent¬
liche Ansehen des Landesherr», erfordert besonders in
Angelegenheiten der befraglichen Art, daß demselben
auch hinsichtlich der Form nichts vergeben werde.
Ein umsichtiges Verfahren wird auch solcherhalb
entsprechende Auswege erzielen, wenn selbst die poli-
tische Bedeutung der interessirenden Staaten sehr
verschiedenartig seyn sollte, und wir können nicht
ohne aufrichtige Anerkennung erwähnen, daß einige
mecklenburgische Amts-Behörden sich in vorkam-
Menden Fällen rühmlichst ausgezeichnet haben.

Grenz-Aemter werden vorzüglich Gelegenheit
haben, mit den benachbarten auswärtigen Behörden
häufig in Correspondenz und Berührungen aller Art
zu kommen. Vagabonden-Transporte, Deserteurs,
Verfolgungen entlaufener Verbrecher und Inquisiten,
Personen, die ihren Wohnsiß verändern wollen, Ac-
cise-Angelegenheiten, Schmuggeleien, Grenz -lieber-

3



fchreitnngen und Besichtigungen, polizeilicheMitthei-

lungen, Zänkereien der respectiven Unterthanen auf

Landstraßen und Jahrmärkten, Arretirungen und

Regtiisitoriales :c. werden ungemein oft kleinere Ver-

anlassungen dazu geben, während bedeutendere sich

auch nicht immer vermeiden lassen. Diese Grenz-

Amts-Behörden werden sich mithin durch ein will-

fahriges oder wachsames und angemessenes Beneh-

men vor allen andern Verdienste erwerben können.

XI. Allgemeine beamtliche Obliegenheiten-

Richtschnur der beamtlichen Haltung.

Außer den speciellen Pflichten des Beamten,

welche der von ihm übernommene Geschäfts-Zweig

mit sich bringt, gibt es allgemeine Obliegenheiten,

denen jeder guter Beamter genügen muß, und welche

wir daher nicht übergehen zu dürfen glauben. Ob-

gleich die in den voraufgegangenen drei Capiteln

erwogenen Gegenstände unstreitig mit dazu gehören,

so schien es doch zweckmäßig, abgesondert darüber

zu reden. Wir fügen also nur die nachfolgenden

Ansichten hinzu.
Der Beamte muß gewissenhaft und unbestechlich

seyn. Die Sorge für das herrschaftliche Interesse

muß ihn iil kleinen wie in großen Dingen beseelen.

Das Wohl der Untergebenen erscheine ihm stets
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als ein heiliges, ihm vom Staate anvertrautes Gut,
welches er bewahren solle. Er betreibe mit Lust sein
Geschäft, und sei) bemüht, mit der Zeit fortschrei-
tend, sich immer mehr darin zu vervollkommnen.
Thätigkeit belebe sein Wirken, die Uneigennützigkeit
verleihe demselben Reinheit, die Menschenliebe ver-
edle es, und der Eifer für den Dienst gebe ihm
Stärke. Gegen seine Obern sei) er bescheiden, und
gedenke daran: daß wer nicht zu gehorchen weiß,
auch nicht richtig zu befehlen verstehen wird; mit den
Collegen lebe er verträglich, denn ein Beruf und
desselben Herrn Pflichteid verbindet sie; gegen Un-
tergeordnete sei) er nie übermüthig, und, wenn sie
es verdienen, gerecht; den Untergebenen aber sei) er
Vater und Freund, so daß selbst nothgedrungene
Strafen nicht als das Werk des Hasses oder der
Parteilichkeit, sondern als Handlungen der Gerech»
tigkeit erscheinen mögen; und das öffentlicheZutrauen
sey ihm der schönste Lohn; es sei) das Panier, un¬
ter dessenSchutz er eö wagen darf, nie seine bessere
Iteberzeugung zu verleugnen.

In diesen goldnen Regeln glauben wir des
Beamten allgemeine Obliegenheiten angedeutet zu
haben. Es sey uns erlaubt, nocheinige Worte über
ein richtiges Benehmen deö Beamten gegen die ihm
untergebenen Einsassen des Amts folgen zu lassen.

So sehr wie wir bereits die Sorge für das
Wohl der Einfassen empfohlen haben, und so un-
bestritten dieselbe zu den heiligsten Pflichten des be¬
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amtlichen Wirkens gehört, so hat der Beamte sich

doch sehr in Acht zu nehmen und sich selbst zu be-

wachen, daß jenes edle Streben nicht in Weichlich-

keit ausarte, denn es ist sehr leicht darin zu weit

zn gehen und darüber wieder andre nicht minder

wichtige Obliegenheiten zu verletzen. Der Beamte,

welcher mit Wohlwollen gegen seine Untergebenen

verfahrt, hört, gleich jedem guten Menschen, sich

lieber loben als tadeln; die Eitelkeit kommt ins

Spiel, wenn auch die beste Abart derselben, und

den Untergebenen entgeht diese schwache Seite nicht.

Sie bestechen ihren Vorgesetzten nun, ohne daß der

übrigens unbestechliche Mann es ahnet, nicht mit

Geld und Geldeswerth, sondern mit — schönen

Worten. Darüber wird er zuletzt, anstatt nur be¬

rufener Vertreter derselben in billigen Dingen zu

seyn, zum einseitigen Sachwalter, dem natürlich nur

der Sieg seiner Partei am Herzen liegen kann.

Das herrschaftliche Interesse leuchtet ihm höchstens

nur noch bei großen Einnahmen vor; bei einem

unverhältnißmäßigen Kosten-Auswande denkt er kaum

daran, und bei kleineren Verwendungen ist gar

nicht mehr die Rede davon. So wird denn die

Amts-Einnahme immer geringer, die Amts-Aus-

gäbe immer größer; und der vielleicht sehr redliche

Diener würde vor dem Bilde seiner eigenen Ver-

irrung zurückschaudern, wenn er es in einem Spie-

gel der Wahrheit erblicken könnte. — Eine so fol¬

genreiche Schwachheit aber laßt sich dadurch sehr



wohl vermeiden, wenn der Beamte die goldene Mit-
telftraße hält, wenn er des Fürsten Eigenthum als
sein eigenes betrachtet und, ehe er bewilligt, gehörig
prüft, was er selbst in einem ahnlichen Falle wohl
von seinen Rechten und Einkünften aufopfern würde.

Aus fremdem Beutel freigebig zu seyn, ist leicht

und wenig ehrenvoll. Es ist aber sogar pflichtver-
gessen, wenn dieser uns zur Obhut anvertraut wor-

den ist. •— Wir erwähnen hier gerade dieses Ver-

hältniß, weil es mehr oder minder immer mit einer

solchen Weichlichkeit in Berührung kommt. Es gibt

aber noch manche Gelegenheit andrer Art, wo sie

für den Grundherrn von den empfindlichsten Folgen

seyn kann.
Demjenigen, der Hülfe wahrhaft bedarf und

verdient, dessen Schonung und Rettung durch ganz

besondere Umstände bei Beziehungen darauf gerecht-

fertigt werden kann, rede der Beamte, insoweit er es

mit den finanziellen Umständen verträglich hält, das

Wort. Bei Verwendungen sehe er stets auf die mög-

lichste Einschränkung und prüfe die Notwendigkeit

derselben mit der größestm Gewissenhaftigkeit; wo

aber das unzweifelhafte Bedürfniß stattfindet, da

lege er keine unnöthige Hindernisse und Schwierig-

keiten in den Weg und befördre nach Kräften den

begründeten Antrag. Die Einsassen werden eine

solche Haltung bald bemerken und ihren Vorgesetzten

darum nicht weniger achten, wenn er sich von Par-

teilichkeit fern halt. Dann mögen seine Vorträge,

wenn gleich bescheiden, doch eindringlich seyn, und



dann wird die administrative Oberbehörde, welcher

dergleichen nicht entgeht, denselben Vertrauen schenken.

Ferner vermeide der Beamte es, etwas zu ver-

sprechen, wovon er nicht mit Gewißheit weiß, daß

er es halten kann; am wenigsten thue er es aus

dem Grunde, um die Leute los zu werden. Wir

haben bei einer andern Gelegenheit bereits geäußert,

daß die Menschen gar sehr geneigt sind, jede gün-

stige Aeußerung als eine bestimmte Verheißung zu

betrachten, wenn selbst der Gönner nur wenig zu

deren Erfüllung beitragen kann, dieses Wenige aber

gern leistet. Wir warnen hier abermals davor. Der

ganze Credit des Beamten steht dabei auf dem

Spiele.
Bevorzügungen müssen ganz wegfallen, wenig-

stens auf sehr begründete Fälle beschränkt werden.

Nichts ist empörender als der Verdacht, daß der

Vorgesetzte sich durch Persönlichkeit leiten lasse! Ist
e6 gleich schwer eine solche üble Meinung aus rohen

Gemüthern ganzlich und überall zu verbannen, so

muß das eigene Bewußtseyn des Beamten in dieser

Hinsicht doch völlig rein bleiben. Die öffentliche

Anerkennung wird folgen.
Der Vorgesetzte vermeide so viel wie möglich

irgend einem Einsassen des Amts bedeutende Ver-

Kindlichkeiten schuldig zu werden. Selbst hinsichtlich

der Collegen halte der Beamte sich frei davon. Es

können Fälle eintreten, wo die Unabhängigkeit von

Fesseln der Art von hohem Werths ist, und wo die

Pflicht nicht anders bestehen kann.



Endlich hüte sichder Beamte, schwacheSeite»
seiner College» vor den untergebenenEinwohnern
des Amts aufzudeckenoder sich mit ihnen in aus¬
tauschendeGesprächeüber größere und kleinereGe
schaftssündeneinzulassen.Kann er in einzelnenSachen
nicht geradezuwidersprechen,so schweigeer wenig¬
stens und suchevon solchenGegenstandenabzuwei¬
chen. Gegen einen zuverlässigenFreund darf man
sein Herz ausleeren, und falls er uns nicht betrog,
wird kein Unheil davon zu befürchtenseyn, wenn

wir uns selbst einmal laufen lassen; aber zumal

da, wo eine feinereBildung, die schon von selbst
Discretion gebietet, fehlt, sind nicht seltenKlatsche-
reien und Mißverhältnisse die Folgen eines unvor-
sichtigenBenehmens-in dieser Hinsicht, welchesbei

so nahen Berührungen um so mehr abzurathen ist.

Die Erfahrung wird demjenigen, welcherdiese
wohlgemeintenWarnungen unbeachtetlaßt, bald die

Wahrheit derselbenbewahren.

XU« Wirkeltund besonderePflichtendes
Oekvnomie-Beamten.

Der rein ökonomischeGeschäftszweigist unstrei¬

tig einer der interessantestendes beamtlichenWir-

kungskreises,vielleicht der anziehendstevon allen.
Wenn er auf der einen Seite die nächstenMittel



bietet, um auf die Wohlfahrt der Einsasseneinzu¬
wirken, bietet er auf der andern die angenehmeGe-
lcgenheit, einen ausgezeichnetenBetrieb der Ober-
Behörde unfehlbar bemerklichzu machen, und einen
weiten Spielraum für eigenes Nachdenkenund neue
Ideen. Er befreundet mit der Natur und dem
Leben! Daher sollte kein Beamter, wenn er auch
eine andere Geschäfts-Abtheilungbesondersübernom-
men hat, sich der ökonomischenganz entfremden!
Das Interesse dafür muß nicht verloren gehen, und
auf mancherleiArt wird es möglich werden, selbst
ohne den Special-Betrieb seineKenntnisseüber da-
hin gehörige Gegenstandezu bereichern.

Dagegen sind wir der Meinung, daß dieses
Fach, namentlichbei jeder einzelnenFeld-Regulirung
sicham besten in den Händen eines einzigenbefin-
det, ohne daß die übrigen Beamten sich darin mi-
schen, wenn nicht offenbare Pflichtwidrigkeitensie
dazu veranlassensollten. Dann behält der Erstere
freie Hand, und das Geschäft geht schneller. Nicht
minder hört das ununterbrocheneHin- und Herlau-
fen der Hauswirthe und übrigen Eintheilungs-In¬
teressentenvon dem einen Mitglieds des Amts zum
andern auf, wodurch abgesehenvon der unnöthigen
Belästigung nur Mißverständnisse,Verwirrungenund
Nachtheile für das Ganze entstehen;denn imDurch-
schnitte kann man annehmen, daß bei einer neuen
Regulirung nie alle Theile zufrieden gestellt werden
können, weil jeder ohne Rücksichtauf Localitätund
Verhältnisse besondersbegünstigt seyn will.



Man ljat bei einigen Aemtern die GeHösts-
Anweisungennach der Amtsstube verlegt, weil sie
dort weniger Zeit rauben; oder der erste Beamte
hat selbige ausschließlichin Beschlag genommen,
wenn er auch nicht das ökonomischeFach in specie
betreibensollte; oder sie sind dem Ressort der Ju-
stiz-Verwaltungzugetheiltworden. Das sollte aber
nicht seyn, denn dabei erhalt der Ökonomie-Beamte
jederzeiteine Gelegenheit, in die Bauerwirthschasten
zu blicken,und deren kann er nichtgenugbekommen
und ergreifen. Wenigstens sollte er immer dabei
gegenwartigseyn.

Die Betreibung der GeHösts-Sachen ist über-
Haupt, wie wir uns hier zu bemerkenveranlaßtsüh-
len, bei der großen Anzahl der HauSwirthe in den
großherzoglichenDomainen höchstwichtig für das
herrschaftlicheInteresse; die Bewachung der bauerli-
chen Erbrechte durchaus nothwendig. Hierüber so-
wohl, wie über so manchenandernGegenstand,gibt
es feststehendeKammer-Grundsätze, welchedie Na-
tur der Leibeigenschafts-und Colonats-Verhaltnisse,
so wie die Observanzgebildet haben. Billig müßte
die großherzoglicheKammer sichmit der Landeö-Re-
gierung vollkommendarüber verstandigen,damit nie
ein RecurS Abweichungenbemerklichmachenkönnte,
und sodann alle Amts-Behörden von den Resulta-
ten in Kenntniß sehen. In frühernZeiten sind von
den Letzterengroße Sünden in dieser Art begangen
worden, für welchedie Landeöherrschastnochgegen-
wartig mitunter büßen muß. Mehrere Domanial-



Aemtcr zeichnensich nunmehro in der Behandlung

der Gehöfts-Sachen rühmlich ans. Ein gleichmaßi-
ges Verfahren muß aber überall eintreten, wenn die

Ober-Behörde nicht unnöthig belastigt und mancher-

lei Verwirrung entstehensoll.
lieber den Umfang der herrschaftlichenHofweh-

ren auf den Bauer-Gehöften, waltet theils wegen

fehlender hinreichenderUrkunden und Autoritäten,

theils durchvormaligeLeichtfertigkeitveranlaßt, theils

wegenverschwundenerAkten häufig einevölligeDun-

kelheicob; und wenn wir den Betrieb der Gehöfts-

Sachen mit demjenigendes ökonomischenFachs ver-

einigt zu sehen wünschen, so wird gleichzeitigdrin-

gend empfohlen: die feststehendenKammer-Grund¬

sätzegenau zu beobachtenund sicheine völligeGleich-

Mäßigkeitdes Verfahrens angelegen seyn zu lassen.

Mühsamkeit im Aktenlesenund Nachsuchenwird da-

bei zum Verdienst. Unrecht soll keinem geschehen,

aber nur der Landesherrschaftihr wohlerworbenes

Recht bewahrt bleiben._Ganz ohnejuristischeKennt-

nisse pflegt kein ökonomischerBeamter gegenwartig

mehr zu seyn, und außerdem findet ja in solchen

Sachen eollegialischeBerathung und Anfrage bei

der Ober-Behörde statt.
Der competenteDistrictS-Rath pflegt mit den,

ökonomischenBeamten die Einleitung aller neuen

Feld-Regulirungen an Ort und Stelle zu berathen,

und den Entwurf dem hohen Collegio sodann zur
Genehmigungvorzulegen. Mitunter aber wird dem

Oekonomie-Beamten schon die erste Ausarbeitung



des Regulirungs-Plans übertragen, und derDistricts-
Rath übernimmt, wenn selbigerberichtlicheingereicht
worden ist, zuerst die Prüfung und Beurtheilung
jener Arbeit. Die Oberaufsicht der Ausführung
aller Feld-Regulirungen ist aber dem Oekonomie-
Beamten ausschließlichanvertraut worden, und gibt
ihm mannichfaltigeGelegenheit zur Auszeichnung.

Mit dem Haupt-Entwurfe ist es bei bedeuten-
den Regulirungen selten abgethan. Bei der Feld-
Eintheilung selbst finden sich immer noch einzelne
Gegenstände, wenn auch nur Kleinigkeiten, vor,
welcheumsichtigbeseitigtwerden müssen.Die wohl-
wollendeAbsichtdes Landesherr»und seiner Kam-
mer geht dahin, daß alle Interessenten wenigstens
möglichstund nach Billigkeit zufrieden gestellt wer-
den sollen. Die einzelnenBeschwerdenmüssenalso,
wenn sie nicht von Hause aus unverschämtund
muthwilligsind, genau untersucht und so weit es

sichthun laßt, beseitigtwerden. Die Verkeilung
der vermessenenQuadrat-Ruthen ist ihrer Zahl nach
eben so leicht, wie der geometrischeSchnitt es dem
Geübten seyn wird; aber selten sind die Bestand-
theile des Bodens sofort so genau zu übersehen,
daß nicht hier oder da eine kleineVerletzung statt-
finden könnte. Bei solchenVorfallen möge nun der
ökonomischeBeamte seineUmsicht, seine Gewandt-
heit und seinen Einfluß aus die Einsassen an den
Tag legen.

Das fleißig besehte Schreibe-Pult kann für
die tüchtigeBesorgung des ökonomischenFachs nicht
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ausreichen. Dieses erfordert eine größere Beweg-
lichkeit. So oft eS dem Beamten irgend mög-

lich wird, muß er sich namentlich während der
Eintheilung einer Feldmark dahin begeben. Das
Fortschreitender geometrischenArbeiten, die regel-

maßige Betreibung der Grabe-Arbeiten, die Ermu-

thigung der Regulirungs-Jnteressenten zur ange-

strengtenThätigkeit, die Austheilung verdienterBe-

lobungen und Verweise, späterhin der ordentliche

Eintritt in die neue Feldwirtschaft, bisweilen auch

die vorzunehmendenAusbauten, nehmen seine Auf-
merksamkeit, seinen Diensteifer in Anspruch. Sie
erfordern persönlicheAufsicht, persönlichesEinsehen,

und die genaueKenntniß allerLocalitätenist bei dem
Entwürfe derSpecial-Bedingungen ja unentbehrlich.

Am Schreibtischemögen zu ihrer Zeit die Pacht-
Anschläge sorgsam berechnet, der Contracts-Ent-
wurf vollständigund umsichtigausgearbeitetwerden.

Auch diese sind nicht ohneVerdienst; aber allein ge-
nügen sie nicht, sie sehen vielmehr die obigen Be-
mühungen voraus.

Die fortwährende Beobachtung der Bauer-
Wirthfchaften ist ein so wichtiger Gegenstand, daß
wir uns veranlaßt gefühlt haben, in einer besondern
Abhandlung darüber zu reden. Sie liegt vorzüglich
dem Oekonomie- Beamten ob und bietet ihm die
schönsteGelegenheit dar, für das Interesse seines
Fürsten und Herrn, für den Staat, für eine bedeu-
tende Classe seiner Bürger, für den Flor der Do-
mainen und für seine Untergebenen segenreich zu

/ (



wirken. Unsere Ansichten darüber sind unerschütter¬

lich, und, ohne anmaßend erscheinen zu wollen, ver-

weisen wir auf da6 darüber an seiner Stelle Ge-

sagte.

Die ebenfalls zu dem befraglichen Geschäfts-

zweige gehörigen Entgegennahmen und neuen Ueber-

Weisungen der Domanial-Höfe und Erbzins-Güter

sind einer umsichtigen Betreibung sehr bedürftig.

So unnöthig eine Zeitverschwendung dabei erscheint,

wenn sie auch keineswegs vorzüglich durch gelegent-

liche Schmausereien veranlaßt werden sollte, so viel

verderblicher bleibt dennoch eine zu großeLeicht- und
Eilfertigkeit in solchen folgenreichen Angelegenheiten.

Im Allgemeinen kann indessen behauptet werden,

daß der bei weitem größere Theil der Domanial-

Beamten sich gegenwartig sehr umsichtig bei derglei-

chen Vorkommenheiten benehme, wahrend viele al-
tereAblieserungs-Protokolle große Lückenblicken lassen.

Obgleich das Geschäft nicht ohne sorgfältige

Durchsicht der das Pachtstück und die einzelnen Ver-

Hältnisse betreffenden Akten, überhaupt nicht ohne
einige Vorbereitung begonnen werden kann und wird,

so ist doch unstreiug dabei eine gewisse Geschäfts-

Gewandtheit und Geistesgegenwart unentbehrlich.
Obgleich das Geschäft in neuerer Zeit durch sehr
vervollkommnete Contracts- Fassungen und vermehrte
Camionen auf der einen Seite sehr erleichtert wor-
den ist, so entstehen dadurch doch wieder auf der
andern Seite um so viel mehr Gegenstände für die

pflichtmäßige Aufmerksamkeit des Commissarii. Die



Stellung des Letzteren ist wirklich ganz besonderer

Art. Er und nicht der Antreter soll das Pacht-

stück von dem abziehenden Pachter entgegennehmen;

er und nicht dieser Letzte soll es dem Nachfolger

überweisen; demungeachtet können bei einzelnen

Theilen des Geschäfts beide nicht füglich gänzlich

für sich abgefertigt werden; gewisse Berechnungen,

Liquidationen, Ausgleichungen, Entschädigungen u.

s. w. führen sie immer wieder zusammen. Der

Beamte, als Repräsentant der hohen Verpachten»

und als Partei bei einem Geschäfte, wo es auf das

Mein und Dein sehr ankommt, gerathen nicht sel-

ten in Collision. Als protokollführende Behörde foll

er zu bedeuten, zu schlichten suchen, soll er zur Re-

chenschaft auffordern; als Vertreter des herrschastli-

chen Interesse muß er dieses streng wahrnehmen und

dasselbe mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln

sichern; als Partei erscheint er einseitig und eigen-

mächtig. Die juristischen Beistände, ohne welche

die beiden Pächter sich nicht aus den Kampsplatz zu

begeben pflegen, durchschauen dieses intrikate Ver-

hältniß vollkommen; die von den Letzteren gleichzei-

tig zugezogenen Oekonomen und Freunde glauben

oft sich durch Rabulistereien bei dergleichen Vorkom-

menheiten einen unsterblichen Namen zu erwerben,

und so wird denn der Commissarius von allen Sei-

ren gestört und zugesetzt, zumal da der abziehende

Pächter den antretenden gewöhnlich als seinen Ver-

dränger und ärgsten Feind zu betrachten pflegt.

Demungeachtet wird e6 einem gewandten Beamten,



dem Ruhe, dieses Palladium des Geschäftsmannes
nicht fehlt, keineswegs schwer werden, die Würde
der Ober-Behörde, welche ihn bevollmächtigt hat,
vollkommen aufrecht zu erhalten, das herrschaftliche
Interesse möglichst zu sichern und seinen Auftrag
mit Ordnung zu Ende zu führen. Nimmt der
Commissarius die Entgegennahme des Pachtstücks so
weit es sich thun laßt, ohne Zuziehung des Antre-
ters vor, sucht er die Liquidation beider Pachter mit
einander zuvörderst extraprotokollarisch in einem Zuge
aufs Reine zu bringen, und eine freundliche Stim-
mung zu befördern, legt er kleine, sich hausende
Differenzen einstweilen ganz bei Seite, um solche
demnächst im Ganzen abzumachen, sucht er überhaupt
die Compensatio» so viel als möglich hervor, nimmt
er billige Rücksichten, und genügende Entschuldi-
gungSgründe wenigstens acl refereiidum an, weiß
er durch ein eben so humanes als würdiges Beneh-
men das Ansehen als Partei zu mildern, verMei-

det er offenbare Eigenmächtigkeiten und wehrt er
ermüdende Oval-Recesse und erhitzende Redensarten
umsichtig ab, wahrend er aus großen Gegenständen
ernst besteht, zeigt er endlich genaue Kenntniß des
Contracts lind der Acten: so wird das schwierigste
Geschäft diefer Art, nach Lage der Umstände zur
Zufriedenheit allec Theile, friedlich vollendet werden.

Alle Jnventaria, besonders aber auch diejenigen
der Domanial-Höse sind lange Zeit sehr mangelhaft
gewesen.

'Es
kann bei solchen Verzeichnissen freilich

nicht auf Pedanterie ankommen; allein die höchste



Genauigkeit ist sehr nothwendig. Weshalb wollte

man den Inventur-Protokollen auch nicht gleichzei-

tig eine ansprechende Einrichtung und Form geben?

Etwa aus Bequemlichkeit? Wir wüßten keinen

genügenden Grund dagegen anzugeben. Eine gleich-

maßige, vollständige Einrichtung ist aber um so

mehr ersprießlich, da nicht die Einsicht aller damit

Beauftragten gleich ist.

Der ökonomische Beamte muß bei der Auf-

nähme der Jnventarien allemal Zugegen seyn. Der

Umfang und Zustand derselben nimmt seine pflicht-

maßige Wachsamkeit ernstlichst in Anspruch. Es ist

nicht zu leugnen, daß das Geschäft selber langwei-

lig sey; allein der Umstand kann davon nicht be-

freien. Dagegen wird die größte Deutlichkeit dabei

zum Verdienste denn nach einer langen Reihe von

Jahren, wo vielleicht Keiner der jetzt Gegenwartigen

noch wird Auskunft geben können, soll dieses Ver-

zeichniß normiren und zwar dergestalt, daß Keinem

Unrecht geschehe. Daher ist es wohl unverantwort-

lich zu nennen, wenn sowohl bei der Aufnahme, als

bei der Revision mitunter höchst leichtfertig zu Werke

gegangen wird. Das Jnventarium ist eine sehr ge-

wichtige Urkunde für einen Jeden, dem fein Grund-

Eigenthum mit demjenigen, welches dazu gehört,

lieb ist. Auch dem Pachter muß an der prassen

Fassung gelegen seyn. Daher wird der ökonomische

Beamte auch bei dieser Gelegenheit seinen Dienstei-

fer beweisen können, wenn er solche Verzeichnisse

ausführlich, klar und so umfassend entwirft, daß



man keinen in ein Inventarium gehörigen Gegen-

stand vergeblich darin zu suchen braucht.
Auch die Wirtschaft der Pachter lasse ein

treuer Beamter nicht ganz aus den Augen. Eine
Controlle wie die der Dorfs - Feldmarken würde
gegen diese nicht anwendbar, allein von Zeit zu Zeit
einen Blick dahin zu werfen, wird hier und da
nicht überflüssig seyn. Natürlich kann hier nur von
dem Viehstapel, den Brachfrüchten und der vorge-

schriebenen Schlagordnung die Rede seyn.

Kleine Grenzstreitigkeiten zwischen den Einsas-
sen u. s. w. mache der Oekonomie-Beamte möglichst
kurz aber doch dergestalt ab, daß der Differenz für
immer ein Ende gemacht werde.

Ungeachtet der Anstellung von Landbaumeistern,
voll denen ein jeder einen Distriet angewiesen erhal-
ten hat, und unter welchen sich vorzüglich tüchtige
Männer befinden, wird ein umsichtiger Beamter
doch mannichfaltige Gelegenheit haben, auch für das
Bauwesen im Amte kraftig zu wirken. Er wird
daher wohlthun, sich mit der ländlichen Baukunst
immer mehr vertraut zu machen.

Da die Landbaumeister sehr beschäftigt sind
und daher einzelne Risse und Anschlage den Amts-,
Zimmer-, oder Maurer-Meistern zur Ausarbeitung
überlassen müssen; da Letztere immer bei den Bau-
ten interessirt sind; da die Controlle der Arbeiten auf
herrschaftliche Rechnung den Umstanden nach nur
in wenigen Fällen genügend seyn kann; da die so-
genannte Zimmer-Besichtigung fast ausschließlich den



Beamten und Forst. Ofsicianten gemeinschaftlich über-

lassen bleibt, so ist hinreichende Veranlassung dazu,

wenngleich die specielle Betreibung des ganzen Bau-

wesens aus triftigen Gründen den Amts-Behörden

abgenommen worden ist. Sammtliche Bau- und

Reparatur-Gesuche in den Aemtern werden aber

fortwährend den Beamten zuerst vorgetragen, und

von diesen werden sodann dem Befinden nach die

Risse und Anschlage gemeinschaftlich mit dem com-

Petenten Forstbeamten und Landbaumeister dem hohen

großherzoglichen Kammer- und Forst-Collegio be¬

richtlich zur Bewilligung vorgelegt. Auf die Ver-

säumung der zum Zeichen der Zustimmung anbefohl-

nen Unterschriften der Forst- und Bau-Behörde

steht das Präjudiz der kurzen Retradition. Wir

machen darauf aufmerksam, da die letztere zeitrau-

bend und empfindlich ist, desungeachtet aber viel zu

oft verschuldet wird.

Das ländliche Bauwesen steht mit dem Wir-

kungSkreise des Oekonomie-Beamten in so naher

Beziehung, daß alle mit den Amts-Bauten verbun-

dene Geschäfte der Amts-Behörde wohl nicht füg-

lich einem andern Mitgliede derselben zufallen kön¬

nen. Der Rechnungs-Beamte bleibt ja in Kennt-

niß dessen, was ihn besonders dabei interessiren

oder vielmehr sein Fach besonders angehen möchte.

Da es nun nicht Sache der Beamten ist, Bau-

Risse und Anschläge zu entwerfen, so beschränken

wir die Thätigkeit des Oekonomie-Beamten Vorzug-

lich darauf, daß er Haupt-Reparaturen, die noch
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sehr wohl hinzuhalten sind, oder vielleichtnur ab-
sichtlichdazu ausgedehnt'werden,gleichden mitunter
sehr unverschämtenAnträgen auf Neubauten, streng
prüfe, ehe er darauf eingeht. Verdient ein bedräng-
ter Pächterdaß ihm geholfenwerde, sogibt es bessere
Mittel dazu, als daß er sichauf solcheWeise einen
guten Nock anziehe. Obgleichden Hauswirthen nur
geringe Bauhülsögelder, nämlich zu einem Wohn-
Hause nur 100 Thaler und zu einer Scheune
40 Thaler gegebenwerden, so haben diesedochdann
und wann ihre guten Gründe, einen Neubau zu
wünschen. Solchen Machinationenmöge überall ein
Ziel gesetztwerden. Dann aber muß der Oekono-
mie-Beamte sich an Ort und Stelle verfügen, die
Sache gründlich zu beurtheilen verstehen und den
Supplikanten bedeutenkönnen. Einen zuverlässigen
Kunstverständigenzuzuziehen, wird ihm unbenom-
men bleiben.

Ferner sorge er für eine möglichstguteAufsicht
der auf herrschaftlicheRechnung zu besorgenden
Bauten. Sollte die Behandlung des Gegenstandes
mit dem Baulustigen nicht augenscheinlichsehr vor-
theilhaft für die Herrschaft seyn, so stehe man lie-
her davon ab. Der Beamte muß sichpersönlich,
so oft es seineZeit verstattet, nach den Hof-Bauten
umsehen; allein das kann natürlich nicht genügen.
Es wird kein Schade dabei seyn, wenn man einen
redlichen, verständigen Menschen, der sich gern
diesenVerdienst machen wird, zum speciellenAuf-
seher bestelltund instruirt. Eine gute Aufbewahrung

4°



und succefsiveVerabfolgung der Materialien, eine

tüchtige Ordnung im Auf- und Abladen, ein gere-

geltes Fuhrwesen sind bei Bauten von großer Wich-

tigkeit. Da aber wo viele Landstädte rings umher

liegen, werdenMinus-Licitationen und die Ausbrin-

gung der Bauten in Entreprise Vortheile bringen.

Eine genaue Revision wird nach beendigtemBau,

wenn dieBedingungen umsichtiggefaßt worden sind,

das Weitere leisten.
So verdient sichnun dergestaltderökonomische

Beamte um dasBauwesen machenkann, sowird er

auch im Kleinen schon häufig durch zweckmäßige

EinschränkungenNutzen zu bringen vermögen, denn

aus dem Kleinen erwachstnicht selten das Größere.

Da aber wo die Bewilligung einesNeubaues, einer

Haupt-Reparatur wahrhaft nothwendigist, woRisse

und Anschlägemit Einschränkungauf das eigentliche

Bedürfniß vorliegen, wo der Augenscheinihn selbst

überzeugt hat, da zögereder Beamte nicht länger

als nöthig ist, da sucheer dem Pächter und Haus-

wirth so weit gefällig zu feyn, als seine Pflicht

es erlaubt, und strebe dahin, daß das Gebäude

tüchtig und seinem Zweck entsprechendaufgeführt

werde. Dann ist das herrschaftlicheInteresse wohl

verwahrt, und die redlichenund verständigenEin-

fassen werden einem so treuen Beamten wahrlich

nicht weniger Verehrung zollen, als bei einer ent--

gegengesetztenVerfahrungsart geschehenwürde.

Die Fürsorge für die Amts-Ziegelei und Kalk-

brennerei, wo solchevorhanden sind, die Vermeh-



ning der Brände, die gute Fabrication der Steine,
welche leider immex seltner wird, stehen mit dem
Bauwesen in so genauer Verbindung, daß endlich
auch sie das besondereAugenwerkdes damit Beauf-
kragten erregen müssen. UmsichtigeContracts-Fas-
sungen sind eine Hauptsache; allein sie genügen
nicht. Dagegen fehlt es nicht an Mitteln, demZieg-
ler zu Hülfe zu kommen und ihn im Zaume zu
halten.

Noch fallen demRessort desOekonomie-Beam¬
ten die Lieitations-Termine zu, welche entweder
stets von denAmts-Behörden abgehalten, oder ihnen
von der Ober-Behörde zur Vermehrung der Con-
currenz überlassenwerden. Zu den erster» gehören
die Büdnereien, nämlich Länderei-Competenzenmit
oder ohne beigelegteGebäude, Gebäude welche auf
Abbruch verkauft werden sollen u. s. w.; zu den
letztemeinzelne Erbpacht-Höfe, Mühlen und Erb-
zinö-Gehöfte.

Ein angemessenesund würdiges Benehmen ist
bei solchenGelegenheiten, zumal bei verunglückten
und deshalb auf Befehl zu wiederholendenLicita-
tionen, auch dann von einempflichterfülltenund ge--
sitteten Beamten zu erwarten, wenn die Operation
selbstseinenBeifall nicht gewinnenkonnte.

Ein Gleiches gilt von den Vernehmungender
Interessenteneiner neuprojectirtenFeld-Eintheilung,
unter denen manche erworbene Rechte haben, die
störendeinwirkenkönnen. Klare Auseinanderfetzun-
gen, ruhige, gerade Bedeutungen, freundlicheund



demBefinden nach ernste, allemal väterlicheBorstel-

lungenund präciseProtocollesinddabeian ihrerStelle.

Nachdem wir nun die hauptsächlich in das

ökonomischeFach gehörigenGeschäftedurchgegangen,

bleibt uns nur der Wunsch übrig, daß der

Oekonomie-Beamte vor allen seinen Collegen be-

müht seyn möge sich das Zutrauen der Einsassen

zu erwerben und bei treuer Wahrnähme und Be-

wachung des Interesse seines Fürsten und Herrn

stets ein Freund und Vater seiner Untergebenenzu

bleiben, der seine Pflichten kennt und sie zu im»

terscheidengelernt hat.

XIII. Wirkenund besondrePflichtendes
Rechnungs-Beamten.

Da das Rechnungs-Wesen nicht immer bei

denDomanial-Aemtern von demOekonomie-Beam-

ten besorgt wird, so möge es für sich beleuchtet

werden. Greifen beide Fächer gleich vielfältig in

einander, so können sie doch bei dem gemeinschast-

lichenWirken auch getrennt bestehen, und indem

der eine Beamte der Quelle aller Amts-Einnahmen

und Ausgaben besondersvorsteht, wird der Berech-

ner doch auch das Seinige sehr wohl dazu beitra-

gen können, die Einnahme möglichstzu vergrößern,

die Ausgabe möglichstzu vermindern.



Die Führung des Amts-Geld-Registers ist

das Haupt-Geschäft des Letztem, mithin auch die

ganze dazu gehörige Receptur und Ausgabe. So

einfach ein solches Register nach vollendetemAb-

schluß in der Reinschrift aussieht, so mancheBe-

mühung ist doch erforderlich, ehe es dahin kommt.

Die besondersin schlechtenZeiten so sehr erschwerte

und vervielfältigteGeld-Erhebung, die große Masse

der zu extrahirendenRatifikator-Gesuche hinsichtlich

der Ausgabe, weniger der Einnahme, vergrößern

das Geschäft. Der Entwurf des jährlichen Amts,

Etats, die Construirung der neuenRegister, dieEr-

ledigung früherer Monituren, die Berechnungenmit

der Haupt-Lasse, die Erfüllung der Assignationen,

die fortdauernde Beitreibung alter Rückständeaus

früheren Jahrgängen, die Register-Extracte, sorg¬

fältige Diaria:c. vermehrendie anscheinendso spär-

liche Beschäftigung, zumal wenn der Rechnungs-

Beamte sich einen Schreiber aus seiner Tasche zu

halten keine Neigung hat, oder seine Umständeihm

solchesversagen.
Mit dem Amtö-Geld-Register allein, obgleich

dasselbemitunter, wenn Renterei- und reluirteAem-

ter combinirt worden sind, doppelt gefuhrt werden

muß, weil zwei getrennte Haupt-Cassen dabei in-

teressirtsind, istes indessennichtabgethan. Eine nicht

unbedeutendeAnzahl mehr oder minderumfänglicher

Berechnungenschließensichdemselbenan, oder be-

stehenganz für sich. Wir nennen als solchedieje-

nigen derHusen- und Nebensteuer, der Armen-Casse,



der Schul-Casse, der Fuhr-Casse oder des Extra-
diensteö, die Korn-Rechnung, die Ziegelei- und
Kalkbrennerei-Rechnung, die Receptur der Salz-
gelder, die Berechnung der Surrogat-Gelder, die
Botenlohn- und Porto-Rechnung, die Erhebung der
außerordentliche!,Contribution und der Beiträge zur
Witwen-Casse für herrschaftlicheDiener, die^Agio-
Berechnung, die Reparationen der Beiträge zur Er¬
haltung deö Criminalgerichts und Land-Arbeitshau¬
ses, die Erhebung und Auszahlung der von der
Schulden-Tilgungö-Casfe eingegangenenZinsen, die
nachträglicheBerechnung wegen rückständigerSub,
levationen aus denKriegs-Zeiten, endlichdieSpor-
tel-Rechnung und die oft von dem RechnungS-Be»
amten verwalteteLand-Zoll-Casse. Nimmt vielleicht
auch einer der übrigen Beamten oder ein thätiger
Auditor dem Rechnungsführer irgend eine Neben-
Rechnung und die damit verbundene kleinere Re-
ceptur ab, wie z. B. die außerordentlicheContribu-
tion, die Amts-Armen-Casse u. s. w., so gehö¬

ren doch eigentlichalleBerechnungenohneAusnahme

zu seinem Geschäfte,und die allemalbleibendenver-
mögen die Zeit desselbenbei Pünctlichkeitund Ord-
nung sehr wohl auszufüllen.

Die leßtern beidenEigenschaftenwaren damals,

als alle ländliche Producte in den höchstenPreisen

standen, und besondersdie Hauswirthe einen kaum
namenSwerthenPacht zahlten, für einen guten und
redlichen Rechnungö-Beamten ausreichend. Dieser

konnte gemüthlichin der Mitte seinerManuale und



Registerverweilenund am ausgeschriebenenZahlungs-
tage die Pflichtigen ruhig erwarten. Fällige An-
Weisungender Haupt -Casie machtenihm eben keine
Sorge, und die Einsendungenan.jene bliebennicht
zurück. Es war so bequem,die Rubrik „hat ge-
zahlt" mit derjenigen„soll zahlen" gleichzeitig
ausfüllen zu können; und an dem nöthigen Casien-
Bestände zu den laufendenAusgaben desAmtshaus-
Halts fehlte eö nie. Hielt sichnun der RechnungS-
Beamte einen guten und fleißigen Privat-Copisten
und hatte er ein nach den Umstanden kleiner Ver¬
änderungen fähiges Schema zu den Bewilligungs-
Gesuchenu. s. w. entworfen, soflössenseineTage ohne
besondersgroßeAnstrengungunbekümmertdahin. Die
Einsasiendes Amts lernte er nach und nachsammt-
lich in seiner Stube kennenund wußte, außer vom
Hörensagen,oft nicht viel mehr von ihnen, als daß
der Eine Hinz und der Andre Kunz heiße.
Die Zeiten sind nicht mehr. Derjenige, welcher
bei der alten Weise beharrt, wird heutigen Tags
ein sehr schlechter,ja ein völlig unbrauchbarerRech-
nungssührerseyn. Mit der executivischenSendung
des Amts-Landreiters ist es nicht mehr gethan.
Der üble Wille, die Indolenz und das wahre Un-
vermögen sind schweruntereinander herauszufinden.
Der Jammer des Landmannstönt laut; die Roth
ist groß. Dazwischendonnern die Befehle und Ver-
weiseder Ober-Behörde, diedringendenAnforderun-
gen der zur Befriedigung Überwiesenen. WaS ist
unter solchenUmständenzu thun? Geld hervorzau¬



bern kann dochder Rechnungs-Beamte nicht; und
den Landmanndessenzu berauben, was ihm für die
Aufrechthaltung der Wirtschaft unentbehrlich ist,
würde im Allgemeineneine sehr verderblicheMaß-
regel seyn.

Eben deshalbmögeauchderumsichtigeund thätige
Beamte sichberuhigen, weil weder da6 Eine nochda
Andre von ihm verlangt werden kann oder wird.
Sein Geschäft ist noch ganz von derselben Natur
geblieben; nur ist es mühsamer geworden, und
darein wird er sichfinden lernen. Die Gefühle des
Mitleids sind nicht zu verscheuchen;sie ^dürfenihn
aber eben so wenig irre machen wie den Richter,
der ein nothgedrungeneöTodes«Urtheil entwirft,
oder den Krieger, der eine verschanzteStadt in
Brand schießensoll, worin mehrere ihm bekannte
gute Menschenwohnen. Schonung, so weit sie mit
der Pflicht vertraglich ist, bleibt unter allen Um-
standen möglich.

Der Rechnungs-Beamte hat seine Register,
seineManuale, die Contractö--Auszüge, die No-
uficatoria, die Einnahme-Belege, dieContributionS-
Edicte u. s.w. vor sich. Er weiß also, was gezahlt
werdensoll. Er muß aber auch wissen, wennes ha-
pect, was gezahltwerdenkann. Da liegts! Wenn alle
Rechnungsführer sichso genau von dem letzternUin-
stände wie von dem erster» persönlichunterrichten
wollten, so würden sie der Haupt-Casse viel krafti-
ger zu Hülfe kommen, zugleichviel Gutes für ihre
Untergebenenerzielen und sich selbernicht nur bc-



deutendeSchreibereien, sondernauchmancheverdrieß-

liche Stunde ersparen können. Zeiten wie die jez-

zigen, wir wollenausrichtigwünschensagen -.l kön¬

nen, wie die so eben verflossenen,erfordern durch-

aus: daß der Rechnungs-Beamte mobil

werde. Er muß die Umstände, die gute oder

schlechteWirtschaft, die irgend entbehrlichenExe-
cutionS-Objecteder gewöhnlichen Restanten unter

den Hofpachtern und der sammtlichenHauöwirthe

des Amts kennen lernen, und zwar an Ort und

Stelle. Er muß nicht nur sein Notaten-Buch

gleichdem wachsamstenPolizei-Meister führen, son-

dern, in den Dörfern zumal, wo es am mehrsien

Noth thut, genaueprotocollarifcheVerzeichnisseschon

im voraus aufnehmen. Auf solcheWeise und mit

Hülse gut instruirter Schulzen muß er sichvollkom-

men genau orientiren, damit er auch hinter dem

Schreibtischewisse, was zu thun sey. Von vielen

Seiten wird vielleichtder Ruf ertönen: „Das geht

nicht! woher soll die Zeit kommen?das wird jeder,

der selbstRechnungS-Beamter gewesenist, für un-
ausführbar erklären!" Nehmen Sie es nicht un--

gütig, meine Herren, wenn der Verfasser fortdau-

ernd behauptet, es geht sehr wohl an! Fragen Sie

nur diejenigen Ihrer Herren Collegen, welchedie

frühere Methode langst verlassenhaben, die werden

Ihnen rathen: „Sehen Sie sich baldmöglichstzu
Pferde oder in den Wagen, nehmenSie den Au¬

ditor oder Actuar mit sich und verfügen Sie sich

auf jedes einzelne Bauer-Gehöft, besehenSie sich



einmal das ganze Jnventarium und den Einschnitt,
lasier»Sie sichüber einzelne Gegenstände von dem
Landreiter oder Dorf-Schulzen referiren, sondern
Sie alle irgend entbehrlicheExecutions-Objecteab,
beleuchtenSie in dieser Nahe das ganze Treiben
des Hauöwirthö, berücksichtigenSie die Ergiebigkeit
der lehten Ernte, die Größe der Pachtsummen, die
erwachsenenälteren und neuen Rückstände, die Lo-
cal-Verhältnisse und Unglücksfälle,die desNamenS
werth sind; ziehenSie endlichgenaueErkundigungen
über die Vermögens-Umständeeines jeden HüfnerS
«in, und nun formiren Sie umsichtigeingerichtete
Tabellen. Dann wird Ihnen über vieles ein Licht
aufgehen, was Ihnen jetzt dunkel ist; dann wird
Ihnen klar werden, was mit der Dorfschaft Wai-
tzenhagenoder Buchwaitzendorfeinstweilenzu begin-
nen sey. Setzen Sie gewisseTage in der Woche
an, um solcheRevisionen anzustellen, und richten
Sie sichdanach ein. So wird zu der erforderlichen
Zeit auch wohl Rath werden. Sind aber Ihre
Nachforschungengründlich beendigt, und haben Sie
für die förmlicheBeglaubigung des darüber aufge-
nommenenGeneral-Protocolls geforgt, dann legen
Sie der Ober-Behörde baldmöglichstalle Resultate
vor, senden Sie prompt dasjenige ein, was nach
Ihrer Ueberzeugungbeigetriebenwerden konnteund
wurde, und berichtenSie klar und umständlich;be-
mühen Sie sich nur zuerst, die Ihren respectiven
Cassen von der Haupt- Casse ÜberwiesenenZahlun-
gen abzumachen,empfehlenSie Nachsicht, wo hin¬



länglich ausgemittelteSicherheit bei augenblicklichem
Unvermögenvorhanden ist, und mitleidige Berück-
ftchtigungbei der Zurücknahmedes Pachtstücks, wo
sie verdientwordenist; vergessenSie aber nicht,daß
Ihr Fürst und Herr vorzüglich,und mehr wie jeder
Andre, auf Ihren Eifer zu rechnenhat, und ver-
fahren Sie daher energischan solchenStellen, wo
das längere Hinhalten zum Hazard-Spiel für beide
Theile, am gefahrvollstenaber für den Verpächter
wird. So werden Sie sich außer Verantwortung
setzenund nach der Beendigung Ihrer Amtsreisen
ruhiger einschlummernkönnenals zuvor."

So werden jene Männer, die ganz auf dem
rechtenWege sind, rathen. Wir fügen nur noch
die folgendenWinke hinzu.

Rücksichtlichder Hof-Pächter im Domanio hat
sichdie hohe großherzoglicheKammer dergestaltge-
sichert, daß, wenn ihnen kein unverhältnißmäßiger
Credit ohne neue, besondreHypothekbewilligtwird,
so leichtkein Verlust zu befürchtensieht, als etwa
derjenigeeinesSchwindlers, der allemal ein schlech-
ter Pachter ist. Solide Manner dieses Standes
haben in der Regel Vermögen und müssenerhalten
werden. Sie werdenerkennen, daß, da der Ver-
pächterdenGewinn glücklicherJahre aufgibt, schlech-
tere ihm nicht zur Last fallen können, wenn keine
Löwen-Gesellschaftdaraus entstehensoll. Pachtsum-
men, die bei neuen Licitationenmit dem wahren
Werthe des Pachtstücks wieder in ein richtiges
Verhältnißkommen,sind keinUnglück;sie sind viel



mehr ein Glück, weil nur darauf ein nachhaltiger

Einnahme-Etat begründetwerden kann. Wegen der

Pachter ist also geringere Beforgniß. Die Büdner

bauen kein Korn zum Verkauf; sie haben Neben-

Erwerb und zahlen ihren Canon fast durchgehendS

nach wie vor. Die große Anzahl der Hauswirthe

aber, welche aus staatswirthschaftlichenGründen

nur bei eigenem, sehr grobem Verschulden in

größerer Masse als den Gehöften geworfen werden

können, deren Verhaltnisse im Allgemeinennoch so

sehr zurück sind, macht am mehrsten zu schaffen.

Das Verfahren gegen sie erfordert tieferes Nach-

denken.
Es möchtewohl recht gründlich zü untersuchen

seyn, welche Dorsschaften, wenn man alle ihre

Haupt- und Neben-Abgaben zusammenrechnet,durch

besondreUmständeveranlaßt, wie z. B. durch eine

sichtlichzu scharfeBonitirung der Landereien, durch

reineHinweisung ihrerWirtschaft auf den Getreide¬

bau u. s. w. für den Augenblickdie stipulirtePacht-

summe nach klarer Berechnung nicht aufzubringen

vermögen. Solcher Dorfschaften werden wenigstens

einzelne ftyn. Bedeutende Unglücksfälle, die der

Hüfner in anhaltend trüben Zeiten nicht zu tragen

vermag, verdienenauch Berücksichtigung. Im All-

gemeinen aber suche der Rechnung--Beamte den

Hauswirthen deö Amts durch CompensationSmittel

zu Hülfe zu kommen und ihnen einen Verdienst

von der Herrschast zuzuwenden, der auf die Pacht

in Anrechnung gebracht werden kann, und wobei



jene nichts verliert. Dazu gibt in denjenigenAem-
kern, wo der Extradienst bereits aufgehobenworden
ist, die EinrichtungderFuhr-Cassen einewohlthätige
Gelegenheit. Auch von den Forsten her wird es,
besondersin einigen Gegenden, etwas zu verdienen
geben. Die Hof-Bauten u. f. w. helfenebenfallsden-
jenigen, dievon derFuhr-CasseNutzen ziehenkönnen.
Es wird sichnoch mancheandre unschädlicheQuelle
der Hülfe finden. Nur hüte sich der Beamte durch
sein wohlgemeintesStreben in die Verirrung zu ge-
rathen, große und kostspieligeWerke, nur zur Be-
günstigungder Bauern, in einer Epochevorzuschla-
gen, in welcher selbst die herrschaftlichenHaupt-
Cassen so große Ursache haben jede vermeidliche
Ausgabe abzuwenden.

Waö die Abmeierungenanbetrifft, so gehe der
Beamte dabei vorsichtig zu Werke. Aus leerer
Barmherzigkeit aber besinneer sich keinen Augen-
blick, bei der Ober-Behörde darauf anzutragen,
wenn der Hüfner ausgezeichnetschlechtwirtschaftet,
und nicht nur die Rückständesich dergestaltgehaust
haben, daß auf ihren Abtrag gar nicht zu rechnen
ist, sondern auch dessen Jnventarium in elendem
Zustande sichbefindet, und dessenPrivat-Schulden
die Calamitat zumUeberlaufenbringen. Der Mann
mit seinen rüstigenGliedern wird vielleichtsich bes-
ser zumTagelöhnerwie zumHauswirthe eignen und
mit Gewißheit sich, wenn er den erstenUebergang
verschmerzthat, und keinentschiedenerFaullenzerist,
demnächstruhiger, sorgenloserfühlen, wie ftüherhin



der Fall war. Der älteste Sohn, welcher freilich

unverschuldetund unangenehm genug um das Ge-

Höft kommt, wird dieses, gleich so manchemAndern

in den höhern Ständen, erdulden müssen. Das ist

nun einmal nicht zu ändern. Die Landes-Herrschaft

aber wird bei solchenGelegenheitenwenigstens eine

Anzahl schlechterWirthe aus den Domanial-Dör-

fern schicklichloswerden, und damit ist immer schon

etwas gewonnen. VorzüglichtüchtigeHüfner, welche

unverschuldetdem Drucke der Zeit unterliegen,müs-

sen dagegen möglichstconservirt werden, damit der

reineKern desBauernstammes nicht zu Grunde gehe.

Ein großer Fehltritt ist es, wenn der Rech-

nungö-Beamte entweder aus Bequemlichkeit, oder

weil er die Zeiten immer noch verwechselt, kleine

Abtrage rückständigerPacht u. s. w. überall von

den Einsassennicht annehmen will. In gutenIah--

ren hat er Recht, diese Leute an eine gewisseOrd-

nung zu gewöhnen und unnöthige Belästigungen

von sich abzuwehren; sind die Conjuncturen aber

anhaltend schlecht, sind die ländlichen Erzeugnisse

kaum mehr abzusetzen,dann ist es Pflicht, auch die

kleinste Zahlung williger Debenten nicht zurückzu-

weisen. Die Haupt-Cassen werden sich bei succes-

siven kleinen Geld-Sendungen von rückstandigen

Gefällen besser befinden, als wenn sie lange auf

größere Summen warten sollen.

Die Formirung des jährlichen Amts-Etats ist

ein Geschäft, welchesdem Rechnungs-Beamten Ge-

legenheit gibt, sich rühmlichst auszuzeichnenund
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die Anerkennung der Ober-Behörde zu verdienen.
Eine wohlgeordneteEinrichtung dieser, der höhern
Moderation unterworfenenArbeitwird der letztem
gewiß willkommenseyn; mehr aber nochwerden die
Resultate des Etats dazu beitragen. Zweierlei Ar-
ten von Verirrungen sind indeß nicht selten dabei.
Die erste besiehtdarin, die einzelnenEinnahme-An-
sähe, nämlichdiejenigen, welchesichals unbestimmt
nicht auf Heller und Pfennig angeben lassen, herun-
terzudrücken, vorzüglichaber die Ausgabe-Ansähe
in die Hohe zu schrauben, damit zu seiner Zeit
mehr abgeliefert werden könne, wie die etatmäßig
festgestellteUeberfchuß-Summe besagt. Diese eitle
Spielerei ist an sichunschuldig;allein sieverhindert
einen richtigenGeneral-Etat der Haupt-Casse, der
schonin seinem Entwurf die Haltbarkeit der Aus-
gäbe gegen die Einnahme darlegen soll. —• Die
zweite Verirrung aber beabsichtigtdas Gegentheil
von der erstem und ist bei weitem gefährlicher,
weil sie den Chef des Haupt -Cassen-Wesens form-
lich inducirt. Hier soll nämlich das Papier glän-
zen, und die späterhin unvermeidlichenZuschüsse
sollenals unerwartet und zufällig erscheinen.Dieses
Verfahren ist unter aller Kritik, und es müßte
billig, wenn es als absichtlicherwiesenwerdensollte,
unerbittlichdie Dienst-Entsetzung darauf stehen.

Vor beiden Verirrnngen hüte sichder tüchtige
und treue Rechnungö-Beamte. Er bedarf solcher
Kunstgriffenicht,um sichgeltendzu machen. Er zeige
seinen redlichenEifer für das herrschaftlicheInteresse

5



dadurch,daß er die EinnahmenachbesterUeberzeugung

bei UngewissenAnsähen und in Grundlage des letzten

Registers angibt, vorzüglichaber die Ausgabe mög-

lichsteinzuschränkensucht. Er hüte sichindessenvor zu

niedrigen Bestimmungen der letztem,wenn er seiner

Sache nichtvöllig versichertist. Genaue Prüfung, ge-

nügendeRechtfertigungeinesjedenAnsatzesundWahr-

heit werden ihn auf die goldne Mittelstraße führen.

Kann er im Laufedes Jahrganges noch etwas er-

sparen, so gewähre es ihm um so mehr Freude,

da seine höchsten Erwartungen übertroffen worden

sind. Derjenige ist kein guterDiener seinesHerrn,

der da glaubt, daß er aus einem großen Beutel

wirthschafte, und schonzufrieden ist, wenn er nur

erst glücklichdas Liberatorium erhaschthat. Jeder

Vortheil, den er der Herrschaft zuwendenkann, und

wenn er noch so klein und unscheinbarseyn sollte,

muß ihm. am Herzen liegen und eben so willkom¬

men seyn, als wenn er Tausende einbrächte. O

würde jeder Thaler im Staats-Haushalte so sorglich

gewogen, wievielGutes und SegenreicheSkönnte in

andrer Art daraus emporkeimen!

In diesem Sinne entwerfe der Rechnungs-

Beamte seinen Amts-Etat, und so führe er ihn

durch. Genau in seinen Manualen, umsichtigin

der Beitreibung der Gefälle, prompt bei der Ein-

sendung, bemüht jeden Verlust abzuwenden, jede

möglicheErsparung zu bewirken, bekannt mit allen

Verhältnissen der Zahlungspflichtigen, eifrig für

ihre Erleichterung, bei Einreichung der Quartal-



Extracte und Abschlüssedes AmtS-Geld-Registers
seinem Wunschenach allemal der Erste, ein guter
Haushalter, ein gewissenhafterDiener, der nie seine
Privat-Casse mit der ihm anvertrauten Casse ver-
mengt, endlich das Muster einer von Pedanterie
freien Ordnungsliebe, steheer ehrenvoll auf seinem
Posten da; dann wird der Staat glücklichzu prei-
sen seyn, welcherviele solcheDiener hat; ihm sel-
ber aber wird das belohnendeGefühl in seinem
Innern reichen Ersah für so manche mechanische
Arbeitgewähren, diein diesemFacheunvermeidlichist.

XIV- Wirken und besonderePflichtendes
Justiz- Beamten.

Ist gleichdie Justiz-Verwaltung das undank¬
barste der beamtlichenGeschäfte, weil die admi¬
nistrativeOber-Behörde, welchein so mancherArt
zu belohnenvermag, von dem ausgezeichnetenBe-
triebe derselbenam wenigstengewahrwird, so möch-
tcn wir deshalb dieses Fach doch keineswegsdas
unwichtigstenennen, weil die Rechtspflegewohl in
jedem civilisirten Staate als eine Sache von der
höchstenBedeutung betrachtetwerden muß. Es hat
uns sogar stetö bedünkt, als ob die Unter-Gerichte
vorzüglichBeachtung verdienten und besondereGe-
legenheithätten, Gutes oderBöses zu stiften. Die
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Decretur allein genügt hier nicht, wenn sie auch

unangreifbar seyn sollte; das Recht, welches zum

Theil von grauer Vorzeit her in unfte Gesetzbücher

übertragen worden ist, verleiht oft denVergehungen

des Richters eine dunkle Hülle, und die einsamen,

entlegenen Altäre der Themis sind am dichtesten

damit umschleiert. Der biedere Sinn des Nieder-

Richters, sein guter Wille, seine Thatigkeit', seine

Uneigennützigkeit,seine Menschenkenntnißsollen an

jenen Statten vorzüglich wirken; und wenn er die

gelehrtesten Dissertationen geschrieben hatte und

das ganze Corpus juris auswendig wüßte, so wird

er sicherlichein eben so unbrauchbarerals gefahrli-

cher Justiz-Beamter seyn, wenn er außer denPan-

decten an Geist und Herzen ein Sünder ist. Weil

aber der untere Richterstuhl mehr für den Tempel

des Friedens, wo der Streit in der Geburt erstickt
werden soll, als für den Tummelplatzjuristischer
Fehde, wo mit Subtilitaten gefachten wird, be¬

stimmt worden ist, so müßte derjenige, welcheran

solcher Stelle freudig wirken soll, billig keinen
Nahrungssorgen ausgesetztbleiben.

' Die Stellung des Amts-Richters ist freilich
nicht so abgesondert wie diejenigedes Stadt-Rich-
ters, da das bei den Aintö-Behörden bestehende
collegialischeVerhaltniß vorzüglich auch auf die
Gerichts- Verwaltung einen wohlthatigen Einfluß
äußern soll. Dort aber, wo nur zwei Beamte an-
gestelltworden sind, von denen der eine sich viel-
leicht sogar nie sonderlichmit der Jurisprudenz be-



faßt fjat, fällt jener Vorzug wohl so ziemlichweg.
Grobe Willkür, Bestechlichkeitu. s. w. können in-
dessen, wenn der Oekonomie.Beamte und College
ein redlicherMann ist, der das Vertrauen der Ein-
fassen besitzt, selbst dann, wenn er kein Jurist sehn
sollte, nie »»gescheutihr Spiel treiben, womit im-
mer schon etwas gewonnen ist. Mögen immerhin
richterlicheVergehen zu den Seltenheiten gehören,
so kann eine weiseOrganisation doch den Unterthanen
nicht zu vielen Schutz dagegen gewahren, da wohl
kaum etwas Grausameres zu denken seyn würde, als
wenn der Staatsbürger, welcher die Rechte, die
mit uns geboren wurden, dem Gesetze unterwerfen
mußte und unterwarf, despotischeWillkür in der
Handhabung der vom Staate eingesetztenGerichts-
barkeit dafür einernten sollte. Dieser Umstand wird
indessenklar an den Tag legen, daß, solange wie
die Amts-Gerichte mit der Oekonomie-Verwaltung
in bisheriger Art verbunden sind, es der gehörigen
Besetzung des Gerichts wegen nichtohne großeNach-
theile zuzugestehenist, daß ein Amts-Candidat von
der Prüfung vor einem der Landes-Gerichte entbun-
den werden möge, fo viele schöne Zeit ihm auch
mit den juristischen Studien verloren geht, wenn
er sich vorzüglichdem ökonomischenFache zu widmen
beabsichtigensollte.

Die Amts - Gerichte erkennen bekanntlich in
allen Civil-Streit-Sachen der nicht eximirtenAmtS-
Einsassen als erste Instanz und sind respectiveeinem
der drei Landes-Gerichte, also der competentenJu¬



stiz- Canzlei, untergeordnet. Diese nimmt nicht nur

in civilibus Appellationen und Querelen gegen die

Urteilssprüche, Decrete und das Verfahren der

Amts-Gerichte an, sondern versieht dieselbenauch

mit Belehrungen und zu publicirenden Erkennt-

nisten in solchenCriminal-Sachen, welche nicht an

das zur Untersuchung in allen gewichtigerenFallen
bestellte Criminal-Gerichts-Collegium ordnungsmä-

ßig übergehen. Wir haben an einer andern Stelle

bereits erwähnt, daß Schuld-, Injurien-, Schwän'

gerungs- und Sponsalien- Sachen am häusigsten

bei den Amts-Gerichten vorkommen, und daß das
großherzoglicheConsistorium zu Rostock in Ehe- und
Verlöbniß-Sachen hinsichtlich der Domanial-Unter-

thanen die Stelle des Ober-Gerichts vertritt. Es

kommen indessen bei den Amts-Gerichten mitunter

auch schwierigereProcejse aller Art vor, welche ein
schriftlichesVerfahren späterhin unentbehrlich machen.
An Concursen hat es in Folge der für den Land-
mann so traurigen Zeiten bei diesen Foris auch
nicht gefehlt. Die sogenannte Voluntar-Juriödi-
ction aber nimmt die Thatigkeit derselben vorzüglich
in Anspruch. Das verantwortliche Officium der
Obervormundschastkommt bei den volkreichenAem-

tern häufig in Ausübung und gibt dem Amts-
Richter eine schöne Gelegenheit zur gewissenhaften

Wachsamkeit und väterlichen Fürsorge. Erbschafts-
Regulirungen fallen in Menge vor. Commissoria

der Landes-Gerichte erweitern den beamtlichen Wir-

kungskreiö. Die Forst-Gerichte können nur zu den



polizeilichenUntersuchungengerechnet werden. Das

Amts-, Depositen- und Hypotheken.Wesen inachen

den Beschluß des richterlichenGeschäftskreisesder

Amts-Behörden, den wir hier in gedrängter Kürze

dargestellthaben, um wenigstens keineLückezu lassen.

Die für alleNieder-GerichtedesLandesnormirende

Interims-Ordnung vom 44. Juli 1770, welchewäh¬

rend der RegierungS- Epocheeines allgemeinverehrten

Fürsten erschien und der wohlwollendstenlandeSvä-

terlichen Absicht ihre Entstehung verdankt, ist bis

jetzt in Kraft geblieben und gilt auch für die AintS-

Gerichte. Sie ist im zweiten Theile der Bären-

sprungschenGesehsammlung sub Nro. LXXVIII. zu

finden. Von ihrer Publication an nur als proviso-

risch betrachtet und mannichfaltig durchlöchert, ja

sogar nicht ohne bedeutende Lücken, scheint sie eine

Restauration nachgeradeverdient zu haben, und eine

neue mit Zuziehung tüchtiger Unter-Richter zu ent-

werfende Nieder - Gerichts - Ordnung möchte wohl

ein dringendes Bedürfniß geworden seyn.
Jene Interims - Ordnung nun befiehlt, das

mündliche Verfahren immer bis zu einem gewissen

Puncte, überhaupt aber so lange, als irgend möglich

ist, beizubehalten. Es braucht kaum gesagt zu wer-

den, daß diese Vorschrift die häufig unbedeutenden

Streitigkeiten vor den Nieder-Gerichten auf dem

kürzestenWege, mit den geringsten Kosten und am

liebsten mit einein Vergleiche abzumachen beabsich-

tigt. Gewiß, eine sehr weise und wohlwollendeBe-

stimmung. Von ihr aber geht das große Gewicht



aus, welches wir auf die Moralität und auf daS
Talent des Unter-Richters legen zu können glauben.
Sollte ein gewisser Grad von Gelehrsamkeit nicht
viel häufiger zu finden seyn, als gerade jene Requi¬
siten? Der erstem bedarf der Nieder-Richter weni-
ger, wenn er nur die notwendigen juristischen
Kenntnissegründlichinne und in Bereitschaft hat. Das
mündliche Verfahren aber ist es, welches Ruhe,
GeistsSgegenwart, redlichenSinn, ein Zutrauen ein-
flößendes Wefen, eine gewisse Rede- und Borstel-
lungsgabe unentbehrlichmacht. Wir wünschensolche
nicht nur jedem Justiz-Beamten, mit dem wir es
hier vorzüglich zu thun haben, sondern auch im All?
gemeinen jedem Unter-Richter.

Er soll die Rechte beider Streitenden mit
Umsicht und Unparteilichkeit, oft bei sehr entstellten
Klagegründen, bei albernen Ausflüchten und ver-
wickeltenVerhältnissen, nicht nur entziffern, sondern
auch vertreten. Keine weitlausigen juristischenDedu-
ctionenverstandigerSachwalter geben ihm eine deut-
liche Ansicht der Sache, weisen ihn hin auf den
Lichtpunct des Gesetzes, führen ihn allmalig zur
Wahrheit lind zum Recht. Kein todtes Papier er?
füllt ihn mit Kälte und Fassung. Nein, er hat
Ursache,sichzu bekämpfen, um durchdas ansprechende
Aeußere, das bescheidene Wesen, die anscheinend
billigereSache der einen Partei, durch das störrische,-
feindselige, eigensinnigeBenehmen der andern nicht
befangen und irre geleitet zu werden. Der Mensch
rührt sich in ihm; er aber muß verfahren und ent¬



scheiden nach der Vorschrift uralter, kalter Gesetze,
nach den Satzungen eines weiten Codex und nach
dem wunderlichenRechte des Herkommens. So ist
der Unter-Richter oft gezwungen, sein ihm von der
Natur verliehenes Gefühl zu bekämpfen. — Auch
sein Talent wird in Anspruch genommen. Selten
findet er ein verständiges Entgegenkommen. Nicht
ohne Schwierigkeit vermag er die Rechts-Verhält-
nisse der Parteien zu erforschen;er muß ihnen müh-
sam dasjenige entlocken,worauf es gerade, vielleicht
zum eignen Besten des einen Theils, vorzüglichan-
kommt. Seine klare Darstellungsgabe soll Wider-
strebendebedeuten, soll ihnen unparteiischden Stand
ihrer Sache vorführen, soll sie zur wechselseitigen
Billigkeit, zur Versöhnung und Ausgleichung un-
zweifelhafter Ansprüche bewegen. Das kann nicht
auf gleicheArt wie bei Gebildeten geschehen; dabei
müssen die gelehrten Brocken gänzlich zu Hause
bleiben. Faßlich und eindringlich, aber doch der-
gestalt, daß die würdevolle Haltung des Richters
nie verloren geht, muß seine Sprache seyn, und
sein redlicher, uneigennützigerWunsch, den Streit
zur Zufriedenheit beiderTheile aufgreifen zu wollen,
deutlich hervorleuchten. So nur ist jener Menschen-
Elasse beizukommen. Der verständige und rechtliche
Justiz-Beamte kann besonders dadurch Nutzen stif-
ten und gar manche Sache, die mit Hitze begonnen
wurde, friedlich zu Ende bringen: denn hinsichtlich
des Bauernstandes ist es eine sichere Erfahrung,
daß diese ieute, und zwar besonders in den bessern



Gegenden, dein Vergleiche gar nicht abgeneigt sind,

wenn er zur rechten Zeit eingeleitet wird; daß sie

aber dagegen, wenn jenes versäumt worden seyn

sollte, immer eigensinniger werden, und selbst nach

dem letztenUrteilsspruch noch vom Processiren nicht

genug haben. Bei den Bürgern der Städte soll

jene anfängliche Bereitwilligkeit minder groß seyn,

weil die Verbildung dort mehr zu Hause gehört.

Die Bestechung umstellt den Unter-Richter in-

dessen auf dem Lande nicht weniger wie in den

Städten. Man sollte e6 kaum glauben, wie gern

der geringe Mann oder gemeine Mann, wie er in

dieser Hinsicht wohl genannt zu werden verdient,

es darauf anlegt, aus solche Weise sein Recht zu

erschleichen,welcheschlaueWege er dazu wählt, und

wie schwer er davon zu überzeugen ist, daß mit sei-

nein Beamten nichts anzufangen sey. Sehr
anzweideutige Demonstrationen und die Zeit vermö-

gen erst allgemein den Glauben daran zu befestigen.

Auch der Undank wird demUnter-Richter nicht selten

zu Theil, und nur der mitunter sehr schwerzu er-

reichende Vergleich vermag ihn völlig vor übler

Nachrede sicherzu stellen, weil der Ungebildete fast

nie die Sache von der Perfon zu unterscheidenim

Staude ist. In der Sinnesart der Menschen allein

kann indessen eine solcheStimmung
'nicht

liegen;

einzelne böse Beispiele müssen dazu beigetragen ha-

ben, sie zu bestärken. Wenn aber der geschickteund

gewissenhafteUnter-Richter mit so manchen Schmie-

rigkeiten und Uyannehmlichkeitenauf seinem Stand-



punctezu kämpfenhat, so verdient er um so größere

Achtung,wenner mit LustseinePflicht erfüllt und daS
GefühleinesrechtlichenMannes in seinerBrüstt ragt.

Wenn alles Voraufgegangenevon demjenigen
Beamten gilt, welcherder Justiz-Verwaltung be-
sonders vorsteht, und vorzüglichin Beziehung auf

ihn von den Eigenschaftenund Hindernisseneines
guten Unter-Richters im Allgemeinengeredet worden

ist, so wünschenwir, daß derjenigeLeser, welcher

sichgerade diesemFache zu widmen wünscht, durch
die Schilderung mancherTrübsale, von denen mehr
oder minder keine Laufbahn ganz frei ist, davon
nicht zurückgeschrecktwerden möge; wohl aber, daß
er die gegebenenWinke innig beherzige. Abgesehen
davon, daß der Justiz-Beamte sich in der Regel
einer sorgenlosenLage erfreut, wenn er mit hausli-
cher Bequemlichkeitzufrieden seyn will, oder als
junger Mann und angehenderStaatsdiener unver-
heirathet bleibt, ist der Standpunct seines Wirkenö
als Unter-Richter nicht mit Dornen nur um-
flochten, nein, es entkeimenauch Rosen daraus,
welcherecht große Lebens-Freude gewahren. Wir
zählen dahin das schöneBewußtseyn, manchesGute
gestiftetzu haben und noch stiften zu können, den
angenehmenSieg eindringlicherBedeutungen über
eigensinnigeund unverträglicheGemüther, das öffent-
licheVertrauen, die Anerkennungwürdiger und ein-
sichtsvollerMänner, denBeifall der administrativen,
allemal der gerichtlichenOber-Behörde, die Freude
am Geschäft. Auch darin liegt ein Lohn, wenn er



gleichnur für den edlerenMenschenvon Werth ist.
Diesen suchedaher der AmtS»Richter, denn derje-
nige muß sichwohl in großer moralischeroder sinan-
ziellerRoth befinden, dem gewaltsam herbeigezogene
Sporteln darüber gehen.

Die administrativeOber»Behörde geht darauf
aus, jedemUnwesen,welchesmit den letzterengetrie-
ben werden könnte, allmälig durch feststehendeBe-
soldungen ein Ende zu machen. Von dem aller-
höchstengroßherzoglichenCabinette aus hat sich der
wohlwollendelandesherrlicheWille bestimmtdarüber
ausgesprochen. Leicht aber würde das daraus her-
vorgehendeOpfer verhaltnißmaßig zu groß werden
können, wenn dadurch, weil der Eigennutz zurück-
treten muß, Nachlässigkeitim Geschäfts-Betriebe
entstehensollte. Dann würde ohnehin den Einsas-
sen der Domainen, als Gerichtspflichtigen, wenig
damit gedient seyn, und es müßten mit der ver-
säumten oder verweigerten Gerechtigkeitspflegeviel
größere Nachtheile für den Richter gesetzlichverbun-
den werden wie bisher. Möge der Amts--Richter
daher auS keinerleiGründen, weder durch mangeln-
des Interesse, noch durch Bequemlichkeitverleitet
werden seine heiligen Pflichten zu vernachlässigen.
Die sogenannteDielen-Justiz hat ihr Gutes, wenn
der Beamte die in Streit gerathenenUntergebenen,
ehe es zu processualischenVerhandlungen kommt, in
seinemZimmer zu vereinigensucht; wenn er es durch
umsichtige,klare und väterliche Bedeutungen sofort
zu einem für beide Theile billigen Vergleiche zu



bringen weiß. Sie hat aber auch sehr übleFolgen,
wenn der Beamte die ihre Klage vorbringenden
Leute mit harten Worten über die Unbedeutenheit
der Sache, über die widerlicheBehelligung, welche
ihr Erscheinenihm verursacht, wieder nach Hause
schickt,ohne sieeinmal genau anzuhören; oder wenn
der Friedfertige, auf dessenSeite vielleichtgar das
unverlierbare Recht ist, stets dabei zu Schaden
kommt. Billig müßte ein außergerichtlichvon dem
Justiz - Beamten zu Stande gebrachter Vergleich
zwischen den in Streit gerathenen Amts - Ein-
fassendoch stets protocollirt werden, damit alles
deutlich festgestelltwerden, und der Same der
Zwietracht folcherhalb nie wieder auflodern könne.
Dann wird allerdings diefe Art der Versöhnung
leichter zu erreichen seyn, als wenn die Par-
teien, gleichzwei Duellanten, welche die Klin-
gen schon aneinander gelegt haben, vor dem Ge-
richtstischestehen, ehe noch vom Vergleiche die
Rede war.
, Die den Amts-Gerichten zustehende Ober-
Vormundschaftwird dem thätigen Justiz-Beamten
die Gelegenheitgeben, durch strengeOrdnung und
Wachsamkeit sichein Verdienst zu erwerben. In
volkreichenund wohlhabendenBezirken, besonders
auch dann, wenn ein bedeutenderFlecken:c. dein
Amte untergebenist, kann dieses Geschäftsehr um-
sanglichwerden; demjenigenaber, welchernur wenig
zu verlieren hat, muß doppelt daran gelegenseyn,
daß ihm selbigeserhalten werde. Da nun umsich¬



tige Vormünder auf dem platten Lande, besonders

in den Dörfern, seltenersind wie in den Städten,

so hat dieOber-Vormundschaftum so mehr Ursache,

in der Wahl der Tutoren und Curatoren vorsichtig

zu seyn, für die schleunigeBestellungderselbenSorge

zu tragen, sie mit genauer Instruction zu versehen,

auf schnelleund sichereUnterbringungunbelegterCa-

pitalien aus der Verlassenschaft, so wie auf die

Kündigung unsicherer, saumseligverzinsterPosten zu

dringen, da diezu Vormündern bestelltenHauswirthe

mit beiden Maßregeln gewöhnlichzu lange zögern,

die Rechnungs - Abnahme jahrlich, prompt und

scharf abzuhalten, die gehörigeErledigung der Mo-

nituren nicht in Vergessenheitkommenzu lassen und

dem Vormundschafts.Buche eine gute Einrichtung

zu geben.
Endlich widme der Justiz-Beamte dem Amts-,

Depositen- undHypotheken-WesenbesondreTreue und
Aufmerksamkeit. Er halte vor allen seinenCollegen

auf ordnungsmäßig eingerichteteHypotheken- und
Depositen-Büch?r und auf einen zweckmäßigver-

wahrten Depositen-Kasten,mit so vielen Schlössern,

als Beamte sind, damit er stets rein dastehe. Eben-

falls sorge er für ein gehöriges Präsentaten- und
Testamenten-Buch, wenn diefenoch nicht eingeführt

seyn sollten. Er lasse in diesen Angelegenheiten

keinerleiLückenentstehen. Es wird zu seiner eignen

Ruhe gereichen. Die Judicial-Repositorien der
Registratur aber nehme er besondersunter Aufsicht

und controlireüberhaupt den Fleiß, die Pünctlich-



keit und Dexteritat des Actuarö in allen gericht-
lichen Sachen.

Es bleibt uns nur noch zu wünschenübrig,
daß der Justiz - Beamte den Gerichts- Sitzungen
die möglichsteWürde verleihen möge. Auch der
gemeineMann ist dafür sehr empfanglich, und die
an ihn ergehendenFragen, Anreden und Bedeu-
tungen könnendeshalb immer klar und faßlich seyn.
Eine anstandigeund reinliche Amtsstube, mit einer
Galerie vor dem Gerichts-Tische, um unschickliche
Annaherungender Parteien, welche ja häufig ganz
rohe und leidenschaftlicheMenschen sind, zu ver-
meiden; die Entfernung aller in ein solchesZim-
mer nicht gehörendenUtensilien, die Beförderung
der Stille und Aufmerksamkeitder Vorgeladenen
während des Protocollirens, die Verhütung aller
fremdartigen Gesprächezwischenden Beisitzerndes
Gerichts, so wie überhaupt die Unterdrückungderje-
nigen Allotria, welcheso oft in einzelne gerichtliche
Verhandlungen gemischtwerden, bei denen wunder-
liche Bekenntnisseund Vorwürfe vorkommen̂ end-
lich die Herrschaft des Richters über sich selbst
werden jene unentbehrlicheWürde aufrechterhalten.
Eines luxuriösenAufwandes bei der Decoration des
für die Sitzungen bestimmtenZimmers bedarf es
indessenüberall nicht; nur ist darauf zu sehen, daß
es geräumigund nicht zu niedrig sei), wofür nahe
liegendeGründe sprechen.

Mögen diese Ansichtenund Winke, wenn sie
gleichaus keiner gelehrtenjuristischenFeder geflossen



sind, für denjenigen, welchereben in die beamtliche
Laufbahneintreten will oder eingetretenist, einigen
Werth haben, damit die Gerichts-Verwaltung der
Amts-Behörden ihm nicht als eine unbedeutende
Sache erscheine, und er auch dieser, gleich den
übrigen Geschäftendes beamtlichenWirkungskreises,
diejenige Sorgfalt und dasjenige Interesse widme,

welchesie verdient, und welcheder Landesherrund
die Ober-Behörde in allen Stücken zu fordern be-
rechtigt sind.

XV. Wirken und besondre Pflichten der

Polizei-Beamten.

Obgleich ein Beamter sich nie ausschließlich
mit dem polizeilichenFache zu beschäftigenpflegt,
welches in keinem Domanial-Amte von so großer
Bedeutung seyn kann, um die ganze Zeit eines
fleißigenGeschäftsmannesauszufüllen; obgleichdes-
halb die polizeilichenGeschäfteentweder von dem
Oekonomie-Beamten, der mehrentheilszugleicherster
Beamter ist, oder von demJustiz-Beamten, dessen
Beruf mit der Polizei in so manche Berührung
kommt, besorgtwerden: so haben wir der erwählten
Ordnung wegen doch mich die mit der Verwaltung
dieses Fachs verbundenen besondern Pflichten für

sichbeleuchtenzu müssengeglaubt, lieber den Um-



fang und die mancherleiPlackereiendesselbenist das
Nöthige bereits in der Darstellung des beamtlichen
Wirkungskreisesgesagt worden. Möge hier daher
von dem Geiste und der Wichtigkeiteiner tüchtigen
Handhabung der Polizei in den Domanial-Aemtern
und von einem richtigenBenehmen desjenigen Be-
amten die Rede seyn, der damit in specie zu thun
hat.

Sicherheit und Wohlfahrt zu befördernist der
Hauptzweckder Polizei. Der Beamte verliere auch
in seinemWirkungskreisediesennie auS denAugen.
Die WohlfahrtS-Polizei pflegtgesetzlichgeregelterzu
seyn als die Sicherheits-Polizei, besondersmehr als
die allgemeine Privat - Sicherheits. Polizei. Sie
läßt sich leichter übersehen, die Gesetzgebungist in
diesemBetreff bei weitem ausführlicher,und die da-
mit in Verbindung stehendenGeschäfte sind zum
Theil genau bestimmt. Die der Sicherheits-Polizei
angehörigenGegenstände, die dabei zu ergreifenden
Maßregeln sind dagegennicht füglich für jeden ein-
zelnenFall zu berechnen. Dem Polizeimeisterbleibt
dabei ein freierer Spielraum und muß ihm blei-
ben: denn wenn er zur Beförderung und Aufrecht-
Haltung der WohlfahrtS- Polizei noch vorschlagen
und berichtenkann, muß er gewöhnlich, wenn es
Sicherheit der Personen und des EigenthuinSgilt,
rasch handeln. Die Sicherheits- Polizei erfordert
häufig eine größere Beweglichkeitwie die Wohl-
fahrtS-Polizei, und deshalb finden wir die lehtre
gewöhnlich ain besten verwaltet. Wohlwollendes

6



menschlichesGefühl und Gemächlichkeitmsgen beide

ihren Theil daran haben: das erstere, weil jedem

braven Mann ein solches Wirken besonders ange-

nehm seyn muß, das zweite, weil eö dem Menschen

überhaupt eigen ist, Person und Eigenthum so lange

für sicherzu halten, bis das Gegentheiloffenbarwird.

DeSungeachtetist es gerade die Wohlfahrts-Polizei,

welche dem großen Haufen der Einsassen des Be-

zirks am widerlichstenund unbequemstenerscheint,

weil ste zu Ausgaben und zu einem geregeltenVer-

halten in so manchenVerhältnissen des bürgerlichen

LebensfortdauerndeVeranlassung gibt. Daran wird

ein tüchtigerPolizei-Beamter sich aber keineswegs

kehren, wenn die wohlthatigenFolgen nur unzwei-

felhaft sind, denn dann wird die Anerkennungauch

schonhinterher kommen. Nur ist sowohl dabei als

auch bei dec Ausübung der Polizei-Gewalt im

Allgemeinen,welcheein eigenthümlicheS,kurzes und

schnelles Verfahren erfordert, jede Uebertreibung

ernstlichzu vermeiden,damitFreiheit und Recht nicht

freventlich gefährdet werden mögen; und deshalb

scheintes uns sehr nothwendig, daß der Polizeimei-

ster tüchtige Rechtskenntnijsebesitze.
Ieoes Gesetz, mithin auch die polizeilichen

Landes-Gesetze,könnennur durch eine genaue Be-

obachcung und Anwendung, durch eine umsichtige
Ausführung, ihren Zweck erfüllen und ersprießlich

seyn. Der Polizei-Beamte ist ebenfalls dazu be-

rufen. Da wo das GesetzLückenlaßt, möge er sich
Belehrung erbitten; wo besondereBewegungs-Gründe



keinenAufschubverstatten,weildringendeGefahr droht,
ist er wenigstensverpflichtetzu berichten,und zwar un-
gesäumt. Darum bedarf er der Beurtheilungskraft
ganz vorzüglich, um die Falle scharf unterscheiden
zu können, und der BeherrschungjederAufwallung.

Sind gleichdie Aemter nur Local-Polizei-Be-
Hördenund daher durch allgemeineGesetze, besondre
Verordnungen und Vorschriftenmehrentheilsinstruirt
und gebunden; smd sie der Ober-Behörde gleich
Anzeige und Rechenschaftschuldig, so gibt eö für
die selbstschaffendeThatigkeit eines geschicktenund
wachsamen Polizei - Beamten, besonders in den
Grenz-Aemtern, dennochhinreichendenSpielraum.
Sein eigenerBezirk geht ihn freilich zunächst an;
da die polizeilicheAufmerksamkeitaber nicht nur im
Innern, sondernauchvonaußen angeregtwerdenkann,
somuß seinAugenmerk.nichtminderstetsauf dasjenige
gerichtet seyn, was in den benachbartenDomanial-
Aemtern, Städten und ritterfchaftlichenBezirken, so
wie an den Landesgrenzenvorgeht. Er muß sichmit
allenbenachbartenBehörden in Verbindungsetzenund
erhalten. Wir verweisenhier auf das im zehnten
Capitel über das Benehmen mit Grenz-Behörden
Gesagte, und empfehlenes besondersauch in dieser
Hinsichtzur Beherzigung.

Der Mangel einer von der hohen großherzog-
lichen Regierung zu bestellendenCentral-Polizei-
Behörde wird lebhaft gefühlt, und manchevortreff-
liche polizeilicheEinrichtungen der neuern Zeit ver-
lieren dadurchviel an ihrem Werthe. Namentlich



leidet dieWirksamkeit des Criminal-Collegiidarunter

nicht wenig. Das Steuer- und Polizei-Collegium

beschäftigt sich außer dem Steuer-Wesen nur mit

den Angelegenheitender Landstädte;die Vice-KreiS-

Polizeimeistermüssenals solcheihr Amt als Neben-

Geschäft betreibenund sind in ihremWirken und in

ihren Hülfsmitteln sehr beschränkt, so daß sie mit

dem besten Willen keinen Ersatz zu geben vermö-

gen; selbst das sehr ausgezeichneteund nützliche

Corps der Gensd'armen ist leider zu schwachfüe

den Umfang des Landes. Der Polizei-Beamte hat

daher sehr große Veranlassung, kräftig zu Hülfe zu

kommen. Wenn in allen Domanial-Aemtern die

Polizei tüchtig gehandhabt werden wird, könnendie

wohltätigsten Folgen nicht ausbleiben. Selbst die

Landstädtewerden, wenn dort nachlässigerverfahren

werden sollte, mit der Zeit diesemBeispiele folgen

müssen. Zu diesemFache gehörenaberEnergie und

Lust, und derjenige, dem sie abgehen, wird selbst

nicht das Mittelmäßige darin leisten.

Das erste Hülfsmittel, welches der Polizei-

Beamte bedarf und, wenn es nicht schon vorhan-

den seyn sollte, sichallmälig schaffenmuß, sind ge-

wandte und zuverlässigeAmts - itnterbedienteund

Schulzen. Ohne diese wird er allein nichts auszu-

richten vermögen. Die zweckmäßigeInstruction der-

selbenbleibt seine Sache. Hat er eine solcheun-

entbehrlicheVorkehr aber vollendet, wird er bald

ein leichteresSpiel haben und nicht nur die Sicher-

heit der Personen und des Eigenthums in seinem



Bezirke ungemeinbefestigen, sondern auch zur Si-
cherheitder benachbartenBezirke des Landeswesent-
lich beitragen und allen übrigen Polizei-Behörden
wesentlicheDienste zu leistenim Stande seyn. So
wird es ihm möglichwerden, die Landstraßeninner-
halb der Amts-Grenzen zu säubern, in denKrügen
Ordnung zu erhalten und diebischenVerkehr abzu-
wehren, eine scharfe Beobachtung aller Reisenden,
besondersverdächtigerPersonen einzuleiten, schlechte
Gewerbe zu unterdrücken,Taugenichtseund Müssig--
gänger aus dem Amte zu verscheuchen,Ruchlosig-
keilen aller Art zu verringern und ein Schrecken
alles losen Gesindelszu werden. Dieses Leßtereist
in derRegel sehr genau unterrichtetund erfahrt auf
seinenNomadenzügenbald, wo eine strenge polizei-
liche Zucht herrschtoder nicht. Aus diesemGrunde
ist das thatige Benehmen der Genöd'armerie schon
eine große SchuHwehr für Mecklenburggeworden,
welchesmit auswärtigen, größtentheilö sehr gefähr-
lichenHerumtreibernfrüherhinwahrhaftüberschwemmt
war. Man hat an den Landes-Grenzen oft zu-
fällig die Freude, den Einfluß des dadurcherregten
RespectS deutlich wahrzunehmenund Aeußmmgen
solcherMenschen, wenn man das Ausland betritt,
zu hören, welchevöllig unzweideutigsind. Mecklen-
bürg-Schwerin verdanktdiesemCorps, dem Crimi-
nal-Gerichte und dem Land-Arbeitshause,welche
wenigeJahre nach einander errichtetwurden, mehr
als man, gewöhnlichnur bei dem Tadel über das
Einzelne an demGanzenlange verweilend, im allge¬



meinen zu glauben scheint. Wenn aber die Polizei-
Behörden in den Aemtern und Städten nicht thätig
mitwirken, geht die Hälfte des Nutzens jener ge-
meinnützigenSchöpfungen verloren.

Diesen GesichtSpunctverliere der mit der Po-
lizei beschäftigteBeamte nie. Wir haben ihm die
Hülfömittel gezeigt, welcheer freilich nicht entbehren
kann, aber sich selbst nach und nach zu schaffenver-
mag. Sie werden ihm nicht nur bei der Handha«
bung der allgemeinen Privat -Sicherheits- Polizei
oder vielmehr der Sicherstellungder Person und des
Eigenthums, worauf die Sicherheit-Polizei in den
Amts-Bezirken, bis auf außerordentliche, sehr sel-
tene Fälle, sich hauptsächlichbeschränkendarf, son«
dern auch bei den Verfügungen der WohlfahrtS-
Polizei mannichfaltig zu Starten kommen. Möge
das Verfahren des Polizeibeamten nur von tyran-
nischenMaßregeln entfernt bleiben, wohin die Poli-
zeigewalt sichso leicht verliert, so wird ein rasches
aber bedachtesDurchgreisenzur rechtenStunde ihm
mehr lob als Tadel bringen.

Die Bewachung des staatsbürgerlichenund
moralischen Betragens der Amts-Einsassen ist ein
sehr wichtiges Augenmerk des Polizei-Beamten.
Der Mensch ist sehr geneigt die Gefahr stets von
außen her zu vermuthen und sich vorzüglichdavor
zu verwahren. Er fürchtet den Mordbrenner wie
den Blitz, läßt gegen den letzternAbleiter auf sei-
nem Dache machen, und beachtetnicht, wie ruchloö
mit dem Feuer auf seinem Heerde umgegangen



werde; er stellt Wächter an, laßt Riegel und Fen-
sierladengegenden Einbruch derDiebe machen,und
beobachtetnicht sein untreues Gesinde, dem alle
Schlüssel freistehen; er bewaffnet sich gegen mör-
derischeAnfalle, und laßt den Ober-Boden nicht
bessern, der durch seine gefährliche Senkung den
Einsturz über seinemHaupte droht; er fürchtet sich
aufs äußerste vor epidemischenKrankheiten, und
seht sich mit Personen seiner Familie, welchemit
der Gicht und Schwindsuchtdurch und durch behaf-
tet sind, in die unvorsichtigsteBerührung. So be-
stätigt eö sichwieder durch die übertriebeneBesorg-
niß, aus der einen Seite, und durch die Sorglo-
sigkeit,auf der andern, wie sehr der große Haufen
der Menschensichvon der Gewohnheit, seinerAm-
me, wie jener deutscheDichter sie treffend nennt,
beherrschenlasse. Ist es gleichsehr anzurathen, sich
gegen jeglicheGefahr von außen her möglichstzu
rüsten, so ist es dochgewiß wenigstensebensoräth-
lich, wenn nicht noch mehr, sich von innen stark
zu sichern. Das vergessederPolizei-Beamte nicht,
und panzeresich gegen solchemenschlicheSchwach-
heit, die sein Wirket so fruchtlos macht. Wenn
es ihm auch gelingen sollte der Schreckenaller Va-
gabondenzu werden, so daß seines Gerichtsdieners
Straf-Röhrchen ihnen furchtbarer als selbst daö
zweischneidigeSchwert der blindenThemiö erschiene,
und er würde die Einsassen seines Bezirks nicht
fortwährendim Auge behalten und der Ruchlosigkeit
in jeder Art wehren, Ordnung und Moralitat nicht



zu befördernsuchen; so wird er dem bessernTheile
der Einsassen gegen Mord, Raub und Diebstahl
dennochüberall keinennachhaltigenSchuh gewahren
können. Diese Aufmerksamkeitauf die Religiosität,
das moralischeBetragen, die Sinnesart, die Er-
werbömittel und denLuxus, denVerkehr, dieFried-
lichkeit, die Sitten, Tugenden und Laster, Wohl-
habenheit und Armuth, Widersetzlichkeitund Ge-
horsam der Bewohner seinesBezirks muß ihm zum
Wegweiserbei allen seinen VorkehrungenundMaß-
regeln dienen. Er muß eine ununterbrocheneEon-
trolle, ja ein Register darüber führen, damit daö
Gedachtniß ihn bei schleunigenVerfügungen nicht
irre leite. Polizeiliche, so oft in Verbrechen aus-
artende, Vergehen sind die Feinde der öffentlichen
Ruhe und Wohlfahrt; der Polizeimeistersoll sie be-
kämpfen, soll sieabwehren. Wie wird er aber ver-
mögen jene Feinde zu besiegen, zu verdrangen,
wenn er mit dem Grund und Boden und dessen
Eigeuthümlichkeitenunbekannt ist, sobald er operiren
soll? Mit den Bemühungen^ zu einer sichernund
ausgedehntenLocal-Kenntniß zu gelangen, lege also
der eintretendePolizei-Beamte die erste Grundlage
zu einer künftigenausgezeichnetenWirksamkeit.Kennt
er erst sein eigenes Terrain genau, dann möge er
weiter gehen und über die Grenzen hinüber blicken,
um beschließenzu können, wie das Haus nach au-
ßen zu zu verwahren sei). Dieses wird ihm bei
weitem leichter werden. Das Auskehren und die
Einführung einer vollkommenenOrdnung im Innern
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des Bezirks ist nicht ohne große Schwierigkeiten.
Zeit und Consequenz müssen das Ihrige dabei
thun, und die ganze Amts-Behörde, welchepflicht-
maßig interessirt, muß dem Polizeimeisterin dieser
Hinsicht einig zu Hülfe kommen, denn ohne ihre
kräftige Mitwirkung würde es für ihn viel wün-
schenswertherund gedeihlicherseyn, allein zu stehen.

Die Unterrichts- und Armen-Polizei stehenin
so naher Verbindung mit den Vorkehrungen zur
Beförderung der Privat-Sicherheit, daß wir zuerst
dazu übergehenzu können und so die Wohlfahrts-
mit der SicherheitS-Polizei in Verbindung sehenzu
dürfen glauben. Hinsichtlichbeiderbietet, abgesehen
von denälterenVerordnungen,dieneuereGesetzgebung
des Großherzogthnms Mecklenburg-Schwerin zwei
sehr verehrungswertheMomente dar. Wir meinen
die jüngste Verordnung wegen der Landschulenund
die Armen-Ordnung für die großherzoglichenDo-
mainen. Geben diese freilich den Amts-Behörden
eine Richtschnur, welchersie nicht nur Folge leisten
müssen, insoweites an ihnen ist, sondernder sie
auch gern folgen werden; so besteht doch ein zu
großer Raum zwischenjedem Gesetzeund der Aus-
führung, als daß derBeamte nicht auch dabei sollte
ausgezeichnetwirkenkönnen, dennerst die umsichtige
und treue Vollführung des Gesetzesgibt demselben
Werth und Vollendung. Das Armen- und Schul-
Wesen verdientdaher in jedemDomanial-Amte wie
überall das besondereInteresse des Polizei-Beamten.

Der Unterricht, welcherfür diegeringemVolks-



Classen schon mit der Confirmation sein Ende für
immer nimmt, und die damit verbundene religiöse
Bildung haben einen zu wichtigenund bleibenden
Einfluß auf daS ganze LebendesMenschenund vor-'
züglich des gemeinen Mannes, als daß sie nicht
große Beachtung verdienen sollten. Religion und
wahre Aufklärung sind die Quellen alles Guten,
während die Finsterniß verderblich den Geist und
das Herz umnebelt; ihre Beförderung gibt dem
Staate und seinen guten Bürgern die reinste und
dauerndste Sicherheit. Daher ist es unzweifelhaft
eine belohnendeBerücksichtigung,in der Wahl der
Schullehrer auf dem platten Landebesondersvorsich-
tig zu seyn und nur gewissenhafteund fähige Män-
ner ohne Begünstigung als solcheanzustellen. Die
Aemter haben daher als Polizei-Behörden hinrei-
chendeUrsache darauf zu achten, ob die Lehrerder
Landschulenihre Pflicht erfüllen, und widrigenfalls
den competentenSuperintendenten oder dem Erfolge
nach die, Landes-Regierung darauf aufmerksam zu
machen, mit denPredigern derLandpfarrenaber sich
solcherhalbin eine freundlicheVerbindung zu sehen.

Die Fürsorge der Obrigkeit für diejenigenEin-
fassen des Bezirks, welche sich nicht durch Arbeit
zu ernähren vermögen, weil Alter oder Gebrechlich-
keit ihre Kraft gelähmt haben, und die kein Ver-
mögen besitzen,um ohne Arbeit ihren Unterhalt zu
bestreiten, geht mit der heiligen Verpflichtung der
glücklichernBewohner des Amts oder der Gemeinde

Hand in Hand. Damit aber kein Mißbrauch der



öffentlichengesetzlichenund geregeltenWohlthätig-
feit entstehe, welcheeben so sehr in den Vorschrif-
im deS Christenthumsals in den Verbindlichkeiten
des Staatsbürgers begründet ist, bedarf es einer
scharfenGrenzliniezwischendenjenigen, die arbeiten
wollenaber nicht können, und solchenPersonen, die
arbeiten können aber nicht wollen, oder, was in
Staaten, die eine geringe oder maßigeBevölkerung
haben, seltenerist, keineArbeit, welchefür siepaßt,
zu finden vermögen. Die zweite Classe kann gezü-
gelt werden, und das Landarbeitshausbietet, beson-
ders wenn es nochvergrößert werden sollte, ein be-
deutendes Hülfsmittel in Mecklenburg dar, zumal
da dem neuen brasilianischenKaiser>Reiche nach
freiwilligenBürgern aus dieserPflanzschulezu ver¬
langen scheint, wodurch fortwährend Platz gemacht
werden könnte. Für die letzteClaffe aber sind klei-
nere Anstalten nothwendig, wodurchLeute der Art
eine Beschäftigungerhalten, die ihren Kräften an-
gemessenist und ihnen die notwendigsten Lebensbe¬
dürfnissezu erwerbenvermag, so daß höchstensnur
eine sehr geringe Unterstützungerforderlichbleibt.
Außerdem herrscht bekanntlichin Mecklenburgauf
dem platten Landedas alte und ehrwürdigeHerkom-
men, dem zufolgedie wohlhabendenoder wenigstens
ohne Nahrungsforgen lebendenBlutsverwandten ihre
bedürftigen, alten, kränklichenAngehörigenzu sich
zu nehmen und zu versorgenpflegen, so daß nur
denjenigen Landleuten, deren eigene Mittel durch
eine starkeFamilie oder andre Umstände beschränkt



sind, eine Beihülfe an Korn oder Geld gegeben

wird. Dieses erleichtert die Armen - Versorgung

sehr. Allemal bleibt aber die Armen-Polizei, wo-

durch der wahren Noth geholfen, und die muthwil-

lige Bettelei, der gefährlicheMüssiggang, mit der

Wurzel ausgerottet werden sollen, dem thatigen Be¬

amten, dem die Wohlfahrt und die Sicherheit sei-

neö Bezirks gleich sehr am Herzen liegen, 'ein sehr

würdiger Gegenstand der eifrigsten Wirksamkeit.
Die Schul- und Armen - Rechnungen wer-

den von den Amts-Behörden besorgt; die erstere

wird vor der hohen großherzoglichenRegierung, die
letzterevor der hohen großherzoglichenKammer ab-
gelegt, und von ihnen geht respective, nach Befin-

den der Revision, das Liberatorium und die Mo-

nitur aus. UntadelhasteRechnungS-Register, gehö-
rige Beitreibung der Beiträge und redliche Cafsen-
Verwaltung allein können indessenhier nur einen

sehr einseitigenNußen stiften; bei der genauenVer-

bindung der Armen-Casse mit der Direction des

ganzenArmenwesensim Amte erscheinteS also wün-
schenSwerth,daß derRechnungS-Beamteallenthalben
die erste abgegeben,und solchedenjenigenseinerCol-
legen überlassenmöge, welcherder Polizei vorsteht.

Die GesundheitS- und die häusliche Polizei
nehmen ebenfalls das Interesse des Polizei-Beam-

ten in Anspruch. Letztrerist nicht nur verpflichtet

die vorhandenen Landes-Gesetzeauch in dieser Hin-

sichtaufrechtzu erhalten, sondernauch seineWach-

samkeitnie ermüdenzu lassen. Die schnellenVor-



kehrungenBeiausbrechendenEpidemienund überhaupt
der Unverstand des Landvolksin der Verwahrung
eines so köstlichenLebensguts, wie die Gesundheit
ist; die mancherleiVerhaltnisse der Hauswirthschaft
und des hauelichenLebens, denen bei rohen Men-
schenum so mehr Unordnungen drohen, da selbst
Gebildete oft keine Regel hineinzubringenwissen,
fordern dringend dazu auf. Wir schließendiesen
beiden Gegenstandendie ReligionS- und Sitten-Po-
lizei an: denn die abnehmendeGottesfurchtund das
Verderbniß der alten, einfachen Lebensgebrauche
verhalten sichnicht selten zu dem Unglück, dem die
Unterrichts, und Gesundheits-Polizeivorbeugensoll,
wie die Ursachezur Wirkung. Daher ist es gewiß
empfehlungswerthnach Möglichkeitvortheilhaft dar-
auf einzuwirken.

Die Landwirthschasts-Polizeiist so genau mit
dem allgemeinenbeamtlichenWirkungskreiseverwebt,
daß ihr wohl eine ganz besondereAufmerksamkeit
gebührt. Es ist hier nicht der Ort, um nach der
Arteines wissenschaftlichenLehrbuchsden bedeutenden
Umfang diesesZweiges des Polizei'Rechts zu ent-
wickeln. Unsere Absichtgeht nur dahin, auf dieje-
nigen Gegenständehinzuweifen, welche für den mit
der Polizei beschäftigtenBeamten, ja für die ganze
AmtS-Behörde die größte Wichtigkeithaben. Wenn
daher die höhere Cameral-Administrationschondie
Gesetzgebungmit einer Menge hiehergehörigerVer-
Ordnungenbereichert, allgemeine contractlicheVor-
schristenüber einzelne hieher gehörige Gegenstände
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eingeführt, Instructionen an die Aemter erlassen,

und ihr nahes Interesse mannigfaltig bewahrt hat,

so sind die Amts-Behörden um so mehr berufen,

namentlichdie Landbau- und Viehzuchts-Polizei mit

den vielendahin gehörigenAbtheilungennie aus den

Augen zu verlieren, Cultur und landwirthschaftliche

Sicherheit nach Kräften zu befördern, und da wo

der Umfang des angewiesenenWirkungskreisesnicht

hinreicht, wo es nicht so sehr auf dieAufrechthaltung

bereits bestehenderGesetzeund Vorschriften als auf

die Vermehrung und Vervollkommnung derselben

ankommt, die Ober-Behörde durch umsichtigeBe»

richte dahin zu leiten, was die Oertlichkeitenerfor-

dern. Bei der ViehzuchtS-Polizei kommen die so

notwendigen schleunigenVerfügungen bei ausbre¬

chendenSeuchen des Hornviehs, der Pferde, Schafe

u. s. w. vor, und es kann nicht genug zu hinrci-

chendenSicherheit -Maßregeln aufgefordertwerden,

da ein saumseligesVerfahren leicht den Wohlstand

der Landbewohnereines ganzen Bezirks, ja eines

ganzen Landes gefährden kann. So wie es über-

Haupt dem wahren Geiste aller Polizei - Anstalten

mehr angemessenist jeder Gefahr und Unordnung

schonim voraus möglichstentgegenzuwirken,anstatt

nachher erst beim Ausbruch dazwischenzufahren,so

verdient die Viehzuchts-Polizei gewisi, zumal in

Staaten, wo die Landwirthfchaftden Central-Punct

des Erwerbs ausmacht, die höchsteBeachtung; und

es will uns scheinen,als ob, zur Erschöpfungeiner

so wohlthacigenVorsicht, überall keine zur Land-



wirthschaftgehörige und benutzteThiers ohne Un-
tersuchungihres Gesundheits-ZustandeSdie Landes-
Grenzen müßten überschreitendürfen, wenn gleich
eine Schärfung jener Visitation erst dann nothwen-
dig werdenmöchte, wennansteckendeSeuchen bereits
in benachbartenLandernwüthen. Dergleichen Ver¬
fügungen stehen nun nicht ohne allgemeine höhere
Vorschrift in der Macht des Beamten. Tüchtige
Maßregeln bei einer drohenden, selbstnoch entfern-
ten Gefahr, und die Ermunterung der AmtS-Ein-
fassen zur Veredlung der Pferdezuchtund Benuz-
zung des Landgestüts, zur Verbesserungder Vieh,
zucht, zur Verfeinerung der Schafe, zur Bienen-
zucht u. s. w. sind indesseneben so verdienstlichals
nothwendig, da nicht nur die Viehzucht mit dem
Ackerbau, sondern auch die Industrie mit dem
Wohlstande des Landmanns in so genauer Verbin-
dung steht.

Zur Forst- und Jagd-Polizei reichedie Amtö--
Behörde wenigstenstreu und einig den Forst-Ofst-
cianten die Hand, sey denselbennach Kräften be-
hülflichzur Verhütung und Erforschungaller Frevel
dieser Art, und halte die zur Untersuchungbestimm-
ten Gerichts-Sitzungen prompt ab. Eine thatige
Hülssleistung bei Waldbränden u. s. w. möge von
Seiten des Amtö nie fehlen.

Die Fischerei-Polizei ist wieder reine Amts-
sache,und daher dieAufrechterhaltungbestehenderda-
hin gehöriger Verordnungen und die 'Abwendung

und Bestrafung alles Unfugsum somehr zu erwarten.



Wir gehen zu der Feuer- und Wasser-Polizei

über. Die furchtbareKraft dieser beiden gewaltigen

Elemente ist eine hinreichendeAufforderung für den

ruhigenLandbewohner,sichmit ihnen in keinenmuth-

willigen Kampf zu begeben, vielmehr sich und sein

Eigenthum möglichstgegen sie zu schützen. Die

Pflicht der Regierungen und Obrigkeiten geht aber

dahin, den Unverständigenund Leichtsinnigenkraftig

entgegenzutreten, und dem unverschuldetenUn-

glück theils Hülfsmittel anzuweisen, theils Schutz

dagegen zu gewähren. So sind denn auch die

Beamten angewiesen worden, eine regelmäßige

Feuer-Schau jahrlich vornehmen, auf die Anschaf-

fung und Erhaltung der verordnetenLöschungS-Ge-

rathschaftenzu halten und feuergefahrlicheAnlagen

wegräumen zu lassen. Den vom Amte dazu Depu-

tirten das Verantwortlicheihres Geschäfts vor ihrer

Absendung ernstlich einzuschärfen, ist sehr anzu-

rathen; und die gesetzlichangedrohetenStrafen müs-

sen strenge bei befundenenNachlässigkeitenvollzogen

werden. Eben so ist die für Erbzinspächter, Haus-

wirthe und Büdner der großherzoglichenDomainen

im Jahre 1817 errichteteDomanial- Brand - Casse,

derenAssecuranz-Summebereits hoch in die siebente

Million Thaler hineingeht, eine vortrefflicheSiche-

rungs-Anstalt, welchefür die Amts-Behörde freilich

mit manchenlästigenGeschäftenverbundenist, allein

bei der Einäscherung der Gebäude einem großen

Theile der zum Aufbau auf eigeneKosten verpflich-

teten Einsassen theils völligeSicherheit, thcils Er¬



leichterunggewährt, und der herrschaftlichenCasse
hinsichtlichder so sehr bedeutendenAnzahl von Co-
lonats-Gehöften eine große Last abnimmt. Da nur
zwei gesetzlichbestimmteReceptur-Termine für diese
Societat stattfinden, so hüte der Beamte sich diese
bei herrschaftlichenGebäuden sowohl wie überhaupt
zu versäumen, da er dadurchleicht vor seinem Ge-
wissen,vor d^r administrativenOber-Behörde und
vor einzelnen Amts-Einsassen sehr verantwortlich
werden kann, wenn eine Feuersbrunst die. nicht
assecurirtenWohnungen :c. in Asche legen sollte.Die Schulzen sind strenge anzuhalten, die ihnen
übertragene spezielle Dorfs-Polizei besonders auch
darauf zu erstrecken, daß mit Feuer und Lichtvor-
sichtigumgegangenwerde. Es ist nicht überflüssig,
wenn sowohlsie als die Hofpächtereine schriftliche
Instruction erhalten, womit sie ihre respectivenMit-hauswirthe und Dienstleutezur genauestenBeobach-
tung bekannt machen und darüber wachenmüssen;
beim man kann annehmen, daß dreiViertheile aller
auf dem platten Lande entstehendenBrandschäden
der Sorglosigkeitzuzuschreibensind. Auch die muth-willigeBrandstiftung, welcheöfter einer halb wahn-
sinnigen Rache als der Diebeslust ihren Ursprung
verdankt, scheintgegen frühereZeiten sehr zuzuneh-
men und, sonderbargenug, vorzüglichvondem weibli-
chenGeschlechteausgeübtzu werden. Die preußische
Gesetzgebungbestraftmit Recht, derunabsehbarenFol-gen wegen, dieses Verbrechen mit großer Strenge,
und man behauptet, daß eineköniglicheBegnadigung

7



bei-solcherhalbVerurteilten nochnie ertheilt worden

sey. Dieses Beispiel möchteder Nachahmung und

Beherzigung allerLandes-Regierungen, unserem un-

vorgreiflichenBedünken nach, sehr würdig seyn.

In wasserreichenGegenden verdient indessen

das dort drohende Element keine geringere poli-

zeilicheAufmerksamkeitwie das Feuer, da die sei-

ner zerstörendenKraft unterworfenenSchaden noch

allgemeinerund furchtbarer zu seyn pflegen. Die

unbeschreiblichenVerheerungen des Winters von

liefern in der Chronik eines ungeheurenUn-

glucks so vieler Lander und. Gegenden den besten

Commentar zu dieser Behauptung. Vermag hier

gleichdie Kunst der in Aufruhr gerathenen Natur

keinen völlig genügenden Damm entgegenzustellen,

so beweiset doch eine so traurige und umfängliche

Erfahrung, wie sehr es nöthig sey, bei Deich-An-

lagen nicht allein auf gewöhnliche Ueberschwem-

mungen und Fluchen zu rechnen, wenn sie von

Nutzen seyn sollen, und ihrer sorgfältigenUnterhal¬

tung diejenigeObhut zu widmen, welcheunumgang-

lich erforderlichist. Mecklenburg war glücklichge¬

nug, obgleiches von der Ostseeund Elbe von zwei

verschiedenenSeiten bespült wird, diesesMal durch

des Himmels Schutz und seine Lageungemeinwenig

zu leiden. Es ist im Allgemeinenauch einer gerin-

gern Gefahr ausgesetzt wie viele andre Gegenden

Deutschlauds. Desungeachtetergibt sichwohl hin-

länglich das Bedürfniß einer umfassendenNivclli-

rung, der Senkung einiger Seen, der möglichsten



Strom - Correctionenund der tüchtigenUnterhaltung
aller bereits vorhandenenDeich-Anlagen, derenVer-
starkung nicht minder wünschenSwerthist; denn wer
garantirt wohl, daß der Wind immer bei so ho-
hen Fluthen aus Nordwest blast? Es ist gewiß zu
erwarten, daß eine mit dem öffentlichenWohleemsig
beschäftigteLandes-Regierung einem so großen Ge-
genstande, so weit es nach und nach zu erreichen
ist, besondereBeachtung schenkenwerde.

Die Amts-Behörden sind es, welche durch
Pflichten, die schon mit ihrer Stellung verbunden
sind, oder auch kraft höhern Auftrags berufenwer-
den, auch der Wasserschaden-Polizeiin ihren Be-
zirken vorzustehn. Geschäfte und Berichte, welche
mit den oben erwähnten größern Sichmmgsmitteln
vor bedeutendenGefahren für sie, die keine Kunst-
verständige sind, verknüpft seyn können, verdienen
also diepünctlichsteAusführung. Da in dieserHinsicht
aber den Hydraulikerndie Haupt-Rolle zusteht, so
wird dieThatigkeit des Polizei-Beamten sichVorzug-
lich gegenjeden zerstörendenoder eigenmächtigenUn-
fug zu wenden haben, der durch Bosheit, Muth-
willen und Unbesonnenheitoder eigenmächtigeAnma-
ßung einzelner Einsasien erregt wird und gefahrlich
werdenkann, z. B. Beschädigungender Schleusen
und Deiche,Stauungen, Ableitungen, Graben und
Einschnitteu. s. w. So wie dieAnlegungneuerWas-
sermühlenmit großer Umsichtgeschehenmuß, so ist
auch darauf zu halren, daß die Müller den ihnen
bestimmtenWasserpaß nicht überschreiten,wozu sie
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nur zu sehr geneigt sind. Schädliche Ufer-Erhö-

HungenoderErniedrigungen, Einengungendes Fluß-

bettes durch neue Werke u. s. w. verdienenebenfalls

ein wachsamesAuge. Die AufrechthaltungderDeich-

Ordnungen ist kräftig zu befördern.Wenn nun aber

auf solcheWeise der Polizei-Beamte für die Wohl-

fahrt sorgt, indem er unter der Aegide des Gesetzes

durch seineThatigkeit nichtwenig dazu beiträgt, das

Eigenthum uud dessen ungefährdeten Genuß zu

schuhen, verdient die Sicherheit der Personen ein

wenigstenseben so großes Interesse. Der Beamte

wird also auch aus dieser Rücksichtes nicht an den

behufigenMaßregeln fehlenlassen, damit wederdurch

Fahrlässigkeiten noch Unverstand oder Tollkühnheit

Unglückentstehenmöge, welches durch zeitige An-

Ordnungen abzuwendenist.
Die Brücken - Polizei sieht häufig mit der

Wege-Polizei in sehr naher Verbindung; und da

das den Amts-Behörden zeither von der hohen

großherzoglichenRegierung ertheilt geweseneCom-

missorium perpetuum, zur Oberaufsicht der iand-

und Heerstraßenfür ihren Bezirk, nebst den darin

belegenenRittergütern und Städten, in der jüng-

sten landesherrlichenWege-Besserungs-Verordnung

erneuert worden ist, so hat der von Kammer wegen

mit diesemGeschäft beauftragteBeamte um so mehr

Ursache,sichder Sache anzunehmen, da selbigeauf

mehrerenLandtagenernstlichstzur Berathung gekom-

men ist, und dieses Gefeh den vielen Beschwerden

des In- uud Auslandes über die Mecklenburgischen
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Wege nach Möglichkeitein Ziel zu sehen beabsich¬
tigt. Das Lebenund Eigenthum derjenigen, welche
theils ihres Verkehrs theils des Handels wegenzum
Reisen genöthigtsind, sind zu wichtige Rücksichten,
als daß ihnen nichtFürsorgeund Sicherheit gewährt
werdenmüßten. Energie und Beweglichkeitwerden
auch hier den guten Polizei-Beamten bald bemerk-
lich machen. Die Localitätenwerden freilich vor-
theilhaft oder nachtheilig ihren Einfluß äußern,
allein ihre zweckmäßigeBenutzung wird selbst dort
vieles gut machen, wo die Natur manche Hinder-
nisse entgegenstellt. Im übrigen ist die Verordnung
umfassendund ausführlich, so daß ihre umsichtige
und genaue Befolgung schonsehrwohlthätig werden
wird, wenn der Commijsarius genau darauf hält
und in dem Domanial-Amte mit gutem Beispiele
vorangeht. Das Letztereist um so mehr zu erwar-
ten, da die Last für den ritterschaftlichenGutöbe-
scher, durch dessen Besitzungen Landstraßengehen
oder daran streifen, bei weitem die drückendsteist.

Auchdie UmgehungenderLandzölle,die Beob-
achtungdes gesetzlichenMaßes undGewichts,zumalwo
Fleckenin dem Domanial-Amte liegen, allenthalben
aber hinsichtlichder Korn-Mühlen, der Hausirhan-
del der Juden und sogenanntenAufkäufer u. s. w.
sind einer ununterbrochenenAufmerksamkeitdes Po-
lizei-Beamten würdig. Es würde zu weit für den
ZweckdieserAbhandlung führen, einzeln alle Ge-
genständeder Sicherheit- und WohlfahrtS-Polizei
durchgehenzu wollen. Wir haben daher, ohne hier
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eine strenge Absonderungder zu beidenZweigen ge-

hörigenGeschäftefür nothwendigzu halten, nur auf

die hauptfachlichstender letzterenuns beschrankenzu

müssengeglaubt und empfehlen solchedem Dienst¬

eifer des mit der Polizei beauftragten Beamten.

Der letztere wird den refpectiven Ober-Behörden

nicht unbemerktbleiben, die Folgen einer guten Po-

lizei-Verwaltung bleiben nicht aus, und wenn der

Polizeimeister auf der einen Seite genöthigt ist

strenge zu seyn und mancheAufrüttelung der Nach-

lässigen, mancheUnbequemlichkeitund sogar mitun-

ter neue Ausgaben zu veranlassen, so werden ruhige

und verstandige Einsassen doch den ersprießlichen

Zweckund das Bedürsniß einer Ordnung einsehen,

welchein das große Räderwerk des Staats eingrei-

fen soll und davon unzertrennlichist.
Als Regiminal-Sachen erwähnen wir noch

des Recrutirungs - Wesens, insoweit es ein jedes

Domanial-Amt betrifft, und empfehlen dabei nur

genaue Beobachtung der landesherrlichenVerordnun-

gen, Pünctlichkeit und Rechtlichkeit, damit die all-

gemeinestaatsbürgerlichePflicht ohne unerlaubteAus-

nahmen und mit demjenigenZutrauen erfüllt werde,
welchesin Mecklenburg immer mehr sichtbar wird;

so wie endlich des Kirchen-Commisiariats, welches

besondersein umsichtigesBenehmen der Amts-Be-

Hörde bei den Conferenzenmit den Eingepfarrten

über Kirchen- und Pfarr-Bauten und Reparaturen

nothwendigmacht, wenngleichdie vielen wegen die-

ses Gegenstandes erwachsenen Rechtsstreitigkeiten,
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wenigstens[für die Zukunft, durch die Beschlüsse
des Landtags von 1824 ein Ziel erreicht haben.
Wir wissendieseGeschäftekeinem der übrigen be-
amtlichen Geschäfts- Zweige richtiger anzuschließen
und beendigenalso damit die Uebersichtdes Wir-
kungSkreiseöund der Pflichten der Domanial-Bc-
amten in den verschiedenenFächern ihrer Thätigkeit.

XVI. Wirkenund Pflichtendes Amts-Au-
ditors und Mitarbeiters, nebst einer kurzen
Anleitung, wie derselbesich zu einem tüch-
tigen und für alle Geschäfts-Zweigebrauch-
baren Beamten zweckmäßigausbilden könne.

Der Amts-Auditor, dessenwir hier ebenfalls
erwähnenmüssen, und zu dessennützlichemGebrauch
die vorliegendeAbhandlung vorzüglichbestimmt ist,
darf sich noch nicht als StaatSdiener betrachten.
Ungeachteter von derOber-Behörde beeidigtwurde,
ist er nur zur praktischen Vorbereitung und den
daraus erwachsendenVortheilen zugelassenworden,
aber deshalb noch keineswegs in den wirklichen
Staatsdienst übergegangen, vielmehr hangt seine
Berufung zum Beamten lediglichvon seiner Fähig-
keit, seiner Thätigkeit und seinem Benehmen ab.
Darum ist er aber auch verpflichtetworden, unge¬



achtet ihm keine Besoldung zusteht, alle ihm von
den wirklichenBeamten übertrageneGeschäfte, in-
soweit solche zum herrschaftlichenDienste gehören,
und er das Selbstvertrauen hat, selbigegehörig be-
sorgen zu können, unweigerlichzu übernehmenund
ungesäumtauszuführen. Selbst solchenHülssleistun-
gen darf der Auditor sich nicht entziehen, welche
durch Abhaltungen des Amts-Actuars veranlaßt
werden. Er muß daher, wenn eö gefordert wird,
extendiren, protocollirenund mundiren. Wenn der-
selbe sich als sehr brauchbar bestätigt und demAmte
wahrend mehrerer Jahre von besonderm Nutzen
gewesenist, vielleichtauch, zufalliger Umständewe-
gen, eine außerordentlicheHülfe den Beamten drin¬
gend wünschenswerthwird, so hat die administrative
Ober-Vehörde oft, auf den Antrag der letzteren,
dem Befinden nach, thatigen Amts-Auditoren und
Mitarbeitern das Votum decisivum in einzelnen
oder allenAmts-Angelegenheitenzur Belohnung und
Aufmunterung unter allerhöchsterGenehmigung zu-
gestanden. Da aber bei manchenAemterneineVer-
mehrung des stimmfähigen Personals überall nicht
noth thut, oder, wenn die Präfectur stark beseht
ist, mehrAufenthaltals Vortheildaraus entstehen
dürfte, so ist es keineswegsals eineZurücksetzungan-
zusehen, wenn jüngereAuditorenden altern in dieser
Hinsicht mitunter vorgehen, da die Anciennetat da-
durch keineswegsverrücktwird, falls keine andern
Gründe eine größereVeranlassung dazu geben. Aus
demGesagtengeht indessenhinreichendhervor, daß die
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Mecklenburg- schwerinfchenAmts . Auditoren gewich-
tige Ursachehaben, sichder ihnen übertragenenGe¬
schäftemit Fleiß anzunehmenund nie zu vergessen,
daß die Bereitwilligkeit und Theilnahme an den
Arbeiten, welchedas ihnen in neuererZeit ertheilte
Pradicat bezeichnensoll, Bedingung ihrer künftigen
Anstellungsey. Der Auditor muß sichaber zuvor-
derst in allen beamtlichenGeschäfts-Zweigenorien-
tiren, und nur zu selten wird ihm ein regelmäßiger
Leitsadenertheilt, dem er zu diesem Zweckefolgen
kann. Es macht uns Freude, behauptenzu dürfen,
daß es in Mecklenburg nicht an Beamten fehle,
welchedem einen oder dem andernFache mit großer
Auszeichnungvorstehen, ja daß manche sich sogar
eine recht vielseitige Ausbildung zu eigen gemacht
haben. Der Anfanger kann also von ihnen etwas
lernen, wenn er sichbeidem wichtigenUebergangevon
der Lehre zur Anwendungin die rechteVorhalle be-
gibt, um mit der letzterenbekannt zu werden. Wie
selten aber gewinnt der erfahrneBeamte ein so leb-
Haftes Interesse für den Zögling dieser Art, um

sich eine planmäßige Erziehung des letzteren zum
tüchtigenGeschäftsmanns angelegenseyn zu lassen!
Wie selten bewirbt sichder junge Mann, den noch
die Glorie seiner akademischenHeldenthaten um¬
schwebt, um ein solches vaterlichesZurechtweisen!
So bleibt er denn mehrentheilösichselber überlassen,
und die Beamten begnügensich, wenn er arbeiten
mag und kann, ihm alle solcheGeschäfte aufzubür¬
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den, deren sie ihrer Unbedeutenheitoder Langwei-
ligkeit wegen gern überhobensind.

Dieses ist um so schlimmerund folgenreicher,
da der beamtlicheGeschästskreiszum höchstenNach-
theile des Staatsdienstes, worüber wir uns schon
geäußert haben, so vielseitig ist, und oaS ersteVer-
sehen gar häufig schonbei der theoretischenAusbil¬
dung vorfiel. Ob es gut sey, wenn diese sich, wie
gewöhnlich,lediglichaus dieJurisprudenz bezog, da
der Beamte sichbereit halten muß, von dem einen
Fache zum andern überzugehen, wenn er nicht in
seinür Beförderung aufgehalten werden will? geben
wir jedem gesundenttrtheile anHeim. Die admini¬
strative Ober-Behörde bleibt aber, da nur eine
Prüfung in der Theorie des Rechts vor einem Lan¬
desgerichte begehrt wird, in völliger Ungewißheit
darüber, ob der angehende Auditor sich auch mit
den cameralistischenStudien beschäftigte, und was
davon bei ihm sihen blieb. Wie sehr ersprießlich
würde es seyn, wenn namentlichder Amts-Candidat,
außer jenen notwendigen Vorkenntnissen,verpflichtet
wäre die vaterländischeLandwirthschasrmehrereJahre
vor seinem Eintritt in das Auditorat praktischzu
erlernen! Es könnte nicht ausbleiben, daß eine ra-
tionelleBildungöschuleschonaus Speculation, selbst
ohne Mitwirkung des Landesherrn, bald errichtet
werden würde, und das Institut unsers ehrwürdigen
VeteranS, des Professors Karsten, könnte einen
mächtigen Aufschwungerhalten; ja selbst für den
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Flor der Landes-Universitätkönnte durch passende

Vorschriftengesorgtwerden, wenn eine solcheVor-

schule Bedingung der Zulassung zum Amts-Audi-

torat würde. Dadurch könnte die zur Erlernung

der praktischenLandwirthschaftnotwendige Zeit be¬

deutend abgekürzt, das Studium der cameralisti-

schenHülfswissenfchaftenmit denen der rationellen

Oekonomiein Verbindung geseht, und der Kosten-

aufwand sehr verringert werden. Gegenwartig aber

bekümmertsichder Studirende, welcherdie beamt-

licheLaufbahn zu betreten willens ist, nur um seine

juristischenCollegien, rüstet sichdamit zu der nicht

sehr strengenPrüfung, wobei den Amts-Auditoren

die Relation erlassenzu werden pflegt, und denkt:

das Uebrigewerde sichschondemnächstfinden. Es

findet sich auch; aber wie? Nur der geringste

Theil der Menschen ist von der Natur dergestalt

mit Geist versehenworden, um sich, trotzeiner man«

gelhaften Vorbildung, durch eigeneKraft und Ge-

wandtheit dahin zu bringen und dergestalt selber
nachzuhelfen,daß jene Lückennach und nach ausge-

füllt werden. Ist gleichnicht zu leugnen, daß die
Studien, wenn es nach unferm Plane ginge, lan-
gere Zeit wegnehmenund etwas kostspieligerwerden

würden, so ist das nicht zu andern, dennderStaat

ist berechtigt eine genügendeVorbildung von einem

jeden, der ihm dienen will, zu begehren, und die

Stellen, wohin man auf diesemWege gelangt, sind

für denjenigen,der sichin seinenBedürfnissennicht

verwöhnt hat, sehr gut besoldet. Man vergleiche
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die Salairs, so wie solchein neuerer Zeit festge-
stellt worden sind, mit denjenigender inehrstenübri-
gen deutschenStaaten, und man wird diese Be-
hauptung gerechtfertigtfinden. Ist das regelrechte
und umfassende Studium der Arznei-Wissenschaft
in Verbindung mit der Chirurgie doch auch sehr
langwierig und kostspielig, obgleich der Docto-
rand für die Zukunft nur auf seine Geschicklichkeit,
auf derenErfolge und auf das Zutrauen des Publi-
cums verwiesenist. Will die Landesherrschaftaber
noch mehr thun, um denjenigen, die Fähigkeit, aber
kein Vermögen oder nur geringe Unterstützungin
den Lehrjahrenzu erwarten haben, diecameralistifche
Laufbahnzu erleichtern, so mögen denjenigen Audi-
toren, welche sich wahrend mehrerer Jahre auSge-
zeichnetund eine theoretisch-praktischestrengePrü-
fang in den Cameral-Wissenschaftenund den zum
Amts-Betriebe gehörigen Gegenstanden vor ihrer
Beeidigung zu Votanten rühmlich bestandenhaben,
ein Wartegeld von mehrern hundert Thalern, wie
das im HerzogthumOldenburg, schonbei dem Ein-
tritt in den Staatsdienst als Lehrling, der Fall ist,
bewilligtwerden. Dann wird jeder Forderung der
Billigkeit genügt worden seyn.

Wir könnenuns nicht enthalten bei dieserGe-
legenheit unsere Gedanken über die große Anzahl
der Studirenden zu äußern, welchemit jedemJahre
zunimmt und zum Theil aus den nieder» Standen
deö Volks hervorgeht. Das würde nun eine sehr
erfreulicheErscheinung seyn, wenn nicht leere Hos-
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' fahrt mit imSpiele zu seyn schiene,und ein Unter,
kommenfür so viele Prätendenten zu hoffenwäre.
Mag gleichdie aus bekanntenGründen allenthalben
in Europa stark zunehmendeBevölkerung mit dazu
beitragen, jenen Andrang, den wahrlich das Stre-
ben nach höherer Geistesbildung nur selten veran-
laßt, zu vermehren, so ist doch nicht zu leugnen,

,. daß selbstHandwerkerund Leute, die ihnen im bür-
gerlichenLebengleichstehen,sichnur ungern mit der
Aussichtbegnügen, ihre Söhne zu tüchtigenMeistern
heranreifenzu sehen, sondern,ohne strengePrüfung
ihrer Fähigkeiten, wenigstenseinen Prediger, Ad-
vocaten, Doctor oderStaatödiener Sohn zu nennen
wünschen. Ein Beispiel zieht das andre nach sich;
vielleichthat irgendwoein jungerMann aus niederm
Stande, weiler wirklichungewöhnlicheTalente besitzt,
schnellsein Glückgemacht; die Eitelkeit der Mütter
rührt sich, und ihr Söhnchenmuß nun auch studiren.
Diesem, der vielleichtnur sehr mäßige Geistesgaben
von der Natur erhalten hat, wird es, wenn er
auch fleißig ist, ungemein schwer, das in seiner
bisherigen mangelhastenErziehung und durch den
schlechtenUnterrichtder frühestenJugend Versäumte
nachzuholen; indessen—er muß vorwärts. Halb
gereift verläßt er schon das Gymnasium und be.
zieht die Akademie. Ungeachtetdie ihm von seinen
thörichtenEltern oder mißlaunigenGönnern gereichte
spärlicheUnterstützungihn schonfrüh mit Nahrungs-
sorgenbekanntmacht, benebeltihn dochdas hoheZiel,
dem er entgegengehensoll, wahrend seineLage und
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so mancheHindernisse, die ihm schonjetzt klar wer-
den, sein Herz mit Bitterkeit gegen die ungleichen
Gaben des Glücks und gegen die höhern Stände
erfüllen. Wenn daher die schwacheGrundlage sei-
ner Kenntnisse das wahrend der bisweilen auch
noch abgekürztenUniversitats- Jahre darauf Fort-
gebaute sehr losewerden ließ, so bleibt diesesletztere
Gefühl desto fester sitzen. Das ist es, was sich
schon auf den Hochschulenrührt, und so oft das
Einzige, welchesunvertilgbar von solchenMenschen

mit ins bürgerliche Leben hinübergenommenwird.
Es ist hier eigentlich nicht der Ort, um von den
vielbesprochenendemagogischenUmtrieben zu reden;
wollen wir aber die Hauptquelle der Verirrungen
der Art suchen, hier ist sie; in diesemGefühle liegt
sie, dessen Analyse die wunderlichstenStoffe zum
Vorschein bringt und eine Vermischung des Ge-
meinsten mit dem Höchsten ergibt. Wir leben in
einem wahren Zeitalter der Ehrsucht. Die großen
EreignisseunsererTage, die Erscheinunggewaltiger
menschlicherNaturen, die großen Völkerkampfeund
Umwandlungen, welche Große klein, und Kleine
groß werden ließen, sind dem Gedachtniß nicht ent-
schwunden und haben die Phantasie der Menschen
entflammt. Daher dieses bemerklicheRingen, um
höher zu steigen, um sich mit Flitter aller Art

zu behangen, um sich dem Throne naher zu dran-
gen und selbst auf die Organisation der Staaten,
auf die Welthandel einzuwirken, je nachdemeinem
jeden der Kamm gewachsenist. Wir reden nicht
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von den frommenund edlenWünschenjenerBessern,

bei denen Geist und Herz auf der rechten Stelle
sihen, und welcheder Staat zu seinen trefflichsten
Bürgern zahlen darf. Und so sind wir denn leider
davon durchdrungen,daß im Allgemeinen nicht so
sehr das an sichedle Streben nach einer erlaubten
Freiheit, nicht der begeisterteEifer für Menschen-
wohl und Menschenglück,sonderndie glühendeFackel
der Ehrsucht so vieleKöpfe und mit ihnen die Welt
verwirrt. Damit hangt dieseWuth, zu studiren,
welchenicht so sehr aus reiner Liebezu den Wijsen-
schaften, als durch die wilde Lust, etwas zu werden
und vorzustellen, erzeugt wird, genau zusammen.
So dieSaat, so die Frucht. Die Folgendavonwer-
den mit derZeit immer mehr klar werdenund nicht
ausbleiben, umsowenigerausbleiben, da ihnen nicht
mehrganzvorzubeugenist. Es ist schonzu spat. Wir
fürchtenindessenvon jenenExtremen, zumal bei der
großen Wachsamkeit der oberen Polizei-Gewalten
in dengrößern deutschenStaaten, keineswegseineRe-
volution; wohl aber, daß zuletzt eine übergroße
Menge vonHerumtreibernentstehenwird, welcheden
Regierungenund demPublicum in mehr als einerArt
zur Last fallen und allerlei Unheil anstiften werden.
Desungeachtet wül?dees gewiß nicht zu empfehlen
seyn, geradezu eine Zahl von Studirenden bestim-
men,oder einigeStande ganz davon ausschließenzu
wollen. Abgesehenvon der Engherzigkeitund dem
Despotismus einer solchenMaßregel, würde die
Wissenschaftund mit ihr der Staat mehr Verlust
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als Gewinn davon haben. Das Stu'oiren vom baa-
ren Vermögen dazu abhängig machen zu wollen,
wäre eben so mißlich. Der geringsteTheil unserer
Gelehrten ist wohl mit Reichthümernbegabt in die
Welt getreten. Damit der Staat sich aber über
den innern Reichthum in Gewißheit seße, ist
es wohl eben so sehr anzurathen als zu rechtfertigen,
wenn eine Landes-Regierung äußerst strenge und
wiederholte Prüfungen anordnet, welche von der
Schule an darüberentscheidenmüssen, ob der Jung-
ling, welcher sich durch Studiren den Weg zum
künftigenBroterwerb bahnen will, auchdazu fähig,
und, wenn diese Vorfrage günstig beantwortet wor-
den ist, gereift sey. Die erstereFrage wird sich
schonfrüh, wenn es für den den Knabenjahren so
eben Entlaufenen noch Zeit ist umzukehren, lösen
lassen, und es könnte einem jeden Scholarchat zur
Pfiicht gemachtwerden, verblendeteEltern zu war-
nen. Wollen diese aber nicht darauf hören, so
dürfte doch das Zeugniß vollkommner Reife zur
Universität, zumal von solchen,die sichaus den nie-
dem Ständen in die höheren hineindrängen, gefor-
dert und davon die Erlaubniß zumStudiren abhän-
gig gemacht werden. Fällt diese Prüfung durch
eine eigends bestellte Examinationö-Commissionvor

dem Abgange nach der Hochschuleaber wieder sehr
unbefriedigendauS, wird der Zögling nur sehr mit-
telmäßig in seinen Kenntnissenoder gar völlig un-
fähig befunden, dann scheintes doch wahrlich ge-

rathener, ihn von der Ausübung der erwählten
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Wissenschaftund von öffentlichenAemtern in seinem
Vaterlande sofort auszuschließen,als sich ein un¬
nützes Subject aufzubürden, welches in dein un-
passend erwählten Berufe doch nichts leisten und
Hunger leiden oder Unheil stiften würde. Eine
herzoglich wirtembcrgische Verordnung aus dem
Jahre 1789 über diesenGegenstand, welchein der
staatswissenschaftlichenZeitung desselbenJahrgangs
No. LX. zu finden ist, kann als Muster darüber
aufgestelltwerden. Die Hessen- casselscheVerord-
nung vom 2. Juli 1774, welchemehrere Male er-
neuert und vervollständigtworden ist, geht dagegen
wohl etwas zu weit. Mittelmäßige Köpfe gibt es
in allen Ständen genug; findet sich daher in den
Niedernein ausgezeichneter Geist, so weiseman
ihn ja nicht dahin zurück, wo er weniger nützen
würde, und komme ihm kräftig zu Hülfe, wenn
das Schicksalihn von andern Glücksgüternentblößt
haben sollte.

Es ist indessennicht nur unter den Söhnen
der Prosessionisten, Handwerker und solcherLeute,
daß die Studirsucht in ihrer gemeinstenBedeutung
um sichgegriffenhat; auch in den gebildeten und
höheren Standen nimmt dieWuth zu, die Kinder
zum Studiren zu bestimmen,ohne ihre Fähigkeiten
zu der künftigen Laufbahn sonderlichzu prüfen.
Diesen höhernClassendes Volks könnenum so we-
niger beschränkendeVorschriftengemachtwerden, da
sie theils nie ganz ohne Mittel zu seyn pflegen;
dann aber auch vorzüglich, weil sie durch ihren

8
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Stand und ihre allgemeine Bildung den nächsten

Beruf und die begründetstenAnsprüchehaben, um

zu Staats-Aemtern zu gelangen und erlernte Wis-

senschaftenpraktisch auszuüben, den Professionen

und Handwerken aber durch Erziehung und Lebens-

art schonmehr entfremdetsind. Bei einer solchen

Fluth von jungen Leutenaber, die aus allen Stan-

den jahrlichvon denUniversitätenzurückkehren,kann

es nicht fehlen, daß sehr viele derselbenweder zur

Anstellung im Staatsdienste gelangen, noch auf

andre Weise mit der Feder Erwerb zu ihrem Un-

terhalt sinden können. So lange wie die Welt

steht und stehenwird, ist es gewesenund wird es

bleiben, daß der Einfluß angesehenerEltern und

Verwandten, aus demAdel nicht nur, sondern auch

aus der vornehmstenbürgerlichenElaste, bei Be-

Werbungenjunger Leute um Anstellung oder bei dem

Antritt irgend einer wissenschaftlichenLaufbahnmach-

tig eingewirktund den erstenAnfang ungemeinerleich-

tert, ja selbstmitunterin Jahren, wo von Verdiensten

nochnichtdie Rede seynkann, solchenvomGlückeBe-

günstigten ein schnellesund bequemes Fortkommen

bereitet hat. Das könnenund wollen nun die An-

dem nicht begreifen, und so entstehen die vielen
grundlosenund manchean sichallerdings begründete

Klagen. Diese solltenaber nicht so sehr den Re-

genten und die Landes-Regierung nebst der ganzen
Organisation des Staats, sondernvielmehrdieMan-
gelhaftigkeitaller menschlichenEinrichtungenbetreffen.

Man anatomire diese Beschwerden, und je tiefer
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man an das Mark dringt, je mehr wird man sin-
den, daß der größte Theil den verstecktenVorschlag
einschließt,die Rollen zn vertauschen, womit dann
jede gewünschteVollkommenheiterreichtseyn würde.
Damit würde aber nur dieserHause von Schreiern,
dasGanze dagegennichts gewinnen. Der Staat kann
daher nach solchenKuckuckstönennicht hinhören.
Dagegen ist es eine heilige Pflicht desselben,dem
unvermeidlichenttebelstandeGrenzen zu setzen, so
weit es angeht, dem Talent seinen Weg nicht zu
versperren, die Unwissenheitkräftig zu unterdrücken,
und dergestalt begründetenKlagen über eine offen-
bar nachtheiligeEinrichtungzuvorzukommen,wodurch
der Staat sichselber eben so sehr schadetwie den
dadurchVerletzten. In der befraglichenAngelegen-
heit gibt es ein gewiß sehr untadelhaftesMittel, um
in allen Standen diejenigen,welchedie Natur offen-
bar zumStudiren nichtberufenhat, im Allgemeinen
sehr davon zurückzuhalten. Dieses einfache Mittel
bestehtnun, wie schongesagt worden ist, in unpar-
keuschenstrengenPrüfungen von der Schule an, und
besondersin demStaats-Dienste vor derAnstellung
und ersten Beförderung, so wie auch vor der Er-
laubniß zur öffentlichenAusübung einer erwählten
Wissenschaft. Werden Gegenstandund Umfang der
refpectiven Prüfungen zweckmäßiggeordnet; wird
strengedabei verfahren, und keine Ausnahme zuge-
lassen; werden umsichtigeVorkehrungen getroffen,
um sowohlParteilichkeitenals Chicanenvorzubeugen;
ist die erstePrüfung Bedingung derAnstellung, die

8°



zweite, ernstere, Bedingung der ersten Beförderung
Ii. s. w>, so muß jede gerechte Klage verstummen,
es möchtedenn diejenige über die Mangelhaftigkeit
alles Irdischen seyn, welche, wie wir schon oben
geäußert haben, den Staat nicht treffen kann, oder
diejenigeüber die Launendes Schicksals, mit dem
jeder seine Sache so gut als möglich ausfechten
möge. Der fähige junge Mann, aus welchem
Stande er auch herstamme, wird auf diese Weise
immer einen wissenschaftlichenBrot-Erwerb finden,
der beschrankteKopf und der Unwissendewerden
vom Studiren zurückbleiben,und die Anstellungim
Staats-Dienste, welcheja nichtAllen zuTheil wer-
den kann, wird durch die geminderte Zahl der
Bewerber sehr erleichtert werden. Ein Mehreres
laßt sichnicht thun, und damit wird der Billige und
Unbefangenezufrieden seyn.

Solche passendePrüfungen würden nun auch
vor der Anstellung bei den Aemtern sehr heilsam
seyn und das Studium der Hülfs-Wissenschaften,
welchedemCameralistenfür das praktischeLebenun-
entbehrlichsind, wieder herstellen. Leidergeht dieses
bei der jetzigen Einrichtung fast ganzlich verloren,
und wir dürfen, da uns die Ueberzeuguugganzlich
fehlt, jene so wichtigenKenntnissebei dem größern
Theile der Amts-Auditoren nicht geradezu voraus-
setzen. Doch kehren wir von dieser patriotisch ge-
meinten Abschweifungzu dem Hauptgegenstandedes
vorliegendenCapitels zurück.

Die jehige Organisation der Mecklenburgischen
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Amts-Behörden darf nichtvergessenwerden. Wenn
also der Auditor sich zum tüchtigen und voltkom-
menenBeamten ausbilden will, muß er sichin alle
Geschäfts-Zweige hineinarbeiten, theils, damit er
um destobrauchbarerwerde; theils, um seinerkünf-
tigen Beförderung keineHindernissein den Weg zu
stellen, wenn dieWiederbeseHungder vacantenStelle
es nothwendigmacht, gerade einen Auditor zu wäh-
len, der in dem erledigtenspecicllenFache gut be-
wandert ist. Wir stellennun dieetwa erforderlichen
praktischenLehrjahre, da vorzüglich ausgezeichnete
Köpfe dochnicht allgemein anzunehmensind, auf
fünf Jahre.

In dem ersten repetire derAuditor nochfleißig
das auf der Akademie Erlernte, studire die vater¬
ländischen Gesetzsammlungenmit Nachdenken und
Auswahl, sehesichfleißig in der Amts-Registratur
um, ersuche die Beamten um Nachweisungenbe-
lehrender Acten und wohne nicht nur den Sessio¬
nen und Gerichtstagen, sondernauch denGeschäften
im Amte selbstununterbrochenbei. Auch mit den
Obliegenheitendes Actuars und mit den Formen,
welchedieserzu beobachtenhat, macheer sichgenau
bekannt. Der Auditor wird überhaupt wohlthun,
so viel als möglichzu protocolliren, da die Auf-
merksamkeit,wenn nicht besondersinteressanteGe-
genstandevorkommen,dabeianhaltenderwie bei dem
unthatigen Zuhören gefesseltwird. Da dieBerichte
an höhere Dieasterien nur unter den Beamten cur-
siren, so übernehmeer das Mundiren der wichtigem
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derselben. Auch lasse er sichdas Extendiren in grö¬
ßerenProceß-Sachen nicht nehmen, denn dieseser-
halt ihn in fortwahrender Kenntniß des geregelten
Fortschreitensderselbenund flößt ihm eigeneAnsichten
und Interesse dafür ein. Müßige Stunden benutzeer,
um sichim Amte umzusehen, Feldmarkenkennen zu
lernen und sich auch mit den Einsassen persönlich
bekannt zu machen. Endlich sucheer den Umgang
mit den hier angestelltenBeamten, denen er mit
Achtung und Bescheidenheitentgegenzukommenver-
pflichtetist, zu seinerBelehrung bestens zu benutzen
und so in der Unterhaltung schon manches zu er-
lernen, welcheser in den Acten-Banden schwerlich
oder doch nur sehr mühsam gefunden haben würde.
Auf solcheWeise wird unser junger Freund bereits
nach dem Verlause des ersten Lehrjahresbei einem
Rückblickauf dessenAnwendungmit Freude bemer-
ken, daß es nichtungenütztverflossensei), und darin
eine Aufmunterung zu neuen Fortschritten finden.

In dem zweitenLehrjahre, bei dessenAnbeginn
der Auditor sich mit der Form schon einigermaßen
bekannt gemacht haben kann und eine allgemeine
Uebersichtder vermiedenen Amts-Geschäfte erhalten
hat, fahre er theilweisenoch auf gleicheWeife wie
im ersten Jahre fort, erbitte aber nun einzelneAr-
beiten, denener sichgewachsenfühlt, derenAuswahl
er aber den Beamten, vornehmlichdem Directo-
rio überlassen muß. Er kommein allen Fachern
zu Hülfe und fange an sich im Dictiren zu üben.
Letztereskann nicht zeitig genug begonnenimd geübt



werden: denn nichts ist störender, und selbst so

lächerlich,als wenn ein Geschäftsmanndabei immer

in Verwirrung geräth, fortwährendden Faden ver-

liert und das Vorbringen der Erschienenenselten

sosort richtig zu fassen und ins Protocoll zu bringen

weiß. Es ist daher nützlich, wenn der Anfänger

häufig Registraturen über Klagen, Anzeigen und

Anträge einzelner Einfassen oder Deputationen auf-

nimmt, um sich eine gewissePräciston des Aus-

druckszu eigen zu machen. Hat der Geschäftsmann

auch nicht immer das Talent eines fließendenund

angenehmenStyls, sowird er doch, wenn er seinem

Fache gewachsenist und die betreffendenActen flei-

ßig gelesenhat, mit Hülfe einer guten innern Ord-

nung und durch die Vermeidung einer ermüdenden

und unnöthigen Weitläufigkeit seinen Protocollen

Werth geben können und zu einem lobenSwerthen

Dictamen gelangen. Einer geziertenSprache bedarf

eö im Geschäftslebenüberhaupt nicht; vielmehrist

das Einfache, aber Umfassendeund Klare des Aus-

druckSdort am bestenangebracht. Gleichzeitigfange

derLehrlingnun an, von dem sorgsamenzum leich-

ten Actenlesen vorzuschreicen, welches.ihm viele

Zeit ersparenwird, wenn er erst einen großen Ge-

schäftskreisum sich sieht. Dieses besieht nämlich

darin, bei der Vorlegung neuer Aktenstückeschnell

diejenigenaltern Stücke, worauf eö ankommt, in

dem Acten-Bunde, worin sie befindlichsind, aufzu-

finden und mit scharfemAuge zu überblicken,ohne

irgend etwas Wichtiges zu übergehen. Da diese
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wahre Kunst, wozu selbst eine Art von Talent ge-
hört, sich nicht sobald lernt, ist es gut, damit we-
nigstenSfrüh anzufangen und von der Hebung mit
der Zeit mehr zu erwarten. Die Abhaltung ein-
zelner gerichtlicherund anderer Termine, die con-
sultative Decrctur in leichterenProceß-Sachen, po-
lizeilicheVerhöre, die Führung kleinerer Rechnun-
gen, Z.B. der außerordentlichenContribution, Amts-
Armen-Casfe, Schul-Casse, Fuhr-Casse u. f. w.,
welcheihm überlassenwerden mögen, die Direction
von Inventur-Protocollen, die Aufnahme von Hof-
Inventarien, ökonomischeBesichtigungen,welchevon
keiner großen Bedeutung sind, die Ausrechnungen
von Pacht-Anschlägenauf der Grundlage derKammer-
Grundsätzeu. s. w. werden in diesemzweitenLehr-
jähre schon passendeBeschäftigungen für den Au-
ditor seyn. Die Beamten, und zumal der erste
Beamte, als Dirigent, werdenzu beurtheilenwissen,
inwieweit sie dem Zöglinge vertrauen können. Er
muß gegenwärtig in allen Fächern arbeiten und
darf sich durchaus nicht auf ein einziges derselben
beschränken. Auch die Führung einiger der obenge-
nannten Neben - Rechnungen wird ihm besonders
deshalb nützlichseyn, weil sichbei derReceptur eine
gute Gelegenheitsindet, sämmtlichePächter, Schul-
zen, Hauswirthe und Büdner des Amts nach und
nach kennen zu lernen. Das an sich langweilige
Geschäftder Zimmer-Besichtigungerweitert ebenfalls
die für einentüchtigenBeamten unentbehrlicheKennt»
niß der Oertlichkeitenseines Bezirks, und dazu be¬
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nutzeder Auditor auch diese. Wird ihm jeßt schon
der Entwurf einzelnerBerichte an die administrative
Ober-Behörde und andre hoheCollegienübertragen,
so befleißigeer sichder Gründlichkeitund Klarheit,
vermeidealles, was nicht zur Sache selbstgehört,
und vergessenie diejenigeAchtung, welcheder Un-
tergeordneteselbst dann, wenn er Recht zu haben
glaubt oder sichgekrankt fühlt, seinenObern schul-
dig ist. Unter der Signatur des Beamten füge er
seinen Namen mit dem „concepit" hinzu, damit
seine Thatigkeit nicht unbemerktbleibe. Daneben
sehe er seine Excursionenin das Amt fort; suche

sich mit den Eigenthümlichkeitendes Bodens, mit
der Wirtschaftsweise und dem Wohlstande der Ein-
fassen in dieser Gegend immer mehr bekannt zu
machen; scheuesich vor Fragen nicht, sondern be-
lehre sichin Gesprächenmit den Landleuten, wo er
kann, nehme aber ja nicht alles, was diese ihm
sagen, für baare Münze oder als praktischrichtig an,
sondern hole stets mehrere und zuverlässigeUrtheile
von anerkannt verständigenOekonomenein, wenn
ihm eineBehauptung aufgefallenist, und sucheder-
gestalt sichimmer mehr fortzubilden.

Hat der Auditor nun zwei Jahre mit Fleiß
und Nachdenken bei dem Amte zugebracht, dann
muß er den Geist der fammtlichenGeschäfte schon
aufgefaßt haben und zu umfänglichem Arbeiten
überzugehnfähig seyn. Er hat die ersteAbtheilung
seiner praktischenVorbereitung lobenöwerth durch-
wandert; allein er glaube nicht jetzt schonder prak-

/



tischen Schule entwachsen zu seyn, weil er sich
vielleichtohne Selbsttäuschungzugestehendarf, daß
er einen gerichtlichenTermin ohneAnstoß oderBan-
gigkeit abhalte, daß er ein rechtfließendesProtokoll
dictire, das Mechanischeder Decretur gefaßt habe,
die ihm anvertraute Fuhr- Casfen- oder Armen-
Cassen-Rechnung ohne bedeutendeMonitur mit Ge-
nauigkeit und gewissenhaftführe; daß er auch in
ökonomischenSachen Ansichtengewonnen habe, die
BonitirungS- und Veranschlagung- Grundsatzeinne
habe, die Localitäten des Aintö ziemlich kennen
gelernt, einen gefälligen Bericht schreibe und
überhaupt den Gang aller Amts - Geschäfte nun-
mehr begriffenhabe. Troß dieser sehr guten Fort-
schritte, welche er zum Theil doch nur nach dem
Gelingen leichterArbeiten, denn andre wurden ihm
schwerlichübertragen, beurtheilenkann, ist er noch
lange nicht zum tüchtigen Beamten gereift. Ohne

sich von seinen eigenenFähigkeiten benebeln zu las-
sen und den Platz des Auditors fast unter seiner
Würde zu halten, setze er daher den bisheri-
gen Weg ruhig fort. Daö Allgemeinehat er frei-
lich inne, allein er hat große Ursache, sich nun in
jedem der beamtlichenGeschäfts-Fächer noch befon-
derS auszubilden. Er vernachlässigeauch künftig
keines derselben: denn da der Beamte in allen
AmtS- Sachen nach Pflicht und Gewissen seine
Stimme abgebensoll, ist es nothwendig,sichkeinem
Fache ganz zu entfremden, wenn nicht der von
dem collegialischenVerhältnisse erwartete Vortheil
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gänzlichverlorengehen soll. Der Auscultant wird

sich aber gegenwärtig schon für irgend einen Ge-
schäftö-Zweigentschiedenhaben, der ihn vorzüglich
anspricht und dem er sichmit Vorliebe zu widmen
wünscht. Eine solcheWahl ist auch sehr nützlich,
weil nicht alle Anfänger aus denselbenGegenstand
verfallenwerden, und die Administration dabei ge-

winnt, wenn jeder Beamte auf den Platz gestellt

ist, wo ihm seinWirken die mehresteFreude macht,

und seine Kenntnisse vorzüglichzu gebrauchensind.
Indem also nun der Auditor alle ihm übertragene
Geschäftenach wie vor willig übernehmenund aus-
richtenwird, hat er Gelegenheit, seine Fertigkeitzu
vergrößern; allein in dem erwählten Fache sucheer

sichvorzüglichzu vervollkommnen,und da in diesem
dritten Lehrjahreihm theilSdieArbeiten schonschneller
von der Hand gehen werden, weil er die Form ken-

nen gelernt hat, theils mancheStunde übrig bleibt,

die er auf das in den voraufgegangenenJahren Er-

lernte verwendenmußte, so verbinde er rücksichtlich

des auöerkornen Geschäfts-Zweiges das Studium
der Theorie mit der praktischenUebung. Bei der
Justiz-Verwaltung und der Polizei wird es nicht
gleichgültigseyn, ob der Beamte ein Empiriker ist,
oder ob er fortwährendmit der Wissenschaftin Be-
rührung bleibe und die besten Lehrbücherund
Schriften lese, welchedie Fortschritte der Zeit er-

zeugenund darbieten. Er erhebediesezum Gegen-

stände seines Nachdenkens und würdige auf eine

verständigeWeife das Unzertrennlicheder Lehreund
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Anwendung. Doch nicht nur jene beiden Fächer,
sondern auch die Oekonomie erfordert, gleich der
Cameral-Wissenschaftim Allgemeinen, ein ununter-
brocheneswissenschaftlichesStudium. Auch hier ist
e6 notwendig, die Hülfswissenschaftennicht bei
Seite liegen zu lassen und, von neuen Ideen un-
terrichtet, mit Methoden, welchesich bewährt haben,
mit den Entdeckungender letzten Jahre, mit den
Fortschritten in andern Ländern bekannt zu werden.
Der praktischeKopf hat nicht zu befürchtendarüber
zum Projectenmacherzu werden; er wird erkennen,
daß dasjenige, was in dem einen Landedurch die
Beschaffenheitdes Bodens und die Verhältnisse sehr
anwendbar ist, für das andre Land überall nicht
paßt; er wird selbst nicht alle Gegenden eines klei-
nen Staats gleichstellenund das Brauchbare her-
auözufindenwissen. Daher lese er mit Besonnen-
heit und Auswahl und höre gern fremde ttrtheile,
denen er Achtung und Vertrauen schenkendarf.

Sollte der Auditor sich nun vorzüglichdem
ökonomischenFachewidmenwollen, so findenwir uns
veranlaßt, demselbenhier noch weitern Rath zu er-
theilen, wie er sich fortbilden müsse. Der Jurist
erhält diesen viel leichter, und es wird ihm nie
daran fehlen. Der größere Theil der Amts-Audi-
toren wird aber desselbenum destomehrbedürfen,
da außer der Jurisprudenz und den sogenannten
schönenWissenschaftenwohl wenig von ihnen auf
der Universität getriebenwurde. Eine edle Zeit ist
daher für den Lehrling des beamtlich-ökonomischen
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Fachs verlorengegangen. Er nehmenur getrost
die früher vernachlässigtenbesten Handbücher über
dieGeometrie, Feldmesserkunst,Technologie,Physik,
Agricultur, Chemie, Botanik, landliche Baukunst
und Landwirthschaftwieder zur Hand und theile in
den Jahren, welcheihm noch übrig bleiben, seine
Stunden dergestaltein, daß er sich allmalig nach-
helfen könne, wenn nicht ein tüchtiger Lehrer für
das eine oder das andre Fach in der Stadt, wo
das Amts-Personale sich befindet, anzutreffen seyn
sollte. Namentlich ist der Unterricht in der land-
wirklichen Baukunst, und die Uebung in Rissen
und AnschlagenwünschenSwerth.Den Umgang mit
erfahrenen Landwirthenbenutzeder Auditor gleich-
zeitig, um mancheHandgriffe des Landbaues, Ei-
genthümlichkeitendes Bodens, den Gebrauch und
die Wirkung der verschiednenAckergerathe,auf Er-
fahrung begründete Ansichtenüber Schlagordnung,
Saatenfolge, Saatenwechsel,Ackerbestellung,Brach¬
benutzung,Wiesencultur, Viehzucht, Veredlung der
Schäfereien u. s. w. kennen zu lernen, dann aber
noch, um mit denjenigen vaterländischenPflanzen
und Krautern bekannt zu werden, welchetheils die
Güte oder die schlechtenBestandtheile der Aecker,
Wiesen und Weiden verrathen, theils mancheVor-
sichtsmaßregelnz. B. hinsichtlichihrer zeitigenVer-
tilgung, hinsichtlichdes Weidens der Schafe u. s.w.
erforderlichmachen. Ueber die Agricultur- Chemie
besitzenwir vortrefflicheHandbücher, und obgleich
eine Landstadt in jeder Art von wissenschaftlichen
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Hülfsmitteln entblößt zu seyn pflegt, so wohnt doch
vielleichtzufällig ein Apothekerdort, der ein guter
Chemikerist, und mit demderAuditor experimentiren
so wie botcmisirenkann. Der Lernbegierigemuß
alle Hülfsmittel aufsuchen, die sich ihm darbieten;
ein Streben, welchesihm in den Augen der Ver-
ständigen nur zur Ehre gereichen kann. In der
Mathematik müssen faßliche Lehrbücherforthelfen.

Um wenigstensdie nöthigen Begriffe von der Feld--
Messerkunstzu erhalten, ist es zu empfehlen, daß

der Amts-Auditor, da vielleichtkeiner der Kam-
mer-Ingenieurs sichgerade hier niedergelassenhat,

die Anwesenheit der Landmesserbei Feld-Einthei-
lungen im Amte benuhe und diese häufig bei ihren
Arbeiten begleite. Noch besser ist e6, wenn man

sich so lange von andern Geschäften losmachen
kann, eine ganze Eintheilung, welche sich nicht zu
lange hinziehen wird, von ihrem Anfange bis zur
völligen Beendigung derselben, an Ort und Stelle

zu verfolgen, und unter Anweisungeines als beson-

ders tüchtig bekanntenIngenieurs demselbensowohl

auf dem Felde als auch bei den Berechnungender
Figuren und bei dem Chartiren zu Hülfe zu kom-
men. Auch manches, was in ökonomischerHinsicht
Interesse hat, wird sichbei dieser Gelegenheit spie-

lend lernen lassen. Ferner wird es dem Wißbegie-

rigen von Nutzen seyn, wenn er den Boniteurs bei

ihren Taxationen derFeldmarken folgt und sichüber

alles belehrenläßt, was ihm unbekannt oder zwei-

felhafc erscheint. Die Gründe und Mängel der
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landesvergleichsmaßigenClassification,diegroßenAb-
weichungender Güte des Bodens, der Einfluß einer
guten oder schlechtenWirthschastauf die Production
und der Werth eines schnellenund sichern Ueber-
blicköbei der Besichtigung der Feldmarken werden
ihm, wenn er eine Reihe von Bonitirungen mit-
gemacht hat, immer klarer werden. Endlich wird
es selbst in einer kleinen Stadt möglichseyn, sich
durch technologischeWanderungen manche nützliche
Kenntnissezu verschaffen. Die Local-Kenntnißwird
ebenfalls bei allen diesen Bemühungen gewinnen,
welcheFrüchte für das praktischeLebentragen, hin-
reichend, um die dazu verwendeteZeit reichlichzu
belohnen. Es braucht übrigens wohl nicht bevor-
wortet zu werden, daß derjenigeAuditor, welcher
schonvon derAkademieeine gehörigeGrundlagemit-
brachte,welcherin denHülsswissenschaftenbereitswohl
bewandertist und Gelegenheithatte, darin gründliche
Fortschrittezu machen, ehe er angestelltwurde, eines
solchenNachstudirenSnicht bedarf. Ihm ist aller-
dings Glück zu wünschen,daß seine Studien besser
geleitet wurden, als die so vieler seiner College»,
denn gar mancheswird ihm leichterwerden. In-
dessenrathen wir doch sehr dazu, auf der mitge-
brachten akademischenGrundlage fortzubauen, und
alles dasjenige, welchessichweder auf Universitäten
noch aus Büchern lernen läßt, und daher von uns
so eben empfohlenworden ist, nicht zu verfäumen.
Wir schließenmit dem Wunsche, daß der künftige
ökonomischeBeamte schonjetzt als Lehrlingsichdie



128

genaueste Kenntniß aller Oertlichkeitenverschaffen
und dem Gedächtnisseeinprägen möge. Nichts ist
trauriger, als wenn der Beamte über den ihm an-
vertrauten Bezirk fast gar keine Auskunft zu geben
weiß; wenn er die Gehöfte der Dörfer, die Gren-
zen und Richtungen der Felder, die Einsassen, ihre
Wirtschaft, Persönlichkeitund Umstände, die Dauer
der Pacht-Contracte u. s. w. theils nicht kennt,
theils nicht aus dem Kopfe anzugeben weiß. Der
ökonomischeBeamte hat dazu so nahe Veranlassung
und kann dem Gedachtnissedurch ein ErinnerungS-
buch, welches er täglich zur Hand nehmen muß,
kräftig zu Hülfe kommen.

Dem Juristen werden in diesem dritten Jahre
schon wichtigereSachen übertragen werden können,
und er bemühe sichdarum. Er befolge unsre dem
Amts-Richter und amtsgerichtlichenBetriebe gewid-
meten Winke, und befreunde sich in der Mitte
praktischerArbeiten immer mehr mit der Theorie,
damit er nicht zu einer hohlen Decretir-Maschine
heruntersmke. Doch glaube auch derjenige Auditor,
der sich das Justizwesen als Lieblingssacherkoren
hat, nicht, daß er nun nicht nöthig habe sichum
die übrigen Geschäftezu kümmern. Es könnte eine
Zeit seines LebenSkommen, wo er diesenJrrthum
bitter bereuen, ja wo vielleichtseinGlück einen sehr
störendenAufenthalt dadurch erleidenkönnte. Deö-
halb vernachlässigeer die ihn weniger ansprechenden
Fächermindestensnichtganz, und rüste sichdergestalt
dazu, daß er in Nothfallen das eine oder das andre
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derselben provisorischzu übernehmen fähig werde.
Die Polizei liegt dem Iustizwesen theilweisenäher
und fällt auch häufig dem Justiz-Beamten als
Nebcngeschäftzu. Daß er sichalso gleichzeitigmit
dieser ganz vorzüglichbeschäftigenwerde, setzenwir
voraus. Hier ist nur besondersvon dem ökonomi-
sch.n Fache und dem Rechnungswesendie Rede.
Er wird sich in den ersten beiden Jahren unserm
Rathe gemäß mit derOrganisation desselbenbekannt
gemacht und einige kleinereRegister und Cassen-
Verwaltungen übernommenhaben. Diese behalteer
bei und suche eine musterhafteOrdnung und Pünct-
lichkeitaufrechtzu erhalten. AllgemeineVorschriften
und Anordnungender administrativenOber-Behörde
für daS Rechnungs-Fach verdienenwenigstens, daß
ein jedes Mitglied der Amts-Behörde sich selbige
merke. Was das ökonomischeFach anbetrifft, so
dürfen wir hoffen, daß der Aufcultant diejenigen
Bemühungen nicht versäumt haben werde, welche
nothwendigsind, um die ersten Begriffe von der
Landmirthschaftund demRegulirungswesenzu erhal-
ten. Wir befürchtenalso nicht, daß er nochdie
Winter- und Sommersaat miteinander verwechseln
oder eine grobe Unwissenheitin dem zu diesemBe-
triebeGehörigendurchblickenlaffen werde. Wir er-
warten vielmehr, daß er sichtrotz seiner Vorliebe '
für das gerichtlicheFach im Amte emsigumgesehen
haben, und wenn eS gefordert werden sollte, die
Ausführung einer leichteren Feld-Eintheilung
werde beamtlich leiten können, sobald das dritte

9
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Lehrjahr beendigt ist. Bei der Ablieferung von
Domanial-Höfen, bei Streitigkeiten über Hufen-

Grenzen u. s. w. wird ihm seine Kenntniß solcher

Gegenständesehr zu statten kommen; ja sie ist bei

der EntgegennahmeeinesPachtstückssehr nothwendig,

und bei dem Betriebe der Gehöfts-Sachen eben so

unentbehrlich. Zu beidenmuß sichder Justiz-Be-

amte gleichdem Oekonomie-Beamten fertig halten.

Dieses vergessederjenigenicht, welcheres werdenwill.

Wir möchten sogar dem wirklichenJustiz-Beamten

rathen, seine Dienstlandereien nie zu verpachten,

sonderndurch die eigene Bewirthschaftungderselben

eineArt vonInteresse für dieOekonomiezu nähren,

«indwenn er keine Dienstlandereien hat und seine
Umständees verstatten, sicheinige Aeckerund Wie¬

sen gelegentlichzu miethen und mit Lust in Cultur

zu bringen. DaS wird ihn oft von dem finster»

Studir-Zimmer in das heitere Reich der Natur

treiben, und für Geist und Körper gleich wohltharig

seyn. Er hüte sichindessendieJurisprudenz in die

Landwirthschaftzu übertragen, und lasse die letztere

nur getrost zu Hause, wenn er cultiviren will. Es

ist eine ausgemachteSache, daß bei der jetzigen

Einrichtung der Amts-Verwaltung in Mecklenburg

derjenigeBeamte, welchernur ein einzigesder Ge-

schaftö-Fächer zu ubernehmenvermag, ein sehr un-
vollkommenerBeamter bleiben wird, so achtungs-

werth er auch in seinem speciellenWirkungskreise

seyn mag. Daher unser Rath, der unter den vor-

handenenVerhaltnissen nicht anders ausfallen kann,



und daher der Wunsch, daß der Amts-Auditor,
welcherin diesemdritten Lehrjahre zur höhern wis-
senschaftlichenAusbildung für dasjenige Fach, dem
er den Vorzug gibt, übergehensoll, und dem nun
schonwichtigereArbeiten darin anvertraut werden,
nicht ganz einseitig werdenmöge.

Dasjenige, welches dem Lehrling in diesem
dritten Jahre angemuthet worden, ist nicht wenig.
Es kann auch nicht gemeint seyn, daß ein Jahr
dazu hinreiche, alles früher Versäumte nachzuholen.
Dazu gehört allerdingslängere Zeit. Mögen daher
das vierte und fünfte Jahr nicht minder würdig be-
nutzt werden und möge der junge Geschäftsmann
unter den Fortschrittender praktischenFertigkeit mu-
thig fortfahren sich wissenschaftlichgründlich aus-
zubildenund nachzuhelfen,wo er Lückenauszufüllen
findet. Dann wird der Staat ihn freudig unter
seinen Dienern erblicken. Nach fünf Jahren einer
so ernstenund wohlgemeintenVorbereitung wird er
ein brauchbarerBeamter gewordenseyn, der in al-
len Amts-Geschäften bewandert ist, in dem einen
oder andern derselbenaber vorzüglichwürdig seinen
Platz auszufüllenverfpricht. Nicht vonallen jungen
Männern ist eine solcheBeharrlichkeit zu erwarten.
Desto mehr aber wird derjenige, welchersie besitzt,
hervorragen, desto früher befördert werden. Kann
ein ausgezeichneterKopf dieses schneller erreichen,
so wünschenwir ihm Glück dazu, denn der Los-
brief, welchendie Natur dem Genie ertheilt, ist
allerdings der beneidenswertheste.
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?lls Mitgaben bei dem Eintritt in den wirkli-

chenStaatsdienst nur nochfolgendeWünsche. Möge

der aus der LehreEntlassene seinenBeruf mit Lust

erfüllen, denn nichtsist armseligerals die ausschließ-

liche Ansichtdes Broterwerbs. Möge er den Vor-

schriftender Ober-Behörde die nöthigeAchtungund

Aufmerksamkeitwidmen, denn es ist sehr widerlich,

wenn die leßtre sichgenöthigt sieht dieselbenErin-

nerungen und Verweise unaufhörlich zu erneuern.

Möge er sich hüten, Anhaufungen der Arbeiten

durch Saumseligkeit zu veranlassen, denn das Ge-

schüftwird nicht nur dadurch erschwert sondernder

Dienst und dieUntergebenenleiden gleichsehr durch

Pflichtvergessenheitendieser Art. Möge endlich der

Eifer für das Interesse feines Fürsten und Herrn

ihn befeelen,möge das Wohl der Einsassendes sei-

ner Oberaufsichtanvertrauten Bezirks ihm stets am

Herzen liegen, und möge das Gefühl eineö redlichen

Mannes ihn nie verlassen!

XVII. Wirken und besondre Pflichten des

Amts - Actuarius.

Ohne genaue Prüfung kann es überflüssig

scheinen, selbst die Subalternen der Amts-Be-

Hörde in diese Abhandlung hineinzuziehen,da zu-

mal die geringereClasse derselben schwerlichdiese
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Blätter zur Hand nehmen möchte, da ihr Wir-
kungskreis sehr bestimmte Grenzen hat, und da
die ihnen obliegenden Geschäfte im allgemeinen

jedermann bekannt sind. So aber, wie man
denjenigenkeinen guten Officier nennen wird, der

nicht sehr genau mit den Verrichtungenund Pflich-

ten eines Feldwebels, Corporals u. s. w. vertraut

ist, so ist es unstreitigauch für einen tüchtigenBe-

amten nothwendig, dasjenige, was dem Actuarius,

demLandreiterund demGerichtsdienerobliegt, gründ-

lich zu kennen und dasjenige, was er von ihnen

fordern darf, richtig beurtheilenzu können. Der-

jenige, welchereben in die beamtlicheLaufbahnein-

tritt, weiß und verstehtdas aber nochnicht, und so

möge sich denn der Abriß des Wirkens und der

Pflichten der Amts-Subalternen an denjenigendes

Berufs ihrer Vorgesetztenanschließen.
Der Amts-Actuarius (Amts-Secretair, Amts-

Registrator) ist der ersteAmts-Subaltern, und da

nicht selten ein geistig und sittlich gebildeterMann

diese Stelle bekleidet, da man selbst Studirte dar-

unter antrifft, so verdient derselbe nicht mit den

Amts-Unterbedienten gleichgestelltzu werden. Er

darf diefeSsogar verlangen, denn seineStellung ist

von der ihrigen sehr verschieden;und ein anständi-

geö, pflichtmäßiges,bescheidenesBenehmenwird die

ihm vorgesetztenBeamten auffordern, ihn das Un-

tergeordneteseiner Stellung nicht zu sehr fühlen zu

lassen.
Der AmtS-Actuariuöbesorgtalle diejenigenbei
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einemAmte vorkommendenGeschäfte, welchebei den
höheren Collegien dem Secretair, dem Registrator
und demCanzellistenobliegen. Es kann ihm daher
an Beschäftigung nicht fehlen; vielmehr wird der
Actuarius eines großen oder volkreichenAmts ohne
einige Hülfe bei den vielen Copialien nicht mit der
Zeit ausreichen können, welchenach billigem Ver-
langen zur Arbeit verwendetwerden muß, und eine
Vergütung des dadurch unabwendlichveranlaßten
Kostenaufwandes verdienen, wenn es gleich des
Mißbrauchs wegenräthlich ist, eine festgestellteEnt-
schädigungmit Berücksichtigungder Verhältnissedazu
auszusetzen. Befindet sich indessenein angehender
thätiger Auditor bei dem Amte, so wird dieser in
den ersten Lehrjahren dem Actuar auf mancherlei
Weife zu Hülfe kommenkönnen, wodurchdann der
Letzteremanche Stunde erspart, welcheer den ge-
richtlichenund andern ihm obliegendenAbschriften
widmen darf. Wir wenden uns nun zu den Haupt-
sächlichstenObliegenheitenund Pflichten dieses ersten
Amts- Subalternen.

Der Amts-Actuarius ist verbunden alle bei
demAmte vorkommendenProtocotte zu schreibenund
zu beglaubigen, Klagen zu registriren, Decrete zu
extendiren, die Berichte, Extensa u. s. w. zu mun-
diren, gerichtlicheund andere Copialien zu besorgen,
zu collationiren, Jnventaria aufzunehmen,die Ver-
siegelungenim Namen des Amts-Gerichts zu ver-
richten; die Depositen-, Testaments-, Vormund-
schafts- und Hypotheken-Bücher unter beamtlicher
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höre anzufertigen, die öffentlichenVersteigerungen
ordnungsmäßigabzuhalten, die Sporteln zu berech¬

nen, dieDomanial-Brand-Cassen-Tabellen, Recru-

tirungs-Listenu. f. w. zu formiren und auszufüllen,
Taxations-Protocolle aufzunehmen,alleExpeditionen

zu besorgen, die Registratur mit allen dort nieder-

gelegten Acten in gehöriger Ordnung zu erhalten

und diejenigen Auftrage pünctlich zu vollführen,

welcheihm von seinenVorgesetztenertheilt werden.

Den letztern ist er Achtung, Folgsamkeit und ein
bescheidenesBenehmen schuldig, und hat ihre Be¬

fehle und Weisungen mit dem gebührendenRespecte
entgegenzunehmen.

Schon dieserhalbist es gewiß sehr tadelnöwerth

und nachtheiligfür den herrschaftlichenDienst, wenn

einigen zu dritten Beamten befördertenAmtS-Re-

gistratorendas Actuariat zur Verbesserungihres Ein-

kommenögelassenworden ist. Es entstehen gar

mancherlei höchst störendeMißverhältnisse daraus,

denn dieRollen des Vorgesetztenund Collegenlassen

sichmit derjenigen des Subordinirten nicht füglich
vereinigen. Die administrativeOber-Behörde hat

diesesvollkommenerkannt, und ahnliche Combina-

tionen werden wahrscheinlichfür immer aufgehört

haben.
Da die dem Actuar zufallendenGeschäfteeben

nicht geeignetsind, um den Geist besonderszu un-

terhalten, oder diesem Gelegenheit zu geben, sein

Licht blickenzu lassen; so muß derjenige, welcher
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eine solcheAnstellunggesuchtund erhalten hat, sich
begnügen seinen Diensteifer und seine Fähigkeit
dnrch Fleiß, Ordnung, Pünctlichkeitund Dexteritat
an den Tag zu legen. Es gibt keinenBeruf, worin
man sichnicht auszeichnenkönnte, wennman die Be-
stimmung dieses Berufs rein vor Augen behalt.
Das ist auch hier der Fall, und so glauben wir
behauptenzu dürfen, daß es keinen bessernAmts-
Actuar geben könne, als denjenigen, welcher sich
nur auf obige Art hervorzuthun bemüht ist, und
daß derjenige, welcher den Beamten spielen will,
überall nicht zu gebrauchensei), es möchtedenn auf
einer Stelle seyn, wo die Beamten nicht das lei-
sien, was von ihnen gefordert werden darf. Dabei
muß aber freilich vorausgesetztwerden, daß der Ac-
tuar nicht nur thatiger fei), fondern auch die nö-
thigen Kenntnisse besitzeund sich nicht in den be-
amtlichenGeschaftskreis Hineindrange. Ein solches
Verhaltniß taugt indessennie etwas.

Das Actuariat gibt ein sehr heiligesRecht für
das Gefchaftslebengleichdem Notariat, lldem pu-
blicam, den öffentlichen Glauben. Daraus erwachst
aber wieder eine sehr heilige Verpflichtung, nämlich
diejenige, sichvor der geringstenVerletzung bei der
Ausübung der Beglaubigungen streng zu hüten.
Die damit verbundene Verantwortlichkeitist sehr
groß und muß es seyn. Sie sollte daher nie ver-
gessenwerden, und der Protocollist hat gewichtige
Ursache, selbst bei Kleinigkeiten vorsichtigzu seyn
und jenen Leichtsinnzu vermeiden, den eine durch
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schäfts sehr schwer mittelst der Folgen bestrafen
kann. Es gibt Falle, wo derActuar, ein übrigens
redlicher Mann, der jede größere Pflichtverletzung
verabscheuenwürde, kein Bedenken trägt die Ge-
nehmigungdes Protocolls, wenigstensdessenVorle-
sung zu bemerken, weil die Zeit drangt, welchezu
dem Geschäftebestimmtward, und weil nichts vor-
gefallen ist, welchesirgend einem der Interessenten
seinem Bedünken nach schädlich werden könnte.
Letzteresehnen sich ebenfalls nach Haufe, und sind
damit zufrieden. Anstatt aber diedarüber abgegebene
Erklärung niederzuschreiben,findet der Richter es
vielleichtkürzer das Protocoll auf gewöhnlicheArt
zu schließen,und dergestaltentstehtganz unschuldig
ein Falsum, welchesdemnächstzu großen Verwir-
rungen führen kann und hart gebüßt werden muß.
Vielleichtwurde an einemAmts- oder Gerichtstage,
an dem viele Sachen vorgenommenwerden mußten,
die Vorlesung des Protocolls in irgend einer Ange-
legenheitübersehen. Die Form ist dadurch verletzt
worden und wird nun nachträglicham Schreibe-
pulte verbessert,damit kein Verweis der Ober-Be-
Hördeerfolgenmöge. Hier haben wir ein zweites
Beispiel. Eben so kann beiAblieferungender Höfe
leicht gefehlt werden, wenn die Dienstboten dem
neuen Pächter, vielleichtgar einem Administrator,
überwiesenwerdensollen, sichaber in Geschäftenau-
ßerhalb des Hoses zerstreuthaben, und nun, weil

man glaubt, daß der Gehorsamsich von selbstfin¬
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de., werde und ihnen alles bekannt sey, als gegen-
wartig angeführt werden. Solcher Falle gibt es
noch mehrere, wo gewiß der Actuar eben so wenig
wie der Dirigent des ProtocollS die geringste böse
Absichthegen, und deöungeachtetsicheiner offenbaren
Pflichtverletzunghingeben, welchedenProtocollführer,
dessenBeglaubigung daS Niedergeschriebenesanctio--
nirt, am schwerstentrifft. Möge der Amts-Actuar
daher das Protocoll, welcheser niederschreibt,strenge
bewachenund nie der Bequemlichkeitoder derNach-
giebigkeitgegen VorgesetzteseinePflicht zum Opfer
bringen. Die Pedanterie dieser Art ist Tugend,
und kann mit eben so großer Bescheidenheitals Fe-
stigkeit behauptet werden. Wir haben nur kleine
Verletzungender fides publica berührt, weil unS
der gute Glaube beseelt, daß absichtlichegrobe Ver-
geHungender Art sehr selten seyn werden. Vor
diesenschaudreder Actuar zurück. Sie gehörenzu
den gröbstenVerbrechen. Die höchsteRechtlichkeit
in der Pflichterfüllung sey und bleibe sein erstes
Gesetz, und da das gute Gefühl im Menschen und
der Diensteid, da also Moral und Religion ihn
gleich kraftig dazu verbinden, bleibt unS nur der
Wunsch, daß die Versuchung sichseiner nie bemei-
stern möge.

Eine gleiche Gewissenhaftigkeitbehaupte der
Amts-Actuar in der Bewahrung der ihm ausgezahl-
ten Auctionsgelder. Er betrachtesieum so mehrals
heilige Pfander, da nicht selten in ihrem Betrage
das einzigeVermögenderWittwen undWaisen steckt.



139

Der Landesherrunddie administrativeOber-Behörde

sind berechtigteine sehr große Genauigkeit in die-

fem Geschäft von dem AmtS-Actuar zu fordern,

da derselbein der Regel keine Caution leistet und

die Cassedes Gerichtsherrn leicht in Gefahr brin-

gen kann. Die Beamten aber werden wohlthun,

sichnach den zu Debit- und Verlassenschafts-Sa-

chengehörigenAuctionS- Auskünftenzur rechtenZeit

umzusehen,da ihre Sorglosigkeit sie selbst in Ver-

antwortung und Schaden bringen kann. Möge in-

dessender Actuar bei nothgedrungenenVerzögerun-

gen einem solchenEinsehen durch klare Aufschlüsse

zuvorkommen,und seine Privat-Casse nie mit der

ihm anvertrauten AuctionS- Casse vermengen, son-

dern die nach und nach eingehendenGelder sofort

ad deposiirm bringen, damit selbst der Schein nie

wider ihn sey.
Obgleichder Actuar bei der Führung der De-

positen-, Vormundschafts-, Testamenten- und Hy-
potheken-Bücher controllirt werden wird, so beflei-

ßige er sichdochder dabei sehr nothwendigenOrd-

nung, Pünctlichkeit und Verschwiegenheit. Diese

letztere, immer seltenerwerdendeEigenschaftgehört

zu den unentbehrlichenTugendenund Pflichten eines

guten ActuarS: denn abgesehenvon dem Widrigen

einer weibischenGeschwätzigkeitfür den Geschäfts¬

mann, kann durch die letzte manches Unheil ange-

richtet, dem herrschaftlichenDienst geschadet, das

Privat-Interesse gefährdet und die Würde der öf-

fentlichen Behörde verletzt werden. Es ist vor-



140

auözuseßcn, daß die Beamten mit einem guten
Beispielevorgehenund daher um so mehr ein Recht
haben werden, jeden Bruch der Verschwiegenheit
des Actuars in Amts-Sachen ernstlich zu rügen.
Leiderfindet man nur zu oft, daß bei geselligenZu-
sammenkünstenGegenstandein das Gesprächgezogen
werden, welchenicht dahin gehören, theils um sich
wichtig zu machen, theils um die lange, unendliche
Zeit zu tödten. Oft aber auch wird das Mitglied
einer öffentlichenBehörde mit den unbescheidensten
Fragen bedrangt, weil es den Frager interessirt,
sichvon dem Stande irgend einer Sache naher zu
unterrichten; und häufig wendensichsolcheLeutean
die Subalternen, namentlich an den Actuar, weil
sie gegen höhere Staatsdiener mehr Rücksichten
nehmen zu müssenglauben und den Erster» durch
allerlei Schmeicheleien beizukommenhoffen. Ein
rechtlicherund treuer Subaltern wird sich indessen
durch dergleichenWeihrauch nicht benebeln lassen,
und die Beziehung auf Vorschrift, Diensteid und
Pflicht wird jederzeit ein sehr tüchtigerAblehnungs-
grund für ihn feyn.

Beharrlicher Fleiß darf einem guten Actuar
nicht fehlen. Der größere Theil seinerGeschäfteer-
fordert nur diesen, und die Pünctlichkeit in den
Expeditionen, die schnelleAblieferung sorgsam aus-
gearbeiteterExtensionenund Reinschriften,dieprompte
Verrichtung auswärtiger Actuariats-Geschäfte und
Aufträge könnendem Amtö-Registrator in den Au¬
gen seiner Vorgesetzteneinen hohen Werth verschaf-
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ftn, ja sie werdenwohlthatig auf den ganzen Ge-
schästsgangeinwirken. Es ist gewiß sehr nützlich,

wenn ein Controlle-Buch eingeführt wird, worin

die dem Actuar zugegangenenExpeditions-Sachen

mit dem Tage des Empfangs und der Ablieferung

verzeichnetwerden. Ist derselbewirklichthätig, so

muß es ihm selber angenehm seyn, sich durch ein

solchesBuch stets gerechtfertigtzu sehen, und er

wird wohlthun, nöthigenfallssichselbstauf ahnliche

Weise zu controlliren,und besondersauch die abge-
schriebeneBogenzahl genau zu notiren, welchesihm

in einzelnenFällen von Wichtigkeitseyn kann.
Der Fleiß allein genügt indessen bei diesen

Geschäftennicht, sondernes wird auch eine genaue
Kenntniß der Form erfordert, womit wir Genauig-
keit und Sauberkeit bei der Expedition verbunden
wünschen. Sollte einActuar angestelltwerden, wie

das mitunter der Fall ist, welcherdie erstem noch

nicht kennen gelernt hat, so könnendie Beamten

nicht genug eilen ihn auf eine faßlicheArt so bald

als möglichdamit bekannt zu machen. Wir setzen
voraus, daß der Novitius wenigstensseine Mutter¬

spracherichtig schreibenkann, und einigenUnterricht

in der Latinitat werde gehabt haben, obgleichdiese
bescheidenenForderungenauchnochhier und da unbe-

friedigt bleiben. Das ist aber für die Beamten
eine wahre Qual, wenn die Correctur der Proto-
colle und anderer Arbeitendes ActuarS mehr Zeit
wegnimmt, als wenn man sie selbst besorgt hatte,

und in solchenFällen dürften die Beamten minde¬
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stens darauf bestehenkönnen, daß ein so sehr un-
wissender Subaltern nochPrivat-Unterricht nehmen
müsse, um sich in der deutschen und lateinischen
Sprache zu vervollkommnen. Bis dahin bleibenaber
nur ein Verzeichnißder häufig vorkommendenlatei-
nischenAusdrücke, als erste Hülfe, und himmlische
Geduld übrig. Für einen jeden Actuar ist es noth-
wendig, wenn er auch sehr gute Vorkenntnissebe-
sitzt, sichmit der Form genau vertraut zu machen,
die Extensionenstreng nach dem Sinne des Decrets
zu fassen und seinen Arbeiten eine gewisseRein-
lichkeitund Eleganz zu verleihen, welche, obgleich
keineHauptfachen, dochdas Wefentlicheverschönern,
das Würdevolle heben, und wohl nicht allein auf
das äußere, sondernauch auf das innere Auge vor-
theilhaft einwirken. Deshalb ist eS allerdings selbst
bei einem übrigens lobenöwürdigenActuar ein un-
angenehmer Fehler, wenn er unreinlich und eine
schlechteHand schreibt, die vielleichtnoch obendrein
schwer zu entziffern ist.

Ferner rechnenwir dieAufmerksamkeitbei den
Geschäften zu den unentbehrlichenErfordernissen:
wenn der Actuar, während ihm das Protocoll diccirt
wird, zu lebhaften Antheil an der vorgenommenen
Sache nimmt und bei den extraprotocollarischen
Verhandlungen vielleichtgar mit darein reden will,
oder wenn er an fremdartige Gegenstände denkt,
wird er einzelne Wörter und Sätze selbst bei dem
ruhigsten, deutlichstenund geläufigsten Dictamen
leicht überhören, hier ein Wort auslassen, dort ein
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unrichtigeseinschieben,falsch interpungiren, dadurch
den Sinn der Periode entstellen und gar mancherlei
störende und widrige Nachhülsenveranlassen. Die-
selbeAufmerksamkeitist vorzüglichauch bei demRe-
gistriren von Klagen und Antragen der Amts-Ein-
fassenund andererComparenten, so wie bei gencht-
lichenund ökonomischenInventuren höchstnothwen-
dig, überhaupt aber sehr wünschenswerth.

Die Registratur muß dem Actuar eine liebe
Werkstätte seyn und bleiben. Ist es gleich sehr
passend, wenn jeder Beamte die Acten-Repostto-
rien seines Ressort einer besondernAussichtwürdigt,
steht gleich die Eintheilung deö Ganzeu nicht dem
Amts-Registrator zu, so liegt es ihm dochob, die
innere Ordnung aufrecht zu erhalten und möglichst
zu vergrößern, sichmit allen Acten-Banden bekannt
zu machen, neue Volumina zu rubriciren, das Prä-
sentaten-Buch zu führen und die einzelnenStücke
zu numeriren. So werden diese zum Theil alten
Urkunden und Papiere dem Actuar zuletztwahre
Vertraute. Möge er immerhin etwas pedantisch
mit ihnen umgehen und sich recht oft ungeheißen
mit ihnen beschäftigen. Es hat großen Werth,
wenn der Actuar ein gutes Gedachtnißbesitzt,dieses
durchActenlesenverstärkt, und für seineVorgesetzten
eine Art von lebendemRepertorium wird, wozu die
Zeit wirklichsolcheMänner, wenn sie thätig sind,
zuletztbildet. Darin suchederselbealso ein Ver-
dienst, welchesfür ihn in seinerStellung erreichbar
ist, und welchesgewißnichtohneWürdigung bleibt.
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Da aber leider nicht ein jeder Amts-Registrator
diesen rühmlichenEifer hat, so ermuntere der Bc-

P amte ihn dazu und halte den Nachlässigenwenig-
sienSzu der erforderlichenOrdnung an.

Auch des Actuars Redlichkeitwird von Men-
schen, die krumme Wege lieber wie die geraden
betreten, auf Proben gestellt werden, vorzüglich
wenn man ihm einigen Einfluß auf die Beamten
zutraut. Er halte indessen seinen Geldbeutel und
seinen Haushalt von allen iOpfergaben rein, und
begnüge sichmit dem belohnendenGefühle, den Lok-
kungen des Böfen widerstandenzu haben und seiner
Pflicht treu geblieben zu seyn.

Endlich empfehlen wir noch rücksichtlichder
Haltung im Privatleben, daß der Amts-Actuar,
wenn auch die Beamten mit ihm freundschaftlichen
Umgang pflegen sollten, seine Stellung stets im
Auge behalten und besonderssichüber keinenVor-
gesetztenunvortheilhaft äußern möge. Dergleichen
unbedachte Reden und unpassendeKritiken werden
immer wieder hinterbracht; der Subaltern wirft
gleichzeitigdabeiauf sichselbst ein nachtheiligesLicht,
und seine untergeordnetenVerhaltnisse können ihm
durch einen muthwillig erzürnten Obern sehr unan-
genehm gemachtwerden. Bescheidenheitund Dis-
cretion, wozu es keiner Kriechereibedarf, sind aber
dagegen so gute Empfehlungsbriefe, daß nur der
Mangel an ruhiger Ueberlegungden Untergeordneten
auf schädlicheIrrwege führen kann, auf denen es
an Fußangeln nicht zu fehlen pflegt.
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Eben so hüte sichder Beamte sich zu sehr in
die Hände des Subalternen zu geben, und suche
gegen diesen ein Benehmen festzuhalten, welches,
ohne ihn zu verletzen,dochdiejenigeAchtungzu be-
wahren geeignet ist, welchedas wechselseitigeVer-
haltniß mit sich bringt; eine Achtung, die leichter
verlorenals wiedergewonnenwird.

XVIII. Wirken und Pflichten deS Amts-

Landreiters.

Als Subalternen einer NiedernClasse und er-
sten Amts-Unterbedientenerwähnen wir nunmehr
des sogenannten Landreiters. Diese Benennung
gründet sich auf seine Verpflichtung, oft die iand-
straßen, Höfe und Dörfer zu Pferde zu visitirm
und den Vagabondenaufzupassen. Er ist also ei-
gentlich ein untergeordneter Polizei-Ofsiciant der
Amts-Behörde, von dem schon einige Umsichtund
die Fertigkeit im Schreiben und Rechnen erwartet
werden darf. Sehr passend sind manche solcher
Stellen mit ehemaligenGensd'armen und Cavalerie-.
Unterossicierenbesetztworden. Einige Beweglichkeit
ist für diesenPosten sehr wünschenswerth;ein mi-
litairischesBenehmen ist es nicht weniger; für sehr
nothwendig möchtees erklart werden dürfen, daß

10
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der iandreiter Herr seines Rosses seyn müsse. Auch

solltees billig nie zugelassenwerden, daß ein solcher

Mann Jahre lang unberitten bleibt, wenn es auch

nur aus demGrunde seyn sollte, weil er dann nicht

reiten kann.
Der Amts-Landreiter kann, wenn er die ersor-

derlichenEigenschaftenbesitzt, demPolizei-Beamten

besondersnützlichwerden. Seine Pflicht ist es, die

Schulzen hinsichtlichder von ihnen ausrecht zu er-

haltenden Dorfs-Polizei zu controlliren, verdächtige

Personen anzuhalten, sich oft in den Landkrügen

umzusehen(ohne jedoch sichbei dem dort lagernden

Spiritus zu lange aufzuhalten), Anlagen, welche

mit Feuers- oder Wassersgefahrdrohen, sofort zu

denunciiren, auf schlechteWege und sogenannte

Schwunglöcher u. s. w., welche darin entstanden

sind, aufmerksamzu machen, der Fetlerschaubeizu-

wohnen, die Löschungsgerathedes Amts und der zu

ihrer AnschaffungverpflichtetenEinsassennachzusehen,

bei einer Feuersbrunst im Amte sichsofort zur Ret-

tung thätig zu beweisenund auf den Platz zu bege¬

ben, nachdemer das Nöthige dem Polizei-Beam¬

ten gemeldet hat, jeder polizeilichenUnordnung zu

wehret, Arrestanten zu Pferde zu eScortiren, so

wie anbefohleneVerhaftungen vorzunehmenu. s. w.

Der Polizei- Beamte, dem an der Hülfe des

Amts - Landreiterö sehr gelegen seyn muß, wird

wohlthun, wenn' er demselben zu diesem Zweck

förmlicheumfänglicheAnweisungenund Instructio-

nen ertheilt, daß'er in selten vorkommendenFällen



147

sich zu benehmenweiß, wenn die sofortigeEinho-
lung von besondernVerhaltungs-Maßregel nunmög-
lich seyn sollte.

Da der Amts-Landreiter ein berittener Poli-
zeidienerist, so kann nicht genug daraus gesehen
werden, daß er die zu einem solchenPosten ersor-
derlichen Eigenschaftenbesitze. Er muß nüchtern,
entschlossen,unermüdet thatig, besonnen, scharfsich-
tig, listig, zuverlässig,unbestechlichund verschwiegen
seyn, wenn er für vollkommentüchtig gelten soll.
Ein bejahrter oder kränkelnder,gemächlicherMensch
paßt alsozu dieserStelle durchaus nicht, obgleichein
großer Theil der Landreiter ihre eigentlicheBestim-
mung wedererkennt nocherfüllt. In der Macht der
Beamten stehteö nicht, dieUnterbedientenzu wählen,
und ebenso wenig ihnen Eigenschaftenbeizubringen,
welche die Natur ihnen versagt hat. Thatigkeit,
Nüchternheit, Unbestechlichkeitund Verschwiegenheit
sind indessenTugenden, welchenicht oft genug dem
Amts-Landreiter von seinen Vorgesetztendringend
eingeschärftwerden können, und deren Verletzung
schon das erste Mal strenge Bestrafung dem Be-
finden nach, bei Wiederholungenaber unerbittlich
die Dienstentsetzungnach sichziehenmuß.

Der Amts-Landreiter ist jedoch nicht nur zu
den erwähnten polizeilichenDiensten, sondernauch
noch weiter dazu berufenworden, die Insinuationen
und Citationen nach dem platten Landezu besorgen,
bei Geschäfts-Reisen der Beamten im Amte die
Aufwartung zu versehen,dieHauswirthe zumExtra-

10*



dienst anzusagen, wenn der leßtre noch nicht aufge-

hoben seyn sollte, oder auch die mit der Amtösuhr-

Casse contrahirt habenden Fuhrleute zu bestellen,

Bau-Material-Transporte zu Pferde zu begleiten,

Recruten u. s. w. zu escortiren und als Amts-

Executor zu fungiren. Bei einigen Aemtern ist es

herkömmlich, den AmtS-Landreiterauch zur Auf-

Wartung in der Amts- und Gerichtsstubebei allen

Vorladungen zu gebrauchen,wozu die in dessenBe-

sitzgerathenenSporteln dafür wohl die Veranlassung

gegebenhaben. Wir finden jene Einrichtung indes-

sen umsowenigerzweckmäßig,da abgesehenvon der

dadurch umgangenen Bestimmung des Gerichts-

dienerö dem Landreiter dadurch so manche Stunde

entzogen wird, welche er ersprießlicherverwenden

könnte.
Es ist gewiß sehr gerathen, diese Art von

Leutenstets in einer respectsvollmFerne zu erhalten

und ihnen keinenVerstoß durchgehenzu lassen, denn

mehr oder minder roh ist doch der größeste Theil

derselbenund dabeizueinerunpassendenVertraulichkeit

überaus geneigt, wenn der Vorgesetztesichmit ihnen

jn Tages-Gespräche, Herzens-Ergießungenüber die¬

sen oder jenen Collegen und Scherze einlaßt. Der
Unterbedientemuß die dem Beamten, demAuditor,
ja selbst dem Actuar schuldigeAchtung auch keinen
Augenblickvergessen; und ein von Uebermuth ent-
serntes, jedoch milde zurückhaltendes, zur rechten
Zeit strengesund stets gerechtesBenehmen der Be-

amten wird geeignet seyn, ihn nicht nur ununter-
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Krochenin seinenSchranken zu halten, sondernauch
ihm Zutrauen und Anhänglichkeiteinzuflößen.

Obgleichwohl nicht zu leugnen ist, daß sehr
vielen Amts-Landreitern manche sehr nothwendige
Eigenschaftenfehlen; so muß doch bemerkt werden,
daß man auch unter ihnen Manner findet, welche
so gute Kenntnissebesitzen,daß sie selbstals Regi-
siratoren brauchbar seyn würden, und die Aussicht
in Bau- und Wegebesserungs-Sachen,über kleine
Amts - Rechnungen u. s. w. rühmlichstzu führen
vermögendsind.

Ein Laster, welches leider unter diesen Leuten
und unter den Gerichtödienemsehr um sich greift,
ist derTrunk. Da der geringeMann ihn als hohen
Gönner betrachtet, selbstder Pachter ihnen eine
Artigkeit zu erweisen bemüht ist, so wird fast
kein Auftrag im Namen des Amts von ihnen be-
sorgt, wobeidieZunge trockenbliebe. Solcher Be-
stellungensind oft an einem Tage sehr viele auszu-
richten; der Brantwein wird zuerst mit Lust, dar-
auf aus Höflichkeitgenossen, zuletztaber eine ge-
wohnte Erquickung, deren Maß nicht mehr berech-
net wird. Der erweckteReiz dauert bald auch zu
Hause fort, und dergestaltwird ein früher nüchter-
ner Manu in unglaublichkurzerZeit zum vollende-
ten Trunkenbolde,welcherauf seineGeschäftenicht
achtet und alles verkehrt ausrichtet. Gar mancher
wackreSubaltern und Familienvater ist auf solche
Weise unbrauchbargewordenund mit denSeinigen
ins Elend gerathen. Daher inöchtees unseresBe-
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dünkens wenigstenszu versuchenseyn, ob sichnicht
Vorkehrungen treffen ließen, diesemUnwesennach
Möglichkeit zu steuern. Vielleicht würde es nicht
ganz fruchtlos seyn, bei strenger Strafe zu verbie-
ten, den Unterbedientenbei Stationen u. s. w. Er¬
frischungenirgend einerArt anzubieten, da e6 nöthi-
genfalls an Krügen auf dem platten Lande nicht
fehlt, und -den Dienern selber die Annahme solcher
Höflichkeitengleichscharfzu unterfagen. Die braun-
rothen Gesichterdes größten Theils dieserMenschen,
in derenAugenschonderSpiritus wassertoderflammt,
mögendiesenVorschlag, der so wohlgemeintist, am
nachdrücklichstenrechtfertigen.

XIX. Wirken und Pflichten des Amts-

Gerichtsdieners.

Der officielleCharakter dieses zweiten Amts-
Unterbedienten bezeichnetschon den vorzüglichsten
Theil seinesBerufs. DieAmts-Gerichtödiener sind
indessenzugleichPförtner, Schließer und Gefangen-
Wärter der Präfectur, und vollziehendie in Crimi-
nal- und Polizei-Sachen erkannten körperlichen
Züchtigungen. Obgleichnun die ehemals mit diesen
letzteren Functionen verbundene Makel von dem
vorgeschrittenenZeitgeisteausgelöschtworden ist, so
stehtdochderAmts-GerichtödienerdemAmtS-Landreiter



keineswegsin allen Stücken gleich, weshalb auch

die Beamten in der Regel gegenwärtigden Letztern,

gleicheinemUnterofficierdurchdas Prädicat „Sie"

vor dem Erstem auszuzeichnenpflegen. Früherhin

wurde dieses Prädicat bekanntlichden Unterbedien-

ten der öffentlichenBehörden sehr selten zugestanden.

Bisweilen versehen die Gerichtsdiener auch,

wenn die Amts-Gebäude sehr abgesondertliegen,

zur Sicherung der dort befindlichenherrschaftlichen

Casse den Nebendienst eines Amts-Nachtwächters,

welchessein Gutes, aber auch unverkennbarmanche

Nachtheile hat.
Nüchternheit, Thätigkeit, Unbestechlichkeitund

Verschwiegenheitsind auch für dieseClassederAmts-

Unterbedientensehr notwendige Eigenschaften.Eine

gewisseSchlauheit ist für sie als Gefangenwärter

bei criminellenund polizeilichenUntersuchungenwün-

schenswerth. Die Menschlichkeitdarf ihnen indessen

bei jener Verrichtung eben so wenig abgehen. Auf

fertiges Lesen,Schreiben und etwas Rechnen mögen

sichihre Kenntnisseimmerhin beschränken.

Als Amts-Gerichtsdiener steht ihnen die Auf-

Wartungin allenGerichts-Sitzungen zu. Sie laden

die am Orte der Präfectur wohnhaftenParteien auf

Amts-Befehl vor, und besorgendort ebenfalls die

Insinuationen. Sie tragen denBeamten circulirende

Acten, Signaturstückeu. s. w. zu. Sie vollziehen

gerichtlichund polizeilicherkanntekörperlicheZüchti-

gungen und sind behülflichbei Verhaftungen. Sie

fesselnund entfesselnals Schließer die Arrestanten



und führen sie in das Verhör. Sie haben als
Gefangenwärter die Aufsicht über die Amts-Ge¬
fängnisseund sind für das Entspringen der Gefan-
genen verantwortlich. Sie escortiren zu Fuß und
zu Wagen gefesselteArrestanten und bringen Va-
gabonden über die AmtSgrenze. Sie speisengegen
eine festgesetzteVergütung diejenigenVerhafteten,
-welchenicht zur Strafe sitzen, und reichen allen
Gefangenendie nöthigen Mittel zur Erhaltung der
Reinlichkeitund gegendieKälte, indem sie während
der rauhen Jahreszeit einheitzen, ferner für Bedek-
hing, Wäsche u. s. w. Sorge tragen. Bei einer
mittelst rechtskräftigen Urtheils erkannten Carcna
haben sie die desfallsigeVorschrift genau zu beob-
achten und dem Straf - Gefangenen! überall keine
Begünstigung zuzugestehen,dagegen aber auch jede
willkürlicheHärte zu vermeiden. Die letzternbeiden
Pflichten sind dem Amts-Gerichtsdiener strenge ein-
zuschärfen, und jeder Verstoß dagegen muß uner¬
bittlich scharf bestraft werden.

Es ist sehr dienlich diesen Leuten als Schlie-
ßer und Gefangenwärtereine eben so klare als aus-
führlicheschriftlicheInstruction zu ertheilenund vor
deren Einhändigung die Verdeutlichung voraufgehen
zu lassen. Die richtigeArt und Weife, mit Ver-
hafteten und Strafgefangenen, besonders aber mit
verstocktenJnquisiten umzugehen,muß ihnen gehö-
rig eingeimpft werden. Ein schlauer, aber dabei
redlichernnd zuverlässigerGefangenwärter kann bei
Criminal - Untersuchungenungemeinnützlichwerden,
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während Dummheit, WindbeuteleiundBestechlichkeit
die nachtheiligstenFolgen herbeiführen.

Eine starke körperlicheConstitution und Ent-
schlojsenheitsind für einen Unterbedientendieser Arc
sehr ersprießlicheNaturgaben. Da durch dessen
Kränklichkeitleicht eine sehr unangenehmrLückeent-
stehen kann, mitunter aber sogar der Gerichtsdiener
von Gefangenen und Arrestanten, die ihr Leben
aufs Spiel setzen, mit persönlichenAngriffenbedroht
wird, sind sie um so mehr erforderlich. Selbst zur
Vollziehung körperlicherZüchtigungen ist ein Arm
erforderlich, dem einiger Nachdruck nicht fehlt, da
die Röhrchen nach gesetzlicherNorm sehr milde be-
stimmt sind und der sogenannte Brustlatz nicht
ausgezogenwerden darf. Bei polizeilichenStrafen
solcherGattung muß. freilich der Schimpf höher in
Anschlag gebracht werden, wie der körperliche
Schmerz, der dem moralischenstets nachsteht; allein

bei Menschen, denen nur thierischeGefühle beiwoh-

nen, oder welchenur durch den Stock von ferneren
Unwahrheiten und Hintergehungen des Jnquirenten
in Criminal-Untersuchungs-Sachen zurückzuschrecken
sind, reicht der ganze Berührungs-Apparat der Psy-
chologie und Philosophie ohne jenen kategorischen
Imperativ, welcher in Sümpfen und Waldern ge-
deiht, nicht aus.

Der mit der Justiz und Polizei besondersbe-
schaftigte Beamte wird wohlthun, den Amts-Ge-
richtsdiener in seiner Function als Gefangemvarter

und Schließer hausig zu controilirm und zu über¬



raschen, wenn er es am wenigsten vermuthet, z.
B. am späten Abend. Die fleißige Visitation

der Gefangnisse wird die Wachsamkeit und Pflicht-

ersüllung deS Kerkermeisters verdoppeln und reguli-

ren, denn selten wissen solche Leute den richtigen

Takt zwischen zu großer Harte und Milde ohne

Führer zu finden, und sind bisweilen nochobendrein

der Bequemlichkeit oder dem Eigennutz ergeben.

Bei einigen Aemtern liegt .es ihnen ob, das

Holzbedürfniß für die Amts- und Gerichtsstube,

so wie für die mit Oefen versehenenGefängnisse zu

spalten und zu sagen, so wie die EinHeizung die-

ser Gemacher zu besorgen. Auch müssen sie die so-

genannteAmtSsreiheitvon Bettlern freizuhaltensuchen.

Ein großer Theil der hinsichtlich der' AmtS-

.Landreiter geäußerten Regeln, welchen der geneigte

Leser leicht herausfinden wird, gilt auch für die
Amts-Gerichtsdiener. Wir sagen also namentlich

nichts mehr über das Verhalten der Beamten und

Subalternen der hier vorgenommenenClassen gegen-

einander, und schließenhiermit unsere Darstellung.

XX. S ch laß w o r t

Die innere Organisation, der Wirkungskreis,

die Stellung und die besonderenPflichten des gan-

zen Personals einer Domanial-Amts-Behörde mit

Einschlußder Subalternen, sind für denjenigen, wel¬



cher eben in diese Laufbahn eintritt, nicht so leicht

zn übersehen, wie man vielleicht glaubt. Daher
wird ein gedrängtes Bild des Ganzen, welches der
Verfasser praktisch kennen lernte, dem Anfanger
willkommenseyn müssen. Obgleich nur von Nach-
denken und Gedachtniß unterstützt, hofft derselbe

keinenHauptgegenstand übersehenzu haben. Möchte

der gewünschteund wohlgemeinteZweck nicht ver-

fehlt worden seyn; möchte irgend ein tüchtig ausge¬

bildeter Cameralist des Vaterlandes sich nach Iah-

ren noch freundlich dieser Blatter erinnern, wenn
vielleichtauch die Fortschritte der Zeit manches um-
geformt haben sollten! Doch nicht nur zur einfachen
Darstellung bestimmt, haben wir uns veranlaßt ge-
funden, den Geist der Amts-Geschäfte hier eben-
falls zu entwickeln und freimüthig die individuelle

Ansicht allenthalben auszusprechen,wo sich die Ge-
legenheit dazu fand. Möchten erfahrene Manner,

welcherühmlich in diesem Berufe wirken, hier und

da die ihrige wiederfinden; vielleicht alte Freunde

aus dem Geschaftslebensichdieser Uebereinstimmung
freuen! Möchte endlich mancher Wink nicht ganz
unbenutzt bleiben und Früchte tragen, so würde der
Verfasser diejenigeBelohnung finden, welchefür ihn

stets den gediegenstenWerth behalten wird!!
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Praktische Andeutungen
für .

Anfanger im Regulirungs-Fache

mit

besonderer Berücksichtigung der Domainen des

Großherzogthums Mecklenburg-Schwerin.
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I. Einleitung.

£Dte Regulirung der Feldmarkengehört zu den an-
genehmstenund belohnendstenGeschäften, aber auch

zu den verantwortlichstenunter diesen. WelcheBe-
schäftigungkönntewohlunterhaltenderseyn, als die-
jenige, welcheuns mit der alles ernährenden Mut-

ter, wie die Alten das Erdreich nannten, in so

nahe Berührung bringt? welchedahin strebt, durch

künstliche,auf Erfahrung und Speculation begrün-

dete Acker-Einteilungen der Natur ihren höchsten
Tribut abzufordern, und deren Ziel die Wohlfahrt

des Landmanns ist, er möge Grundherr, Pächter
oder Hauswirth feyn?— Wie schwierigwird dieses
Geschäftaber auch häufig durchHindernisse,welche

die Oertlichkeitenuns in den Weg stellen; und wie

sehr muß besonders bei Dorfs - Regulirungen der
Beauftragte mitunter kämpfen, um in Erfüllung
seiner doppeltenPflichten, dem Grundherrn denjeni¬

gen Gewinn und den Bebauern der Feldmark das¬

jenige Fortkommenzu sichern, worauf das Wohl
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beider Theile gemeinschaftlich,wenn gleich in ver-
schiedenerArt, beruht!

Hier soll nun von denjenigenFeldmarken in

den Domainen die Rede feyn, welchenoch zur freie-

sten Dispositionstehen, wo mithin der Regulirungs-

Plan weder durch erbpachterischeoder vielmehrem-
phyteutische,nochmeierrechtlicheVerhaltnissegehemmt

wird; wo namentlichder Bauer früher in leibeige-

nen, gegenwartig in Colonats-Verhältnissen lebt,

mithin die Gehöfts-Gebäude und der größereTheil

der hauswirthüchenHofwehrenfast überall derHerr-

schast gehören, also auch in der Regel nur eine
Zeitverpachtung auf mehrere Roulancen in Folge
verliehenerContracte stattfindet, wenngleichbedingte
Erbfolge- Rechte anerkannt werden. Dergleichen
Feldmarkenwerden für denRegulirungs-Commissair
allemal das größere Interesse haben, indem sie ihm
und seinenProjecten den sreiestenSpielraum lassen.

Er muß auf denVortheil des Verpächters raffinirm

und wird darin nicht beschrankt; er darf und soll
aber zugleichdafür sorgen, daß mit der zu erhöhen-
denPacht auchder Ertrag der Wirthschaft steigeund
die Bebauer der Feldmark im Stande bleibennicht
nur ihre contractlichübernommenenVerbindlichkeiten
zu erfüllen, sondernauch durch Fleiß und Industrie
zu einer gewissenWohlhabenheitzu gelangen.

Die großherzoglichMecklenburg- Schwerinschen
Domainen bieten um so mehr einen großen Wir-
kungSkreisfür solche Regulirungen dar, da nicht
nur die oben berührtenVerhältnisse dort vorwalten,
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sondernauch weil sie zu den bedeutendstenKrongü-
kerngehören, welcheein deutscherFürst besitzt. Der
Verfasser hatte als wirklicherRath in der hohen
großherzoglichenKammer und Jnspicient eines sehr
ausgedehntenDomainen-Districts die besteGelegen-
heit, sichmit jenem Domanio ganz besondersgenau
bekannt zu machen, und deshalb ist dasselbein die-
ser Abhandlung vorzüglichberücksichtigtworden.

Dieses Verfahren wird vielleichtum so nüßli-
cher seyn, da viele junge Cameralistenund ange-
hendeökonomischeBeamte in Mecklenburghier einen
Leitfadenerhalten werden, welcherihnen in gedrunge-
nen Grundzügendas ganze Bild des vaterländischen
Regulirungswesensvor Augen führt. Eine solche
Uebersichtwird demBeflissenenwillkommenseynund
ist, soviel wir wissen, in dieser Art bis jetzt noch
nicht vorhanden. Sie ist aber um so nothwendiger,
da wenige ältere Geschäftsmännersichdie Mühe ge-
ben, einem Anfänger die Kammer- Grundsäße und
ihre eigenenAnsichtenund Erfahrungen im Regu-
licungswesensystematischvorzutragen; manchenaber
auch die Gabe dazu fehlt. Wo soll der Neuling
nun bei dem bestenWillen den rechtenWeg finden,
wenn er nicht das große Glück hat, gerade einen
ökonomischenBeamten zu treffen, der ihm die Au-
gen aufzuschließenvermag und dazu geneigt ist? —
AuS gewöhnlichenCompendienlernt sich die prakti-
sche Regulirungskunst nicht. Sie verlangt keine
künstlichenRelationen, keineAufrissezu antikenTem-
peln, keine Logarithmen-Auflösung;sie blättert in

11



162

dein großen Buche der Natur und des Lebens.—

Derjenige aber, welcher nur praktischerLandwirth

und nichts weiter ist, wird eben so wenig eine Re-

gulirung umsichtig zu leiten vermögen, als man

voraussetzendarf, daß ein tüchtigerMaurermeister

auch immer ein geschickterBaumeister sey.

Der besteRegulirungs-Commissair würde viel-

leicht, als Schreiber angestellt, einen großen Hof

nur mittelmaßig in den ersten Jahren bewirthschaf-

ten; allein das ist bei der Ausübung seines Ge¬

schäfts sehr gleichgültig. Bei einer Feld-Reguli-

rung ist der schnelle,praktischeUeberblickaller Ver-

Haltnissedie Hauptsache. Nicht nur das ökonomi-

sche, sondern auch das geometrischeund financielle

Verhaltniß müssendemCameralistenstets gegenwar-

rig seyn, und mit den rechtlichen,polizeilichenund

staatswirthschastlichenVerhaltnissen vor Augen, sollen

die Kenntniß und eben so gründlicheals rascheBe-

urtheilung der Erdarten in ihren größern und klei-

nern Massen, rücksichtlichder Haupt-Bestandtheile

der Acker- Krume und ihrer ProductionSkraft, die

Grundlage seyn, auf welcheer seineEntwürfe baut.

Er muß mit den verschiedenenWirthfchaftSarten,

ihren Gründen und ihren Erfolgen bekannt seyn;

allein eS ist eine durchaus unhaltbare Meinung, daß

jeder tüchtigeLandwirth, so große Hochachtungauch

der Verfasser gegen einen solchen hegt, reguliren

könne. Daher wird der Anfanger sichbeiOekonomen,

die keineStaatSwirthe sind, eben so wenig auöbil-

den können, so wohl er auch thun wird, ihnen alles
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dasjenige abzusehenund abzufragen, was von ihnen
zu holen ist, nämlich untadelhafte Ackerbestellung,
Wiesen- Verbesserung und praktische Erfahrungen
über einzelneCulturarten und Wirtschaftszweige.

Ein jungerMann vonFähigkeit undNeigung zu
diesemFacheist nichtseltenzu bedauern. Mit dembe-
stenWillen vermag er oft sichnur sehr allmäligaus-
zubilden, und mitunter verfehlt er die rechteSpur
gänzlich. Die Ausführung einerSache ist indessenin
der Regel leicht, wenn man nur mit der Art und
Weise, wie sie angegriffenwerdenmuß, gehörig be-
kannt gewordenist. Darum bemühtesichder Ver-
fasser, demAnfanger hier eine gedrungeneUebersicht
des Betriebs der Feldregulirungenin den Domai-
nen zu geben und ihm mit praktischenAndeutungen
zu Hülfe zu kommen, welche nicht aus Büchern,
sondern aus denjenigenErfahrungen geschöpftwur-
den, die ein großer kameralistischerWirkungskreis
darbot. Manche derselbenwurden in der beamtli-
chen Laufbahn erworben; den bei weitem größeren
Theil derselbenverdankt der Verfasser aber seiner
Stellung als Mitglied des großherzoglichenKam-
mer-Collegii und mehr als achtzigFeldregulirungen,
welcheer als Districts-Rath mit angestrengterAuf-
merkfamkeitleitete. Viele Domanial-Beamte sind
lebenslänglichan Gegendengebunden, in denen das
Erdreich denselbenCharakter trägt. Auf ganz ver-
schiedenartigen,besondersvon schweremauf leichten
Boden versetzt, eröffnet sich ein ganz neues Feld
der Regulirungökunst. Einseitigkeit der Ansichten

11 *



vermag in der Regel nur derjenige zu vermeiden,

den sein Beruf Jahr für Jahr auf eine große An-

zahl guter und schlechterFeldmarken von der ab-

weichendstenArt führt. Fast von einer jeden der-

selben wird er eine neue Erfahrung mit nach Hause

nehmen, wenigstens irgend eine interessanteBeob-

achtung.
So sehr nun die vorliegendeAbhandlung sich

auch auf Grundzüge beschrankenmuß, so wenig sie

überhaupt bestimmtseyn kann, zur völligenAusbil-

dung zu führen, so bekannt das Gesagte dem Er-

sahrenen auch größtenteils erscheinenwird, so wird

doch gerade dieser bestätigen müssen, wie noth-

wendig eö sey, daö Vorgetragene in promtu zu

haben. — Demjenigen, welcherohne alle Vorbil-

dung ist, oder welcher für das Regulirungsfach

kein Talent besitzt, dem werden die Augen freilich

ewig verschlossenbleiben; und eben so demjenigen,

welcherkeine verstandigeAnleitung Zu verdauenver-

mag und sich nicht durch eigenes Nachdenkenden

weitern Weg zu bahnen versteht. Es gibt kluge

und übrigens sehr ausgezeichneteGeschäftsmanner,

welchedas Reguliren nie gelernt haben, so sehr sie

sich auch bemühten, und denen es nicht möglich

war, den unentbehrlichenschnellenund sichernUeber-

blickzu gewinnen. Wer aber dieses Talent besitzt,

wer Lustzuin Geschäftfühlt und sichihm mit Liebe

widmet, dem wird diese kurze Anweisung vielleicht

nicht nur willkommenseyn, sondern auch nützen,

wenn er die erforderlichenVorkenntnissezu erwerben
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bemüht war oder seyn wird, von denen weiterhin

geredetwerdensoll.

II. NothwendigeVorkenntnisseeines guten

Regulirungs- Beamten.

Derjenige, welchersich dem Feldregulirungö-

wesenin den Domainen widmen will, bedarf außer

den nöthigenKenntnissenin der Cameral- und Po-

lijeiwissenschast,des vorbereitendenStudiums der

Naturgeschichteund Botanik, der Arithmetik und

Geometrie, vorzüglichauch der Feldmesserkunst,der

Technologieund Agricultur- Chemie. Wer über

Massen disponiren soll, muß ihre Kräfte beurthei-

len können. Hohe Gelehrsamkeitwird indessenviel

weniger erfordert, wie ein guter Kopf; dieser aber

muß wenigstenseine richtige Ansicht des Ganzen

der obengenanntenWissenschaftengefaßt und die

unentbehrlichenFortschritte darin gemacht haben.

So rühmlichein tiefes Wissen auch anerkannt wer--

den muß, sobald die Anwendungsgabedamit ver-

eint ist, so schädlichkann es werden, wenn die

Theorie zu sehr das Gedachtniß des Regulirungs-

Beamten einnimmt. Er betrachtedaher die gesam-

melten Kenntnisseaus Lehrbüchernnur als Grund-

lagen; er halte die Hülssstudienfest, lassesichaber

durch zu vieles Lesenohne ruhige Kritik nicht den



166

Kopf verwirren und Mißtrauen gegen eigeneErsah-
rungen einflößen, sondern trage vielmehr nach eige-
nen Ansichtendas Beste des Erlernten in die An-
Wendung über. Wer mit den anerkanntestenstaats-
wirtschaftlichenGrundsätzennicht unbekanntund in
den Naturreichen nicht unbewandertist; wer die va¬
terlandischeFlora, also die Krauter und Gewächse
auf Aeckern,Wiesen und Weiden nebst ihren Ein-
flüssenkennt; wer in derMathematik nichtganz un-
erfahren ist und den Zirkel zu führen versteht; wer
sich einige praktischeUebung in der Feldmesserkunst
zu verschaffengewußt hat und endlichdie verschie-
denen Erdarten, ihre Vermischung, Auflösung und
Productionskraft kennt: der wird schon nicht un-
vorbereiteterscheinen. Er bleibe indessennicht auf
einem gewissenStandpuncte stehen', sondern mache
sichunermüdetim Fortschreitenmit denbestenneueren
Erfahrungen und Entdeckungenbekannt.

Das Studium der obengenanntenHülfswissen-
fchaftengenügt aber keineswegs, sonderndie Kennt-
niß der vaterlandischenLandwirthschaftin allen ihren
Zweigen ist dem Regulirungs-Beamten unentbehr-
lich. Er hat nicht nöthig sich zum Inspector zu
bilden, aber jede Art der Ackerwirthschaftmit ihren
Gründen und ihren mehr oder minder bewahrten
Erfolgen muß ihm bekannt feyn. Daher ist das
praktische Studium der Landwirtschaft an einer
Stelle, wo sie rationell und nicht wie gewöhnlich
nur empirisch betrieben wird, sehr empfehlungs-
werth, obgleichdieses nicht jedemmöglichseynwird.
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Auf ungleichemBoden, oder auch auf verschiedenen

Höfen, von denen der eine schweren, der andere

leichtenAcker, dieser überflüssige, jener mangelnde

Heuwerbung hat, wird der Nutzen am größten

seyn. Derjenige aber, dem eine so ersprießliche

Lehrzeitnicht vergönnt wird, wird wenigstens die

vorzüglichstentheoretischenWerke lesen, sichmit zu-

verlässigen, rationellen und erfahrenen Landwirthen

häufig besprechen,ihre Belehrungen erbitten, pra-

ktisch-ökonomischeVersucheim Kleinen machenund

so viele Feldmarken wie möglichmit Aufmerksam-

keit besichtigenmüssen. Kein Hof- oderDorfs-Feld

muß unbeachtetbleiben, von welcherArt es seyn

möge. Der Anfänger kann nicht genug Aeckerund

Wiesen, nicht genug Wirthschastsarten sehen. Er

muß den Bodeji, die Bestellung, die Cultur, den

Erfolg unterscheidenlernen. Er scheuesich nicht

vor Fragen, so lange diese nochverzeihlichsind; ein

falschesSchamgefühl kann sie nur in dem unter-

drücken, welchemalle Wißbegierdemangelt. Selbst

des alten geschwatzigenHauSwirths Urtheil werde

nicht geradezuverachtet, sondern dem Werthe des-

selben nach benutzt. Der Befragte wird sich da-

durch geehrt fühlen, und der Fragende dasjenige,

was er von dem Mitgetheilten gebrauchen kann,

zu seinem Schatze einsammeln. Dagegen bemühe

sichder LetztedaS Unrichtigevon dem Richtigenab-

zusondern. Auch ist es dem angehendenCamerali¬

sten von großemWerthe, veralteteIdeen und irrige

Meinungen und das große Heer der Vorurtheile



des rohen Landmannskennen zu lernen. Sie wer-
den ihm im praktischenLebenwenigerauffallen, und
nicht selten wird er dergleichenlästigen Einwürfen
schonim voraus begegnenkönnen.

Doch alle dieseKenntnisse werden noch nicht
ausreichen, um eine Feldmark zweckmäßigzu regu-
liren, wenn der damit Beauftragte nicht alle Local-
Verhältnissegenau vor Augen hat und durch den
wahren Hebel des Geschäftslebens, durch die Er-
fahrung, bereichert,zu beurtheilenvermag: was den
vorhandenenBebauern dieserLandstreckeam mehrsten
frommt, was am sicherstendurch Fleiß und Auf-
merkfamkeiterreichbarist, was gerade hier dengroß-
ten Gewinn bringt, das beste Fortkommen sichert.
Dieses wird erst durch die Geschaftsübungklar.

Endlich versteht es sich von selbst, daß der
Regulirungs-Beamte mit den Grundsätzen der ad-
ministrativen Oberbehörden bei Regulirungen und
Contrahirungen mit den interessirendengesetzlichen
Vorschriften, mit den Grundsätzenbei Bonitirungen
der Ländereienund deren Veranschlagungsichgenau
bekannt gemacht haben und sich jederzeit angelegen
seyn lassen muß, alle Verhältnisse der Einsassen
möglichstgenau zu erforschen.

Durch solcheVorbereitungen und Bemühungen
wird der angehendeCameralist dahin kommen, auf
alle finanzielleVortheile zu speculiren, die aus einer
neuen Regulirung erwachsenkönnen, und zugleich
die richtigsteund vorteilhafteste Eintheilungsart an¬
passendzu erwählen. Er hüte sich vor leerer Pro-
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jectenmachereiohne gehörig geprüfte und klar vor-
liegende Berechnungen. Es gibt kaum einen grö-
ßern Fehler des Regulirungs-Beamten. Er ver¬
gesse nie des Grundherrn Interesse, aber eben so
sehr beseeleihn der wohlwollendeGefichtspunet:für
das Fortkommen der Einsassen der Feldmark zu
sorgen, insoweit dem Erstem dadurch nichts ver¬
schleudertwird, und auf solcheWeiseMenschenglück
zu befördern, so weit es in seinenKräften steht.

Schließlich wird nochangerathen, es nicht zu
versäumen sich auch einigeBegriffe von der Forst-
Wissenschaftzu verschaffenund des praktischenHar-
tig's trefflichesHandbuch für Förster und ahnliche
Schriften fleißig zu studiren, da dieseKenntniß bei
Antragen auf Holz- Abraumung und bei Bestim-
münzen der Forst-Reservate dem Cameralistenvon
großem Nutzen seyn kann.

Aus diesenAndeutungenwird hinlänglichher-
vorgehen, daß eine umsichtigeRegulirung kein leich-
tes Geschäft sey, und was dazu erfordert werde;
zugleichaber auch, daß die geschickteund trene Er-
füllung diefes Berufs vor vielen andern unterhal-
tend und belohnendsey.

III. Begriff und Abtheilungder Feldmarken.

Unter Feldmark versteht man eine an-
sehnlichezu einemHofe oder Dorfe gehörigeQua¬



dratruthen- Fläche von Ländereien mit den darauf

befindlichenGewässern, Holzungen, Mooren :c.,

deren durch die Natur, z.B. Seen, Flüsse, Bache

K.r oderdurchkünstlicheVorkehrungen,z.B. Grabe-

werk, Hecken, Baumpflanzungen, Steinmauern,

Wege, Zeichen:c. bestimmteGrenzenso weit gehen,

wie der Besitz ihres Grundherrn reicht.
Die Feldmarken zerfallen in Hof- und Dorf-

Feldmarken, je nachdem sie von einem einzelnen

Hofe aus oder von einer Anzahl von Hauswirthen

hauptsächlichbewirthschaftetwerden.

IV. Von den Interessenten der Feldmarken

im Domanio.

Da hier nur von Domanial-Feldmarken die
Rede ist, und das vorwaltendeInteresse der Lan-
desHerrschaftwohl keiner weiternErwähnung bedarf,
so dürfen wir den neu zu verpachtendenDomanial-
Hof, oder auch das Corps der Gehöftswirthe refpe-
ctiveHaupt -Interessenten einer bevorstehendenRegu-
lirung nennen, indem der erstere in seiner künftigen
Gestaltung Objeet einer Licitation für Pachtlustige
werden soll, letztereaber in Grundlage der beschlos¬
senen Einteilung ihre contractlichenVerhältnisse
demnächstzu gewärtigenhaben. Doch gibt es ineh-
rentheils nochNeben - Interessenten, die berücksich-
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tigt werden müssen. Zu diesen gehören, je nach-
dem solchesichvorfinden, die Pfarre, der Schul-
meister, der Ziegler, der Müller, der Krüger, der
Schmidt, die vorhandenenBüdner u. s. w., welche
entwederbereits erworbeneRechte haben, wie alle-
mal Pfarre und Schule, auch altere Büdner; oder
deren Contracte noch fortdauern und oft der freien
Feldregulirung hinderlichwerden können; oder die
eine anpaffendeVerlegung ihrer Competenzenoder
eine Verbesserungin der Qualität oder eine Ver-
größerung derselbenwünschen; oder endlich die in
veränderte contractlicheVerhältnisseübergehensollen.
Auch ergebensichnicht selten sehr störende, biswei-
len sogar unbestimmteWeidegerechtigkeiten,die der
Ausgleichungund Auflösung, besondersbei Aushe-
bung der Communion-Weiden, bedürfen.

Da, wo emphyteutifcheVerhältnisse für einige
dieserNeben-Interessenten existiren, wie z. B. bei
Büdnern, oder eingeleitet werden sollen, welches
finanziell und staatsrvirthfchaftlichbis auf einzelne
Ausnahmen sehr zu empfehlenist, ist es um so ge-
rathener, solcheanpassendreichlichzu bedenken,da
das kleineBesitzthumimmer am mehrsten gesucht,
am theuerstenbezahlt wird.

Von dem Verfahren bei Regulirung der klei-
nen Competenzensoll weiterhin, namentlichauch in
dem Abschnitte von den Dorss - Feldmarken aus-
führlichergehandeltwerden, und wir machendaher
hier nur auf die nothwendigeBerücksichtigungder
neben dem Domanial - Hose oder in der Dorfs-



Commune befindlichengeringeren Interessenten auf-

merksam.

V. Begriffund ZweckeinerFeld-Regulirung
im Domanio.

Ehe wir zur Sache selbst übergehen, ist e6

nothwendig, denBegriff und Zweckeiner Domanial-
Regulirung festzustellen,da sammtlicheErörterungen
von diesemGesichtspuncteausgehen.

Wenn nun dieHaupt-Aufgabe derselbendahin
geht, nebender sorgfaltigenBeobachtungstaatöwirth-
schaftlicherInteressen der Grundherrschaftden mög-
lichsten, jedoch allemal rechtmäßigenGewinn, den
Pachtern und Hüfnern aber den höchstenerlaubten
Ertrag und ein bei Fleiß und Industrie unfehlbares
Fortkommenin ihren neuen Contracts-Verhaltnissen
zu sichern; so genügt uns demnach der allgemeine
Begriff einer den Verhaltnissen des Bodens anpas-
senden und nach Regeln der Feldmesserkunstproje-
ctirten Feld-Eintheilung nicht, sondernwir erklaren
die geometrisch-ökonomischentworfeneund eben so
finanziell als staatswirthschaftlichberechneteEinthei-
lung einer Feldmark vor deren neuer Verpachtung
für den wahren Inbegriff und Zweck einer Reguli-
rung der hier gemeintenGattung.



173

Wer demFache selbergewachsenist und diesen

Gesichtspunctfesthält, nur der ist auf dem rech-

ten Wege zu einer tüchtigen Feld-Regulirung im
Domanio.

VF. Nothwendigemoralischeund persönliche
EigenschafteneinesgutenRegulirungs-

Beamten.

Hier ist es nun an seiner Stelle, unsereAn-

sichtenüber mehrere moralischeund persönlicheEi-

genschaftenmitzutheilen, welche, außer den bereits

beleuchtetenund von der Erfahrung zu unterstützen-

denKenntnissen,für einengutenRegulirungs-Beam-

ten wohl unentbehrlichseyn möchten, er möge in

höheren oder untergeordnetenVerhältnissen stehen.

Thörichtwürde es seyn, von allenMännern, welche

sich diesem Fache widmen, dieselbe ausgezeichnete
Persönlichkeitverlangen zu wollen, da die Natur-

gaben sehr ungleichsind, und es viel leichter ist,

sich durch Anstrengung gewisseKenntnissezu sam-

meln, als einen neuen Menschen anzuziehenund

seine Individualität zu verändern; allein es wird

der innern Kraft, dieserZierde des Mannes, und

dem gutenWillen möglichwerden, mangelhafteCha-

rakterzüge zu mildern; auch wird nichts Ueber-

menschlicheshier verlangt.
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1) Unbestechlichkeit. Diese darf bei jedem
redlichen Manne vorausgesetztwerden, und selbst
der Pflicht-Eid gebietet sie schon; aber der Regu-
lirungs- Beamte muß um so strenger darauf halten,
da er grobem und feinern Anfechtungen seiner
Rechtlichkeitsehr ausgesetzt ist, weil es den zum
Theil auf einem niedrigenmoralischenStandpunkte
stehendenLeuten, mit denen er es zu thun hat, an
schmuzigenPlanen nicht fehlt. Abgesehenvon der
empörendenUntreue gegen denjenigen, der ihn ge-
sendet und besoldet, wird er durch Bestechlichkeit
nichtnur denFluchder Benachtheiligtenauf sichziehn,
sondernauch, da dergleichenauf die Langedochnie
ganz unbekannt bleiben wird, sein öffentlichesAn-
seheneinbüßen, dessener so sehr bedarf.

2) Unparteilichkeit. Auch ohne Eigen--
nutz hat der RegulirungS-Beamte alle Ursache, sich
vor Parteilichkeit zu verwahren, denn nicht selten
suchen die einschmeichelndstenWünsche ihn zu be-
fangen, und der tüchtige, brave Hauswirth wird
natürlich, und das um so mehr, je begeisterterder
Beauftragte für rationelle Wirthschafc und Cultur
ist, ein höheresInteresse. bei ihm erregen als der-
jenige Hüfner, welcher überall Spuren des Unver-
standcs und der Trägheit durchblickenläßt. Seine
Pflicht erheischtaber, so weit die iocalitat es ver-
stattet, alle Hauswirthe gleichzustellenund höchstens
den grundlos und anhaltend Widerspenstigen, mit
Genehmigungder Ober-Behörde, durch eine kleine
Benachteiligung zu bestrafen. Auch gebietet die



Vorsicht diesesum so mehr, da der gemeineMann
höchstmißtrauischund so schon schwer genug von
der Rechtlichkeitdes Verfahrens zu überzeugenist,
wenn nicht alles nach seinemSinne geht.

Z) Selbstvertrauen. Die Bescheidenheit
kann dabei vollkommenbestehen, und wir sind kei-
neöwegö geneigt dem übermüthigen Glauben der
Egoisten an eigeneUntrüglichkeitdas Wort reden
zu wollen; allein das Bewußtseyn, gehörig geprüft
zu haben, um mit Einsichtund Erfolg handeln zu
können, darf dem Regulirungs-Beamten eben so
wenig fehlen wie dem Steuermann, der daö den
Elementen preisgegebeneSchiff lenken, oder dem
Arzte, welcher den Sih eines innern körperlichen
Hebels beurtheilensoll. Derjenige, demdas Selbst-
vertrauen fehlt, wird nie etwas Ausgezeichneteszu
leistenvermögenund stets der LeitungAnderer über-
lassen bleiben.

4) Ruhe. Diese trefflicheEigenschaft ist bei
dem Regulirungs-Geschäfte sehr ersprießlich. Sie
wird bei den Projecten vor manchemFehlgriffebe-
wahren, diejenigeGeduld verleihen, welcheim hau-
sigenVerkehre mit ungebildetenMenschenunentbehr-
lich ist, Uebereilungenvorbeugenund gar manches
wieder ins Gleis bringen, was leichtunangenehme
Störungen in der Hauptsachehätte erregenkönnen.
Auch ist dieser innere und äußere Tact gerade die
sichersteund furchtbarsteWaffe gegen Unbedeutsame
und Leidenschaftliche.

5) Leutseligkeit. Der Regulirungs-Beamte



muß sofort bei seinemErscheinen das Landvolkmit
Vertrauen zu erfüllen suchen. Er grüße daher
freundlichden geringen Mann, besprechesich zu-
traulich mit demselbenüber seine Wirtschaft, seine
Lage, über Witterung, Ernte und Zeit-Umstände,
genug, über solcheGegenstände, denen er gewachsen
ist, und zwar in der platten Mundart, welcheihn
weniger entfremdet; er äußere sich teilnehmend,
vorzüglichaber zuversichtlichüber den Nutzen der
neuen Feld-Eintheilung, ermuntere zur Thätigkeit
bei dem Beginn der veränderten Wirthschaft und
suche sichso als ein Freund und Beschützereinzu-
führen, zugleichaber als einen Mann von strengem
Pflichtgefühlebemerklichzu machen.

6) Klarheit. Es ist durchaus erforderlich,
zu Leuten, welche ohne Bildung und gewöhnlich
schwerzu bedeutensind, kurz und möglichstverstände
lich zu reden. Daher müssen alle gelehrte Aus-
drückevermiedenwerden; und kann man solchenicht
ganz umgehen, so erkläre man ihnen namentlich
technischeBenennungen bündigst. Sehr nützlich
wird es mitunter seyn, Gleichnissezu wählen, wel-
che ihren Begriffen nahe liegen. Dunkle und weit-
läufige Reden sind hier schlechtangebracht. Der
gemeine Mann halt letztereoft für Umzüge, und
selbst den höher stehendenHofpächter ekelnderglei-
chen Declamationen an. Wer klar denkt, wird
auch klar reden und seineGedankenin eineSprache
übertragenkönnen,welcheverständlich,umfassendund
eindringlichist, mithin dem Naturmenschenzusagt.
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7) Festigkeit. Derjenige, welcher Reguli-
rungen leiten will, bedarf diese leider sehr selten
gewordeneEigenschaft. Er darf nicht wie ein vom
Winde bewegtesRohr hin- und herschwanken,wenn
er nicht in große Jrrthümer verfallen und daneben
Achtung und Ansehen verlieren will. Wenn der
Regulirungs- Beauftragte an dem einenTage dieses,
am andern jenes will; wenn er heute wieder auf-
hebt, was er nach,genügender Prüfung gestern für
gut hielt; wenn jede fremde Meinung ihn sofort
irre macht; wenn jeder Antrag, er möge gehörig
begründet seyn oder nicht, ihn zu Abänderungen
seines Plans bewegt, so wird er sich immer mehr
verwirren, große Fehler begehen, unnöthige Kosten
erregen, ein Spott seiner Untergeordneten werden
und sich statt der erwarteten Freunde eine Menge
von Feinden zuziehen. Er zögere daher, bis er be-
schließt; dann. aber beharre er fest auf seinem
Sinne.

Eben so hüte sich der Rcgulirungs - Beamte
vor Versprechungen, wenn er seiner Sache nicht
vollkommengewiß ist. Bei dem Bauernstande gilt
das gegebeneWort nochmehr wie im Allgemeinenin
der großen Welt. Der geringe Mann wird einen
geraden Abschlag, wenn er von Gründen unterstützt
wird, viel leichter verschmerzenals ein unerfüllt
gebliebenes Verfprechen. Dabei ist überhaupt der
Mensch gar sehr geneigt jede halb günstige Aeuße-
rung auf seineGesucheals eine bestimmteVerheißung
anzusehen, und ein wahrhaft wohlwollenderMann
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kann durch Unvorsichtigkeitund Schwäche in die-

ser Hinsicht bald in allgemeinenMißcredit gerathen.

Deshalb hüte sich derselbe vor so gefahrlichenWor-

ten und vermeide es zumal, die Leute damit abzu-

fertigen; aber er halte auf das gewissenhaftestewohl

begründete Zusagen.

8) Menschenliebe. Ein wohlwollendesGe-

fühl für die Menschheit, das unermüdete Streben,

Menschenglück zu befördern, beseele den Reguli-

rungs - Beauftragten. Er hat schöne Gelegenheit

dazu. Doch nie verfalle er in solcheoft mit Eitel-

keit durchwebteWeichlichkeit, stets gegen das In¬

teresse des Grundherrn zu operiren und auf dessen

Kosten mehr als milde zu seyn. Dagegen werde

ihm das Schicksal der Bewohner einer von ihm

regulirten Feldmark zu keiner Zeit gleichgültig, und

kraftig wirke er für ihr Fortkommen.

9) Speculationsgeist. Endlich gesellesich

dieses Talent noch zu den obigen Eigenschaften, da

der Eifer für das rechtmäßigeInteresse der Landes-

Herrschaft den Regulirungö-Beauftragten nie ver-

lassen darf. Er soll nicht nur ökonomische,sondern

auch finanzielle und staatöwirthschaftlicheZweckevor

Augen haben. Ist sein Geist aber nicht speculativ,

so werden ihm, trotz anderweitiger Geschicklichkeit

und guten Willens, manche Vortheile entgehen, die

in den Local-Verhaltnissen verborgen sind. Gegen

leere Projectenmacherei, gegen diese luftige Mode-

Göttin haben wir uns indessen schon hinlänglich

erklart, und hat diese, anstatt ruhiger und richtiger
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Berechnung, des Regulirungs -Beamten Kopf bene¬
belt, — dann wollen wir ihm schließlichwünschen,
daß er recht bald den unheilsamen Rausch verschla-
fen möge.

Der Selbstsüchtige wird in einzelnen lichten
Augenblickendoch fühlen, wo es bei ihm hapert,
und sich diejenigen der angeführten sehr wünschens-
werthen Gaben, wo der feste Wille der Natur
nachzuhelfen vermag, nach Möglichkeit aneignen
können.

VII. AllgemeineVorfragenbeieinerRegulirung.

Die nachfolgendenFragen, zu denen sich, ein-
zelnen Umständen nach, noch einige andere gesellen
mögen, müssen jeder Regulirung ohne Ausnahme
voraufgehen:

1) Wie groß ist die Areal - Flache oder der
Superficial-Inhalt der zu regulirenden Feldmark?

2) Wie viele Quadrat - Ruthen sind davon
Acker, Wiesen, Weide u. s. w.? wie viele Wald-
fläche u. s. w.?

3) Bestätigt sichdie letzteVermessungals richtig?
4) Von welcherGüte sind im Allgemeinendie

Bestandtheile der Feldmark?
5) Sind die Landereienganz oder theilweise

12*
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von Seiten der Natur, z. B. des Wassers, beson-

derer Gefahr ausgesetzt?

6) Wie viele Participienten sind auf dieser

Feldmark vorhanden? z. B. Hauswirthe, Büdner

u. s. w.

7) Ist die Feldmark für ihre Einsassen an Um-

fang hinreichend?

9) Wie wurde der Ackerbisher bewirthschaftet?

in Stücken? in wie viel Feldern? oder in wie viel

Schlagen? u. f. w.

9) Wie ist das Verhaltniß der Wiesen zum

Acker beschaffen?

10) Wie hoch beliefen sich bisher specificirt

jahrlich die sämmtlichen Pachtgefalle?

11) Existiren Natural-Dienste und Leistungen?

12) Ist der Ackerin guter Cultur? Ist er aus-

gesogenworden? Ist er gehörig begraben?

13) Hat die Feldmark hinreichendeVorfluth?

14) Sind die Wiesen noch zu verbessern?

15) Steht Mergel im Boden? Von welcher

Art? Ist er schonangewandt worden?

16) Welche Feldmarken des Domanii begren-

zen die hier zu regulirende? Können und müssen

sie sich sofort oder zu seiner Zeit durch An- und
Abschnitte respective oder wechselseitigaushelfen?

17) Sind die Grenzen mit den benachbarten
Feldmarken und mit dem Forste möglichst gerade,

und läßt sich eventualiter nicht eine gerade Grenz-

linie mit oder ohne Hülfe einer Permutation geome-

krischzurecht schneiden?



18) Sind die Wege schon gerade gelegt wor-

den, und ist dieses ohne große Inconvenienzen und

unverhältnißmaßige Opser noch weiter möglich?

19) Sind Durchsticheund Strom-Correctionen,

Schleusen - Anlagen und Nivellements hier noth-

wendig?

20) Ruhen lastige Servituten auf dieser Feld-

mark, und lassen sie sich nicht beseitigen?

21) Wie groß ist die Anzahl der Weide. In-

teressenten, und wie weit gehen deren Gerechtsame?

22) Sind geistliche Grundstücke vorhanden?

Sind sie schon separirt? Worauf begründensichdie

Rechte der Pfarre?

23) Wie hochbelauft sichdas Feuerungs - De-

putat der letzteren?

24) Wie viele Häupter zählt der Viehstapel

des Hofes oder die Dorfsheerde?

25) Wie viele Deputation sind bei dem Hofe,

wie viele Einlieger im Dorfe vorhanden?

26) Wie ist die Beschaffenheit der Herrschaft-

lichen Gebäude und resp. der Hoswehren?

27) Sind Jnventarien-Saaten bei dem Hofe,

und zwar welche?

28) Wie weit gehen die Berechtigungen der

Büdner?

29) Bedürfen die vorhandenen Büdnereien ei-

ner Vergrößerung? Lasten sich mit Nutzen neue

Büdnereien anlegen? Lassensich-vielleichtentbehrliche

oder abgangige Kathen, Hirtenwohnungen :c. ohne

Nachtheil der Haupt - Interessenten der Feldmark



mit einer Büdner-Competenz dotiren, um demnächst
an ihrer bisherigen Stelle oder auf Abbruch meist-
bietend zu Büdnerrecht ausgebracht zu werden?

30) Ist irgend einemSupplicanten actenmaßig
bei eintretender Feld - Regulirung Berücksichtigung
seines Anliegens verheißen worden»?und

31) Ist die Zeitverpachtung oder Erbverpach-
tung bei der neuen Regulirung vorzuziehenund dem
gemäß zu operiren?

Diese unumgänglichenFragen können nur durch
genaues Studium der bislang rücksichtlichder be-
fraglichenFeldmark erwachsenenKammer- und Amts-
Acten, welche jedes besondere zu beachtende Ver-
hältniß enthüllen müssen; ferner durch genaue Er-
kundigungen bei den Beamten, wenn der Reguli-
rungs- Beauftragte ein Mitglied des Kammer-Col-
legii oder ein Auswärtiger seyn sollte; so wie bei
den Hofpachtern und Hauswirthen; dann aber auch
vorzüglich durch örtliche Untersuchung, mit Charte
und Feld-Register in der Hand, sicher gelöst wer-
den. Man wird wohlthun, sich die Figuren und
Hauptzahlen der beiden letzteren schon vor der Local-
Besichtigung recht genau einzuprägen, um sich iin
Felde desto schnellerorientiren zu können, und alle
interessante Bemerkungen früher und später sofort
in ein Erinnerungßbuch einzutragen, um solchestets
vor Augen zu behalten und nicht vom Gedächtnisse
verlassen zu werden.

Müssen jene allgemeinenFragen nun wohl je-
der umsichtigenund bestehen sollenden Feld-Reguli-
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rung in den Domainen voraufgehen, so gibt ee doch

besondereGegenstände,welcheentwedernur bei einer

Hof-, oder bei einerDorfs-Rcgulirung, oder theil-

weisebei beidengenaue Beachtung verdienen. Wir

wendenuns zuvörderstzu den erstern.

VIII. BesondereBerücksichtigungenbei

Hof-Regulirungen.

Da alle Höfe in den großherzoglichMecklen-

bürg - SchwerinschenDomainen einzeln und meist-

bietend, wie auch in vielen andern deutschenStaa-

ten geschieht, verpachtet werden, so ist darauf zu

sehen, daß das Licitations-Objectden Pachtliebha-

bern so angenehm gemacht werde, als Lage und

Umständees irgendverstattenwollen; denn dieseBe-

' rücksichtigungwird nicht nur auf das höchsteGebot

merklichenEinfluß haben, sondern auch dem Pach-

ter künftig das Pachtstücklieb erhalten. Daher ist

es nicht nur gerathen, ungewöhnlicheLastenaus den

Contracten zu entfernen, sondernauch schonbei der

Regulirung jeglichenAbschnitt von der Feldmark,

welcher den Hos eines besondernReizes beraubt,

möglichstzu vermeiden.
Zu solchengehässigenBeschneidungengehören

eine bedeutendeVerkleinerungdes Hof-Feldes; fer¬
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ner, nächst einer unpassendenEintheilung, die Ab-
nähme nahe belegenenoder vorzüglichenAckers, so-
genannterKlee-Koppeln,vorzüglicherWiesen u. s.w.;
nicht minder aber die Separirung kleiner, bisher
mit an den Hof verpachtetgewesenerUnterpacht«»-
gen, die der Local-Verhältnissenochmehr wie des
pecuniärenVortheils wegen dem Pächter von Werth
sind, z. B. Krug, Schmiede u. s. w. Da aber
die herrschaftlicheKasse bei der getrennten Verstei-
gerung zu Büdnerrecht allemal bedeutend gewinnt,^
weil das kleineBesihthum solcherArt besondersge-
sucht wird und daher theurer ausgebracht werden
kann als der Hofpächter, dem es nur während sei-
ner Pachtjahre angenehmseyn wird, es zu bezahlen
vermag, so ist die letztereBerücksichtigungum so
mehr nur in einzelnen, sehr begründetenFällen zu-
lässig, weil sie nicht so sehr auf die Erhöhung des
Gebotes der Pensions-Summe als auf die Vermeh-
rung annehmlicherPachtlustigen einwirkt.

Der Commissarius ist pflichtgemäßveranlaßt,
sämmtliche zum Hofe gehörige Gebäude, Stein-
dämme, Hauptwege, Brücken, Befriedigungen,
Baumpflanzungen, Brunnen u. s. w. bei seiner An-
Wesenheiteiner vorzüglichenAufmerksamkeitzu wür-
digen, damit überflüssigeGebäude der unnöthigen
Unterhaltung wegen abgebrochenund mit oder ohne
Büdner-Competenz den Umständen nach verlicitirt,
dringendeNeubauten und Haupt-Reparaturen ver-
anschlagt, wegen dieserund der übrigenobenbenann-
ten Gegenständeaber behufigeStipulationen im Eon-
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tracts - Entwürfe nicht übersehen werden mögen.
Deshalb ist eö dienlich, den ablaufendenPacht-Eon-
tract zur Hand zu halten und bei so guter Veran-
lassung einen sichernBlick in die Wirthschastssüh-
rung des abziehendenPachters zu thun.

Dann gehe man zurFeldmark selbet über und
prüft nach vollendeterBesichtigung, ob die Schlag-
Ordnung sichnicht vorteilhaft verandern lasse? be-
rstcksichtigedabei auch besondersdas Verhältniß der
Düngungsmittel zur Ackerfläche;projectireden Um-
ständen nach einen Wiesen-Abschnitt von benach-
Karten Domanial-Feldmarken, wenn sie Heu im
Ueberflußhaben und gleichzeitigoderdochbald nach-
her aus der Pacht kommen; nehme allzu entfernten
Acker, womit den Feldnachbarenvielleichtbesserge-
dient ist, oder eine Büdner-Colonie reichlichdotirt
werden kann, von dem Hofe zurückund sucheder-
gestalt demselbenjeden Reiz zuzuwenden,jeden un-
nützenoder lästigen Bestandteil aber, so weit eS
gehen will, von dem Pachtstückeabzusondern.

Auch von den Inventarien-Saaten muß der
Beauftragte sichgenau unterrichten, das Grabewerk
sorgfältig beachten,vorzüglichdieAbzugsgräbenund
die Richtigkeit ihrer Anlage untersuchen, sich die
Geradelegungder Wege und Triften, wodurchAcker
gespart, und Abkürzungder Weite befördertwerden
wird, angelegenseynlassen, auf möglichsteNähe der
für die Neben- Interessenten der Feld - Regulirung
zu bestimmendenCompetenzenhalten, die Hof-
Schläge aber vor allen kleinen, spitzenWinkeln
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und flickenartigenEinschnitten der bequemerenBe-

ackerungund geometrischenSchönheit wegen ganz-

lich bewahren, und die im vorigen Capitel angege-

benen allgemeinenFragen über diese speciellenGe-

genständenicht vergessen,vielmehrauf deren Erörte-

rung das Project der neuen Disposition und Ein-

Heilung begründen. Dann wird eine tüchtigeHos-
Regulirung, welchedem herrschaftlichenInteresse zu-

sagt und die Pachtlust rege macht, sicher erreicht

werden.
Wir glauben uns dieserhalbauf die gegebenen

Andeutungenbeschränkenzu dürsen, und fügen nur

hinzu, daß nachdenGrundsätzender großherzoglichen
hohenKammer nur kleineHöfe von höchstenszwölf
LastEinfall in Erbpacht ausgebrachtwerden, welches
Princip sich auch in mehr als einer Hinsicht selbst
rechtfertigt.

IX. Besondere Berücksichtigungenbei der

Regulirung der Dorfs-Feldmarken in den
Domainen.

Wichtiger nochwie die Hof-Regulirungen sind,
wenn gleich nicht in finanzieller, doch in staats-
wirtschaftlicher Hinsicht, die Regulirungen der
Dorfs-Feldmarken. In Sandgegenden zumal sind

solchefast immer eines besonders umsichtigenVer-
sahrens bedürftig; doch bietet die Lage des Dorfes,

I
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welche in der Regel ungünstig ist, fast überall
Schwierigkeitendar. Das Dorf, welchesin seinem
Entstehenmehrentheilskleiner war wie gegenwärtig
imd häufig an einem See oder Flusse oder in der
Nahe eines Waldes angelegt wurde, liegt gegen-
wartig nicht seltenam äußerstenEnde der Feldmark.
Bei den ersten Ansiedelungenhatten die Begründer
solcherCommunen nur die Viehzucht, also Wiesen
und bestandigeWeiden vor Augen und suchtenvor-
züglich,außer jenen, nur Wasser und Brennmaterial.
Die großen Holzabraumungenohne Forstwirtschaft,
die Fortschritte des Ackerbauesund mitunter bedeu-
tende Waldbrande dehnten späterhin jene Colonieen
immer weiter aus; die durchnatürlicheund zufallige
UrsachenverringerteBevölkerung ließ dieses zu, der
OccupationS- Geist des Naturmenschen trieb noch
mehr dazu an, und so verwandeltesicheine gering-
fügige Hirtenstätte allmälig in eine weite Feldmark;
nur dieWohnungenbliebenunverrücktan ihrer Stelle,
denn mit dem Sinken des Nomadenlebenshob sich
die landliche Baukunst. Die Versehung der Ge-
bäude aber war durch die größere Dauerhaftigkeit
ihrer Anlage erschwertworden. So wirkt.hier die
Vorzeit noch immer auf die Gegenwart ein.

Außer demHindernisseder größtentheilsungün-
stigenLagedes Dorfs erscheintuns aber auch biswei-
len eine Feldmark, welchefür ihre Einsassenzu ge-
ringfügig ist, wo die Ansiedelungenzu sehr über-
Hand genommenhaben, und dort ist die Hülse oft

noch schwieriger. Dann endlichfinden wir im All¬
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gemeinendie besserenFelder bei den Höfen, welches

die Verhältnisse der Leibeigenschaftunter den stavi-
schenStämmen des deutschenVolks und die cha-
rakteristischenbekanntenZüge des sogenanntenMit-
telalters erklärlichmachen.

Diese Hindernisse mögen nun aber auch vor-
handen seyn oder nicht, so verdient unstreitig eine
DorsS-Regulirung schonaus dem Grunde die größte
Sorgfalt, weil das Wohl so vieler Familien, und
die Erhaltung des unentbehrlichenBauerstandes da-
bei auf dem Spiele steht; eine Rücksicht, welcheje-
des wohlwollendeund patriotischeHerz in Anspruch
nimmt.

Wir gehen nun zu der verschiedenartigenBe-
schasfenheitund zu den Regulirungen der Dorfs-
Feldmarken und zwar in derjenigenOrdnung über,
wie wir das Geschäft einer größern oder geringem
Umsichtbedürftig halten, und glauben dieses Ver-
fahren um so mehr rechtfertigenzu können, da es
hier nicht auf den Rang der Bestandtheile des Bo-
denS, sondern auf den Werth umsichtigerEinthei-
lungs-Projeete ankömmt.
1) Dorfs-Regulirungen auf leichten? Bo-
den mit einem Hinblick aufVersandungen.

Der Boden in den eigentlichenSandgegenden
ist oft und größtentheils seiner natürlichenBeschaf-
fenheit nach und wenn der Sand sehr tief geht, nur
zur Erzeugung des unentbehrlichen Korns und.
Strohs für die Wirthfchaft, der Bestellung werth.
Wir finden in den s chl e chlern Sandgegenden



189

Mecklenburgsam häufigstenden unreinen, mit etwas

Thon oder Lehm gemischtenFlugsand oder leichte

Kiesel-Erde, welchesichauf den Anhöhen am klein-

körnigstenzeigt. Die Niedrigungen pflegen ergiebi¬

ger zu seyn; indessentreffen wir dort wieder viel an
Phoöphorsäure gebundenes Eisenoxyd, und ganze

Gange des Ortsteins oder Urs, wie man diesen

gemeiniglichnennt, sind in Aeckernund Wiesen nicht

selten. Jene Unterlagen zeigen sich bekanntlich als

erklärte Feinde des Pflanzen- und GraöwuchseS, in-

dem sie das Eindringen der nährenden Feuchtigkeit
hemmen und ihre Säuren nachtheilig verbreiten, oft
aber auch die Wurzeln der Pflanzen aufhalten.
Daher darf die mühsamste Arbeit, so weit solche
aufzubringen ist, nicht gescheut werden, um den

Ortstein, vorzüglich da wo er sehr flach liegt, fort-
zuschaffen. Die allmälige Verwitterung desselbenan

der Lust ist bekannt. In manchen Gegenden Meck-
lenburgs ist viele Mühe auf die Wegräumung des

Urs verwendet, und dort nicht nur die Ackerbestellung
ungemein erleichtert, sondern auch eine fröhlichere
Vegetation bereits bewirkt worden. Auch hat sichder
Eifenklump als ein sehr schönes Material zu
Befriedigungen bewahrt.

Zu dem bereits angeführten Ungemach des
Sandbodens gesellt sich noch die Versandung,
wenn der Wind mit dem Flugsande sein Spiel be-
ginnt und die Felder damit überschüttet. Geschehen

nicht zu rechter Zeit kräftigeVorkehrungen, so wer-

den ganze Ackerschläge, ja halbe Feldmarken und
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mehr noch, von diesemSandregen lawinenartig ver-

sci/ungen, und man hat, unglaublich fast, doch
wahr, Beispiele, daß bei heftigen Orkanen in frü-
herer Zeit Wagen und Pferde mit den darauf be-
sindlichen Menschen versunken sind. Gehen aber
auch nur die aufblühenden Saaten unter, so ist
diese Erfahrung wohl eine der traurigsten des Land-
mannö, und er kann daher nicht genug thun, um
jeneni drohenden Schicksale zuvorzukommen. Die
Sorglosigkeit und der Fatalismus des gemeinen
Mannes sind indeß groß, und er wartet in der
Regel die unvermeidlicheFügung, welche ihm stets
vorschwebt, ruhig ab, wenn keine besondere Auf-
munterung ihn antreibt. So finden wir denn
leider in Mecklenburg den größern Theil solcher
Feldmarken mehr oder minder in der Versandung
begriffen, und die neueren Kammer-Regulirungen
haben sich das große Verdienst erworben, zuerst
kraftige Maßregeln gegen das weitere Fortschreiten
des Verderbens ergriffen zu haben.

Nur durch Besamung der weiten Flachen mit
Föhren, durch Plaggen - Lagen und Umzäunungen
der kleineren Sandschollen, durch die Garnirung der
größeren mit Tannen ist das noch übrig gebliebene
Land zn retten.

Hat nun gleich die mütterliche Natur gewöhn-
lich diesen in andrer Hinsicht vernachlässigtenGegen-
den zahlreicheund üppige Wiesen zum Ersatz gege-
den, so sind die Weidemittel doch größtentheils der
großen Viehheerden wegen sehr beschrankt. Es ist
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stärksten, die Ansiedelungenam gesuchtesten,und die

Dörfer mit Hauswirthen, Büdnern und Einliegern

überfüllt sind. Daher jener Uebelstand,wozuderUnver-

stand nocheine unnöthigeAnzahl schlechterPferde ge-

sellt,welchedemRindvieh vollendsdas Futter entziehen.

Die Cultur des Ackers ist in den Sandgegen-

den da, wo die alten Verhältnissenochfortdauern, auf-

fallend zurückgeblieben,theils weil der Boden wenig

Aufmunterung gewahrt, theils weil die Viehzucht
vorherrscht. Letzterebei einer neuenFeld-Eintheilung

hier dem Getreidebau aufopfern zu wollen, würde

auch wenige Umsichtverrathen; indessen sollen doch

beide in Verbindung gebracht werden. Da, wo ne-

ben guten Wiesen große Gemeinweiden und Heide-

streckenoft recht sehr bestellungswerthen, mitunter

gerade den besten Boden der ganzen Feldmark dar-

bieten, ist diefes auch sehr erreichbar; allein da, wo

auch jene fehlen, wo überall kein ertraglicher Acker

zu finden ist, abstrahire man ja zur rechtenZeit von

allen künstlichenSpeculationen auf Kornbau als
Hauptsache, und weise den Hauswirth gänzlich auf

die Viehzucht hin.
Die größte Verlegenheit entsteht bei der Re-

gulirung einer sandigen Feldmark, wenn selbst Ge-
meinweidenund Heiden kein Hülfsmittel darbieten;

wenn es^an hinreichender Heuwerbung mangelt;

wenn durch die Verheerungen und Entvölkerungen
früherer Zeit, namentlich des dreißigjährigen Krie¬

ges, der in vielen Gegenden Deutschlands und auch



in Mecklenburg so furchtbar gewüthet, und durch
dauernde Sorglosigkeit des Landvolks die Versan-

dung weit um sichgegriffen hat, ohne daß ihr ein

wehrender Damm entgegengestellt worden wäre;

wenn endlich die Ackerstücke flickenartig zwischen

schlechtbestandenenTannen-Kampen zerstreut liegen,

weil da kein Zweig der Landwirthschaftmit Lust und

Erfolg betrieben werden kann. Was soll der Re-

gulirungs- Beauftragte für die Verbesserung dieses

traurigen Zustandes beginnen, wenn es so sehr an

Hülfsmitteln fehlt? — Die kleinen, elendenPferde,

ohne Kraft und Werth, deshalb aber nicht minder

zahlreich; das verkrüppelteVieh auf nassen Weide-

strecken, welche für Wiesen gelten sollen; die auf

den letzteren, als Opfer der sauren Nahrung, um-

herliegenden Gebeine der krepirten Haupter; die

schlechtunterhaltenen Strohdächer, und die Staub¬

wolken, welchedie Ferne verhüllen und von jedem

Fußtritte aufgeregt werden, als wolltensie dem Rei-

senden eine halbe Feldmark entgegenführen, — sind

die Wegweiser zu einem solchenDorfe, welchesda-

bei fast immer mit Menfchen überfüllt ist, und wo

eine zweckmäßigeRegulirung die größten Schwierig-

keiten findet.
In einer Gegend dieser Art, deren es leider

auch in Mecklenburg mehrere gibt, ist nur ein ein-

ziger Ausweg möglich, welcherzu einer der nachsol-

genden drei Haupt-Verfügungen führen wird, näm-

lich — allgemeine Umwälzung der bishe-

rigen Verhältnisse.



Der Regulirungs - Beauftragte sehe sich entwe-
der nach der Möglichkeit eines bedeutendenund ent-
behrlichen Abschnitts auf angrenzenden, disponiblen
Feldmarken um, damit das in sich trostloseDorf
dort wieder aufblühe; oder er schlagevor, wenn je-
neö sich nicht thun laßt, einen. Theil der Haus-
wirthe allmälig auf erledigte Gehöfte in andere Ge-
genden zu versehen; oder er. trage auf Verwandlung,
aller Hüfner oder eines Theilö derselben in große
Büdner an. Der Hauswirth wird freilich sehr un-
gern seinen Namen aufgeben, wenn seine Lage auch
traurig genug seyn sollte, allein sich doch zuletzt be-
beuten lassen, wenn man ihn Erbzinömann nennt,
und das ist am Ende doch jeder große Büdner,
wenn gleich von der kleinsten Gattung.

Soll nun aber ein Theil der Hauswirthe er-
halten werden, so wird die Befreiung vom fogenann-
te» Extra - Dienste oder burgfesten Spann- und
Hand-Dienste, wenn derselbe nicht bereits in dem
ganzen Domanial-Amte gegen ein jährliches baares
Aversions-Quantum aufgehobenseynsollte, ersteBe-
dingung seyn. Daneben sind die folgendenVorkeh¬
rungen zu empfehlen: l) contractlich zu stipuliren,
daß die Pferde entweder ganz abgeschafft und ver¬
steigert, oder bis zu einer bestimmten, nothwendi-
gen Anzahl gemindert werden sollen; 2) nur das
bessere Ackerland beizubehalten und in eine der
Heuwerbung entsprechendeSchlagordnung zu brin-
gen, da mehrentheils jene Hüfner in den noch nicht
zur neuen Regulirung gekommenenDörfern, und
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auf Feldern der hier befraglichenArt zumal, ohne

Zweifel in Stücken wirthfchaften werden, die noch

obendrein sehr ungleich zu seyn pflegen; 3) alles

übrige schlechteund entfernte Land, vorzüglich den

bereits von Föhren (in Mecklenburg, zum Unter-

schiede von Fichten, Tannen genannt,) enclavirten

Acker an den Forst zur Besamung abzugeben; 4)

auf möglichsteCultur der Wiesen strenge zu halten,

auch bestimmte Vorschriften und Anweisungen sol-

cherhalb zu ertheilen; 5) sofort kräftige Vorkehrun¬

gen gegen die Fortschritte der Versandung zu tref-

fen, und 6) die tri so sehr schlechtenGegenden doch

bisweilen unentbehrlicheNebenweide für die Haus-

wirthe, Büdner und Einlieger, wenn bei der Zu-

rheilung an die ersteren nicht auf die letzteren mit

gerechnetwerden sollte, verhaltnißmaßig zu separiren.

Ein sorgfaltig ausgearbeitetes Reglement muß

die Berechtigung eines jeden Weide- Interessenten

genau feststellen, und ist bei der Mißgunst, bei dem

Streben des gemeinen Landmannes nach Quantität,

oft ohne Berücksichtigungder Qualität, überall, wo

die im Allgemeinen freilich sehr verwerflichenNeben--

weiden aus Local-Gründen in Communion fortdauern

müssen, dringend nothwendig, weil widrigenfalls die

vielleichtan sichschonsparsame Weide bald überjagt

werden, und das Vieh hungriger zu Hause kehren

wird, als es fortging.
Schließlich wird bemerkt, daß in solchenschlecht

ten Sandgegenden der brauchbare Mergel mehren-

theils gar nicht anzutreffen ist. Bisweilen findet
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man ihn aber in einzelnenmit laubholz bewachst-
nen Anhöhen und in geringer Masse, dochVorzug-
licherArt, in Niedrigungenund Wiesen. Ist dieses
der Fall, werden die Hüfner zur verstandigenAn-
Wendungdes guten Mergels, der hier, in nassen
Iahren besonders,oft Wunder thut, ernstlichaufzu-
muntern seyn.

Nicht minder bemerkenSwerthbleibt der Um-
stand, daß in tiefen Sandgegenden größere Feld-
steinefastgänzlichfehlen, und daher auf Steinmauern
und Steinbrücken überall nicht zu rechnenist.

2) Regulirungen in Gegenden, welche
den Iteberschwemmungen seh.r ausgesetzt
sind, mit einemHinblick aufEindeichungen.

Ebenfalls stellen fich einer guten Regulirung
da große Hindernisseentgegen, wo die benachbarten
Ströme häufig austreten; wo eine tteberschwem-
mutig in jedem Jahre gewöhnlich, und selbst die
zweite nicht selten ist und wiederholt des Land-
mannS Hoffnungen zerstört. Dasselbe Schicksal be-
trifft auch häufig die in solchenGegendenbelegenen
Hos-Felder, und daher gilt das Nachfolgendeauch
von diesen.

Alle in jene Classe kommendenFeldmarkenpfle-
gen theilweiseMarschland zu enthalten und daher
in trocknenJahren durch die ausgezeichneteErgie-
bigkeitder Wiesen und Weiden, oft auch des be-
ackertenBodens, auf dem sodann einefast unglaub-
liche Körnerzahl producirt wird, Ersatz für die ver-
lornen Ernten unglücklicherJahre zu gewähren.

13 s
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Feldmarken, welchekeinMarschland aufzuweisenha-

ben, weil sie den Strom - Usern entlegenersind,

aber doch gewöhnlichnicht unbedeutend durch die

Ueberfchwemmungder benachbartenGauen und durch

das sich verbreitendeQualm - Wasser leiden, sind

doppelt zu beklagen. Mögen aber auch Vortheil

und Nachtheil Hand in Hand gehen, so hat der

Regulirungö-Beauftragte doch alle Ursache, sein be-

sonderesAugenmerkauf diejenigenStellen des Ackers

zu richten, welcheam wenigstenGefahr leiden, und

diese zu einer feparirten Benutzung auszuwählen.

Dem Hofpachtersowohlwie den Hauswirthen wird

e6 angenehmfeyn, sichwenigstenstheilweisegesichert

zu sehen, und das ist nur auf obige Weife erreich-

bar, wenn nicht durchEindeichungenund künstlichen

Schutz, wovon weiterhin noch die Rede seyn soll,

einige Deckunggewahrt wird. Noch mehr aber in-

teressirendie sogenannten kleinen Seilte dabei, weil

sie nur für den eignen Bedarf Korn bauen können.

Daher das namenloseUnglückin den Rheingegenden

bei dem Schicksaleder Wasserönoth, weil dort je-

neS Verhältnis; viel mehr zu Hause ist wie in Meck-

lenburg, dem eigentlichenKorn-Fabrik-Staate des
nördlichenDeutfchlandeS.

Notwendiger wieirgendwoist eS in denStrom-

Gegenden, die respectivenKoppeln oder Ackerstucke

der Hüfner zusammenzusetzen,das heißt, die Gefahr

möglichst gleichmaßig zu verthetten, damit nicht,

durch daö Gegentheil erzeugt, die Wucherblumendes

Haders und Neides, statt einer fröhlichen Saat,
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ein, wo hinlänglichgesicherteNebenweidenvon dem
größten Nutzen sind; wo aber eine anpassendeEin-
schränkungdes Viehstapelöund der dort gewöhnlich
unentbehrlichenPferde sehr zu empfehlenist.

Auf tüchtige und richtig angelegteAbzugsgrä-
ben ist in solchenGegendendoppeltzu achten, über-
Haupt die Grabe-Arbeit nicht zu sparen, dagegen
aber auf die Möglichkeitdes Ablaufs immer zu se-
hen, und die größte Vorsicht bei denBefriedigungen
der Acker- und Weide-Abtheilungen anzuwenden,
da jene, wenn diesezu klein eingetheiltwordensind,
statt zu nützen, durch das Zurückhaltendes hinein-
gedrungenenWassers bedeutendschaden.

Es ist klar, daß die Viehzucht da, wo der
Getreidebau so sehr mißlich ist, den vorzüglichsten
Zweig der Landwirthschaftbilden muß. Leistetder
Ackerauf demMarfchlandegleichin gefegnetenIah-
ren daö Unglaubliche, so pflegt der übrige Theil
solcherFeldmarken in Mecklenburg, und zwar der
bei weitemgrößere, aus FlugsandeodersteifemLehm
zu bestehen. In dem letztern ist ein äußerst zäher,
gelbbraunerThon vorherrschend,der die Kieselerde
förmlich überwunden hat, daher sehr schwer zu,
bestellenist und seinem ersten Ansehen keineswegs
entspricht. Indessen wird diese Erdart oder Gat-
tung des Bodens oft mit dem trefflichenKlei ver-
wechselt,welcheran Zähigkeit ungleichgeringer, an
Wasserhaltigkeitungleichreicher, eine unendlichviel
größere Quantität des nährenden Humus in sich
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faßt und vor jener einen unendlichenVorzug hat.
Hatten dergleichenTauschungen nicht stattgefunden,
würde mancheBonitirung anders ausgefallen seyn.

Da nun die Viehzucht hier vorwalten soll, so
ist es um so mehr zu vertheidigen, wenn die der
UeberschwemmungvorzüglichausgesetztenLandereien
willkürlicherbenutzt werden, wie sonst zulässigseyn
würde. Gewisse Vorschriftensind freilichdes Miß-
brauchs wegen nicht in den Contractenzu entbehren;
allein da, wo keine offenbarverderblichenProcedu-
ren für den Boden stattfinden, darf man hier im¬
merhin ein Auge zudrücken. Dje im Wasser ent-
haltenen Düngungstheile werdenmancheswieder gut
machen können. Da ersteres aber auch seine Ab-
weichungenund Launen hat, die Ausdehnung der
Ueberschwemmungauch mitunter eine entgegengesetzte
Richtung nimmt, wozu der Wind das Seine thut,
und überhaupt hier alles vom Zufalle abhängt: so
wird es vorzuziehenseyn, wenn alle Acker-Abthei-
hingen jährlich herangezogen, von einer jeden aber
nur in richtiger Saatenfolge ein gewisserTheil be-
nutzt wird. Große Flächen, welchevöllig oder doch
bis auf außerordentlicheFälle gesichertsind, können
hier natürlich nicht einbegriffenseyn.

Nunmehr zu den Deichen übergehend, erklä-
ren wir, mit Berücksichtigungdes Interesse der
Grundherrschaft, geradezu, bis auf ganz besonders
motivirteFälle, ihnen nicht zugethan zu seyn. Ihre
Erbauungs- und Unterhaltungskostenkommenihrem
Nutzen selten gleich, wenn auch die kostbarstender¬
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selben, nämlich die Winter-Deiche, diesennoch ei«

nigermaßen gewahren. Bei der furchtbarstenGe»

walt deö Wassers, bei einem sehr heftigen Strom-

Andränge erleiden aber auch sie nicht selten einen

Durchbruch. UngeheureSummen sind dann vergeb-

lich verwendetworden, und das Unglück hat noch

zugenommen,weil die Fluth nichtzurücklausen-kann.

Sommer - Deiche aber sind ebenfalls kostbar und

nützenwenig. Bei jeder größerenUeberfchwemmung

tritt das Wasser darüber weg und kann nicht wie-

der herausgebrachtwerden, wenn nicht neue Kosten

dazu beitragen. Auch ist durch keineArt von Dei-

chen das sogenannteO.ualm- Wasser gänzlich zu

verbannen; vielmehrbahnt sichdieses immer einen

Durchgang.
Indessen wird zu unterscheidenseyn, ob die

Wassersgefahr von einem großen Strome kommt,

der seinenLauf vom Gebirge aus beginnt, oder sel-

bigeSberührt, imd so die Wasserstürze, welcheder

in milder, regnichter Jahreszeit aufgelösteSchnee

erregt, und die in gebirgigen Gegenden häufigen

Wolkenbrüche theilweise ausnimmt; oder ob die

Ueberfchwemmungvon einemLandflusseausgeht, auf

den der Hauptstrom einwirkt, oder der, durch einen

benachbartenSee überfüllt, vielleichtauch durch un-

passend angelegte Wassermühlenin seiner Ordnung

gestört wird, oder, durch zu viele Krümmungen im

raschen Laufegehemmt, bei starkenZuflüssenüber«

tritt u. s. w. Die.Lehre von den sicherstenAbhül-

fen und Schutzmittelngehört derHydraulik an, also
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nicht hieher; allein tüchtigeund umfassendeNipelli-
rungen, Durchstiche, Strom-Correetionen aller Art,
größere und kleinereSchleusen, Regungnicht gefahr-
bringenderMühlen, gehörigeAuskrautungenu. s. w.
scheinenuns Vorkehrungen zu seyn, welchemeh-
rentheils vor allen Deichanlagenden Vorzug ver-
dienen. Nur da, wo das Menschenlebenohne solche
vorlaufige Wehre gefährdet wird, wo die Ueber-
schwemmungendadurch abgehalten werden können
sichmeilenweit zu verbreiten, kann der große Ko-
stenaufwand, den ausgedehnte und zweckmäßige
Deiche erfordern, gerechtfertigtwerden. Dort aber
denke man auch an keine Einschränkungen, sondern
nur an die höchsteVollkommenheit, an die mög-
lichsteSicherung, an die besteErhaltung der neuen
Werke; man betrachtedas eingedeichteLand als eine
wichtigeFestung, das nahe Wasser aber als einen
furchtbaren Belagerer, dem man nicht genug starke
Linien entgegenstellenkann. Nur durch große Mit-
tel können große Zweckeerreicht werden; aber das
Halbe zu thun, ist unnütz.

3) B er ückfi cht igung en bei D or fs - R e-
g u l i r u ngen auf ung leichem oder auch Mit-
telboden; mit einem Hinblick auf Wiesen-
Vertheilung.

Von den Regulirungen in Stromgegendenwen-
den wir uns zu denjenigenDorfs-Feldmarken, welche
weder in zunehmenderVersandung begriffen, noch
vom Wassex bedrängt sind, aber einen ungleicharti-
gen, theils lehmartigen, theilS weißsandigen, theils
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moorigen Boden und mittelmäßig gute Heuwerbung

haben.
Charakteristisch ist es, daß ans Feldmarken der

obigen Art mitunter kleine Abschnitte des Vorzug-

lichsten Bodens, mehrentheils Damm-Erde, ange-

troffen werden. Der bessere Acker, nicht selten durch

sorgfältigere Behandlung gehoben, pflegt in der

Nähe der Dörfer, außerdem aoer in den niedrige-

ren Theilen solcher Feldmarken enthalten zu seyn.

Wegen der Abweichungen in der Güte des Bodens

ist gerade hier der eigentliche Platz für partielle

Verkoppelungen, dieses so sehr heilsamen, aber lei-

der oft fehlerhaft angewandten ökonomischen Ver-

fahrenö.
Dort nur, wo wirklich bedeutende Flächen ei-

nes gehaltreichen, der privativen Benuhung würdi-

gen Bodens, wohin schon der sogenannte Mittel-

boden gehört, vorhanden sind, sind Koppeln theil-

weise an ihrer Steile. Diese besseren Ackerflächen

ergeben sich oft erst nach genauer Untersuchung der

tieferen Erdschichten, wenn vas reichere Lohnen des

Korns und der fröhlichere Graswuchs sie nicht be-

reits verrathen haben sollten. Nicht selten aber

trifft man dieselben aus Heiden und Neben-Weiden,

häusig auch da, wo die'Feldmark noch in Rusch

und Busch liegt, an. Sind solche Abschnitte nun

nicht zu entsernt vom Dorfe, so müssen sie unzwei-

felhaft in Koppeln eingetheilt und entweder nach der

refpectiven Lage der Gehöfte oder durch das Loos

unter den Hüfnern vertheilt werden. Weil indesien
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gewöhnlich an mehr als einer Stelle der Feldmark
Koppel - Reihen projectirt werden müssen, da der

bessere Theil des Ackers selten ganz beisammen liegt,

mithin auch die verschiedenen zur Verkoppelung be-

stimmten Flächen weder gleich entfernt, noch von

völlig gleicher Güte seyn können, so wird es in die-

sem Falle wieder erforderlich, das Auskunftömittel

der Zusammensetzung zu treffen, damit eine möglichst

gleichmäßige Vertheilung unter den Interessenten

stattfinde.
Eö ist eine bekannte Erfahrung, daß der Bauer

nicht nur, im Gefühle seiner Unwissenheit, mißtrauisch,

sondern auch eigennützig und neidisch, immer aber
, allen Neuerungen aus Vorurtheil seind ist. Oft

fürchtet er in den bevorstehenden Veränderungen eine
Quelle angestrengter Arbeit, wozu überall nur die
Ausbildung des Geistes oder die Noth den Menschen
antreiben; oft auch die Gefahr erhöht werdender
Pachtfummen. Wirklich täuscht sich der Hauswirth
eines noch nicht regulirten Dorfs in beiden Besorg-
nissen keineswegs; allein er hegt letztere aus einer
unrichtigen Anficht; denn wird er gleich in der
Regel durch den neuen Contract in der Pacht gestei-
gert, so müssen eine wohlberechnete Eintheilung und
ihre heilsamen Folgen doch mit Hülfe besserer Cul-
tur und fortschreitender Industrie seinen Wohlstand
mehr begründen, als seine frühere Indolenz und die
geringfügigen Ernten dazu vermögend waren. Der
Bauer klebt aber am Alten, ohne nur das Be-
währte desselben fest zu halten; auf Vervollkomm¬
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nung desselben auszugehen, fällt seinen beschrankten

Begriffen nur dann ein, wenn er schon ringsumher

Beispiele des Erfolgs erblickt und endlich beschämt

nachhinken muß. Daher lasse sichderjenige, welcher,

nach genauer Prüfung aller Verhaltnisse, ein umsich¬

tiges Project so eben in Ausführung bringen lassen

will, durch den unermüdeten Jammer der Jnter-

cssenten nicht irre machen. Diese Unzufriedenheit,

diese Klagen sind an der Tagesordnung, weil jeder

Einzelne entschiedene Vorzüge vor den Uebrigen be¬

gehrt, und die eigentliche Tendenz der neuen Ein-

theilung den Leuten mehrentheils erst nach einigen

Jahren durch den erhöhten Ertrag klar wird. Frei¬

lich kann es seyn, daß hie und da noch eine kleine

Abänderung der Billigkeit und dem Ruhen ange-

messen erscheint; der erfahrenste Regulirungs-Beamte

kann irren, und er halte sich nicht für untrüglich,

denn selbst bei der sorgfältigsten Ueberlegung, bei

dem besten Willen kann es sehr wohl vorkommen,

daß dem Blicke irgend etwas entgeht, wenn man

eine Feldmark nicht seit Jahren schon genau kennt.

Deshalb höre der mit einer Regulirung Beauftragte

die Beschwerden, welche ihm vorgetragen werden,

geduldig an; allein er hüte sich auf große und wie¬

derholte ttmtheilungen einzugehen, wenn er sich
nicht selbst im Stillen einer siüchtigen Ausarbeitung

oder Prüfung des Eintheilungs-Entwurfs beschuldi-

gen muß. Er wird durch ein zu nachgiebiges Ver-

fahren selten etwas Besseres stiften, allemal doppelte
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Kosten veranlassen und doch nie alle Theile zufrie-

den stellen. Zweckmäßiger wird es seyn, auf eine

völlig unparteiische Vertheilung der Landereien zu

halten, kleine Nachhülfen nicht zu scheuen und da,

wo nicht die Lage einzelner GeHöste Ausnahmen

rechtfertigt, bei der Vertheilung der Koppeln das

Loos entscheiden zu lassen. Findet eine Zusammen-

setzung Statt, so ist es passend, die Theilnehmer

dabei vor der Verloosung zu Rathe zu ziehen, da-

mit sie noch vor der ihnen gewöhnlich sehr werthen x
Entscheidung des Zufalls sich ihr eigenes ttrtheil

sprechen mögen, und jeder Vorwurf der Begünsti-

gung des Einen oder Andern, wenn er auch noch
so unbegründet seyn sollte, gänzlich schwinden möge.

Die hier berührte Unzufriedenheit der Einsas-

sen und das Verhalten des mit der Eintheilung
Beauftragten dabei sind deshalb bei den Reguli-
rungen der Dorfs-Feldmarken, welche abweichenden
Mittelboden enthalten und sich vorzüglich zur par-
tiellen Verkoppelung eignen, in Anregung gebracht
worden, weil Beschwerden bei diesen am häufigsten
vorzukommen pflegen, und eine richtige Behandlung
derselben nirgends dringender nothwendig wird, ob-
gleich wohl sehr selten dergleichen Geschrei bei einer
Feld-Regulirung, sie möge stattfinden wo sie wolle,
gänzlich unterbleibt.

Wenn nun diejenigen Flächen der Feldmark,
welche sich zur privativen Benutzung empfehlen, aus-
gemittelt worden sind, wird sich ergeben, wie viele
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Koppeln ein jeder Hauswirth erhalten kann. Man

vermeide indessen, sie zu klein zu projectiren, wovor

weiterhin noch ausführlicher gewarnt werden soll.

Der übrige schlechtere Theil der Feldmark wird

nun, nachdem die kleineren Competenzen z. B. für

den Schulzendienst, die Schulstetten u. s. w. mög»

lichst in der Nahe des Dorfs bestimmt und die

Büdner an paßlicher Stelle abgefunden worden sind,

in Schläge eingetheilt werden müssen, so weit sol-

cher brauchbaren Acker enthalt. Das Verhältniß

der Heuwerbung zur Ackerfläche wird die Anzahl

der Schlage am sichersten normiren und darthun:

ob in Gegenden, wo nur vom Mittel- und besten

Sandboden die Rede ist, eine fünf-, sechs- oder

siebenschlagige Communion-Wirthfchaft den Vorzug

verdiene. Es ist indessen rathsam, den Hauswir-

then, falls keine ununterbrochene scharfe Controle

stattfindet, stets nur die geringste Befugniß Hinsicht-

lich der Saaten contractlich zuzugestehen, weil diefe

Leute schwer abzuhalten sind nicht eine Saat jähr-

lich mehr zu nehmen, als erlaubt worden ist. Die

Schlage selbst, von denen jeder einzelne unter den

Hüfnern in gewissen Acker-Stücken vertheilt wird,

sind möglichst an eine Haupt-Linie, einen Landweg

oder eine Trift heranzuziehen, damit die Auf- und

Abfuhr erleichtert werde, und müssen, so weit die

Loyalität es zulaßt, strahlen- oder fächerförmig ans

Dorf herangezogen nxrdcn, allenthalben aber die

gehörige Breite behalten, damit die verschiedenen

Acker-Stücke nicht zu schmal werden. Fehler in
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dieser Hinsicht sind der höchst nachtheiligen Folgen

wegen sorgfältig zu vermeiden.

Da nun aber, wo der Boden wohl verschie«
denartig in seiner Güte, aber doch nach der 33er*

koppelung überall würdig ist, das heißt, sich nicht

unter die erste Hälfte der bei Bonitirungen in Meck-

lenburg normirenden fünften Acker-Classe erstreckt,

ist eine allgemeine Eintheilung in Koppeln voll-

kommen zulassig und um so mehr anzurathen, da der

Bauer fast durchgängig seinen Antheil an den Schlä-

gen zu Gunsten der ihm privative angewiesenen

Koppeln zu vernachlässigen pflegt. Es wird indessen

vorausgesetzt, daß die Lage und Beschaffenheit der

Feldmark keine reine Hufen-Separation zulassen,
und das Dorf nicht zu ungünstig liegt.

Je weniger Koppeln man abzutheilen nöthig

hat, desto besser ist es; nicht nur, daß vieles zu
Grabewerk, Triften und Feldwegen widrigenfalls

vergeudetes Land gespart werden wird; sondern auch

der leichtern Bestellung und Benutzung halber. Die

Vervielfältigung der Koppeln führt natürlich im-

mer zu ihrer Verkleinerung. Die bei der ersten

Verbreitung der Verkoppelungen in Nieder-Sachsen

entstandene Meinung, daß die große Anzahl der
Koppeln deö abweichenden Bodens wegen nothwendig

sey, damit jeder Hüsner den übrigen Teilnehmern

völlig gleichgestellt werde und auch in der Pacht

gleichstehe, ist langst zu Grabe gegangen. Ist frei-

lich die geringere Pensions- Summe dem schlechter

dotirten Hauswirthe kein voller Ersatz, so wird die



Quantität des Ackersdocheinige, die verstärkteHeu-

Werbungaber, wenn eS daran nicht überhaupt fehlt,

eine sehr genügendeEntschädigunggewähren können,
falls nicht eine totale Verkoppelung für eine Feld-
mark dort projectirt seyn sollte, wo sie überall nicht
hingehörtund der Vernunft gemäß nur partiell aus-
zufuhren war.

Fehlgriffe solcherArt sind indessennicht selten,
und es gibt einige deutscheStaaten, wo Millionen
von Quadrat-Ruthen unnützerWeise zn Feldwegen
und Kegelgräbenaufgeopfertwordensind, um der an

sichhumanen Idee vollkommnerGleichstellung, die
auf andere Art nicht erreichbar war, zu huldigen.
Die Geradelegung und Verminderung der Triften
und Wege würde schon viel iand erspart haben;
aber den Nutzen dieser Anordnung kannte man da-
mals noch nicht. Die wunderlichstengeometrischen
Figuren mußten aus den dergestaltzusammengequäl¬
ten Koppeln entstehen; und ob eine völlige Gleich-
stellungtrotz der wohlgemeintenAbsichterreichtwor-
den, scheint uns dessennngeachtetnoch sehr zweifel¬
haft zu seyn. Dagegen ist aber unleugbar durch
die übermäßige-Anzahlkleiner Koppeln, von denen
mitunter jeder Hüfner zehn, zwölf und mehrerebe-
sitzt, eine Colonie von Vogelnesternentstanden, die
wenigstens das Ungemach der ganzen Dorsschaft
vereint. Jene kleinen Waldbewohner treiben nun
ihr Wesen in den Hecken, auf den'Wällen der Ke-
gelgräben und finden ihre Nahrung in den Kop-
pelchen, um welchesie sichangebaut haben. Zu¬
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gleich aber sammelt sichin diesen, die gewöhnlichnur
wenigehundertQuadrat-Ruthen enthalten,massenweise
der Schnee und tragt bei dem Anbeginn des Früh-
lings nicht minder dazu bei, durch faulendesWasser
ebensonachtheiligaus die Saat einzuwirken,wie die
Sperlinge im Sommer denKomgewinn zu vermin-
dern bemüht sind. Die für Ackerbestellungund
Weide entstehenden Unbequemlichkeitenliegen klar
vor, und so nehmenwir denn von solchenVerirrun-
gen hiermit-auf ewig Abschied.

Die Vertheilung der Wiesen muß allenthalben
möglichstgleichmaßigseyn, wenn nicht irgend ein
Hauswirth besondereVergütung verdient und hin-
sichtlichdes Heues das wieder gewinnenmuß, was
ihm an Güte des ihm zugetheilten Ackers abging.
Zu wichtig sind das Grasfutter und der Dünger
für denLandwirth, als daß er nicht ängstlichdanach
streben sollte. Soll daher bei einer Feld-Reguli-
rung in irgend einer Hinsicht pedantischauf Gleich-
stellung gehalten werden, so ist es bei der Wiesen-
Vertheilung; und da, wo die vorzüglicherenWiesen
nicht mitten in oder auch dicht neben einer"rein se-
parirten Hufe liegen, wird diese Billigkeits-Maßre-
gel mehr oder minder durchzuführenseyn.

In dem größeren Theile Mecklenburgsfehlt
es leider am Ueberflussedieses ökonomischenSchaz-
zes, woran das naheHolstein so reich ist; allein die
mütterlicheNatur ließ doch, mit einigenAusnahmen,
vorzüglich nur diejenigen Gegenden, wo schwerer
Boden vorwaltet, an diesem Mangel leiden, und



209

hier wird der Kleebau immer einigen Ersaß gewah¬
ren, wenn auch mitunter große Dürre dem üppigen
Fortkommen und Nachwüchsedesselbenfeindlichent-
gegenwirkt. Auf dieVerbesserungderWiesen, deren
Eulturarten gegenwartigbekannterzu werden anfan-
gen und allgemeinereFortschrittemachenwie früher¬
en, ist allenthalbengleichsorgfältig zu achten, und
eigentlichsolltedamit immer der Anfang einer ver-
bessertenFeldwirtschaft gemachtwerden.

Leidet eine Gegend an Wiefen Mangel, in
welcheres an Weichhölzungennicht fehlt, so werden
letztereaushelfen müssen; da es wohl unverantwort-
lich seyn würde, auf einer Feldmark überflüssige
Ellern wachsenzu lassen, wo man durch Ausroden
der Brüche die schönstenWiesen aptiren, dadurch
den Boden ungleich vorteilhafter benutzen und,
was die Hauptsacheist, zugleichdas Fortkommen
des Landmanns so kraftig befördern kann. Von
selbst versteht sich indessen, daß hier kein To-
desurtheil über alle gut bestandeneWeichhölzungen,
die schondes schnellenNachwuchseswegen Vorzugs-
weiseNutzen bringen, gesprochenwerden soll. Das
dringendsteBedürfniß muß zumal da, wo die Tan¬
nen - Anpflanzungen noch nicht aushelfen können,
keineswegsgeopfertwerden; aber, und zwar vorzüg-
lich in sandigen Gegenden, wo es vielleichtnicht
einmal Mergel gibt, und hinreichendeWiesen dop-
pelteSBedürfniß sind, solchezu Gunsten derWeich-
hölzungen, selbstdann, wenn letzteregleichviel ein¬

14
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tragen sollten, den Benöthigten versagenzu wollen,

ist eine wahre Grausamkeit.

Die auf Dorfs-Feldmarken der hier beschrie¬

benen Gattung besondersnoch üblichenCommunion-

Weiden müssen ebenfalls ihr Ende erreichen. Nur

in sehr wenigen Fallen können sie vertheidigt wer-

den. Diese oft sehr ausgedehnten Flachen geben

nicht selten bei einer Regulirung in größtenteils

sandigenoder moorigenGegendendie trefflichsteAus-

hülfe an brauchbaremAcker, und dem Auge des

Menschenfreundeswird es keine geringe Freude ge-

wahren, nach Verlauf mehrerer Jahre regelmäßig

befriedigtegroße Koppeln, gesegneteKornfelder und

belebteAnsiedelungenan derselbenStelle zu erblicken,

wo so kurze Zeit zuvor noch hungrige Viehheerden

in einer Art von Einöde das kümmerlichsteFutter

suchten.

4) Berücksichtigungen bei Dorfs - Re¬

guli r ungen auf schwerem Boden, mit ei-

nem Hinblick auf reine Hufen - Separa-

tion und Ausbauten.

Wir gehen nun zu den leichternDorfs-Regu-

lirungen über, nämlich zu denjenigenauf Feldmar-

ken, welchedurchwegschwerenoder ausgezeichneten

Boden haben, wo mithin der Getreidebausichauf

Weizen und Gerste vorzüglicherstreckendarf, der

weiße Hafer aber überall producirt werden kann,

ohne daß man geradezukünstlicherHülfSmittel dazu

benöthigtwäre, z. B. des Mergels. Solche Feld¬



markenpflegeneine bedeutendgeringereAreal-Flache
zu enthaltenwiediesandigen, und dieZahl derdarauf
angewiesenenHauSwirthe ist in der Regel nicht so
groß wie auf jenen; das Vertheilungs- Verhältnis;
erscheintglücklicher,und die Lage des Dorfs kann
schondes geringer» Superficial-Inhalts des Ackers
wegennieso ungünstigseynals da, wooft eineMillion
O.uadrat-Ruthen derselbenDorfschaft zusteht. Unter
solchen Umständen können wegen der Anordnung
einer reinen und vollständigen Hufen - Separation
wohl nur in ganz besondernFällen Zweifel obwalten.

In Gegenden der Art ist es, wo man in
Mecklenburgoft sehr umfänglicheStrecken der treff-
lichsten, mit wenigem Sande vermischten, thonrei-
chen und kalkhaltigenLehmerdeantrifft. Mergel fin-
det man daher hier überall, doch in verschiedener
Tiefe. Die Bestandteile der Kieselerde sind meh-
rentheils nur maßig in diesem mecklenburgischen
Boden bessererGattung; dagegenzeigt sichoft der
Ziegelthon dort streifenartig verbreitet und verräth
sichbei großer Dürre durch die darin entstandenen
Risse. Nicht selten aber erblickenwir auchsehr be-
deutendeFlächen des dem Lehm freilichverwandten,
aber ungleich mehr wasserhaltendenund milderen
Klei-Bodens, der so oft mit jenem verwechselt
wird. Hier ist es, wo derAusländer über diePracht
der Kornfelder, welchenur in wenigenLänderneine
so große Ausdehnung haben, mit Recht erstaunt.
Mangel an Wiesen pflegt indessenvorzuherrschen;
der trefflichsteKlee mildert freilichnachhaltig diefen

14«
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Uebelstand;aberauchauf die möglichsteErhaltung der

Grasigkeit des Bodens zu achten, ist deSungeachtet

sehr anzurathen, und daher wird der Regulirungs-

Beamte in Gegenden, wo solcheErdarten vorwal-

ten, sicheinVerdienst um die HauSwirthe erwerben,

wenn er sie besonders vor dem zu tiesen Haken

warnt.
Auf das VersetzeneinigerGehöfte kann es nö»

thigenfalls dort nicht ankommen, weil eine reine

Hufen-Separation zu wichtige Vortheile gewahrt,

und weil der auszubauende Huftier selbstdabei zu

sehr interessirt, um nicht dem Ausbau aus eignen

Mitteln einigeOpfer zu bringen. Letzterermuß da-

her möglichstbillig mit ihm behandelt werden, und

die im Dorfe bleibenden Hauswirthe muffen dem

Ausbauer außerdem mit Fuhren und Dachstroh zu

Hülfe kommen, da auch sie bei dieserOperation ge-

Winnen, wozu indessen, wenn es sich irgend einrich-

ten läßt, glücklicheJahre auszuwählensind.

Welch einen Unterschiedfühlt der Regulirungs-

Beauftragte auf einer solchenFeldmark, derenWerth

das feste Erdreich schon unter dem Fußtritte des

Wanderers verrath, wenn das Auge es nicht schon

früher an der Farbe des Bodens und an der überall

hervorblickendenkräftigen Vegetation erkannt hätte!

Liegt das Dorf einigermaßen passend, und sind

nicht bedeutendeAbweichungender Krume vorhan-

den, so hat derjenige, welcherGeschäftsgewandtheit

und Ueberblickbesitzt, Ihier ein ungemein leichtes

Spiel. Eine solcheFeldmark laßt sich wie eine
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runde Scheibe zertheilen, und nur die eine Haupt-

Rücksichtwaltet vor, die respectivenHufen möglichst

nahe und bequeman die Gehöfte heranzuschneiden,

welchesauch häufig noch keine schwereAufgabe ge-

nannt werdenkann, da nötigenfalls einigeAusbau¬

ten der Kosten Werthsind, und da die Anzahl der

Hauswirthe derjenigen in den Sand-Aemtern nie

gleichkommt. Eine wesentlicheErleichterung!

Die passendste geometrischeFigur für eine

rein separirte Hufe ist dort, wo man freie Hand

hat, das Oblongum; demnächstdas Quadrat; min-

der das stumpfe Dreieck. Eine pedantischeRegel-

Mäßigkeitder obigen Figuren ist indessennicht un-

bedingt nothwendig, sondern bleibt den Localitaten

unterworfen. Spitze Winkel müssenmöglichstver-

mieden werden. Die Wiesen- Abfindung ist mvg-

lichst in oder neben der Hufe zu geben, welcheletz-

tere allemaldem intereffirendenGehöfte die gelegenste

seyn muß. Diese wenigen, einfachenVorschriften

genügenhier.
In Betreff der kleinerenCompetenzenfür den

Schulzendienst, den Schulmeister u. s. w., ferner

wegen etwanigerPermutationen, wegen der Wiesen-

Verkeilung, wegenDotirung oderAnlage der Büd- '

nereien, und was dahin gehört, treten übrigens auch

hier die an andern Orten bereits solcherhalbgege-

denen Andeutungen in Kraft und müssen genau

beobachtetwerden. Es bedarf alsokeiner besonderen

Regeln; denn daß Abfindungender Art sich hin-

sichtlichihres Umfangs nach der Güte deö Bodens
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richten muffen, bedarf wohl keiner weiterenErör-
terung.

X. NachträglicheBemerkungenüber den Un-
terschied und die Anwendung einer reinen
Hufen-Separation und einerVerkoppelung.

In den mehresiendeutschenLändernredet man
nur von Verkoppelungen, obgleichdiese sichvon ei-
ner reinen Hufen-Separation wesentlichunterschei-
den. LetztereEintheilungSweifeder Feldmarken ge-
hört aber auch nur in wenigen Gegendenzu Hause,
und dazu gehört das GroßherzogthumMecklenburg-
Schwerin mit seinen bedeutendenDomainen. Ob-
gleich nun schon beide Benennungen in dieser Ab-
Handlungwiederholt gebraucht, und deren Begriffe
in der Empfehlung und den Vorschriften über die
refpectiveAnlage lind Vorkehr bei denVerkoppelun-
gen und vollständigenHufen-Separationen praktisch
verdeutlichtworden sind, so möchte es doch nicht
überflüssigseyn, über diesenGegenstandnachträglich
noch einige Bemerkungen hinzuzufügen.

Eine Hufen-Separation ist diejenige, wodurch
jeder Hauöwirth eines Dorfs seinen ganzen Acker-
Amheil an der regulirt werdenden Feldmark, oft
mit den ihm zufallendenWiesen, in möglichstgün-
stiger Lage für das Gehöft in Einem Zuge, wenig¬
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stens im äußerstenFalle nur eine ebenfalls passend

belegeneZugabe erhalt. Selten aber nur wird

die letzterenothwendigwerden, und die Vermeidung

solcherFlickereienist überall wünschenswerth.

Daß die reine Absindung vor jeder getheilten

große Vorzüge hat, liegt am Tage, da schon die

leichtereAckerbestellungdafür spricht; daß eine Hu-

sen-Separation aber mit Nutzen nur da stattfinden

kann, wo die Feldmark bessererArt und der Boden

ziemlichgleichartig ist, wird kein Verstandiger be-

streiten. Ein ängstlichesStreben nach völlig gtei-

cherGüte der verschiedenenHufen ist indessenkeines-

wegö nothwendig, da der hinsichtlichdes Ackers be-

nachtheiligteHüfner eine größere Quadrat-Ruthen-

Fläche und bessereHeuwerbung als Entschädigung

erhalten kann, auch niedriger in der Pacht zu stehen

kommt. Derjenige welcher nach völliger Gleich-

stellnng strebt, worüber schon geredet worden ist,

wird eine reine Husen-Separation oft da aufgeben,

wo solchebei weniger Pedanterie zum Wohle der

Interessenten geführt haben und sehr wohl möglich

gewesen seyn würde.
"

Doch dürfen genaue Local-

Untersuchungund sorgfältige Nachforschungenauch

bei der Regulirung einer durchwegschönenund dem

ersten Anscheinenach völlig gleichartigenFeldmark

nicht fehlen, wenn man sich nicht großen Irrthü-

mern aussetzenwill.
Von dem Begriffe einer reinen Husen-Sepa-

ration gehenwir zu demjenigeneiner Verkoppelung

über. Diese muß da eintreten, wo erstere wegen
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der Ungleichartigkeitdes Bodens unmöglichist, und
wo Ausbauten vermieden werden müssen, weil ent-
weder deren zu viele werden würden, oder die Güte
derFeldmark so großenKostenaufwandnichtverdient.

Die Verkoppelungensind entwedervollständig,
wenn der sämmtlicheAckerin Koppeln vertheilt wird,
wovon jeder Hauswirth seine bestimmteAnzahl er-
halt; oder partiell, wenn nur ein Theil der Feld«
mark von der Güte ist, um in Koppeln vertheilt
zu werden, so daß die größere Hälfte des Ackersin
eine passendeSchlag-Ordnung übergeht.

Die letzteGattung der Verkoppelungenist also
eine Nothhülfe, und es fehlt nicht an Leuten, die
überhaupt nichts davon hören mögen. Diese befin-
den sich indessenin einem bereits erwiesenenIrr-
thume, wenn wirklich ein Theil des Feldes großen
Vorzug vor dem andern verdient, und die Koppeln
eine gehörige Größe und Breite erhalten können.
Schwerlich würden Hauöwirthe, die eine bessere
Wirthschaft solcherArt schon gewohnt worden sind,
zur ausschließlichenSchlag-Communion-Wirthschaft
wiederzurückkehrenwollen, durch welchederFleißige
stets von dem Faulen aufgehaltenund die Industrie
gefesseltwird. Letzterebedarf keines schwerenBo-
denS, wenn dieser gleich schon von selbst reichlich
lohnt; sie äußert sich vielmehr am siegreichstenim
Kampfe mit der Natur. Mit doppelterFreude er-
kennt und erntet der rationelleLandwirthdieFrüchte
seinesNachdenkensund Fleißes, wenn er in zuträg»
lichen Jahren den Weizen und Klee da gedeihen



sieht, wo früher kaum ein Grashalm emporschoß.
Diese Beispiele sind da, wo in bisher wenig culti-
virt gewesenenGegendeneine umsichtigeFeld-Regu-
lirung den Impuls gegeben hat, nicht selten; und
die Ungläubigen sollten, statt vor dem Erfolge zu
urtheilen oder vielleichtgar einseitigenodereigennüz-
zigen AnsichtenGehör zu geben, nach gut verkop-
pelten Dorfs-Feldmarken in den wenigerausgezeich-
neten Gegenden Mecklenburgswallfahrten und die
Hüfner selbst darüber hören. Daß es indessen
Feldmarkengeben mag, welchesich weder zu einer
totalen noch partiellenVerkoppelungeignen, und wo
dieses respectiveVerfahren mit Unrechtin Anwendung
gebrachtworden ist, wird nicht bestritten, vielmehr
auf das schon darüber Gesagte Bezug genommen.

Der mit einer Regulirung Beauftragte gehe
mit größter Vorsicht zu Werke, sein Geschäftmöge
ihn auf Klei-, Mittel- oder Sandboden führen.
Er vergessenie, und besondersbeidenEintheilungö-
Projecten der Dorfs-Feldmarken nicht, daß die
Wohlfahrt vieler Familien in seinen Händen liegt,
und daß derHüsner keinenfreienWillen gleichdem
Pachtlustigen zu einem Hofe hat. Dem Letzteren
bürdet Niemand ein Pacht-Verhältniß auf; der in
Colonatö-Verhaltnissen lebendeHauöwirth dagegen
gehört der Scholle an; er hat keineWahl, wenn
er nicht das Gehöft verlassen und Tagelöhner wer-
den will. Darum verfahre derjenige, dem ein so
verantwortlichesGeschäftanvertraut worden ist, mit
größter Gewissenhaftigkeit. Indem er dafür sorgt.



daß der Bauernstand bei Fleiß und Industrie auf

den ihm angewiesenenGehöften bestehenkönne, und

daß die Dorfs- Feldmarkenso benutztwerden, wie

es geschehenmuß, wird er auch am bestenfür die

Grundherrschaftwirken, welcheeine tüchtigeWirth-

schaft und regelmäßigePachtzahlungen zu erwarten

berechtigtist.

XI. Ansichtenüber dieAnlage der Büdnereicn.

An Gegnern der Büdner fehlt es nicht. Der

Gutsbesitzerliebt sie als Nachbarn nicht, weil er sie

als Feinde seiner Holzung betrachtet; der Stadter

will nichts von ihnen wissen, weil eine große An-

zahl derselbenHandwerke treibt; der Pächter glaubt,

daß die Classe der Tagelöhner dadurch vermindert

wird, und der Tagelohn in der Ernte dadurch steigt;

der Hauswirth endlich sieht neidischauf den Theil

der Dorfs-Feldmark, welcherfür dieseLeute abge-

nommen wird, und gönnt dem Büdner-Vieh nicht

die erforderlicheWeide. Alle diese Anfechtungen

gehen jedochaus dem leidigenInteresse hervor, und

der Staat hat großes Recht, sich nicht um derglei-

chenExclamationenzu kümmernoder in seinenOpe-

rationen stören zu lassen. Die beachtungswertheren

Einwürfe scheinenindessenirrig vorauszusetzen,daß

die Büdnereien nicht alle so angelegt und ausge-

stattet würden, wie es wohl seyn sollte, und das
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muß allerdings vermieden werden. Wir versparen

unsere Ansichtenüber die staatswirthschastlichenVor-

theile der Büdnereien bis zu der Abhandlung über

Vererbpachtungen, wovon jene eine Abart sind, und
beschrankenuns hier auf die nothwendigenAndeutun-
gen über die Berücksichtigung solcher Anlagen bei

neuen Regulirungen.
Büdnereien können nur da projectirt werden,

wo die Abfindung der älteren Interessenten der
Feldmark in der Maße zu erreichenist, daß sie
bestehenkönnen, wenn auch der für die neuenBüd-
ner oder ihre Kolonie erforderlicheAbschnitt von der
bisherigen Areal-Flache abgeht. Derjenige welcher,
ohne diese Vorfrage aufzulösen, nur neue Büdner-
Anlagen im Kopfe hat, verrath, daß er für gute
Ideen empfanglich ist, aber, in dieser Hinsicht we-
nigstens, den eigentlichenZweck nicht verdaut hat.
Erst dann, wenn klar ausgemittelt worden ist, daß

die bisherigen Bebauer der Feldmark eine für ihre

Verhaltnisse überflüssigeStrecke Landes bisher inne
hatten und vielleichtgar dadurch in einer sorgsalti-
gen Cultur gestört wurden, — sind Projecte dieser
Art an ihrer Stelle, so lange nicht eine überhand

nehmende Bevölkerung Maßregeln anderer Art ver-

anlaßt.

Ist nun die obige Vorfrage günstig entschieden
worden, so bleibt zu erwägen: l) wie hoch sich die

Quadrat - Ruthen - Zahl belaufe, welche zu diesem

Zwecke verwendet werden darf? 2) Welche Um¬

stände den neuen Büdnern besondersin dieser Ge¬
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gend hinreichendenNeben-Erwerb sichern? und 3)
wie groß eine jede Competenz im Verhältnisse zu
der Güte des Bodens und zu den übrigen Oertlich-
keiten gegeben werden müsse? wovon denn auch die
Anzahl der neu anzulegendenBüdnereien abhängt.

Der eigentliche Zweck der Büdnereien kann
nicht dahin gehen, daß der Büdner für sich und seine
Familien nur durch den AckerbauUnterhalt finde; die
richtige Tendenz will vielmehr nur, daß so viele
Menschen dieser Gattung wie möglich festen Wohn-

sitz in einer Gegend finden sollen, wo ihnen hin-
reichendeLändereienangewiesen werden können, um
außer dem für ihren Haushalt erforderlichenBrot-
korn das nothwendigeGartengewächs, Backobst, die
Ausfütterung von einer bis zwei Kühen in und au-
ßer dem Stalle u. s. w. erzielen zu können, wo
aber zugleich die Gelegenheit zum Nebenerwerbe,
dessenjene Leutezur Bestreitung ihrer übrigen Lebens-
Bedürfnisse benöthigt sind, nicht fehlt. Nur ein
kleiner Besitz der obigen Art, dessenUmfang nach
der Güte des Bodens bestimmt werden muß, und
den die Industrie zu einer sehr hohen Benutzung
steigern kann, ist dem Verhältnisse des Büdners ent-
sprechend. Weil aber ein solcher Büdner keine
Pferde halten kann und darf, so können die zu sei-
ner Competenzgelegten Ländereien ihm auch nur in
der Nähe des Hauses zweckmäßigangewiesenwerden.
Hier wird es ihm möglich, selbst von seinen beiden
Kühen doppelten Nutzen zu ziehen, indem er sie
zur Ackerbestellunggebraucht, welcheszwar langsam,
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aber bei der gehörigenSchonung sehr wohl angeht;

hier hat er seine kleine Feldwirthschaft fortwährend

vor Augen; er kann ihr jede Stunde widmen, welche

der Nebenerwerb ihm übrig läßt, und immer auf

neueVerbesserungenund kleineNachhülfen denken.

Man kann übrigens die Büdner in zwei Clas-

sen eintheilen. Die eine bedarf nur Gartenland

neben dem Bauplatz, eine Wiese und beschränkte
Weide-Freiheit, weil das eigentliche Gewerbe zur

äußeren Wirthschast wenig Zeit übrig laßt; die

andere Classedagegen wünscht den Ackerbauso weit,

als Nahrungs-Betrieb, auszudehnen, wie es den

Kräften und Verhältnissen eines Büdners nach mög-

lich ist. Diese letzteren nennt man große Büdner,

zum Unterschiedevon den übrigen. Wenn die klei-

neren Büdner sich daher auf den Spaten beschrän-

ken und guten Bodens bedürfen, um bei einer gar-

tenmäßigen Bestellung ihre wenigen Hundert Qua-

drat-Ruthen rationell zu benutzen, halten jene schon

zwei Ochsen und gewinnen dadurch die nöthigm
Arbeits- und Düngmittel zu ihrer erweiterten Thä-
tigkeit. Von diesen größeren Büdnern, welcheden
Uebergang zum Hüfner bilden, ist ebendeßhalb, weil
ihnen so viel mehr Zeit wie demPächter undHaus-

wirthe vergönnt ist, weil ihr Wirkungskreis kleiner,

und die eigenhändigeArbeit kostenfreiist, das höchste
Muster der Cultur zu erwarten, welcheswir bereits
in Ländern finden, wo die hoch angewachseneBe-
völkerung, wie z. B. in Brabant, die Vermeh-

rung deS kleinenBesitztums und die gleichmäßigere



Vertheilung der Scholle bewirkt hat. Darum auch
ist für diese Gattung von Büdnern dasjenige Land,
welchesder größestenAnstrengungzu seinerCultivirung
bedarf, der wahre AnsiedelungS-Platz, und es gibt
überall kein besseresMittel, um die Industrie un-
ter demLandvolkezu wecken, keine gedeihlichereOpe-
ration, um vom Boden nichts, wie man im gemei-
nen Leben zu sagenpflegt, umkommenzulassen, und
keine erfreulichereAnreizung zu einem durch Nach-
denken und Fleiß fast immer siegreichenKampfe der
Menschenhand mit der Natur — wie solche An¬
lagen. Es wird daher nützlich seyn, unbeschadet
der den Pachthöfen und den Bauer-Feldern gebüh-
renden Größe, die kleinen Büdnereien vorzüglich
in schweren Gegenden, die größeren in schlech¬
teren Gegenden zu berücksichtigen, bei der Aus-
bringung der letzterenmit Freijahren für den schwe-
ren Anfang nicht zu knausern und für eine den re-
spectiven Verhaltnissen genau angepaßte Competenz
Sorge zu tragen. Einem umsichtigenRegulirungö-
Beauftragten wird dieses bei neuen Anlagen wenig-
stens nicht schwerwerden.

Man kann die Büdnereien entweder mit einem
Dorfe in Verbindung setzen, oder als besondere,für
sich bestehende Colonie einrichten. Allen beisammen
liegenden Büdner - Parcetten eine möglichst gleiche
Größe zu geben, ist aus manchen schon hinlänglich
berührten menschlichenRücksichtenrathsam; und sind
altere Büdner, welche in der Regel ursprünglich
nur Brinksitzer waren, das heißt, außer der Weide-
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Freiheit für eine oder zwei Kühe und ein Kalb nur

100 Ä,.-Ruthen zum Hausplah und Garten hatten,

vorhanden, so stelle man ihre Competenz den neuern

gleich. Auf die Vergrößerung sogenannter doppelter

Büdner unter diesen in doppelterMaße ist, troh der

sehr gewöhnlichen unbegründeten Ansprüche darauf,

überhaupt nicht einzugehen, weil nirgends in den

Büdnerbriefen progressive Berechtigungen der Art

zugestandenworden sind.
Besonders bei Domanial-Höfen findet man in

Mecklenburg, daß durch successivealte Zugestandnisse

der großherzoglichenKammer oder durch Willkür

der Pachter nach und nach eine Anzahl von Büd-

nereien entstanden ist, die immer auf eine sehr un-

angenehmeWeise zerstreut liegen und nicht nur ei-

nen widrigen geometrischenEindruck hervorbringen,

sondern auch oft einer neuen Feld-Eintheilung stö-

rend entgegentreten. Der Regulirungs-Beauftragte,

in dessenHänden es noch liegt so folgenreicheFehl-

griffe zu vermeiden, suche daher die Competenzen

der im Dorse wohnenden Büdner möglichst nahe

heranzuziehen, selbige in regelmäßigen Figuren an

einander zu legen und entweder die Weide - Be-

rechtigung durch verhaltnißmaßig vermehrten Acker

abzufinden, oder auch in schlechterenGegenden die

Communion-Weide der Büdner von derjenigen der

HauSwirthe zu separiren, damit künftig nie wieder

ein Hinderniß aus diesen Anlagen entstehen könne.

Daß die Umgegend desjenigen Bezirks, der

zu einer Büdner-Colonie bestimmt wird, Gelegen¬



heit zum Neben-Erwerb geben muß, ist schon ge-
sagt worden. Entweder treiben dieseLeute ein Hand-
werk, oder sie verfertigen künstliche Handarbeiten,
oder sie gehen auch auf Tagelohn, wozu ihnen ihre
kleine Landwirthschaft, zumal wenn diese erst in
Ordnung gebracht worden ist, hinreichendeZeit laßt,
wenigstens wahrend der größeren Halste des Jahrs.
Die Nahe von Höfen und Dörfern, so wie von
Städten, wo die Industrie -Producte Absatz finden,
befördert die Aussicht solchen Erwerbs, und daher
ist eine so wichtige Rücksichtbei dem Projecte nicht
zu übersehen.

Sehr empsehlungswerthwird es immer bleiben,
wenn den Büdnereien Busch-Kabeln, Tannen-Ka-
beln u. s. w. zur Besamung, oder wenigstens Torf-
Deputate zur Feuerung angewiesen werden, wonach
das Erbstandsgeld oder der jahrliche Kanon erhöht
werden kann. Die sehr langsam heranwachsenden
und manchen Einflüssen der Witterung ausgesetzten,
neu anzupflanzendenoder zu versetzendenHeckenauf
den Kegelgraben genügen nicht, und daher kann
nicht geleugnet werden, daß diese Menschen sehr zu
Holz-Defraudationen geneigt sind, wenn ihnen ein
so wesentlichesBedürsniß bei den mehrentheils rau-
hen Wintern unserö Vaterlandes abgeht. Man
führe sie daher nicht in eine noch größere Verfu-
chung und entferne außerdem ihre Bauplatze so weit
wie möglichvon den Forsten, falls der competente
Forst-Ofsiciant nicht in ihrer Mitte wohnen sollte,
welches das sicherstealler Schutzmittel ist, da er als

i
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solcher, das Recht der unbeschränktenNachsuchung
hat. Daß benachbarte Gutsbesitzer aber eben so
wenig auf solche Weise durch Büdner-Anlagen
muthrvilliggefährdetwerden mögen, wird eine hu-
mane Berücksichtigungdem Regulirungö-Beauftrag-
ten, so weit es irgend mit dem Eintheilungs-Pro-
jecte vereinbar ist, gewiß von selbstgebieten.

Schließlich wird dringend empfohlen:die alten
Büdnerbriefe vor weiterenMaßregeln genau zu prü-
fen und die beistiinmigenErklärungen dieser Leute,
bei denenein gewissesfreiesEigenthums-Gefühlvor-
herrscht, Armuth und Streitlust aber auch mitunter
Hand in Hand gehen, sofortzu Protokollzu nehmen.

XII. Gedrängte Uebersichteines zweckmäßigen
Verfahrens und der Geschäftedes mit einer
RegulirungBeauftragten beiProjectirung und

Ausführung der letzterenin ordentlicher
Reihenfolge.

/

Nachdemwir nun dieverschiedenenRegulirungs-
Gegenstände,wie solchebesondersin dem Großher-
zogthumMecklenburg-Schwerin und in den dorti-
gen Domamen vorkommen,durchgegangenund un-
sere Ansichtenüber die verschiedenenEintheilungS-
arten, mit Berücksichtigungder Local-Verhältnisse
und der Güte deö Bodens, ausgesprochenhaben,
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wird es von Nutzen seyn, dem Verfahren des mit

einer Feld-Regulirnng Beauftragten von dem ersten

bis zum letztenAugenblickeseines Geschäfts zu sol-

gen, wobei wir der kürzerenUebersichtwegen anneh-

mm wollen, daß er nicht nur mit dem Entwürfe

des Regulirungs- Plans, sondern auch, nach erfolg-

ter Genehmigung, mit LeitungderAusführung dessel-

ben beauftragt worden sey.

1) Vorbereitung zum Geschäfte.

Ehe und bevor der Beauftragte sichauf die zu

regulirende Feldmark begibt, welches entweder im

Frühjahre, oderHerbste,und zwar bei kleinerenDorfs-

Feldmarken ain bestenin der ersterenJahreszeit ge¬

schehenwird, weil die Hauswirthe dann nach der

Ernte schonin die neue Wirthschast übergehenkön-

nen, unterrichtet sichderselbeauf das genauesteaus

den vollständigen vorhandenen Akten, in denen er

Beschwerden,Wünsche, Bewilligungen, Vertrostun-

gen, bedingteVerheißungen, Abweisungen,amtliche

Berichte, Erachten von Kunstverständigen,Streitig-

keiten und deren jetzigenStand, Grenz-Differenzen

und deren Ausgleichung,Permutations-Verhandlung

geil, Vergleiche, vorzüglichaber auch die früheren

Contracte und Pacht-Anschläge finden wird. Alle

dieseActenstückemüssen mit der größten Aufmcrf»

samkeitdurchgelesen,und dienörhigenExcerptedaraus

gemachtwerden. Die alteren Charten und Feld-Re-

gister müssenaber immer zur Hand seyn, denn in

vielen Fällen ist aus diese Bezug genommen»vor-
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den. Da dieersterendas geometrischeBild der Feld-
mark und ihre Grenzen enthalten, die letzterenaber
die Areal-Flache und die Größe der Figuren an-
geben, so wird der mit einerRegulirungBeauftragte
wohlthun, beide theils seiner Phantasie, theils
seinemGedächtnissemöglichsteinzuprägen, die Zah-
len der Haupt-Flachen aber zu notiren. Uebung
im Aetenlesen und Vermeidung einer überflüssigen
Weitläufigkeit werden bei dieser Vorbereitung dien-
lich seyn.

2) Revision der Charte.
Weil die Vermessung mancherFeldmark durch

Ungeschicklichkeitder Ingenieurs sehr unrichtig er-
scheint, oder die Vergänglichkeitund häufiger Ge.
brauch die Charte zerstört haben, oder solcheauf
irgend eine, nicht immer zufällige Weise abhanden
gekommenist, wird eine neue Vermessung,trotz der
voraufgegangenen, mitunter abermals nothwendig.
Da aber von der Richtigkeitjener Arbeit, worauf
der ganze Dispofitions-Plan begründet werdenfoll,
sehrvielesabhangt, sodarf der Regulirungs-Beauf-
fragte, um der lästigstenTäuschungenüberhobenzu
werden, die Revision der Charte, wenn diesesich
findet, nie versäumen, damit sichunzweifelhafter-
geben möge, ob die altere Vermessung Bestand be-
halten könne, oder ob sie theilweiseoder völlig un-
richtig sey. Kann derselbe dem adhibirten Inge¬
nieur nicht ein auf mehrjährigeErfahrung begründe-
tes Zutrauen schenken,so ist ihm sehr anzurathen,den
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Letzterenbei der Revision zu begleiten, da der Vor-

theil des Landmessersdabei sehr ins Spiel kommt,

und außerdem sichgleichzeitigeine gute Gelegenheit

darbietet, um schon vorlaufig das Feld zu sehen

und einefehlerhafteIllumination einzelnerFiguren der

Charte zu bemerken,wozudie späterhinvorgegangenen

Veränderungen, z. B. Holz - Abräumungen, An-

Pflanzungen:c. beigetragenhaben können.

Z) Anordnung einer neuen Vermessung.

Ist die Charte voll von Unrichtigkeitenbefun-

den oder verloren worden, oder befindetdieselbesich

in einem so zerfetztenZustande, daß sie fernerhin

nicht mehr mit Sicherheit gebraucht werden kann,

oder genügt eine theilweiseNachhülfe des Geome-

ters nicht, so muß so früh als möglich zu einer

neuen Vermessung geschritten werden. Ja, es ist

nützlich, schonzwei Jahre vor dem Ende des Eon-

tracts mit der Revision anzufangen, wenn man un-

günstigeResultate zu vermuthenUrsachehat, damit zu

seinerZeit die neue Eintheilung nicht durchVermes-

sungs-Arbeiten aufgehalten werde möge. Dabei

wird angerathen, die altereCharte, wenn eine solche

vorhanden ist, nicht in den Händen des Ingenieurs

zu lassen, weil dieserbei tüchtigerund treuerPflicht-

ersüllung ihrer nicht bedarf; mit Punctiren, par-

tiellem Copiren und dergleichen Hülfsmitteln der

Gemächlichkeitund Unwissenheit aber vielfältiger

Mißbrauchgetriebenwird.



4) Besichtigung der Feldmark zum Zweck
des Regulirungs-Entwurfs.

Ist nun rücksichtlichder Charte und des Feld-
Registers alles in Ordnung, und die passendeJahres-
zeit erschienen,so verfügt sich der mit einer Regu-
lirung Beauftragte, in Begleitung des ökonomischen
Beamten, falls er ein Mitglied der administrativen
Ober-Behörde ist, widrigenfalls nur in Begleitung
des competentenForst-Ofsicianten,desIngenieurs, dem
diegeometrischenArbeitenübertragenwordensind,und
des bisherigenHof-Pachters oder desDorf-Schulzens,
denen die Richtungen am besten bekannt seyn müs-
sen, auf die Feldmark. Zum gemeinschaftlichen
Transport wählt man am zweckmäßigsteneinen mit
StrohsackenversehenenLeiterwagen, theils weil die
Haupt-Abschnitteder Bonits sichvon einer maßigen
Höhe herab am sicherstenbemerklichmachen, theils
weil so ein größerer Theil der Feldmark übersehen
werden kann, und die Charte sichbequemausbreiten
laßt, dann aber auch weil alle zugezogenePersonen
auf einem solchenFuhrwerkebeisammenPlatz sinden,
die Figuren, worauf man sich gerade befindet, ge-
nau beobachtenund sich gemeinschaftlichbesprechen
können. Da, wo es nothwendigerscheint,wird teil¬
weise eine Besichtigung zu Fuß aushelfen müssen,
wobei es angenehm seyn wird, einen Spaten zur
Hand zu haben.

Wir setzenvoraus, daß eö dem mit einerFeld-
Regulirung Beauftragten nicht an gehörigerKennt-
niß des Bodens fehle. Daher dürfen wir uns nur
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auf das Voraufgegangene beziehen und wiederholt

rathen, keine der in §. VII. berührten allgemeinen

Vorfragen bei dieserLocal-Besichtigungaußer Acht

zu lassen, im Uebrigenaber die ausgefprochenenAn-

sichtenüber die verschiedenenEmtheilungS-Artennach

den Verhältnissen der Gegend, wo die eine oder

andere derselbenin Anwendunggebrachtwerden soll,

zu berücksichtigen.
Je längere Zeit der Commifsarius der Besich-

tigung einer Feldmark widmen kann, desto weniger

Fehlgriffen wird er ausgesetztseyn, und um desto

zuversichtlicherwird er sich auf sich selbst verlassen

können. Leiderwird in der Regel den Geschäfts-

männern solcher Art wegen anderer Berufspflichten
viel zu wenig Zeit vergönnt. Die große Uebung

muß also aushelfen, und durch sie kommt der Came-

ralist wirklichzuletzt dahin, daß er, mit der Feld-

mark selber vor Augen, mit Charte und Register

zur Hand, mit den Verhältnissen des Hofes oder

Dorfes im Kopfe, und mit eben so guten Grund-

satzenals Erfahrungen ausgerüstet, einen hinreichend

leichtenund sichernUeberblickgewinnt, um nach der

Local-Jnspection bald mit sicheinig zu werden,was

hier zu thun sey. Bei den ersten Regulirungen ist

der Blick freilich befangener. Der Neuling sucht

noch ängstlichdie geometrischenFiguren der Charte

im Felde wieder und verfehlt oder verwechselt sie

wohl gar mitunter. Er wagt eö noch nicht mit

Sicherheit eine Bleilinie bei seinem Eintheilungs«

Entwürfe über die Charte wegzuziehen, denn selbst
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die Farbe einzelner Figuren, ein kleines Gehölz,

eine ungerade Grenze u. s. w. machenihn irre. Er

unterscheidetnoch nicht deutlichgenug, waö im All-

gemeinendie Feldmark werth, was mit ihr anzu-

fangen sey; und jeder Einwurf eines Dritten, jede

oft ganzlichgrundloseVorstellungeinzelnerEinsassen

machenihn mißtrauischgegenseinelange zuvor durch-

dachtenEntwürfe.Dieses alles gibt sichaber durch

Uebung, und die allgemeinenGrundsähe, die theils

in praxi anerkannt, theils von den administrativen

Ober-Behördenfestgestellt,theils durcheigenesNach-

denkengebildetworden sind, siedeln sich so fest im

Gedachtnissean, eine jede Charte wird gleich so

klar und anschaulich,das Bild jeder Feldmark ein

so vertrauter Gesichtspunct, daß ein Theil der vor-

zunehmendenArbeit nach solchenFortschrittengewis-

sermaßenmechanischgenannt werden kann, und be-

gründete Einwürfe vor den seichtenwie geläutertes

Erz vor den SchlackenHervorscheinen.

Bei der Local-Besichtigung wird der Beauf-

tragte wohlthun denjenigenPlatz auf dem Fuhr-

werkeeinzunehmen,welcherihm die unbeschrankteste

Aussicht gewahrt und dem Ingenieur gegenüberauf

einemSitze für sichallein seinenPosten anzuweisen,

damit dieser gleich Auskunft geben und Puncte,

welcheInteresse haben, auf derausgebreitetenCharte

schwachbezeichnenkönne. Das Notaten-Buch muß

zur Hand seyn, falls ein ausgezeichnetesGedachtniß

es nicht für den Augenblickwenigstensentbehrlich

macht. An Fragen über alles dasjenige, was die
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Feldwirthschaftangeht und bei derBesichtigungauf-
fällt, lasse der Commiffarius cs nicht fehlen. Er
sprecheLob und Tadel, Ansichtenund Erfahrungen
freimüthig auS. Geheimnissesollen dort nicht ver-
handelt werden, und die wechselseitigeAustauschung
der Ideen erwecktneue Begriffe und gegenseitiges
Zutrauen. Nie aber werde dieAufmerksamkeitvom
Geschäfte ab und auf fremdartigeGegenständege-
lenkt; wenigstenskümmeresichderBeauftragte nicht
um dergleichenDiscurfe seinerGefährten und präge
seiner Phantasie desto lebhafter jeden Umstand, jede
kleine Eigenthümlichkeitder Feldmark ein, deren
Bebauer von ihm ihr Heil erwarten, und Hinsicht-
lich deren tüchtiger Regulirung die Grundherrschaft
ihm Vertrauen geschenkthat. Diese Winke können
pedantischerscheinen.Sie sind aber aus dem prakti-
schen Leben gegriffen und verdienen gewiß nicht
ganz unbeachtetzu bleiben.

5) Collegialisches Benehmen de? Reguli-
rungs-Beauftragten mit dem compe--

tenten Forst-Officianten.

Bei den mehrestenFeld-Regulirungen kommen
Gegenständevor, welcheden Forst interessiren, und
mitunter hängt die ganze Gestaltung des Einthei-
lungs - Plans von der Entscheidung darüber ab.
Darum muß der competenteOberforstmeisteroder
Oberförsterstets bei der Local-BesichtigungHinzuge-
zogen werden, um sein Gutachten quoad forestalia
abzugeben. Es taugt nicht, wenn der Regulirungs-
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Beauftragte dessenZuziehung umgeht: denn gerech-
tes Mißtrauen, Rügen der Ober-Behörde und stö-
rende Veränderungen des entworfenen Plans sind
die gewöhnlichenFolgen davon. Die Prüfung,
welchegemeinschaftlichvorgenommenwerden soll, be-
trifft vorzüglichdiejenigenTheile der Feldmark, wo
das Holz zur Vermehrung des Ackersoderder Wie-
sen abgeräumt werden muß, und diejenigen, welche

ihrer Lage und Beschaffenheitnach am zweckmäßig-
sten dem Forste einzuverleibensind; dann mitunter
auchBestimmungenüber die Dienst-Ländereienirgend
eines Forst-Ofsiciantendieses Districts, und Grenz-
Regulirungen mit der Waldung, Holz-Kabeln der
HauSwirthe, Feuerungs-Deputate u. s. w. Leider,
sieht man häufig, daß beide Behörden sich bei sol-
chenBerathungen als feindlicheParteien entgegen-
treten und einseitig nur für ihr speciellesRessort
wirken wollen, statt daß daö Bewußtseyn sie besee¬
len und vereinigensollte, daß das Interesse dersel-

ben Grundherrschaft hier wahrzunehmen sei), der

weder damit gedient seyn kann, zum Nachtheiledes
Ackerbaus zinsenloseWaldflächen zu besitzen,noch
damit, wenn das notwendige Bau- undFeurungs-
Material von denNachbaren angekauftwerdenmuß.
Eine solcheEinseitigkeit muß durchaus vermieden
werden. In früherer Zeit sind große Sünden der
Art, namentlichauch in Mecklenburg,begangenwor-
den. Die anlockendenRemunerations-Gelder für
Tannen-Besamungenhaben manchesUnheil gestiftet,

und die Districts-Oberförsterglaubten damals über-



Haupt, daß eine Feld-Regulinmg, von der dem
Forste nicht ein Theil zufiele, gar nicht stattfinden
könne. Daraus sind denn oft höchst unpassende
Reservate entstanden, die den neuen Einteilungen

um so mehr hinderlichwerden, als oft die Baume
jetzt gerade im bestenWüchse stehen, oder welche,
wegen der Menge der Reservate, gegenwartig noch
unbesamt daliegen. Auch die Regulirungs-Beam-

ten zeichnetensich mitunter durch Eigensinn aus,
und, als eine traurige Erinnerung daran, erblicken
wir mitunter Acker-Einschnitteund Enclaven, die

langst der angrenzendenWaldung hatten zugetheilt
werden sollen. In neuerer Zeit, wo die Forst-
wirchschaftin Mecklenburgeinen so rühmlichenAuf-
schwungnahm, daß dieser großen Fortschritte hier
mit Ehren gedacht werden muß, fanden richtige
Ideen willigen Eingang. Man fing allmalig an,
den bessernBoden dem Ackerbau nur sehr spärlich
zu entziehen, durch Abräumungen ihm da, wo es
vortheilhaft und ausführbar erschien, eine Aufhülfe
zu gönnen, sehr bedeutendeSandslachen mit Tannen
zu besamen und vorzüglichsolchenHolzarten Auf-
merkfamkeitzu widmen, welche am schnellstenhau-
bar werden. Indessen gibt es noch immer hier und
da Befangene, welcherespectivealleFelder oder alle
Wälder zur Ruhe bringen möchtenund darüber in
ewigem Streite leben. Der Anfänger im Reguli-
rungsfache, welcher sieht, daß einzelne ökonomische
Beamte sicheinem unbilligenEifer solcherArt über-
lassen, oder daß Forst-Officianten nicht zu bedeuten



sind, — der Eine, weil er die ihm untergebenen
HauSwirthe, e6 koste was e6 wolle, begünstigen
will; der Andre, weil er nicht begreifenkann, daß
Menschenwohlgrößerer Opfer werth sey als der
schöneEichen-Kamp, den er schonso viele Jahre
grünen sah, und der neue Wirkungkreis, den er
seiner Thätigkeit zuwendenmöchte, — finde eben
in dieser Verkehrtheit einen Sporn zum ruhigen
Geschäftsblick. Er hüte sichvor unbilligen Präten-
sionen, allein er bestehefest auf hinlänglich gerecht-
fertigten Forderungen. Er suche seinem Forestal-
Begleiter Interesse für die Regulirung selbst einzu-
impfen, weisedessenRath nicht unfreundlichzurück
und feßesichmit ihm in ein freundschaftlichescollegia-
lifcheöVernehmen. Er sucheFreude an der Forst-
Cultur zu gewinnen wie an derjenigen der Aecker
und Wiesen, suche bei Differenzen Auswege auf,
werde nie leidenschaftlichund überlassedie Entschei-
dung über Gegenstände, wo eine Vereinbarung un-
möglich wurde, getrost der Ober- Behörde. So
wird er demjenigen, der ihn bevollmächtigte,am
bestendienen.

6) Entwurf des Regulirungs-Plans und
Vernehmung der Interessenten.

Ist die Besichtigung der Feldmark beendigt,
wegen der Forestal-Gegenständedas Behusige be-
schlössen,und das Project der Regulirung in seinen
Hauptzügen überlegt worden, so bezeichneman die
letzterenvorläufigmit Bleifeder auf der alteren, oder.
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wo diesefehlt, auf der Brouillon-Charte und mache
nunmehr die Interessenten so bald als möglichmit
demjenigen,was sierespectivebetrifft, kurz, aber faß-

lichbekannt. Auf begründeteEinwendungenundWün-

scheist billige Rücksichtzu nehmen; albernes Vor-
bringen muß dagegensofort ernstlichabgewiesenwer-

den, und die nöthigenBedeutungen sind dabei nicht

zu sparen. Um sichdie Sache zu erleichtern, thut

der Regulirungs-Beauftragte wohl, die beifalligen
Erklärungen, wenn er einen Protocollisten in seiner
Begleitung hat, ungesäumt, widrigenfallsaber doch
baldigst durch das competenteAmt registrirenzu las-
sen und die verständigstenHauöwirthe auf seine
Seite zu ziehen. Bei Hos-Regulirungen bedarf es

* natürlich solcherVorkehrungen nicht. Dabei wird
höchstensauf einige unschädlichedesideria des ab¬
ziehendenPächters, wenn er wieder als Licitant auf-
zutreten geneigt und ein der Conservationwürdiger
Mann ist, Rücksichtgenommen. Da die HauS-
wirthe, Büdner und kleinen Competentenin den
Dörfern aber wankelmüthig und unter sich höchst
neidischsind, oft sichunter einander aufwiegelnund
durch ihre fortdauernden Beschwerden, womit sie
alle nur anzugehendeBehörden belästigen, dem Com-
missarius unendlicheSchreibereienverursachen, ohne
daß auf Bedeutung zu rechnenwäre, fo kann man
nichtgenug eilenselbigezu vinculiren. Billige kleine
Nachhülfen können noch immer freiwillig gewährt
werden. Dasselbe ist auch bei den Schulmeistern
besonders anzurathen, wenn es gleich in Mecklen-

«



bürg noch der Zustimmung des competentenSu-
perintendentenwegen der Schul-Competenzenbedarf,
und bei allen alteren Büdnern ist dieses Verfahren
unentbehrlich, wenn man nicht die übertriebensten
Pratenflonen rücksichtlichder Abfindungihres bishe-
rigenAntheils an der Gemein-Weidegewartigenwill.

Kann eine Feld-Regulirung nicht ohne Per-
Mutationen mit derGeistlichkeitoder mit angrenzen-
den ritterlichenGutsbesitzernvollführt werden, so ge-
schiehtdieses auf commiffarischemWege, wenn die
administrativeOber-Behörde solchegut heißt. Die
oberbischöflicheGenehmigungist bei Austauschungen
und Ausgleichungen, welche geistlicheGrundstücke
und Berechtigungenbetreffen,absolutes Erforderniß,
daher nie zu umgehenund am dienlichstenvonSei-
ten der Kirchen-Commissarien selbst einzuholen.
Austauschungenmit Domanial- Pachtern, derenEon-
tracte noch fortdauern, sind nur dann sofort einzu-
leiten, wenn diese dieSaiten nicht zu hochspannen.
Kann das kompetenteAmt nicht billig mit ihnen
fertig werden, so setzeman solchebis zu seinerZeit
aus und stipulire solcherhalbdas Nöthige in der
neuen Pacht-Versicherung.

Sind nun alle die Regulirung betreffendeGe-
genstande sorgfältig untersucht, besprochen,und fest¬
gestellt worden; dann kann der Beauftragte seine
sammtlichenActen und Papiere nebst der bereits
markirten Brouiilon-Charte und dem Feld-Register
zur Hand nehmenund zur schriftlichenAusarbeitung
des Regulirungs-Plans schreiten.
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Letzterermuß in logischerOrdnung gründlich
entworfen, aber bündig und klar, der Ober-Be-
Hördeberichtlichunter Anschluß aller interesstrenden
Acten, Protocolle, Communicate, Charten und Re-
gister vorgelegt werden. Eine gewisseäußere Sau-
berkeit ist allenthalben, also auch hier empfehlungs-
Werth. Sie thut, wennsieauch keineHauptsacheist,
dochdeminnern und äußernAuge wohl. Am zweck-
mäßigstenwird der Regulirungs-Plan in zweiHaupt-
Abschnitte, nämlich einen allgemeinenund einen be-
sondern abzutheilen seyn. In dem erstem werden
die genaue Beschreibung der Feldmark, der bishe¬
rigen Wirtschaft, die^Aufzählungder vorhandenen
Interessenten, Bemerkungen über die Beschaffenheit
der Gebäude, Schilderung der Grenzen, Darstel-
lungen der Notwendigkeit etwa erforderlicherPer¬
mutationen, Notizen über den Wohlstand der Ein-
fassen, die allgemeine Entwickelungdes Projects u.

s. w. Platz finden; in dem zweitenAbschnittedage-
gen wird der speeielleEintheilungs-Plan mit den
nöthigen Unter-Abtheilungen, mit genauer Bemer-
kung der auf die Charte getragenen Linien und der
Figuren, so wie mit richtigerBerechnung der dis-
peniblen und verwendetenQuadrat - Ruthen - Zahl
folgen können; worauf sodann NachträglicheErörte-
rungen und die Rechtfertigung diefes Plans den
Schluß machen werden. Das Weitere über die
Vollführung des committirten Geschäfts gehört für
den Begleitungs-Bericht, worin jede Weitschichtig-
keit ^vermiedenwerden muß. Das Erachten des



competcntcnForst-Beamten über die sein Ressort
betreffendenGegenständeist demBerichte anzulegen,
falls er diesen nicht mit unterzeichnethaben sollte.
Sollten Differenzenvorgefallenseyn, wird ein jeder
der Opponenten seine Gründe mittelst besonderen
Berichts ruhig vortragen können.

7) Anordnung der genehmigten neuen
Eintheilung. Instruktion des Inge¬

nieurs. Bewachung desselben.

Hat der Regulirungs-Plan volleGenehmigung
gefundenund stehtkeineerheblicheProtestationmehrim
Wege, so kann nun zur Ausführung des erster» ge-
schrittenwerden. Der Ingenieur erhalt eine genaue
Instruction und beginnt, sobald die Witterung es
zulaßt, sofort die geometrischenArbeiten.

Ist eine neue Vermessungvorausgegangen,so
wird, zumal wenn der Ingenieur nicht schon als
besonderszuverlässigbekannt seyn sollte, eine Prü-
sung derselbennichtüberflüssigseyn. Man lassezu-
vörderst bei Dorfs-Feldmarken die Hofstellennach¬
messen, falls die ältere Charte vorsichtig zurückge-
nommen worden ist. Findet der revidirende Land¬
messerin dieserHinsichtvölligeRichtigkeit, so kann
man in der Regel annehmen, daß diese überall
stattfindet, weil jene Arbeit der schwersteund müh-
samsteTheil der ganzen Vermessungwar. Bei der
Revision einer alten Charte kann eine solcheProbe
natürlich leichtertrügen, weil man nicht weiß, ob
der Verfertiger sichdurchCopien geholfenhat, wel¬
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ches sichindessenhäufig schon durch die nachgeblie-
benen Nadelsticheverrath.

Sind die Brouillon-Charte und das Feld-
Register abgeliefert, der Regulirungs-Plan aber ent¬
worfen und genehmigtworden, so kann die Einthei-
hing instructionsmaßig beginnen. Der Ingenieur
muß angewiesenwerden, sichdabei mit dem Hof-
Pachter oder den Hauswirthen wohl in Verdeutli-
chungen, aber in keinerleiArt von Unterhandlungen
und wa6 dahin gehört einzulassen,sondernsichkstets
auf die ihm gewordeneInstruction zu berufen, wel-
cher er strenge Befolgung schuldig ist. Dagegen
muß derselbe auf jeden bemerkenswerthenUmstand,
der ihm bei seinem EintheilungS-Geschäfteauffällt,
sofort aufmerksammachen, damit nöthigenfalls ein-
zelne kleineAbänderungennochmöglichbleiben.Grö¬
ßere sind, wie schon ausgesprochenworden, iinmer
kostspieligund selten gedeihlich. Für seine Gehül-
fen ist der Ingenieur verantwortlich und hat daher
deren Arbeiten oft zu revidiren. Durchaus aber,
und zwar bei Strafe der Suspension, muß derselbe
angehalten werden sich keinerleiAbänderung zu er-
lauben, zu welcherder die Regulirung leitendeBe-
auftragte, dieser möge nun seyn wer er wolle, nicht
seine unbedingteZustimmung gegebenhat. Unzah¬
ligen Unordnungen und Unannehmlichkeitenwird
durch dieseMaßregel vorgebeugtwerden.

Hat endlichder Ingenieur, welcherimmer von
acht zu acht Tagen über die Fortschritte der Ein-
theilungs-Arbeiten berichtenmuß, die Vollendung



derselbenangezeigt, kann bei Dorfs-Feldmarken die
Vertheilung derLandereiennachVorschrift oderdurch
das Loosbeginnen, je nachdem die Verhaltnisse es
rathsam machen, und die Ueberweisungaus dem
Felde vor sich gehen. Zweckmäßig bleibt indessen
allemal ein förmliches, diesenAct beschreibendesund
in Gegenwart aller Interessenten aufzunehmendes
Protocoll, da Vorsicht nicht genug bei diesenGe-
schastenzu empfehlenist, und jedeVernachlässigung
derselbensichnicht selten durch ungleichgrößereBe-
lasiigungenbestraft. Auch bei Höfen kann die neue
Verpachtung nunmehr ihren gewiesenenGang fort-
gehen. Daß die kleinerenParticipienten der Hof-
Feldmark aber vor der Erlöschungdes alten Pacht-
Contracts nicht in ihre neuenVerhältnisseübergehen
können, bedars wohl keiner weiterenErörterung.

8) tteber die Bonitirung der Landereien,
mit besonderer Berücksichtigung Mecklen-
burgS und der großherzoglich Mecklenburg-

Schwerinschen Domainsn.

Wir kommengegenwärtigauf einen sehr wich-
tigen Gegenstand für Hofpächter, Hauswirthe und
alle diejenigen,welchebei einerFeld-Regulirung in-
teressiren, weil die Veranschlagung der Pachtsum-
men darauf beruht. Ist nämlich die Eintheilung
einer Feldmark, und was dieserzunächstfolgt, voll-
führt worden,somuß, wenn dieJahreszeit es erlaubt,
zur Schätzung der Güte der zu verpachtendenlän-

4(5



dereien geschrittenwerden. Der RegulirungS-Be-

auftragte kann für die Richtigkeit der Bonitirung

nicht mehr thun, als solcheMänner, denen er voll-

kommeneSachknnde zutrauen darf, zu Taranten

auszuwählen, wenn es nicht schon von der Ober-

behörde geschehenseyn sollte, diese mit vorschrifts-

mäßiger, genauer Instruction zu versehen und sie

in Eid und Pflicht zu nehmen. Wer es aber weiß,

wie sehr Jahreszeit und Witterung auf das Ansehn,

des Ackers und der Wiesen einwirken, wie leicht

selbst der redlichste,erfahrensteLandwirthbeiSchaz-

zung einer großen, ihm bisher unbekannt gewesenen

Feldmark von sehr abweichendemBoden getäuscht

werden, ja, wie selbst das Auge, derwahrnehmende

Sinn, optischirre geführtwerdenkann; wer erkennt,

daß die Zeiten der sicherstenAcker- und Wiesen-

Schätzung nicht zusammentreffen, und daß allge-

meine, überall gültige Grundsätze so sehr mißlich

sind: •—•dem wird das Schwierige dieses Geschäfts

nicht entgehen, wenn die Instruction auch mit der

größten Sorgsamkeit ausgearbeitet seyn sollte, und

wenn gleichder LandmesserdieTaxanten, mit Charte

und Feld-Register in der Hand, von einer Figur
zur andern führt.

Die Instruction, welcheden Boniteurs in den
großherzoglichMecklenburg- SchwerinschenDomai-

nen ertheilt wird, ist dieselbe, welchebei der all-
gemeinenAbschätzungder ritterschaftlichenGüter, die

der grundgesetzlicheLandes- und Erb-Vergleich vom

18. April 1755 verordnet, in Anwendunggebracht
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wurde. Man lese darüber die §§. 6 bis 44 inclu¬
sive nebst deren Beilagen nach. Diese Instruction
wurde von der hohen großherzoglichenKammer vor-
züglich aus dem Grunde angenommen, weil der
Husenstand der Domainen nur auf solche Art all-
malig auf ahnliche Weise, wie derjenige der Rit-
terschaft, auögemittelt und über die Streitfrage ent¬
schieden werden kann: wer hinsichtlich des proviso-
risch festgestelltenHufenstandes des Domanii verleht
worden sey? da das Steuer-System den Kataster
zur Grundlage wählte.

Für Ausländer, welche den Landes-Vergleich
nicht zur Hand haben, wird bemerkt: daß die
Ruthe nach Mecklenburgischem oder LübeckerMaße
acht Ellen oder sechszehnFuß, und der Fuß zwölf
Zoll enthält; daß bei der Bonitirung nach Quadrat-
Ruthen geschätzt wird; daß der richtige Rostocker
Scheffel normirt; daß von diesenScheffeln 600 bo-
nitirte Scheffel Einsall auf eine katastrirte Hufe
gehen; und daß endlich ein bonitirtes Fuder Heu,
welches nur zu acht Centnern angenommen wird,
gleich zwei bonitirten Scheffeln in Ansatz kommt.

Hinsichtlich der Classification der Bonits, welche
uns hier vorzüglich iuteressirt, wird Nachfolgendes
bemerkt.

Nach der dem Landes-Vergleiche angehängten
Instruction, welche, wie schon erwähnt worden, den
Boniteurs in den großherzoglichen Domainen zur
Norm dient, werden sechs Acker-Claffen, vier Wie-
sen-Claffen und sechs Weide-Classen angenommen.

16 *
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A. Acker - Classen.
-

Zur ersten Classe soll der beste Weizen-

Acker gerechnet werden, und sind dabei nicht mehr

oder weniger als 75 Quadrat-Ruthen auf einen

Rostocker Scheffel zum Anschlage zu bringen.

Zur zweiten Classe gehört derjenige Acker,

wo Gerste und Erbsen wachsen können, van 75 bis

90 Quadrat- Ruthen.

In der dritten Classe steht der Acker, wel-

cher zwar dem vorausgegangenen nicht gleichkommt,

wo indessen noch die Gerste gedeiht. Diese Classe

erstreckt sich von 90 bis 110 Quadrat-Ruthen.

Jn^die vierte Classe ist derjenige Acker zu

setzen, auf dem Roggen und weißer Hafer produdrt

werden können. Er soll,von 110 bis zu 150 Qua¬

drat-Ruthen auf einen
'Scheffel geschaht werden.

Zur fünften Classe soll.derjenigeAcker ge¬

rechnet werden, welcher ums vierte Jahr Roggen

und bunten Hafer tragen kann. Von diesem sind

150 bis 200 Quadrat-Ruthen auf einen Scheffel

zu taxireu. z
In die sechste Classe ist endlich derjenige

Acker zu bringen, welcher nur alle sechs, bis sieben

Jahre aufgenommen und mit Roggen und rauhem

Hafer besäet werden kann, und hier soll die Schaz-

zung von 200 bis 250, auch .w^yhl,.gewissenhaftem,

hauSwirthlichem Ermessen nach, bis 300 Quadrat-

Riu/Hen gehen.
Sind nun gleich einzelne Mangel dieser Classi-



stcation nicht zu verkennen, und scheinengleichbeson¬

ders die Mittel-Classen noch einiger Abtheilungen

zu bedürfen, weil sie zu stark in die Quadrat -Ru-

then-Zahl hineingehen und bei Veranschlagungen im

Gelde daher den Pachter solcher Landereien sehr vor

demjenigen in Vortheil setzen, welcher nur Ländereien

der beiden oberen Classen inne hat, so konnte bei

dieser Instruction doch auf Produetionen der künst-

lichen Cultur keine Rücksicht genommen werden.

Die Aecker sollten nach der natürlichen Güte des

Erdreichs geschaht und danach ein Hufenstand aus-

gemietete werden. Diese Tendenz ist nicht zu

vergessen! Wird auch kein Sachkundiger die bei

den verschiedenen Classen angenommene respective

Quadrat - Ruthen - Zahl zur wirklichen Aussaat ei-

neS Rostocker Scheffels erforderlich halten, so wird

ihm doch einleuchten, daß ein entgegengesetztesVer-

fahren zur höchsten Willkür geführt haben würde

und aus sehr vielen nahe liegenden Gründen weder

möglich war, noch bei Bestimmungen dieser Art je-

mals möglich werden wird. Es braucht nur daran

erin.nert zu werden, daß sehr ausgezeichnete Land-

wirthe in ihren Meinungen über die zur Aussaat

erforderliche Quadrat - Ruthen -Zahl häufig bedeutend

von einander abweichen, und daß wirklich auch die

Oertlichkeit und Erfahrung einzig und allein darüber

entscheiden können, welche Procedur hier oder dort

vorzuziehen sei).
Damit aber der Grundherr bei Verpachtungen
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nicht durch diese Schahungsweise benachtheiligt wer-
de, wird die Veranschlagung des Scheffels in baa-
rem Gelde immer verhaltnißmaßig höher gestellt
werden dürfen, wie sonst geschehenwürde, wodurch
die Ordnung vollkommen wieder hergestellt werden
wird. Dieses ist von der hohen großherzoglichen
Kammer in ihren Tax- und Veranschlagung-Prin-
cipien beobachtet worden; und ist, wie doch voraus-
gesetzt werden muß, die Bonitirung richtig gewesen,
wird der Anschlag gewiß immer mit derjenigen
Summe übereinstimmen, welche so lange, bis jede
Hoffnung zu einer vorteilhaften Umwandlung der
Conjuncturen für den Landmann aufgegeben werden
muß, im Allgemeinen als ein sehr zutreffenderMaß-
stab deffen, was man mindestens zu fordern berech-
tigt ist, angenommen werden kann. Dadurch erscheint
jene Instruction sehr empfehlungswerth; und ehe
man etwas erwiesen Besseres hat, möchte eine Ab-
weichung von der mitgetheilten Classification, wenig-
stens für Mecklenburg und die dortigen Verhältnisse,
kaum anzurathen seyn.

E. Wiesen - Classen.

Hinsichtlich der Wiesen - Gründe schreibt die
Instruction des LandeS-VergleichSden Taranten vor,
von dem besten Grunde, mit 100 Quadrat-Ruthen
auf ein Fuder von acht Centnern, den Anfang zu ma-
chen, und so, dem Befinden nach, bis zu höchstens
300 Quadrat-Ruthen fortzufahren.
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Hier werden vier Classen angenommen:

die erste C lasse von 100 Q.-Ruth. auf das Fuder;

die zweite — — 101 bis 150 Q.-Ruthen;

die dritte — — 151 — 200 — — und

die vierte -— — 201 — 300 •— —

C. Weide- Classen.

Bei Classificirung der Weide sotten die Taxan-

ten die bewachsenen und unbewachsenen Oerter un-

terscheiden. Ist die Weide von Brink- und anderm

guten Grunde, so sott die Bonitirung von lOO Äua-

drat-Ruthen auf den Scheffel ihren Anfang nehmen

und, je nachdem die Weide gut, mittelmaßig oder

schlechtist, auch mehr oder weniger in Rusch und

Busch liegt, bis ZOO Quadrat-Ruthen auf und

ab, fortfahren. Jedoch sotten auch bei schlechten

Mooren, großen Heiden und starken Dickungen, die

jedoch noch einigen Abnutz zur Weide geben können,

dem Ermessen nach, 300 bis 500 Quadrat-Ruthen

auf einen Scheffel gerechnet werden.

Die Taxanten nehmen dem gemäß sechsWeide-

Classen an und zwar
die erste Classe von 100 Q.-Ruth. pr.Schst.;

die zweite — — 101 bis 120 Q.-Ruth.;

die dritte — — 121 — 150 — —

die vierte —• — 151 •— 210 —• —

die fünfte — •— 211 — 300 — -—und

die sechste — — 301 — 500 — —
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Auch bei der Classification der Wiesen und
Weideil ist es klar, daß nur eine gewisseNorm zur
Feststellung des Hufenstandes bei der Bonitirung an-
genommen werden sollte; weshalb den Taxanten
doppelte Vorsicht obliegt, die Veranschlagung aber
stets darauf Rücksicht nehmen muß.

Garten sollen, nach der Vorschrift deS Landes-
Vergleichs, wie Acker abgeschaht werden.

Nach den obigen Grundsätzen wird nun in
Mecklenburg bonitirt, die ClassificationS-Tabelle nach
den Resultaten des BonitirungS-ProtocollS angefer-
tigt, der Hufenstand auSgemittelt, und auf dieser
Basis der Anschlag begründet.

Daher ist die Bonitirung ein sehr verantwort--
liches Geschäft, und eö ist nicht genug zu empfehlen,
darauf zn halten, daß vorzüglich sachkundige und
gewissenhafte Männer damit beauftragt werden mö-
gen. Da wo die Verhältnisse nicht eine Schürzen-
Taxe, mithin eine doppelte Anzahl von Kunstver-
ständigen nothwendig machen, müssen deren allemal
drei feyn, von deren Angaben bei jedem einzelnen
Ansätze der Durchschnitt neben den Taxen notirt
wird. Einen einzigen Lanbwirth zu committiren ist
sehr mißlich, wenn man seiner Einsicht und Recht-
schaffenheit auch vollkommen vertrauen darf, und er-
scheint selbst als provisorischeMaßregel m mehr als
einer Hinsicht verwerflich.

Für denjenigen, welcher sich dem Regulirungs-
wesen widmen will, wird es von Nutzen scyn, die
Boniteurs auf ihrer Wanderung zu begleiten, weil



die Untersuchung des Erdreichs und die oft fehl-
schroffenAbweichungender Güte desselbenden, Un-
geübten allmälig denjenigen Ueberblickverschaffen,
um beurtheilenzu können, zu welchemErtrage eine
Feldmark wohl fähig sty. Er lernt bei dieser Ge-
legenheitden Werth einer tüchtigen Ackerwirthschaft
erkennenund wird mit mancherim praktischenLeben
anwendbarenErfahrung' zuHause kehren. Verstan-
dige Taxanten werden kein geheimnißvollesAnsehen
annehmen, wenn ein junger Mann sich belehrenzu
lassenwünscht, sonderngern ihre Gründe undKennt-
nissemittheilen. Wer sichaber schämtzu fragen, der
wird nichtweiterkommen,und verdienteöauchnicht.

Der Regulirungs-Beauftragte hat vorzüglich
darauf zu achten, daß dieBonitirung zur passenden
Jahreszeit und bei guter Witterung vorgenommen
werde. Da wo der vorzüglichsteSchah einer Feld-
mark im Ackersteckt,ist daher der Herbst, da aber

wo besondersWiesen und Weiden vorherrschen,ist
das Ende desFrühjahrs zurBonitirung auszuwählen.

Ist gleich das eigennützigeHinschleppendieses
Geschäftsvon Seiten deö Boniteurs schonder da-
durch vermehrten unnöthigen Kosten wegen zu ver-
meiden, so wird £te Eilfertigkeit es dochnicht min-
der feyn, da oft dieNachtheilederselbennochgrößer
sind. Die ZuverlässigkeitderTaxantenmuß scharfbeob-
achtetwerden.VoraufgehendeBehandlungeninBausch
und Bogen und das Präjudiz der Suspension wer-
den einigenSchutz gegen beideUntugendengewähren.

Das Verfahren bei der Einführung der Boni-

/
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teurs ist folgendes. Der Delegirte des großherzog-
lichenKammer-Collegii, oder der damit beauftragte
Beamte, verfügtsich,in Begleitung einesActuarii, der
wahrend der ganzen Bonitirung das Protocoll führt,
nach dem Domanial-Hofe oder Dorfe, wo er die
dahin befchiedenendrei Oekonomenund den zugezo-
genen Ingenieur vorfinden wird. Nach der Einlei-
tnng des ProtocollS überreicht und verdeutlichter
ihnen die schon wiederholt erwähnte AbfchäHungö-
Instruction, läßt von ihnen, nach voraufgegangener
kurzer Verwarnung vor dem Meineide, eine eidliche
Versicherung schriftlichvollziehen, und weiset den
Landmesseran, die Taxanten mit Charte und Feld-
Register in der Hand überall zu begleiten. Das
Geschäft der Letzterenbeginnt nun, und täglich
nimmt der ActuariuS die von den Boniteurs selber
kurz notirten Taxen zu Protocoll, wobei die Schef-
fel- und Fuder-Zahl refp. bei Aeckern,Weiden und
Wiesen sofort eingetragenwird. Nach Beendigung
der Bonitirung wird demCommisfariusAnzeigege-
macht, und das Protocoll nach dessen Verlesung
und Genehmigungvon ihm geschlossen.

y) Veranschlagung derLändereienin Gr und-
läge des Bonitirungs-ProtocollS, liebst
einigen Notizen über die Grundsätze der

hohen großherzoglichen Kammer.
Wenn eine Feldmark vermessen, regulirungs-

mäßig eingetheilt, den verschiedenenInteressenten
angewiesen, bonitirt, die ClassificationS-Tabelleent¬
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warfen, und die Bescheinigungüber den Hufenstand
von den Taxanten ausgestelltworden ist, dann kann
zur Veranschlagunggeschrittenwerden.

Ewig haltbare Grundsatze über diesen Gegen-
stand aufstellen zu wollen, wird, wenn von einem
fortdauerndenAnschlags-Preise deö bonitirtenSchef-
fels die Rede ist, wohl ein vergeblichesBemühen
bleiben; es möchtedenn der Scheffelpreiszym ewi-
gen Nachtheileder Grundherrschaftgereichen,mithin
so niedrig bestimmtseyn, daß selbst eine anhaltend
trübeAera des Kornhandels darauf nicht einzuwirken
vermag, guteZeiten aber eben durch jenenMaßstab
ohnegroßeAnstrengungensofort für denHofpachterund
Hüfner in goldeneverwandeltwerden, während der
GrundherrvondenletzternauchnichtdengeringstenVor-
theilziehendarf. Sind dagegendieAnfchlags-Preifezu
hochund nur fürglücklicheConjuncturenberechnet,dann
wird es zuletztunmöglichwerdensieaufrechtzuerhalten.
Die Mittelstraße zu halten, ist ungemeinschwierig;
sie wird zuletztdochkeineMittelstraße mehr bleiben,
denn so wie es Revolutionenunter den Völkern und
in der Natur gibt, so gibt es deren auch in den
Handels-Verhaltnissen, und diesen bleiben die Ge-
treibe-Preise ewig unterworfen. Daher kann es
wohl bestehendeModisications-Grundsätzeder Pacht-
Anschlägegeben, aber keine fortdauernd haltbaren
PreiS-Anfätze, welche beiden Contrahenten das Bil-

lige zusagen, und daher werdenselbstdie vorzüglich-
sten Taxen von Zeit zu Zeit einerRevisionbedürsen.

Die Veranschlagungs-Principienfür die groß¬
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herzoglichMecklenburg-SchwerinschenDomainen sind
im Lande selber bekannt. Wer die darüber ange-
fertigteTabelle osficiellbedarf, wird solchesehr leicht
aus der Kammer-Registratur auf behufigenAntrag,
erhalten können. An einer sehr umsichtigenAusar-
beitung hat es bei dem Entwürfe nicht gefehlt. Ob
eine anhaltend trübe, vielleichtauf längere Dauer
umgewandelteConjunctur mit der Zeit Modificatio-
nen nothwendig machen wird, steht dahin. AuS
mancherleiGründen fühlt sichindessender Verfasser
dieser Abhandlung weder zu einer öffentlichenBe-
kanntmachungdurchdenDruck, nochzueinerBeurthei-
lung derselbenberufen. Die Veranschlagungder Lände-
veienzur Anwendungbei VerpachtungenvonHof- und
Dorfs-Feldmarken ist überhaupt ein Gegenstandvon
solcherReichhaltigkeit und Bedeutung, daß er ei-
nes eigenenWerks darüber vollkommenwürdig ist.

Lage, Verhältnisse, natürliche Beschaffenheit
des Bodens, WirthschaftS-Methode und Absah eines
jeden Staats werden die darüber aufzustellenden
Grundsätzebilden müssen. Dem Regulirungs-Com-
missair wird die Feststellung der Letzterenwohl mir
in wenigen Fällen überlassenwerden; vielmehr hat
derselbe nach allgemeinenGrundsätzen zu verfahren
und diesen gemäß die Berechnung der Pacht-An-
schlägeals völlig mechanischeArbeit anzufertigen.

Nach denPrincipien der hohen großherzoglichen
Kammer zu Schwerin, finden bei der Veranschla-
gung des Ackers, der Dorfs-Feldmarken, wenig-
stcnS drei Columnenstatt, denen der Preis-Ansatz



des bonitirten und claffificirtcnScheffels unterwor¬

fen wird, je nachdemüberflüssige,mittelmäßigeoder

geringfügigeHeuwerbung vorhanden ist. Man hat

indessenFeldmarkenvon vorzüglicherGüte des Bo¬

dens, wo reichlich Klee producirt werden kann,

selbstbei mangelndemHeu, bei der Veranschlagung

in die ersteColumne übergehenlassen. Im Uebrigen

kommt, der Schlagordnung gemäß, ein Theil des

Ganzen jeder Acker- Classe als Brache zum sehr

niedrigenAnsatz,weildie alte mecklenburgischeWirth-
schasts-Methode, und die Contracte bis aus kleine

und unbedingte Zugeständnissereine Brache vor-
schreiben. Von den Anschlagssummender Dorfs-

Felder kommt ein bestimmterRabatt von mehreren

od.erweniger»Procenten in Abzug, je nachdemdie

Hausleute in drei oder vier Feldern, oder mit Au«-

ßen-Weide und in Coii'.m,unionwirthschaften,oder

denAckergemeinschaftlichin Schlagordnung benutzen,

odertheilweisedurchKoppelngetrennt, theilweisedurch
Ackn-Schläge vereinigt, oder in rein separjrten

Hufen wirthschaften. Für die Letztenwird der Ra-

batt nach der bonitirten Scheffelzahlermäßigt, und

zwar dergestalt, daß die. kleinstenHüfner vorzüglich

dabei gewinnen. . v
Erbzinsleute und .Büdner werden immer:nach

der ersten Columne veranschlagt, welchesauch bei

den Höfen geschieht. .Erbpachtern wird indessen
wohl ein Rabatt von 15 ^Procent für die zu über-
nehmende Unterhaltung der Gebäude zugestände».
Hauswirthen, welchesichdie herrschaftlicheHofwehre
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mit denJnventarien-Saaten züeigengemachthaben,
widerfahrt nach einer gewissenNorm ein Gleiches.

Diese Mittheilungen werden nicht ohne Jnter-
össe seyn, da sie allgemeine Grundsätze betreffen.
Die Taxe selbstgehört nicht hieher. Dem osficiell
Berechtigten wird sienichtentstehen, wenn er darum
ansucht.

10) Sorgfaltige Aussicht der Grabe-
Arbeiten.

Die durch eine jede neue Regulirung veran-
laßten Grabe - Arbeiten, vorzüglich aber die Ab-
zugö- Gräben, verdienen die größeste Aufmerk-
samkeit desjenigen, der die Ausführung eines
Eintheilungs-Plans in der Nahe leitet. Wieviel
von einer gehörigenEntwässerung abhängt, braucht
nicht erörtert zu werden; es liegt klar am Tage.
Wie manche Feldmark würde doppeltenWerth ge-
Winnen, wenn eine vollkommeneEntwässerungzu er-
reichen wäre. Oft treten Hindernisseder Natur,
öfter Berechtigungendritter Personen, fremdesIn-
teresse,verwickelteGrenzverhältnisseu. s. w. feindlich
entgegen. Häußg aber ist die Entwässerung auch
sehr leicht ohne langwierige Processe zu erreichen,
und daß Möglichstedafür zu thun, ist allenthalben
anzurathen; daher auf eine richtige jeitung des
Haupt-Abzugsgrabens vor allem andern zu sehen.
Da wo die Feldmark ein ausgezeichnetes,sanftes
Gefälle hat, ist letzterekeinenSchwierigkeitenunter-
worfen, zumal wenn es an freier Vorfluth nicht
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fehlt; da aber, wo schon die Gestaltung der Erd-
flache, daS von angrenzendenFeldern herbeiströmende
Wasser, Strom-Verhältnisse u. f. w. nachtheilig
einwirken, ist große Behutsamkeit erforderlich.

Aber auch die übrigen Grabe-Arbeiten an We-
gen, um Schlage, Hufen und Koppeln verdienen
Beachtung; denn abgesehenvon den Vorzügen einer
regelmäßigen Anlage, ist jeder Graben mehr oder
minder der Entwässerung gewidmet. Die Haus-
wirthe sind dazu mit ihren Leutennach Kräften her-

anzuziehen, wenn sie auch nicht jedes Mal unmit-
telbar bei der vorzunehmenden Arbeit interessiren.
Sie müssendurch tüchtigeund erfahreneGrabemeister
unterrichtet werden und die genauesten Vorschriften
über die Anlage der Graben, über ihre Länge,
Breite und Tiefe, über den Wurf des Kegels, über
die Art des Abstechens, über die schnurgeradeFort-
leitung u. s. w. erhalten, denn der Bauer ist un-
verständig und zu Unregelmäßigkeiten, deren Hebel-
stand ihm sehr gemüthlicherscheint, geneigt. Fleiß
und Cultur werden durch solcheHebung kräftig be¬
lebt werden. Ein eifriger ökonomischerBeamter
muß sich daher oft auf eine neuregulirte Feldmark
verfügen und die Grabe-Arbeiten revidiren, Lobund
Tadel spenden und nicht nur diejenigen Gräben,
welchemehrentheils aus Kosten der Herrschaft gezo-
gen werden, z. B. Haupt - Abzugs-, Wege- und
Grenz-Gräben, sondern auch die Grabe-Arbeiten
ans denHufen und Koppeln scharf controlliren. Der
Ingenieur muß ebenfalls instruirt werden, darüber
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fortwährend zu wachenund es an den behusigenEr-
mahn/mgen und Belehrungen nicht fehlen zu lassen,
nöthigenfallSaber faule und unbedeutsameHauswirthe
zu denunciren.

Eben so ist die Bepflanzung der sogenannten
Kegel mit Heckenunter Aufsicht zu nehmen und be-
sonders auf ein gehöriges Nachpflanzen an Stellen,
wo die Pflänzlinge nicht fortgekommen oder ein
Theil der versetzten Sträuche ausgegangen ist, zu
halten, da der Abnutz von gut gezogenenund or-
dentlich erhaltenen Hecken dem Landmanne einen so
angenehmenErtrag gewährt. Die Wahl der Pflänz-
linge muß möglichstdem Boden zusagen.

11) Nothwendigkeit der Bestimmung ei-
ner Entschädigung derjenigen H aus wir-
the, welche bei einer reinen Hufen-Sepa-
ration den ausgebauten Acker zugewiesen

erhalten haben, mit Dünger.

Da es unmöglich ist, alle Hüfner, welcherein
separirt werden, gleichmaßig zu dotiren, so ist es
sehr empfehlungswerth, strenge anzuordnen, daß die-
jenigen Hauswirthe, welche nur oder doch größten-
theils fetten Acker entgegennehmen, denjenigen, wel-
che nur oder doch größtenteils abgetragenen Acker
empfangen, eine passende, genau zu bestimmende
Fuderzahl ihres Düngers in den ersten zwei oder
drei Iahren nach und nach abgeben müssen, da
diese Natural-Entschädigung nicht nur die billigste,
sondern auch die einzige ausreichende ist. Nicht

*



ohne Schwierigkeiten wird der Bauer zu der Her-
gäbe eines Theilö seines Düngers, den er schlau
genug im letzten Jahre vor dem Ende des Dorf-
Contracts zurückzuhaltenweiß, vermocht werdenkön-
nen; allein, mit Ernst oder gar durch selbst veran-
laßten Zwang dazu genöthigt, wird er endlich die
Entschädigung verschmerzen und die Gerechtigkeit
derselben erkennen, statt daß da, wo solcheMaß-
regeln nicht getroffen werden, derjsnige Hauöwirth,
welchernur magern Ackererhalten hat, in langer Zeit
noch nicht wird zu Athem kommenkönnen und mit-
unter gar zu Grunde geht. Eine kleine Remission
an der Pacht für einige der Anfangöjahre wird nie
genügen und nur dazu dienen, den durchZutheilung
des fetten Ackers schon ohnehin sehr bevorzügten
Hüfner noch mehr zu begünstigen, wie zufallig die
Lage seines Gehöfts veranlaßte; allemal ein sehr
parteiischesVerfahren!

12) Entwurf der Spezial - Bedingungen
zum neuen Contra ct. Fürsorge des

Domanial-Amtö.

Nachdem auch die Anschlage angefertigt wor-
den sind, bedarf es nur noch der Spezial-Bedin-
gungen zum neuen Eontracte, bei deren Entwürfe
natürlich diegrößte Sorgsamkeit angewandt und alle
Verhaltnisse umsichtigberücksichtigtwerden müssen.

Die Hauptgeschäfte sind nun vollendet, und
das competenteDomanial-Amt wird nur noch dar-

17



auf zu achten haben, daß die Hauswirthe regel-

mäßig in die ihnen vorgeschriebeneSchlagordnung

und Saatenfolge übergehen, es an Modden und

Mergeln nach guter Anweisung, falls brauchbarer

Mergel auf der Feldmark vorhanden ist, nicht feh-

len lassen und überhaupt auf die Cultur des Ackers

und der Wiesen die nöthige Mühe verwenden,

ihren Viehstapel aber und die Anspannung den übri¬

gen Verhaltnissen anpassen; auch der Veredlung der

Pferde- und Schafzucht, so wie der Anpflanzung

feiner Obstbäume und der Bienenzucht die nöthige

Aufmerksamkeit widmen, wozu alle contractliche

Vorschriften ohne nähere Aufsicht nichts helfen.

Hoffeldmarken machen sehr viel weniger Um-

stände. Ist dort alles bis zu den Spezial-Bedin-

gungen vorgeschritten, so wird der Contracts-Entwurf

bald ausgefertigt und mit der neuen Verpachtung

in herkömmlicherOrdnung verfahren werden können.

XII IL Schluß W 0 r t.

Die Zukunft wird, wahrend das Schicksal des

Hofpächters zum Theil in seinen eignen Händen

liegt, durch die verbesserteWirtschaft, den erhöh¬

ten Getreide-Bau, das gute Fortkommen der Haus-

wirthe und Büdner, durch die gleichzeitigvermehrte

' »



Einnahme des Grundherrn über den Werth einer
Dorfs-Regulirung entscheiden. Saubere Feldchar-
ten, Schönheit der Figuren, und was demAuge zu-
sagt, sind angenehmeNeben-Sachen; sie begründen
aber keine Wohlfahrt! Der Erfolg ist der untrüg¬
lichsteRichter einer Feld-Regulirung, und vor die-
fem muß jede voreilige Kritik verstummen.

I





Zweiter Abschnitt.

Zur

Prüfung erfahrenerCameralisten
in

Mecklenburg.



Motto: Wähntest du etwa,

Ich solltedas Lebenhassen,

In Wüsten fliehen,

Weil nickt alle

Blüthenträume reiften?

Prometheus von Göthe.



Betrachtungen
über den gegenwartigenZustand der Mecklen-

burgischen Bauer - Wirtschaften, über die

Ursachendesselben, und über die leichtesten

und zweckmäßigstenMittel, in den Großher-

zoglichenDomaineneinenachhaltigeVer¬

besserungherbeizuführen.
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^ehr häufig hört man in Mecklenburg, nament-
lich auch in Betreff der GroßherzoglichenDomanial-
Dorfschaften,die Klage ertönen: „der Bauer wirth-
schafte noch immer sehr schlechtund sei)durch die
neuern großen Fortschritte der Oekonomieund In-
dustrie auf den Rittergütern und Pacht-Höfen ringS
um ihn her überall nicht, oder dochnur sehr wenig
ermuntertworden. Der alte Schlendrian gehörenoch
ganz bei ihm zu Hause und daher komme es, daß
er selbstin gesegnetenIahren, wo das Korn hoch
im Preise siehe, nichts zu erübrigen, und in min-
der günstigenZeiten die sehr maßige Pacht kaum
zur Halste zu bezahlen vermöge. Dieser Ausfall
müsse wegen der sehr großen Anzahl von Haus-
wirthen in den Domainen doppelt nachtheiligauf
die Haupt - Cassen der GroßherzoglichenKammer
und ReluitiouS-Commifsloneinwirken,und dieQuelle
jenes Uebelstandesmöge nun seyn welche sie wolle,
so sei)es an der Zeit, kräftige Maßregeln dagegen

zu ergreifen."



Ein fo lauter Vorwurf, welcher ziemlichalt-,
gemein den Bauer - Wirthschaften gemacht wird,
verdient allerdings, und zumal in einem Agricultur-
Staate, Beachtung, und es wird daher nicht ohne
Interesse seyn, denselbeneiner Prüfung zu würdi-
gen und dem Erfolge nach eine Ansicht über die
zweckmäßigsteAbhülfe eines solchenZustandeö aus-
zusprechen.'

Der Verfasser, welcherwahrend sechzehnIah-
ren nicht nur die Gelegenheit hatte sich mit einer
sehr großen Anzahl von Bauerwirthfchaftenin allen
Richtungen Mecklenburgsbekannt zu machen, son-
dem dessen Beruf ihn auch ernstlichdazu antrieb,
bekennt unumwunden, daß er den Tadel, welcher
ohne Ausnahme erschallt, für übertrieben halt; al-
lein er stimmt dem mildern Urtheile darin völlig
bei, daß ein großer Theil der Domanial - Haus-
wirthe nochweit zurück, ein andrer Theil aber noch
nicht dahin gekommensey, wohin ein thatiger und
industriöserHüfner gelangen könne. Er glaubt aber
zugleich, daß die bäuerlichenVerhältnisse in Meck-
lenburg ihrer Natur nach nicht wenig dazu bcitra-
gen, einen höheren Aufschwungzu unterdrücken.

Wir wollen, um dieseAnsichtzu rechtfertigen,
jene Menschen-Classe zuvörderst in ihrem persönli-
chen, moralischenZustande, demnächstaber in ihrer
Stellung als Landwirthe und Hufen - Pächter be-
trachten.

Der rohe Mensch ist dein gebildetengar nicht
gleichzu stellen. Ihn treiben nicht die aufgeregten



Kräfte der Seele, Nachdenken, Ehrgeiz, Pflicht-

gefühl, Begeisterung u. s. w. zur Betriebsamkeit

an; ihn erwecktnur der Hunger, dieser böseFeind,

oderhöchstensdie plumpeHabsuchtaus demSchlum-

mer der Unthatigkeit. Ist das physischeBedürfniß
befriedigt, wird er eben kein andres fühlen. Es

ist nicht zu bezweifeln,daß man kaum einen Tage-

löhner würde habhaft werden können, wenn Men-

schen der Art nur das Nothdürfcigstezur Erhal-

tung des Lebens umsonst gereicht würde. Wer

hatte nicht aufLandfahrtenschonein oder das andre
Mal die mit Dung :c. einen Wagen beladenden
Knechtelächelndund verwunderungövollangeschaut?
Der kräftige Körperbau, die baumstarken Arme
stehenmit der langsamen, dem Anscheinenach fast
widerspenstigenBewegung in völligemWiderspruch.
Nur des Schreibers furchtbare Nähe bringt auf

den Höfen mehr Lebenin diefen Kampf der Ge-
mächlichkeitmit der Notwendigkeit. So aber ist

der rohe Mensch allenthalben. Sehen wir nicht

eben da, wo die Natur am dankbarstenist, sie am
wenigstenbenuht? Bieten nicht gerade die schönsten
Theile des civilisirtenEuropas die auffallendstenBe-
weife dafür dar? Wer erinnertesichnicht der Laz-
zaroni's im südlichenItalien, dieserTausende,wel-

che gleich den Thieren unter freiem Himmel leben

und lieber mit Lumpen bedecktdurch}Betteln ihr
Lebenfristen, als arbeiten, weil ihnen jenes ver-
stattet und bei den geringenPreisen der nothdürs-

tigstenNahrung möglichwird? Rührt sichwohl der
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gemeineSpanier, solange die kümmerlichsteSpeise
ihm nicht fehlt, wenn er sich nur, in zerrissenen
Mantel gehüllt, mit seiner papiernen Cigarre im
Munde, unter dem Schatten der duftenden Stau-
den seinesVaterlandes lagern kann? Und dochtreibt
die glühendeSonne das Blut in den Adern der eben
genannten beidenVölker rascherwiein denjenigendes
Nordlanders. So ist es denn wohl auch nicht zu
leugnen, daß in dem Wesen des geringen Mannes
im nördlichen Deutschland jene Vorliebe für ein
dolce far niente allenthalben bemerklichwird und daß
die Natur der alten Bärenhäuter in dieserHin-
fichtwenigstensnochkeineswegsersticktwordenist, viel-
mehr aus unseremBauerstande noch überall hervor-
leuchtet. Ihn treibt also größtentheils nur das
harte Gefetz der Roth, die mathematischeGewiß-
heit, daß er hungern oder arbeiten müsse, zum
Letzternan, und so erblickenwir denselbenfreilich
in einem rohen, aber doch in keinem verbildeten
Zustande; nicht gebessert, aber doch schon ausge-
schüttelt. Dieser Instinct, der Verräther der mehr
oder minder vorherrschendenAnimalität im Men-
schen,belebt den Hüsner auf gleicheWeife wie den
Dienstjungen, die Magd, den Knecht und den Ta-
gelöhner; daher finden wir, daß diemehrestenHauS-
wirthe, sobald sie sich bei einer nieder» Pacht oder
bei hohen Korn - Preisen behaglich und sorgenlos
fühlen, ihre Dienstboten vermehren und selbst die
Hände in den Schooß legen. Eine reicheErnte
macht ihnen des Gewinns halber Freude; eine fol-
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che aber durch schwereCultur-Anstrengungenzu cr-

ringen, scheint ihnen viel zu umständlich. Mag

immerhin ein Einzelner sichhier oder dort vor dem

großen Haufen auszeichnen;kann auch nicht bestrit-

ten werden, daß selbst im Gebildeten sich oft ein

solchesBequemlichkeit-Gefühl als Ueberbleibselje-

ner goldnenVorzeit, worin die Mythe Milch und

Honig fließen laßt, rühre; so wird dochderjenige,

welchermit dem Bauerstande genau bekannt gewor-

den ist, zugebenmüssen, daß in der obigen Schil-

dcrung, wenn die Farben gleich grell sind, doch

nichts übertriebensey.
Ein solcherroher Mensch nun, der, von des

Vaters schlechterWirtschaft umgeben, aufwachst

und die nächsteLandstadtals das HöchsteallerHerr-

lichkeitbetrachtet,genoß bis zu seiner ConfirMation,

bisher nur während des Winters und in manchen

Dörfern auch dann noch oft durch Schnee und

grundloseWege abgehalten,den notdürftigsten Un¬

terricht den es geben kann; denn erst in neuerer

Zeit sind kräftige Vorkehrungen zur Verbesserung

desselbengetroffenworden. Er ist mithin ohne alle

aufgeklärteBegriffe. Um so mehr muß man dieses

bedauern, da der geringe Mann in Mecklenburg

keineswegsdumm genannt werdenkann; er ist nur

unwissend. Die untergeordnetenSeelenkräfte beson-

ders leuchten nicht selten mächtig aus ihm hervor,

und seine Schlauheit ist unverkennbar. Ja, wir

hören oft ein sehr gesundes Urtheil aus seinem

Munde und vermögendiesesmit dem übrigenThun



und Treiben des Mannes nicht zusammenzureimen.
Dieses ist aber keineFrucht seinesNachdenkens,son-
dern nur eine unwillkürlicheEntladung des natür¬
lichen Verstandes.

AuchdieLeibeigenschast,wenn sie gleichin Meck-
lenburg, zumal in den Domainen, keineswegsdrük-
kend und mit der in einigen andern Ländern nie-
malS zn vergleichenwar, hat nachtheilig auf die
Bauer-Wirtschaften eingewirkt. Namentlich aber
haben die sogenanntenHofdiensteletztereentschieden
von allenFortschrittenmachtig zurückgehalten.Beide
Hindernisse, das erstere vor einigen Jahren ganz-
lich, das andre schonfrüher fast durchgehendSauf-
gehoben, sind verschwunden. Die vortheilhaften
Folgen der Aufhebung des Hofdiensteswurden phy-
sisch eben so sehr als moralisch bemerklich. Das
Lastige der Leibeigenschafthörte damit schon mehr
als zur Hälfte auf, und daher mag es kommen,
daß deren völlige von der mecklenburgisch.nRitter-
schaft mit Uneigennützigkeit,ja mit freudiger Be-
geisterung bewilligte Unterdrückung, wogegen nur
einige wenige Gutsbesitzer protestirten, fast ohne
wohlthätige Spuren vorübergegangenist. Vielmehr
hört man nur die begründeten Klagen der Guts-
Herren über aufgeopferteVortheile und vermehrte
Nachtheile ihrer Stellung zu den Einfassen; unserer
unvorgreistichenMeinung nach eine natürliche Folge
des Umstandes, daß man nicht die Regulirung der
künftigen bäuerlichenVerhältnisse vorausgehenließ,
worüber man sich,gegenwärtigschonlange, mit der



Landes-Regierung zn vereinigen vergeblich bemüht

ist. Was hilft mich Freiheit der Personen ohne
Freiheit des Besitzes?! —

Nur in dein freien Eigenthums»Rechte liegt,
im Vereine mit einem wohl regulirten Schulwesen,
der wahre Hebel zur Verbesserungder Bauer-Wirth-
schasten. Aufklärung, bürgerlicheFreiheit und Thä-
tigkeit gehen Hand in Hand; sie sind unerschöps-
licheQuellen des Segens; und wir glauben nicht
von phantastischenIdeen benebelt zu seyn, wenn
wir geradezuihre Beförderung für die einzigeRa-
dicalcur der jetzigenIndolenz des mecklenburgischen
Bauerstandes erklaren. Daher soll rücksichtlichder
Domainen wenigstens diesem Gegenstande eine ei-
gene Abhandlung gewidmet werden. Da aber die
Ausführung allerdings finanziell manchenBedenken
unterworfen ist, wird es nicht uninteressant seyn,
in den vorliegendenBetrachtungenzu erwägen: was
unter den bestehendenUmstandenschonfür dieVer-
bessming der Bauer-Wirtschaften in den Herrschaft-
lichenDörfern geschehenkönne. Darum wollenwir
alle Verhältnisseeines Hüfners, als Repräsentanten
seiner Classe, der erstendes Bauerstandes und der
gewichtigsten,schildern.

Der mecklenburgischeHauSwirth in den Do-
manial-Dörfern ist nunmehroeinvon der Leibeigen-
schaft entbundenerColonus mit feststehendenErb¬
folge-Rechtenfür seineeheleiblicheDescendenZ, in-
sofernnicht er oder diese ihre hauswirthlichenPflich-
ten und die gegendieHerrschasteingegangenenVer-



Kindlichkeitenvernachlässigenund dadurch die söge-
nannte Abmeierung verschulden. Die Größe der
Bauerhufen oder des Communion-Antheils laßt sich
im Allgemeinenzu 50 bis höchstens300 bonitirten
Scheffeln angeben. Zum Neubau verfallener Ge-
Hösts-Gebäude wird ihm, außer den rohen Mate-
rialien, ein geringesBaugeld nach allgemeinerNorm
bewilligt; zu den Reparaturen erhält er nur die er-
stern; für das Dachstrohwird nichts vergütet. Nach
abgelaufenenPachtjahren ist seineHufe der freiesten
Feld-Regulirung unterworfen, und den sammtlichen
Hauswirthen des Dorfs wird sodann, unter solida-
rischer Verpflichtung für die richtige und prompte
Pachtzahlung, ein förmlicherCammer-Contract auf
mehrentheilszweiRoulancen wiederum ertheilt. Die
Pensionssummewird nach voraufgegangenerBoniti-
rung, in Folge der neuen Acker-Eintheilung,ebenso
wie bei den Domanial-Höfen geschieht, jedochin
Folge der für zutreffenderachtetenColumne, veran-
schlagt, und ein verhältnißmäßigerRabatt princip-
mäßig in Abzug gebracht, welches in der AbHand-
lung über das RegulirungSwefennäher berührt wor-
den ist, worauf wir hier verweisenmüssen. Ob-
gleich nun in der Regel die Pacht durch die neue
Feld- Einteilung eines noch nicht in neuerer Art
regulirt gewesenenDorfs und durch die veränderten
Anschlags-Grundsätzegesteigertwird, somöchtedoch
wohl, mit Berücksichtigungdes Rabatts, behauptet
werdenkönnen,daß selbstbei den jetzigenConjunccu-
ren die dergestalt berechnetePensionssumme eines
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Hüfners, der gut wirthfchaftet, nicht zu hoch sey,
wenn die Bonitirung zutreffendwar. Da letztere
sichnur auf den vorhandenenZustand der Ländereien
erstreckensoll, wird, wenn die Cultur vorschreitet,
immerGewinn dabei seyn. Sollte aber eineStrecke
Landes, welchebisher nur noch als Weide benutzt
wurde, zu Ackerbestimmt, in die neue Einteilung
als solcher hineingezogenund schon als wirklicher
Ackerveranschlagtworden seyn, so wird für dieje-
nigen Jahre, während welcherdie Cultur nochnicht
vollendetwerden kann, allemalnur dieWeide-Pacht
erlegt werden oder eine angemesseneRemission er-
folgen. Die eigentlichePension ist also billig. Da
aber der Hauswirth nicht nur diese, sondernauch
noch andere contractlicheNeben-Praestanda, die
jfichtganz unbedeutendsind, zu entrichtenhat, da
er entweder Hand - und Spanndienste in natura
leisten, mithin Anspannung und Knechte deshalb
vermehren, oder ein besonders für schlechteZeiten
scharfesAversions-Quantum außerdemzahlen muß,
so kann man im Allgemeinenwohl nicht sagen, daß
der Hüsner, dessenVerhaltnisse nie zu vergessen
sind, in einem neu regülirtenDorfe umsonstwohnt.
Der Eintritt in die veränderte Wirtschaft kostet
anch etwas, die Grabe-Arbeiten tragen vorzüglich
dazu bei, und derjenige welchernicht die Pacht-
summe allein vor Augen hat, wird gestehenmüssen,
daß, wie man zu sagen pflegt, dem Kaiser, bis
vielleichtauf wenigeFalle, sein volles Recht werde,
da dieHauöwirthe fast alle Reül-Lasten tragen müs-

18
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sen, welches von den Hofpachtern nicht geschieht.

Dagegen benutzt freilich der in Zeitpacht siehende

Hüfner die größtenteils herrschaftlicheHofwehre

und die Jnventarien-Saaten umsonst und erfreut

sich stets einer größeren Schonung und Hülfe in

der Noth.
Reich kann also der Hauswirth eines in neue

Pachtverhaltnisse getretenen Dorfs wohl nur unter

vorzüglichglücklichenUmständenwerden; alleinwenn

er tüchtig wirthschaftet, so muß er seine contract-

lichenVerbindlichkeitenerfüllen und in guten Zeiten

zu einem gewissenWohlstande gelangenkönnen. Ein

Mehreres ist vom Uebelund völlig unnöthig. Wenn

sich nun aber ergibt, daß das große Corps der
Hauswirthe in den Domainen, bis auf wenige Ge¬

genden, sofort in Rückständegeräth, sobald nur ein

Jahr erscheint, wo die ländlichen Producte im

Preise sinken; daß ferner mit jedem neuen Jahre

der Art, wenn die Ernte auch nochso ergiebig seyn

sollte, die Rückständesich häufen und gar nicht

mehr zu realisirensind; daß dieHüfner, welcheman

dochnicht alle abmeiern kann, noch obendreinfast
verarmen: —• dann kann freilichder Grund nur in
einer unpassendenWirthfchaft liegen.

Woher entsteht diefe vorzüglich?— Das ist

die große Frage. Es kann und wird von.keinem
Unterrichtetenbestritten werden, daß einige Dorf-

schaften sichin jedem Domanial-Amte auszeichnen;

daß eS sogar einzelne Hauswirthe gibt, die allen
Forderungen, welche man an den Bauerstand zu
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machenberechtigtist, entsprechen; daß in allen nen
und gut regulirten Dörfern die Feldwirthschast,mit
wenigen Ausnahmen, von derjenigen auf den noch
nicht regulirten Dorfs-Feldern schon merklich zu
unterscheidenist: allein im Allgemeinenhapert es
noch immer und die Resultate bewähren dieses.
Welches Hinderniß hält den großen Hausen frA'
Hauswirthe nun, trotz zweckmäßigerEintheilung d̂er
Dorss-Felder, trotz contractlicherVorschriften, trotz
der vielen guten Beispiele einer belohntenCultur-
Anstrengungrings um ihn her, so sehr zurück?—
Die Fesselnmüssenmächtigseyn; widrigenfallswür-
den die letztenzehn Jahre sie mit Bestimmtheitzer-
Krochenhaben.

Wir glauben diefe bedeutendeFrage dahin be-
antworten zu können: jene Fesselnsind seine jetzigen
Verhältnisse. Gelöst können sie;nie werden̂ hevor
der Bauer nicht Erbpächter wird oder freies Eigen-
thum erhält; gelüftet können sie indessen werden
durch eine verbesserteControle.

Der in Zeitpacht stehendeHauswirth, der ei-
nen schlechtenUnterrichtgenoß und dem alle aufge-
klärte Begriffe abgehen, der sich derjenigen Feld-
wirthschaft unterwerfen muß, die man ihm auch
ohne seine Zustimmung vorschreibt, und der eine
veränderte Eintheilung seiner ländereien oder eine
völligeUmwälzungseinerbisherigenVerhältnisse mit
dem jedesmaligenEnde deö Dorss-Contracts ge-
wärtigen muß, der überall keine sichereHypothek
und gar keinenCredit hat, der bei anhaltenden, ihn
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treffenden Unglücksfällendaher stets in der Furcht

leben muß, früher oder später vom Gehöfte entsetzt

zu werden, hat mehr oder minder doch immer ein

dunkles Gefühl seines beschränktenZustandes, wel-

ches auf seine Art zu wirtschaften einwirkt. Er
betrachtetsichmit einigemRechtenur als Nutznießer,

und zwar irrig als einen solchen, dessenSchicksal

einzig und allein in den Händen des Zufalls, des

Glücks liegt, welchesauch hohe Preise der ländli-

chen Producte bringt. Darum nahm der Bauer

dasjenige, waö der Himmel ihm in der blühendsten

Zeit des mecklenburgischenKornhandels, nämlich

während des nordamerikanischenBefreiungskrieges

und der französischenRevolutions-Periode, zuführte,
vergnüglichhin und vergrub den Mammon unter

seine Thürschwelle, oder ließ sich denselben von

schlauenBürgern in den kleinen Städten gegen ei-

nen nichtssagendenSchein und geringe Procente ab-
schwatzen,weil er nur diesen traute .und vorzüglich

jenenSchatz vor seinerObrigkeitverschweigenzu müs-

sen glaubte; das redendsteZeugniß, für wie abhän-

gig er sichhielt. That aber wohl ein einzigerHaus-

wirth nur das Geringstevon Bedeutung für diebessere
Cultur seiner Ländereien, für denAufschwungseiner
Wirthschast, für eine verbesserteEinrichtung seiner
Gebäude, für irgend eine Vervollkommnung, von

der Gewinn unzweifelhaftvorauszusehenwar, wenn

er in jener für den LandmannMecklenburgsglück-

lichenZeit nur irgend für die Zukunft hätte säen

mögen? Der Bauer hätte damals zu einer Wohl¬

9
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habenheitgelangenmüssen, welcheselbstdie Stürme
der Bonaparte'schenKriegszüge durch das nördliche
Deutschland und die späteren schlechtenConjunctu-
ren nicht hatten vertilgen können, denn seine Pacht
und Abgabenwaren gerade damals höchstunbedeu-
tend. Allein was hätte wohl damals, wo selbst
Verständige meinten, daß jene Lust ewig dauern
müsse, irgend kund gethan, daß der Hauöwirth sein
Gehöft mit der dazu gehörigenHufe als ein ihm

von der Krone bedingungsweiseanvertrautes Fidei-

commißbetrachte, welchesnoch seinen spätestenEn-
keln zu Nutzen kommensolle, für dessenVerbesse-

rung und Aufrechterhaltunger also in guten Zeiten
besondersrecht viel thun müsse, um seinerFamilie

ein solchesAsyl zu sichern? Keine Spur äußerte

sichdavon, als der rohe Wunsch, daß es so blei-

ben, daß es sich so fügen möge. Dieses Gefühl

allein will nicht viel sagen, wenn die That nicht

dazu kommt. Es ist jetzt eben so lebhaft wie in

der blühendstenZeit. Es ist dem Nutznießer der
geringfügigstenSache eigen. Wie ganz anders
würde der Hauöwirth gehandelt haben/ der in den,
glücklichen,unscheinbarenVerhaltnisselebte, welches

ihn nur vor dem unheilbringendenSchacher mit
Grundstücken,der damals getriebenwurde, und vor
der wilden Verschwendungzu bewahren vermögend
war, wenn er Erbpächter gewesenwäre? — Glück¬
licheZeiten, Uebersluß,Sorgenlosigkeit— wir kom¬
men aus unfern alten Saß zurück— sind freilich

im Allgemeinender Industrie nicht so günstig, als

I
' ,



wenn der Mensch genöthigt wird sich zu rühren;
nur die Intelligenz erscheintimmer geharnischtund
als Ueberwindermder Animalitat; allein die Gleich-
gültigkeit des Bauers gegen die Verbesserungseiner
Gehöftsstelle in einer Zeit, wo er vorzüglichUr-
fache hatte dankbar gegen sein Geschickzu feyn,
beweisetoffenbar, daß das fehlendeEigenthumsge-
fühl ihn verhärtete. Die Roth hat ihn gegenwär-
tig doch schon weiter gebracht, und wir finden auf
vielen neu regulirten Dorfs-Feldmarken schon eine
sehr tüchtigeAckerbestellung.Rationeller Landwirth
kann der gewöhnlicheBauer nie werden, weil er
keine Gelegenheit hat sichdie nothwendigenKennt-
nisse dazu zu erwerben; er kann nur Beispiele ge-
lungener Cultur und Production nachahmen. Würde
er aber auch wirklich hier und da durch besondere
Umständeder wunderbarstenGattung zum rationel-
len Landwirtheausgebildet und sollte nun als Co-
lonus in einem Domanial- Dorfe wirthfchaften, so
würden seine jetzigenVerhältnisse ihn doch zu sehr
einengen, wenn freilich seine Wirtschaftsweise von
derjenigenaller übrigen Hauswirthe sich sehr merk-
lich unterscheidenmüßte.

,Wir können von den in Zeitpacht stehenden
Domanial-Hüfnern also nur verlangen, daß sie re-
gel- und vorschriftsmäßig ihre Ländereienbestellen
und benutzen, daß sie ihre Gebäude und Hofwehre
gut erhalten, und daß sie ihren Viehstapel mit dem
Ackerbauin ein richtigesVerhaltniß bringen. Ver-
edlen sie daneben ihre Pferde-, Schaf- und Obst-
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zucht, so haben sie das Möglichsie geleistet, was

gegenwärtigzu erwarten steht. Dann wird es ohne

besonderegroße Unglücksfalle,die unter solchenUm-

standen Berücksichtigungverdienen, nicht an ordent-

licher Pachtzahlungjemals fehlen, wenn der Rech-

nungs-Beamte seineSchuldigkeit thut. Dann wird

die jetzigePreiS-Periode des Getreides dem Hauö-

wirthe nicht mehr so verzweiflungövollerscheinen,

da sie es doch eigentlichnur im Gegensah zu ganz

ungewöhnlichenConjuncturen der Vergangenheit ist,

und dann wird wahrlichKeiner die Abmeierungru-

hig abwarten, weil sein Rathgeber ihm sagt: „mit

dem ganzen Corps der Hüsner gehe das dochnicht

so leicht; die Haupt-Cajse werde schonGeduld ha-

ben müssen." Wenigstens würde er bald, und das

mit Recht, das Gegentheilerfahren.
Wessen bedarf derColonus aber, um wenigstens

zu der eben bezeichnetenStufe fortgeführt zu wer-

den, wohin er in seinenjetzigenVerhältnissen nur

gelangen kann? Eines gutenSchul-Unterrichts und

einersehrgeschärftenControlefeinerWirthfchaft. Wir

wollen indessenhier nur unsere Ansichtenüber die

letztereaussprechen.
Man wird vielleichteinwenden, einegenügende

Controle so vieler Bauer-Wirtschaften fey so leicht

nicht, und es bleibe überhaupt die Frage: ob der

Hanöwirth, mit dem der LandesherrdurchseineDo-

mainen- Kammer förmlich contrahire, gezwungen

werden könne sich einer fortdauerndenlästigen Re¬

vision seinerWirtschaft zu unterwerfen, wenn er
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seine Gebäude leidlich erhalte, seine Pacht noch»
dürftig zahle, die übrigenAbgaben herbeischaffeund
endlichweder Schlagordnung noch Saatenfolge ver-
letze, vielmehr den contractlichenObliegenheitennach-
komme? Würde aber auch wirklichjeneBedingung
seines etwanigenProtestes so gar häufig erfüllt, wie
sie es nicht wird, brächte nicht das ganze Verhält-
niß des Colonus zu feinem Grundherrn schonjene
Befugniß mit sich, gehörten nicht die Gebäude, die
Hofwehren, die Saaten dem Letzteren;Ursache ge-
nug, um sichdurch die bevollmächtigteBehörde nach
dem Seinigen umzusehen: so würde die genaue
jährliche oder öftere Revision der inneren und äuße-
ren Wirtschaft nur in der Pacht-Versicherungvor-
behalten werden können, womit denn dieserEinwand
beseitigt seyn würde.

Gewichtiger möchte der erste Einwurf seyn;
denn wer soll die Controle übernehmen? Wie oft
soll dieRevisionStatt finden? WelcheAufmunterun-
gen, welchePräjudize, welcheStrafen sollen dabei
eintreten? — Bei der jetzigen Einrichtung und
Verfassung der großherzoglichenAmts-Behörden ist
der ökonomischeBeamte gewöhnlichzugleichRech-
nungöführer oder auch Richter, mithin viel zu sehr
an den Schreibtischgefesselt, um sichdem umfang-
lichenGeschäfteeiner ununterbrochenenBereifung der
Gehöfte und Dorfs-Feldmarken widmen zu können.
Daß das AmtS-Perfonale hier und da stärker, als
nöchig ist, an Anzahl erscheint, liegt in besonderen
Umständen, welchevon der Vergangenheitausgehen
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und nach und nach gänzlichschwindenwerden. Auf
welcheWeise soll denn aber jetzt, da der ökonomi-
scheBeamte von so manchenandern Geschäftenzu
Hause gehalten wird, da die Ober-Behörde und
der Districts-Rath sichüberall damit en detail nicht
befassenkönnen, da das zufälligeHineinguckenin
dieses oder jenes Gehöft bei zufälligenGelegenheiten
nicht genügt, die fortdauerndeRevision allerBauer-
Wirtschaften des Amts geschehen, so daß Nutzen
davon zu erwarten ist? —

Der Plan dazu sey die Haupt-Aufgabe dieser
Abhandlung, zu dem wir aber nichtübergehenkonn-
ten, ohne das bereitsVorgetragene voraufzuschicken;
denn erst nachdemwir den jetzigenZustand des Do-
manial-Hauswirths, der Zeitpächterist, kennenge-
lernt und geschilderthaben, können wir erwägen,
wodurchdessenWirthschaft zur Vervollkommnungzu
führen seyn werde, und welcheArt derControleden
vorhandenenUmständennach möglich sey.

Ehe dazu geschrittenwird, ist es gewiß em-
psehlungswerth, eine strenge und unparteiischeMu-
sterung der sämmtlichenDorfs-Schulzen in jedem
Amte vorzunehmen,da ein solcherMann den größ-
ten Einfluß auf die Wirtschaftsweise seiner Mit-
hauswirthe hat, wie die Erfahrung hundertfältig
lehrt. Bei einer solchenMusterung wird sich erge-
ben, wie sehr eS im Allgemeinennoch an tüchtigen
Subjecten der Art fehlt. Der Grund liegt nicht
darin, daß die Beamten den Uebelstandnicht er-
kennten; sie werdenvielmehr selber nicht wenig da¬
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durch belästigt; die Ursache liegt vielmehr darin,
daß die Erblichkeit der Schulzenschastvom Vater
auf den Sohn, wenn letzterernicht ein erklärter
Taugenichts oder halb blödsinnigseyn sollte, aus
einer Art von falschem Billigkeitsgefühle fast her-
kömmlichgeworden ist, obgleicheine alte landes-
herrlicheVerordnung sich schonausdrücklichdagegen
erklärt und keineswegs wieder aufgehoben worden
ist. Der Beamte, welchernicht so verfährt, würde
freilich anfänglich für einen Barbaren verschrien
werden; allein das gibt sichnach und nach, und die
Dorfschaft wird zuletzt selbst daS Zweckmäßigedes
entgegengesetztenVerfahrens einsehen. Der tüchtigste
HauSwirth im Dorfe muß allemal Schulze werden
und auf halbjährigeKündigung stehen. Dieses geht
um so mehr an, da' man gegenwartignicht mehr
wie ehemals die Schulzen-Competenzmit den Lan-
dereien desjenigenHüfnerS, der diesemDienste vor-
steht, vereinigt, sondern stets separirt. Der Ehr-
geiz wird, wenn eine richtige Wahl und Unpartei-
lichkeitsichbestätigen, gewecktwerden, und die heil-
samen Folgen der vorgeschlagenenMusterung werden
sich bald zeigen, wenn eine höhere Verfügung der
Ober-Behörde den Beamten zu Hülfe kommt und
alle Dorfschaften des Domanii einen brauchbaren
Schulzen an ihrer Spitze sehen.

Ist dieseMaßregel durchgeführtworden, dann
wird die Controle schonleichterwerden, obgleichei-
nige Dörfer dergestalt mit schlechtenHauSwirthen
gesegnetsind, daß es schwerhalten möchte, einen
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cmpfehlungswerthenSchulzen herauszufinden. Es
wird aber schonnützen,dem Tüchtigstenunter ihnen
dieses Amt zu übertragen.

Abgleich nun die noch nicht regulirten Dorf-
schaftenebenfallsAufmerksamkeitverdienen, so wür-
denwir dieRevisionaller bereitsneuregulirtenDorfs-
Feldmarken doch voraufgehenlassen und überhaupt
folgendermaßensolchefür jetzt veranstalten.

Die Besichtigungwürde jahrlich einmal Statt
finden, und zwar das eine Jahr im Frühlinge, das
folgendeJahr im Herbste. Dieses würde nicht nur
dazu dienen den Hauswirth bei der Winter- und
Sommersaat und überhaupt bei seiner Ackerbestel-
lung zu den verschiedenenJahreszeiten beobachtenzu
können, sondern auch um seineinnere Wirthschast
und seine ganze landrvirthlicheThatigkeit, seine
Pferde-, Vieh- und Schafzucht u. f. w. kennen
zu lernen. Zugleich aber würde eine Erleichterung
für die RevisionS-Behörde daraus entstehen, indem
auf solcheWeise die eine Hälfte der Dorffchaften
im Frühjahre, die andere erst im Herbste an die
Reihe kommenwürde, mithin das Geschäft jedes
Mal einen kürzern Zeitaufwand erfordern würde,
als wenn es nur einmal und zu derselbenJahres-
zeit vorgenommenwerden sollte.

Der ökonomischeBeamte, welcherwährend die-
ser AmtS-Reisen möglichstvon allen andern Be-
russ - Geschäftendispensirt werden müßte und sich
auch einigermaßen danach einrichten könnte, muß
nothwendigan die Spitze der Revisions-Commisslon
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treten, denn eben er, der das herrschaftlicheInteresse
an Ort und Stelle zu bewachenauserkorenist und
über alles, was das ihm anvertraute Amt anbe-
trifft, jederzeit die genauesteAuskunft geben soll,
wird seine Local-Kenntnisse,seine Wirksamkeit, sein
Ansehen dadurch vermehren. Ihm würde derjenige
Cammer-Ingenieur adhibirt werden, dem die geo-
metrischenArbeiten bei der Feldeintheilung übertra-
gen gewesensind, und von dem bei dieser Gelegen-
heit in mehr als einer HinsichtAuskunft zu fordern
seyn dürfte. Zu diesen Beiden müßte die Ober-
Behörde auf Vorschlag des competentenDistricts-
Raths (denn der Beamte wird durch diesenAus«
weg, der Verhältnisse der Verwandtschaft und des
Umgangs wegen, mitunter mancher Verlegenheit
überhoben werden) einen besonders einsichtsvollen
Oekonomenaus der Umgegend und einen ausge-
zeichnettüchtigenHauSwirth aus einem benachbarten
Amte gesellen.

Es ist nicht unwichtig bei Untersuchungender
Art das Urtheil eines bewahrten praktischenLand-
wirthö zu hören. Er wird manchesUrtheil mildern
und manchesscharfen, mancheRechtfertigungrichtiger
würdigen können. Wer vermöchtedas Letztreaber
wohl mehr als ein aufgeklarter, thatiger HauSwirth,
der mit allenVerhaltnissen feines Gleichenfo genau
bekannt ist wie kein Andrer eö seyn kann, und der
von einzelnenVorurtheilen, wenn er solchebewahrt
haben sollte, durch vernünftige Auseinandersetzungen
zurückzubringenseyn wird? WelchenEindruck müßte
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es auf Bauern machen, die durch Unverstandund

Faulheit zurückgebliebensind, wenn sie sich selbst

von ihres Gleichen verdammen hören! Deshalb

scheintuns dieseZuziehung sehr wünschenswerthzu

seyn.
Der Oekonomund der Hauswirth, welchead-

hibirt werden, sind passend zu beeidigenund mit

einer Instruction zu versehen, damit sie von ihren
Befugnissen und Pflichten genau unterrichtet sind

und sich nicht mit mangelnderKenntniß des Um-
fangs derselbenentschuldigenkönnen.

Sind nun die ebengenanntenMitglieder der
Revisions- Commissionfür das betreffendeDoma-
mal-Amt eingeladenund versammelt, so würde der
ökonomischeBeamte selbige förmlichin Gegenwart

der sammtlichenDorfs-Schulzen, als Reprasentan-

ten ihrerCommune»,respective beeidigen,denCam¬

mer-Ingenieur aber auf seinenOffizial-Eid zurück-

führen, sie in ihrer Eigenschaft als Revisoren den

Vorgeladenenpräsentirenund ein Protocoll darüber

aufnehmen. Sodann könntedie Umfahrt beginnen,
« für die kein bestimmterZeitraum zu bestimmenist,

die aber nur durch völlig ungünstigeWitterung un-
terbrochenwerdenmuß.

Der Bauer ist bei solchenGelegenheitenim-
mer mit Bewirthungen bei der Hand. Er scheut

selbst oft eine gewisseseinemStande unangemessene

Splendiditat nicht, wenn er dadurch etwas zu er¬

reichen oder gute Laune bei Personen zu erregen

hofft, die ihm nützenoder auch entgegenseyn kön-
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neu. Je weniger er, seiner eigenen Natur gemäß,
den Erfolg bezweifelt, um so viel höhern Werth
setzter auf diesegastfreieBerührung. Alle unent-
Zeitliche Bewirthungen müssen daher, wenn der
Umständewegen nicht auch die bezahltenzu vermei-
den seynsollten, schonim voraus gänzlichabgelehnt,
und es muß strenge darauf gehalten werden, daß
überall keine Ausnahme Statt findet. Es werden
sich manchebessereMittel ausweisen, um die Haus-
leute davon zu überzeugen,daß man sie keineswegs
anfeinde, sondern vielmehr ihr eigenesBeste beab-
sichtige.

In mehr als einer Hinsicht wird es nothwen-
big, denjenigen Hüfner, dessen Wirthschaft eben
visitirt wird, ununterbrochen persönlich zuzuziehen
und ihn keine Heimlichkeitenblickenzu lassen. Er
muß stets über dasjenige, welchestadelhaft erscheint,
gehört werden. Wirtschaften die Hauswirthe auf
Acker-Schlägenin Communion, müssensie drei Re-
Präsentantenstellen, welcheRechenschaftgeben müs-
sen. Der Dorfs-Schulze muß allemal zugegenseyn.

Es ist eine sehr dienlicheEinrichtung, selbst
für rein separirte Dorfs-Feldmarken, nach vollen-
deter Eintheilung einige der ausgezeichnetstenHauS-
wirthe dem Schulzen zuzuordnen, um über die
pünctlicheAusführung der neuen Regulirung, des
Grabewerks, des regelmäßigenEintritts in die neue
Wirthschaft u. f. w. zu wachen. Diese müssenver-
psiichtetwerden, von jeder Unordnung, sobald ihre
Vorstellungennichts fruchtenwollen, sofortdemAmte



Anzeige zu machen. Sic erhalte«: eine genaue,
schriftlicheInstruction, smd verantwortlichund dürf-

ten bei einerRevisionvor allen andern Hauswirthen
Auskunft zu gebenhaben.

Man ist von der alten Sitte, die Saatenfolge

spezificirtvorzuschreiben,theils um den Pachter nicht

zu sehr einzuengen, theilö auch au6 einer Art von
Bequemlichkeitzurückgekommen;und dochmöchteje-

ne6 Verfahren, sobald nur eine tüchtige Controle

vorbehaltenund ausgeführt wird, für den Verpach-

ter, dem sein Grundstücklieb ist, zumal in einer

Zeit nichtunwichtigseyn, wo jede Art der Schwin-

delei und Projectensuchtan der Tagesordnung ist.

Die alte Wirtschaftsweise hat, selbst in deutschen

Staaten, wo man lange dabei beharrte, zum Theil

mit Recht, große Umwandlungenerlitten; allein die
Vorliebe für Neuerungen und rücksichtsloseGewinn-

sucht, eine Art von Verzweiflung über Englands
Handels-Tyranneiund die anhaltend niedrigenKorn-

preise nach theuern Jahren haben nicht selten zu
Extremengeführt, welchedemAckerdas Mark aus-

ziehen. Es wird freilichsehr viel mehr Stroh, mit-
hin auch sehr viel mehr Dung producirt, wie frü-
Herhingeschah;allein in Gegenden, wo hinreichende
Heuwerbung fehlt, wo der Viehstapel nimmermehr
in ein völlig richtigesVerhaltniß mit der Ackerfläche
zu bringen ist, wenn man lehtre nicht theilweiseim
Dreeschliegenlassenwill, wird ein solchesWüthen
doppeltgefahrvoll, die Aufsichteiner Schürfung um
so mehr bedürftig.



Vorzüglich muß der Bauer eine Saatenfolge-
Tabelle haben. Sie ist ihm seiner mangelndenEin-
ficht, seinesHangs zu Unordnungen, seinerverkehr-
ten Ideen wegenhöchstnothwendig. Man besichtige
nur ein DutzendDorfs-Feldmarken zu diesemZweck,
und man wird erstaunen. Ich übergehe hier die
Höfe. Unter der großen Anzahl von Domanial-
Pächtern sind viele besonnene,solideMänner, die ihr
Pachtstücklieb haben und es väterlich bewirthfchaf-

i ten; die auf neueMethodenerst nach reiflicherUeber-
legung eingehenund mit der Zeit fortschreiten, aber
Haupt-Vorschriften und Bedingungen nicht aus den
Augen setzen;allein es gibt auch deren, die nur von
Geldgierde oder von dem gewaltigenKeile der Noth
getrieben werden und alles Uebrigevergessen. Auch
für solche möchten Grenzen — Fesseln sollen es
nicht seyn — sehr ersprießlichseyn. — Dem in
Zeitpacht stehenden Colonus aber sind Maßregeln
der Art wahre Wohlthat, indem sie zugleichdem
Grundherrn Schutz gewähren; doch man prüfe die
vorzuschreibendeSaatenfolge an Ort und Stelle ge-
nau und lassescharfaufpassen,ob siegehörigbeobach-
tet wird.

Die Festhaltung der gegebenenSchlag - Ord-
nung hangt damit genau zusammen. Daß sie nicht
umgangen, die Lage und Größe der Schläge nicht
eintheilungswidrigverändert werden darf, versteht
sich von selbst. EigentlicheVerrückungender ein-
getheilttn Schlage des Ackers finden auch seltener
Statt; allein immer einen Schlag vor der Zeit auf¬

i



zunehmenund sicheine Saat mehr zu erlauben, wie
ihnen versiattet worden ist, gehört zu den gewöhn-
lichen Bauersünden, ja man kann wohl sagen zu
den eingefleischten. VerantwortlicheAufseher
aus der Mitte der Hauswirthe selber werden am
kräftigstendagegen wirken können, zumal wenn sie
wissen, daß die RevisionS- Commissionhinterdrein
kommenwird. Schon dieserNutzen ist der Aner-
kennungwürdig, und der Uebergangin eine verän-
bette Feldwirthschaftist der wahre Augenblick,von
dem aus solchenverjährten Verirrungen entgegenge¬
wirkt werden muß.

Unferm Bedünken nach muß die Commission
ihre Visitation mit der Feldwirthschaftbeginnenund
sodann sich nach der inneren Wirthschaft umsehen.
Wirken gleich beide wesentlichauf die Wohlfahrt
des Landmanns ein, ja hangen sie gleich mehren-
theils genau zusammen, so erstreckensich die con-
tractlichenVorschriften doch vorzüglichnur auf die
ersten und wir würden der letztemüberhaupt weni¬
ger gedenken, wenn hier nicht die Vermehrung der
Hilfsquellen und die Vergrößerung des Wohlstan-
des der Hauswirthe eben so sehr in Erwägung ge-
zogen werden sollten wie der Vortheil des Grund¬
herrn, welcher,unsererAnsichtnach, vonjenen unzer-
trennlichist. Mit einerfleißigenund ordnungsmäßigen
Feldwirthschaftallein kann der Landmannwohl höch-
stenö nur in sehr fruchtbarenund korntheuernIah-
ren gut fortkommen, und bei dem größten Theile
der regulirten Gehöfts-Bauern liegt der Grund

19
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ihrer jetzigentraurigen Lagegewiß noch mehr an der

Verfassung ihrer innernWirthschaft wie der äußern.

Obgleichnun das weiblicheGeschlechtauf dem

platten Lande, von dem hier ebenfalls die Rede

seyn muß, wohl eben im Allgemeinennicht untüch-

tiger in seiner Art genannt werden kann wie das

männliche des Bauerstandes; obgleich das erstere

bei der innernWirthschaft eine großeRolle zu über-

nehmen hat; obgleich daher besondere Umstände,

z. B. eine immer kränkelnde, oder eine unverstän-

dige, nachlässigeHausfrau, sehr nachteilig auf die¬

sen Theil der Wirthschaft einwirkenkönnen: so liegt

die Haupt-Ursache dieses UebelstandeSdochvorzüg-

lich darin, daß bessereEinrichtungen beiden Ge-

schlechter,,gleich unzugänglichsind, und der alte

Schlendrian ihnen zu fest anklebt. Hier liegt die

Schuld aber nicht ausschließlichan den Wirthen,

wie das bei derFeldwirthschaftderFall ist, und des-

halb beginne die Revision mit der letztern.

Um das Geschäft nicht zu sehr zu verweitläuf-

tigcn, wird es dienlichseyn, eine Tabelle zu ent-

werfen und deren Columnen mit der Beantwortung

der oben stehendenFragen für jedes Gehöft aus-

zufüllen. Zur Erleichterungder Schreiberei würden

dieseTabellen gedrucktwerden können. Gegenstande,

welcheeiner größeren Rechtfertigungbedürfen, oder

deren gewichtigeRüge diefe veranlaßt, müssenmit

Bezug auf die Tabelle und die Gehöfts-Nummer

des visitirtenDorfs im General-Protocolleder Com-

Missionnäher erörtert werden.
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Die notwendigen, zu beantwortendenFragen
der Tabelle würden, der Ansicht des Verfassers nach,
hinsichtlichder Feld-Besichtigung und einiger dabei
nützlichen, die Grundherrschaft ebenfalls interessirxu-
den Nachforschungen,folgende feyn, wenigstens sich
darauf beschränkenmüssen:

1) Ist die Schlagordnung beobachtetworden?
2) Ist die Saatenfolge vorschriftsmäßiggehalten

worden?

3) Inwieweit ist die Braachs rein geblieben?
Wurden Oel-Gewächse darin gebaut?

4) Ist die Braachs gehörig umgebraacht und be-
graben worden?

5) Wie viele Fuder Dung hat der Hauswirth
ausgefahren?

6) Wann ist mit der Winterfaat, wann mit der
Sommersaat begonnenund geendet worden?

7) Ist mit dem Saatkorn gehörig gewechselt?
8) Wie viele Furchen hat der Acker respective

erhalten?

9) Ist derselbe im Allgemeinen tüchtig bestellt und
was ist vernachlässigtworden?

10) Ist ordentlichgemergelt und gemoddetworden?
11) Hat derHauswirth für die Cultur seinerWie.

sen etwas gethan? Wie weit ist derselbemit
dem etwanigenAusroden der Baumstämme :c.
vorgerückt?

12) Hat derselbeKlee und Futterkräuter gebaut?
13) Wie weit ist das zu Acker bestimmte Terrain

schoncultivirt?
19*
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14) Ist tüchtig gegraben worden und regulair?

15) Sind die älteren Gräben offen?

16) Sind die Hecken und Weiden im guten

Wüchse, und hat es am gehörigenNachpflan-

zen resp. nicht gefehlt?

17) Zeigt sich der Acker grasig? Hat ein zu tie.

fes Haken vielleicht nachtheilig darauf ein-

gewirkt?

18) Wie viele Fuder Korn wurden eingefahren,

und zwar von jeder einzelnenArt? Das wie

»ielste Korn hat der Hauswirth von jeder

Korn-Art de6 letztenEinschnitts ausgedroschen?

Wurden Handels-Gewächse gebaut?

19) Sind die Feldwege und Brücken gut er-

halten?

20) Haben sich Servituten eingeschlichen?

Eine ansehnlicheReihe von Fragen; und doch

ist gnöiß keine derselben überflüssig, vielmehr wird

sich den örtlichen Verhältnissen nach noch manche

dazu gesellen. Aus manchen Gründen scheint mir

die tabellarischeBeantwortung wünschenswerth. Er-

scheint das aber der vielen Fragen wegen, die am

Ende doch noch nicht völlig genügen möchten, zu
umständlich, so wird man es freilich bei einem all-

gemeinenZeugnisseüber jede einzelneGehöfts-Wirth-

schast bewenden lassen müssen, worin die vorzüglich-

sten Puncte des Beifalls oder Tadels namentlich

und ausführlicher hervorgehobenwerden. Die der

Commifsion zu ertheilende Instruction würde aber

dann wenigstens anbefehlen müssen, keine dieser der
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Beantwortung sehr würdigen Fragen unbeachtet zu
lassen, da der menschlicheGeist nur zu sehr geneigt
ist über dem interessanten Allgemeinen das langwei-
lige Besondere zu übergehen.

Wie geneigt der Bauer ist voll der Schlag-
Ordnung unh Saatenfolge abzuweichen, haben wir
schonerwähnt; aber darin bestehen nicht alle seine
Sünden in der Feldwirtschaft. Die ganze Acker-
bestellungdesselbenist oft sehr mangelhaft, und schon
diese läßt un6 häufig die Hof- und Dorfs-Felder
in einer Gegend, die wir zum ersten Mal bereifen,
sofort unterscheiden. Die schlecht und fehlerhaft
gezogenenWasserfurchen, die nicht gehörig zerklopf-
ten kleinen Ackerschollen,die Masse größererSteine,
das schlechteUnterpflügendes Düngers, die ungleiche
Vertheilung des letztern, das viele Unkraut zwischen
der Saat, das verschiedenartigeAusstreuen der letz-
teren fallen nur zu oft widrig in die Augen. Selbst
da, wo die HauSwirthe schon zum Mergeln vor-
geschritten find, ist dieses nicht selten so unregel-
mäßig geschehen, daß mehr Nachtheil wie Vor-
cheil davon zu erwarten steht. Die, wenn nicht
aufgepaßt wird, mitunter sehr irregulair gezogenen
Hufen-Scheiden und Gräben, und die vernachlässigte
Nachpslanzung der Hecken an ausgegangenen Stel-
len erscheinen als der Rahmen zu diesem Bilde
landwirthlicher Unordnungen.

Die neuen Eintheilungs - Arten der Dorfs-
Feldmarken, die sehr verbessertencontractlichenVor-
fchrifcen, das Wirken der Districtö - Räche, die
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vermehrte Anzahl thatiger ökonomischerBeamten,
endlich die Einflüsse der Zeit haben, dem Himmel
sey Dank! diese Unordnungen sehr vermindert, de-
ren Wurzeln Unwissenheit,Faulheit und Vorurtheil
sind, und deren gänzliche Ausrottung schwerer ist,
als man glauben möchte. Sie müssen aber ganz-
lich verschwinden.

Eine Haupt-Untugend des HauSwirthS ist noch,'
daß er die besonders lohnendenTheile seines Ackers,
zumal wenn sie in der Nahe des Gehöfts liegen,
ausschließlichstark bedüngt, die übrigen Theile aber
als Sties-Kinder behandelt und in jeder Hinsicht
sehr erbärmlich damit umzugehen pflegt.

Er überjagt feine Weide viel zu sehr, Vorzug-
lich mit Pferden, und zerstört dadurch die Gras»
narbe noch mehr, als das zu tiefe Haken des Ackers
es oft schon gethan hat, indem die eingepflügten
Düngtheile der obern Krume immer weiter entrückt
werden.

Er hält ferner die Graben nicht hinlänglich
offen und thut nicht genug für die Entwässerung
seiner Ländereien, soweit solcheihm rechtlich zusteht.

Die Wiesen aber vernachlässigt der größte
Theil der Hauswirthe gänzlich. Ist gleich nicht zu
leugnen, daß die Cultur derselben erst in neuerer
Zeit, selbst auf den Hofen, mehr Eingang gefun-
den hat, so geschahvon den Gutsbesitzernund Päch-
tern dochmanches für deren Erhaltung. Der Bauer
aber bejagt tiefgründige Wiesen mit seinem Viehe,
selbst wahrend nasser Jahreszeit, er begräbt sie
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des sich immer mehr verbreitendenMooses, und die

zahllosenMaulwurfshügel erscheinenihm völlig gleich-

gültig gleich den Löchern,die das übergetreteneWas-

ser eingegraben hat, und den Baumstämmen, die

schon längst hätten fortgeschafftwerden sollen. Um

wie viel entfernter ist er daher im Durchschnitte

noch von der eigentlichenVerbesserung und Cultur

dieses wichtigen Gegenstandes landwirthlicher Sorg-

falc!
Endlich ist der Hauswirth in den Sandgegen-

den von dem verderblichenPlaggen so schwerabzu-

halten, daß er, ohne fortwährende Aufsicht, der ho-

hen Weide, welchein Acker verwandelt werden soll,

lieber Haar und Fell abzieht, um nur Plaggen zu

gewinnen, statt an ihre Cultur zu denken.

Wegen aller solcherUnvorsichtigkeitenund Nach-

lassigkeiten, die auf das Fortkommen der Haus-

wirthe schädlicheinwirken, die nöthigen Anordnun-

gen zu treffen, Vorschriften zu ertheilen und um-

sichtigeReglements zu entwerfen, ist Sache der Re-

vistons- Commission, vorzüglich aber des an ihrer

Spitze stehendenökonomischenBeamten.

Für die Landstraßen und Hauptwege ist durch

das neueste landesherrliche Gesetz anderweitig ge-

sorgt worden; allein für die gute Erhaltung der

Triften, Acker- Wege und Feldbrücken Sorge zu

tragen, ist ebenfalls nützlich. Die Commifsionwird

also auch darauf ihr Augenmerk richten müssen und

solcherhalb ihre Beobachtungen der Ober-Behörde
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berichtlich mittheilen, oder mit zweckmäßigenVor-
schlagen hervorgehen können, wie diesen oder jenen
Mängeln abzuhelfen sey.

Da die Charten und Feld-Register der Re-
visionS- Commission zur Hand sind, wird selbige
auch daraus zu achten haben, daß die Grenzen der
besichtigtwerdendenFeldmark, sowohl wie diejenigen
der einzelnenHufen, unverrückt bleiben. Nicht min-
der ist nachzuforschen,ob sich Servituten eingeschli-
chen haben, wozu die Sorglosigkeit des Bauers es
in früherer Zeit oft hat kommen lassen, so wie die-
jenigen, welche den Nachbarn zur Last fielen, mit-
unter unbegreiflicherWeise allmälig, ohne daß sich
ein bestimmter Grund angeben läßt, verschwunden
sind. Mannichfaltigen Streitigkeiten wird diese un-
unterbrochene Aufmerksamkeit vorbeugen und den
Dank der Nachkommenschaftverdienen.

Rein separirte und besonders verkoppelteFeld-
marken werden freilich mehr Mühe machen wie die-
jenigen, welche der Oertlichkeiten wegen selbst bei
einer neueren Dorfs-Regulirung in Schlag - Ord-
nung gelegt worden sind und in fortdauernderCom-
munion bewirtschaftet werden. Die letzteren wer-
den aber auchdagegenein sehrviel geringeres Interesse
erregen, und wir können uns bei dieser Gelegenheit
der Bemerkung nicht enthalten, daß, wenn es sich
auch mitunter finden mag, daß solcheCommunion-
Bauern besserwie separirte fortkommen, dieses ge-
wiß nicht in den Vorzügen der gemeinschaftlichen
Schlag -Wirtschaft begründet ist, sondern vielmehr
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darin liegt, daß der erste Eintritt in die neuen
contractlichen Verhältnisse leichter wird, und darin,
daß der größere Rabatt in Jahren, wo die länd-
lichen Producte sehr wenig gelten, ihnen den Vor-
theil zuführt, wegen der geringeren Pachtsummen
weniger des baaren Geldes zu bedürfen. Sind jene
ersten Widerwärtigkeiten der separirten Hauswirthe
nur erst überstanden, dann wird sichschon offenbaren,
wer am besten daran ist. Der große Gesichtspunkt
aber, daß nur durch die Trennung der Bauern-
Wirtschaften auf den Dorfs-Feldern, so weit solche
irgend möglich ist, der wichtige Uebergang zur all-
gemeinen Vererbpachtung vorzubereiten ist, sollte
billig nie vergessen werden.

Ist nun dergestalt eine Dorfs-Feldmark genau
besichtigt, und die Rechtfertigung der Repräsentanten
der Commun oder der einzelnen Hufen- oder Kop-
pel-Wirthe gehört, gewürdigt und angenommen, oder
widerlegt worden, so werden sofort die dringendsten
Verfügungen zu treffen und im Commissions-Pro-
tocolle die erforderlichen Entwickelungen zu registriren
seyn. Die ganze Feldwirtschaft der Hauöwirthe
des visitirten Dorfs, mit allem Lobenöwerthen was
gethan worden ist, aber auch mit allen Mängeln,
Nachlässigkeiten und den Sünden wider contraetliche
Vorschriften und das herrschaftliche Interesse, muß
der Ober - Behörde, welche nach beendigtem Ge-
schäfte Bericht und Protocoll erhält, so klar vor-
liegen, daß ihr kein Zweifel übrig bleibt, in wel-
chem Zustande sich jede einzelne Dorfschaft befinde.
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Sie muß wissen, welcher Hüfner gut, und welcher

schlecht wirthschafte.
Das erste Mal, daß eine solche Revision statt-

findet, wird man sich mit Präjudizen auf den Fall

der nicht erfüllten Vorschriften bei der nächsten Be-

sichtigung begnügen müssen. Demnächst aber wer-

den Aufmunterungen und Strafen eintreten, ja

letztere für sichtlich Unverbesserliche bis zur Abmeie-

rung ausgedehnt werden können.

Ist die Feldwirtschaft untersucht, dann dürfte

zu der inneren Wirthfchaft überzugehn seyn. Zu

der erstem haben wir nur die tüchtige Bestellung,

die regelmäßige Benutzung und eine fortschreitende

Cultur der verpachteten iändereien gerechnet; zu der

letztren rechnen wir daher alles Uebrige, was
der Bauer in seiner Wirthschaft zu betrachten hat,

obgleich manches, z. B. der Viehsrapel u. s. w., mit

der Feldwirthschaft genau zusammenhängt. Damit

aber kein Wortstreit hierüber entstehe und keine

Mißdeutungen erregt werden mögen, wollen wir den

Rest der Untersuchung lieber den zweiten Theil

des vorzunehmenden Revisionö-Geschäfts nennen.

Auch hier gibt es Hauptfragen und Hauptge-
genstände, worüber klare Resultate vorgelegt wer»

den müssen. Die Commission wird nun lheilweise

die Ursache, völlig aber die Wirkung der guten

oder schlechten Feldwirthschaft deS befraglichen Hüf?

nerS auf seinem Gehöfte erkennen.

Man beginne mit den Gebäuden, in denen er

sein Wesen treibt, und deren Erhaltung den Herr-

ft
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schaftlichen Forsten ein wahrer Krebsschaden ist. Die

sogenannte Zimmerbesichtigung dient eigentlich nur

dazu, um auszumitteln, ob die zu Reparaturen zu»

letzt verabfolgten Materialien richtig verwendet wor-

den sind, und welche Bedürfnisse dieser Art jetzt

wieder für die Gehöfte notirt werden müssen, oder

ob ein Neubau nicht mehr abzuwenden sey. Hier

würde sich nun eine passende Gelegenheit finden, um

zu prüsen, ob der colonus mit den ihm von der

Herrschast anvertrauten Gebäuden so umgegangen

sey und selbige dergestalt zu erhalten sich beeifere,

wie einem tüchtigen und redlichen Wirthe geziemt.

Das Dach, wozu er das Stroh selbst liefern muß,

welches er contractwidrig lieber zur Stadt fahrt,

ohne an den seinem Dünger zugefügten Abbruch

lange zu denken, ist leider nur zu häufig schon der

Aushange - Schild des Gegentheils! Darüber und

über alles was dahin gehört, ließe sich dann nur

ein ausführlicheres Wörcchen mit dem Manne re-

den, als wenn es nach kurzer Nachfrage in dem

bei der Abgabe des Gehöfts an den ältesten Sohn

u. s. w. aufgenommenen Inventario heißt: „das

Wohnhaus, erbaut im Jahre 1800, so und so viele

Fuß lang und so und so viele Fuß tief, befindet

sich im wirthlichen Zustande;" oder „die Scheune

von so und so vielen Fächern und so und so vielen

Gebinden, welche gegenwärtig 15 Jahre steht, ist

im haltbaren Stande" u. s. w. Dabei hat es oft

ein halbes Menschenleben lang sein Bewenden, und

während dieser Zeit können neue landwirtschaftliche
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gewohnt werden, sich in Ruinen verwandeln. —

Eben diese Gelegenheit könnte aber auch benutzt wer-

den, um Beobachtungen, Berathungen und Bespre-

chungen mit den aufgeklärteren Hauswirthen selbst

anzustellen: ob nicht diese oder jene zweckmäßige

veränderte Einrichtung der Bauerhäuser der inneren

Wirthschast mit möglichst geringem Kosten - Auf-

wände zu Hülfe kommen möchte? Ueber die Aus-

sührbarkeit wird das Erachten der Bau - Behörde

demnächst genaue Auskunft geben können. Obgleich

für kostspielige, oft völlig unpraktische Neuerungen

gar nicht sonderlich eingenommen, scheint uns na-

mentlich eine solcheVerbesserung größererBauerhäufer

sogleich schon, wenigstens bei Neilbauten, Beachtung

zu verdienen, nämlich eine ordentlich eingerichtete Mol-
ken-Kammer, mit der schon eine größere Reinlich-

keit in der für den Hauswirth so wichtigen Be-

Nutzung seiner Milcherei einkehren würde. Kein

Hofpächter müßte es darin, so wie überhaupt in

der Viehzucht, dem Hauswirthe zuvorthun. Dieses

ist sein eigentliches Element; in des Bauers Pfer-

den und Kühen, wenn er es will, auch in feinen

Schafen und Schweinen, steckt gewöhnlich dessen

größeste Wohlhabenheit; er hat Zeit und Menschen-

Hände genug zur sorgfältigsten Aufsicht; er lebt,

könnte man sagen, mitten zwischen diesen seinen

Schätzen, von deren einem Theile er den zinsenlo-

sen Nießbrauch hat, während der andere Theil,

als wohl erworbenes Allodium, sein freies Eigen-

t
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Erzeugnisse derselben fast immer den Höfen nach;

ja seine Butter ist mit dem keineswegs empfehlen-

den Beinamen „Bauernbutter" belegt worden und

im Preise geringer wie die der Hollandereien.

Daran ist die Sorglosigkeit und Unreinlichkeit der

Bauerfrauen, zum Theil wohl auch die unregel-

mäßige Fütterung und der Umstand Schuld, daß der

Hüfner selten seinen Viehstapel mit den Weide-

und Stallsütterungs-Mitteln in ein richtiges Ver-

haltniß bringt. Ein Theil des letztern Nebels liegt

aber auch wohl darin, daß es in den gewöhnlichen

mecklenburgischen Bauerhäusern an guten, passend

angelegten, eigenen AusbewahrungS- Räumen für die

Milch fehlt. Es könnte sogar sich ereignen, daß

die HauSwirthe durch solche schon mehr aufgeregt

werden würden, um überhaupt der Milcherei eine

größere Sorgfalt zu widmen. Gewiß ein Umstand,

der sehr zu berüchsichtigen ist! Gegenwärtig fängt

der Schmuz schon beim Milchen selber an; dem-

nächst dient die selten gelüstete, mit Staub und

Ausdünstungen angefüllte Wohnstube, welche nicht

selten auch zur Schlafstelle gebraucht wird, zum

Aufbewahrungs - Platze; bei der Bearbeitung der

Milch dauert die Unreinlichkeit, die Sorglosigkeit

fort. Die Weide wird, zumal da die Pferde den

größten Theil derselben in Beschlag zu nehmen pfie-

gen, überjagt, und die Stallfütterung während der

rauheren Jahreszeit ist selten gleichmäßig. Auf

solche Weise verliert der Bauer einen bedeutenden
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Vortheil seiner Wirtschaft, wenigstens vermindert

er ihn sehr, und es scheint Pflicht der Herrschaft

zu seyn wenigstens seine Gebäude so einzurichten,

daß die Schuld auf den Untüchtigen allein zurück-

fallen muß, die fleißige und reinliche Gehöfts-Wir.

thin aber kein solches Hinderniß finden möge. Eine

geringe Zulage zu dem für neue Wohnhauser übli-

chen Bau-HülfSgelde würde schon helfen, und man-

cher wohlhabende Hüfner würde auf eigene Kosten

dem Beispiele folgen.

Von dieser Bemerkung gehen wir zu denjeni»

gen tabellarischen Fragen über, welche wir nach

Vollführung der zweiten Halste des Revisions-Ge¬

schäfts beantwortet zu haben wünschen. Es sind
folgende:

1) Wie hat der Hüfner N. N. im Allgemeinen

seine Gebäude, namentlich auch das Dach un¬
terhalten? Wie die Hof- und Garten-Befrie-

digungen?

2) Wie vieler Pferde halt derselbe, incl. der zur
Hofwehre gehörigen, und in welchem Zustande

befinden sie sich? Hat derselbe das Landgestüt

benutzt und veredelte Füllen gezogen? Hat er

die Pferde ganz oder theilweise auf den Stall

genommen? Wie vieler Pferde bedarf er zum
Ackerbau :c. ?

Z) Wie hoch belauft sich specificirt der Viehstapel

des Gehöfts? Steht derselbe mit dem Acker-

bau in einem richtigen Verhältnisse? Erlau-

ben die Heuwerbung und Weide eine Vergröße-
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rung oder gebieten sie eine Einschränkung des-

selben? Wie ist das Vieh beschaffen?

4) Ist eine passend angelegte Milch - Kaminer

vorhanden? Wird die Milcherei dem Anscheine

nach und nach den Resultaten der desfallsigen

Nachforschungen gut betrieben und benutzt?

Wie fiel die Butter-Probe aus? Wird Käse

fabrizirt und welche Arten?

5) Wie viel Schafe hält der Hauswirth? Was

ist für ihre Veredlung geschehen? Wird ein

Schäfer übers Dorf noch gehalten? Verkaufte

der Hauswirth Wolle und zu welchem Preise?
Wie war die producirte Probe beschaffen?

6) Wie viel Schweine zog der Hauswirth auf,

und wie viele verkaufte er? Wie viele fchlach-
tete er ein?

7) Wie steht es mit der Zucht des Federviehs?

8) Treibt der Hauswirth Bienenzucht, und wie

weit ist derselbe damit vorgerückt?

9) Zeichnet sich der Gartenbau auf dem Gehöfte

aus? Hat der Hüfner feinere Gemüsearten

gezogen? Sind feinere Obstarten vorhanden?
Sind die Baume gut behandelt worden? Ver-
kaufte derselbe Gemüse und Obst nach den viel-
leicht benachbarten großen Städten?

10) Wie viele männliche und weibliche Dienst-

leute sind aus dem Gehöfte vorhanden? Ist
diese Anzahl nothwendig?

11) Bearbeitet der Hüfner das Nutzholz selbst,

welches auf dem Gehöfte gebraucht wird?
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12) Wie viel Lein wurde wahrend der letzten

Jahre gewonnen?

13) Wie viele Kinder des HauswirthS halten sich

noch bei demselben auf, und zwar von welchem

Alter? Vertreten sie Dienstboten-Stelle?

14) Lieferte die Wirtschaft dieses Gehöfts einige

außergewöhnliche Erzeugnisse der Industrie?

Welche?

15) In welchem Zustande befinden sich im Allge-

meinen die Wagen, das Geschirr, die instru¬

menta. rustica?

Doch der Fragen sind wohl schon zu viele ge-

worden, obgleich noch manches übrig ist, dessen Auf-

klarung von Interesse seyn würde. So viel ist ge-

wiß, daß der zwe'te Theil des RevifionS- Geschäfts

einen sehr reichhaltigen Stoff für die Aufmerksam-

keit darbietet, und daß mehr oder minder in dem-

jenigen, waS sich uns hier darstellt, der Schlüssel

zu des HauSwirths moralischem Standpuncte, zu

seinem Wohlstande oder zu seiner Dürftigkeit, ja zu

allen seinen Verhältnissen zu finden seyn wird. Die

Resultate sind um so wichtiger, da die contractlichen

Vorschriften sich nicht füglich inö Detail der innern

Wirtschaft erstrecken können. Sie würden doch

stets mangelhaft bleiben, sie würden den umsichtigen

Hauöwirth unerträglich fesseln, ja sie würden, selbst

nach der genauesten Erforschung der Localitäten, nicht

immer vollkommen passen und leicht ein lacherliches

Ansehen gewinnen. Nur wegen nachlässiger Unter-

Haltung der Gebäude und Befriedigungen, wegen
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der unverhältnißmaßigen Anzahl (mehrentheils schleich-
Cef) Pferde, wegen pflichtmäßiger Benutzung der in
die Domanial-Aemter versandten Beschaler des Land-
gestüts, wegen der Haupterzahl de6 Viehstapels
(denn die Norm der Hofwehre paßt selten jetzt noch),
würden bestimmtere Regeln und Stipulationen mög-
lich und Prajudize für den Contravenienten anzu-
drohen seyn. Im Uebrigen können nur Aufmunte¬
rungen, Gewinn und aufgeregtes Ehrgefühl nach-
helfen. Ohne Controle sind die in den Contracten,
welche die Landesherrschaft den Domanial-Hauswir-
then ertheilt, enthaltenen Forderungen, daß letztere
sich einzelne, ausdrücklich benannte Industrie-Zweige
angelegen seyn lassen sollen, völlig fruchtlos. Wer
würde wohl glauben, daß dadurch schon jemals ein
Bauer sich veranlaßt gefühlc haben sollte seine
Schafe zu veredeln oder sich auf die Bienenzucht zu
legen? Gewiß kein Unterrichteter, der sich um
Bauer-Wirthschaften bekümmert hat. So wohlge-
meint jene Vorschriften unstreitig sind, geht der
Nutzen doch, ohne Aufsicht und anderweitige Anrei-
zungen, ganzlich verloren.

Ist der Hauswirth nur erst allenthalben dahin gekom-
men, seinen Acker ordnungsmäßig zu bewirtschafte»,
seine Wiesen zu verbessern, den vorhandenen Mergel
richtig anzuwenden, seine Gehöfts-Gebäude sorgfältig
zu unterhalten, seinen Viehstapel mit dem Ackerbau
und den Futterungsmitteln in ein richtiges Verhält-
niß zu bringen, nicht mehr Dienstleute und nicht
mehr Pferde zu halten, als, vorzüglich nach aufge-

20

)
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hobenem Extradienst, nothwendig sind; bei den Pftr.

den mehr auf die Qualität, als auf die Quantität

zu achten, diese möglichst ganz auf den Stall zu

nehmen und sein Milchwesen tüchtig und reinlich

zu betreiben; dann ist schon sehr viel durch die vor-

geschlagene Revision gewonnen worden und das Wei-

tere wird sich schon finden. Dann erst ist der Bauer

zu größeren Fortschritten fähig geworden; dann mag

und wird er zur eigentlichen Industrie immer mehr,

übergehen. Aus der Nacht der Indolenz hervorge-

rufen, wird ihm die Intelligenz zugänglicher werden,

und nur der Eigenthums-Rechte wird es bedürfen,

um die mächtige Verwandlung zu vollenden.

Die für die zweite Hälfte der Revision aufge-

gebenen Fragen betreffen Gegenstande, wo es in der

Regel hapert, obgleich, mit Berücksichtigung der Lo-

cal-Verhältnisse, die allemal erwogen werden müssen,

deren günstige Beantwortung nur bei einer guten Bauer-

Wirthfchaft erwartet werden darf. Schon die Nachfrage,

eine ruhige Bedeutung, scharfe Anordnungen, Drohun-

gcn und Aufmunterungen werden Nuhen stiften. Das

geduldige Papier mit den schön geschriebenen Buch-

staben achtet der gemeine Mann wenig; er will fräs*

tigere Erörterungen, und dazu möchte sich denn bei

der strengen Revision seines Treibens schicklicheGelegen-

heit finden. Der künftigjährige Besuch steht ihm sicher

bevor, und dann wird sich zu seinem Vortheil oder

Nachtheil ergeben, ob die anbefohlenen Abänderun-

gen, wenigstens so weit es möglich war, getroffen

worden sind oder nicht.
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Wir können diese Betrachtungen nicht schließen,
ohne noch des großen Unwesens erwähnt zu haben,
welches oft mit dem sogenannten Altentheile getrie-
ben wird. Diese alte, an sich zweckmäßige Einrich-
tung auf den Colonats-Gehösten, welche dem HauS-
wirthe, der seine Obliegenheiten gut erfüllt hat, ei-
nen ruhigen und sorgenlosen Abend des Lebens sichert,
ohne daß dieser der Grundherrschaft fühlbar werden
soll, wodurch es dem geschwächten Greise verstattet
wird, ungeachtet seiner abhängigen Verhältnisse die
letzten Jahre nach angestrengter Thätigkeit auf dem
von ihm emporgehobenen Gehöfte in der Mitte der
Seinen gemürhlich zuzubringen, wird nicht selten ge.
mißbraucht. Wer würde dem alten, braven HauS-
wirthe nicht gern die wohlverdiente Bequemlichkeit
gönnen? Allein wir sehen auch mitunter, daß Hüf-
ner sich auf den Altentheil begeben, welche noch kei-
neswegS hochbejahrt und äußerst kräftig sind, welche
einzig und allein, weil ihnen die Conjuncturen nicht
mehr behagen, oder auch durch Ueberredung des
Gehöfts-Erben und seiner Schwiegerältern bewogen,
oder durch eine Art von Dorfs-Cabale u. s. w. zu
diesem Entschlüsse gebracht, die Herrschaft aufgeben
und dem Gehöfte eine lange Reihe von Jahren zur
Last fallen. Ein solcher Altentheil für den Abtreter
und seine Frau ist, wenn gleich ein großer Theil
desselben in Naturalien verabsolgt wird, keine ganz
unbedeutende Last; und da, wo wegen alter Inte-
rims-Wirthschast vielleicht schon ein früherer Alten-
theil entstand, Der noch fortdauert, kann jene dop¬

20*



pelte Last für den Hauswirth wohl überaus drückend

genannt werden. Ohnehin sehen wir nicht selten ei-

nen widrigen Unfrieden der beiden nunmehro unter

einem Dache wohnenden, nahe verwandten Familien

gerade da am häufigsten erwachsen, wo die Alten-

theils-Leute noch sehr rüstig find. Der neue Wirth

verlangt von ihnen Hülfe in der Arbeit, welche sie

für die Belästigung nach Kräften zu leisten verbun-

den sind; jene aber sind sehr geneigt, das, was der

Erstere ihnen verabreicht, als ein reines Aversions-

Quantum zu betrachten und sich der Arbeit möglichst

zu entziehen. So leidet dann die Moralitat, so lei¬

det das Fortkommen des Hanswirths, und eine an

sich sehr zweckmäßige Einrichtung wird, auf solche

Weise geniißbraucht, höchst verderblich. Mögen sol-

che Falle nun auch da, wo die Beamten wachsam

sind, nicht stattfinden, so finden sie doch gewiß hier

und da mitunter statt, wie sich bei einer genauen

Untersuchung bald ergeben würde. Daher wird bei

einer allgemeinen Einwirkung auf die Verbesserung

der Lage und Wirthschaft der Gehöfts-Bauern in

den Domainen auch dieser Uebelstand gänzlich aus-

gerottet werden müssen. Der Erbe arbeite, wenn

er und seine Frau sich mit den Aeltern wohl ver-

tragen, so lange auf, widrigenfalls außer dem

Gehöfte, bis der Tod den Vater abruft oder dieser

wirklich für diejenige Arbeit, welche der Hüfner

selbst zu übernehmen pflegt, zu schwach geworden

ist. Nur der einzige Fall möge eine Ausnahme bil-

den: wenn der jetzige Wirth sehr untüchtig ist und
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es bald bis zur Abmeierung bringen würde, falls

der älteste Sohn, ein thätiger und verständiger
Mensch, dem einige Mittel hinsichtlichdes baaren
Geldes, z. B. durch eine vermögendeFrau oder de-
ren Verwandte oder durch wohlhabende Freunde

zu Gebote stehen, nicht ungesäumt an seine Stelle

treten sollte. Dann kann der dorföüblicheAltentheil

aber auch sehr ermäßigt werden. Dieser Gegen-

stand eignet sich übrigens nur für eine Verfügung

der Oberbehördeund wir haben denselbennur nicht

übergehenwollen.
Es scheintuns, als ob die vorgeschlageneArt

der Revision großen Nutzen stiften und allmälig

den Bauer-Wirtschaften der Colonen einen so star-

ken Aufschwunggeben müßte, wie die gegenwarti-

gen Verhältnisse der letzterenes zulassen. Manche

der zur Frage und NachforschunggebrachtenObjecte

können überflüssigerscheinen, ja sogar ein Lächeln

erregen und die Bemerkung veranlassen: „darüber

werden die reisendenHerren schwerlichaufs Reine
kommenund dieWahrheit erfahren." Dem sey wie
ihm wolle. Im Allgemeinen wird dieganzeGe-
Hösts- Wirthschaft sich von innen und außen schon
enthüllen lassen; und das ist genug, um dienliche
Verfügungenzu treffen.

Große Kosten kann die Revision nicht erregen.
Der ökonomischeBeamte erhalt als solchereine fest-
stehendeBesoldung. Der Kammer-Ingenieur be-
kommtdie gewöhnlichenDiäten oder wenigstensdie
Hälfte derselben, wenn man auf den schongenösse-
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nen Gewinn der VermessungoderEinteilung Rück-
ficht nehmen will. Eben so der Oekonomund der
Hauswirth, welcheadhibirt werden, nach Verhält-
niß. Die Fuhr-Casse oder der Extradienst sorgen
für den Transport. So werden denn wenigstens
allemal die Kosten mit dem Nutzen in keinen Ver-
gleich zu bringen seyn, zumal da der letzterewohl
schwerlichauf andereWeise zu erreichenseyn möchte.
Halt man aber dieZuziehung der beiden praktischen
Landwirthe aus dem Pachter- und Bauerstande für
überflüssig, nun so versucheman es zum Anfange
ohne sie.

Die Arten der Belohnung und Aufmunterung
für den Fleißigen, der Strafe für den Nachlässigen,
werden nicht schwerzu finden seyn. Ein Hauswirth
aber, der sich bei der dritten Revision noch als völ-
lig ungebessertdarstellt und der sichfortwahrend mit
der Pacht im Rückständebefindet, scheint uns für
seine Person wenigstenssofort dieRemotion von der
Wirthfchaft, ohne Altentheil, verdient zu haben.
Unparteilichkeitund Strenge werdenHand in Hand
gehen müssen.

So wird die Revisions-Commissiondurch eine
sorgsame und umsichtigeAusführung deö übertrage¬
nen Geschäftsdie Gelegenheitgewinnen, sichgleich-
zeitig ein großes Verdienst um das Wohl einer be-
deutendenClasse der Staatsbürger und um das Herr-
schaftlicheInteresse zu erwerben. Mit Klagen allein
wird aber keinerleiVerbesserungjemals erreichtwer-
den können. —



Freimüthige Ansichten

über den Nutzendes kleinenGrund-Besitzes

und der VererbpachtungbauerlicherGehöfte,

so wie über die Möglichkeiteiner allgemeinen

AusführungdieserOperation auf den großher-

zoglichMecklenburg-Schwerinschen

Krön-Gütern.
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Allgemeine regeBetriebsamkeitund ein gehörig"ver-
theilter Wohlstand der Unterthanen begründenwohl
unzweifelhaftvorzüglichdie Wohlfahrt eines jeden
Staats. Die Landes-Regierungenkönnenalso nicht
genug thun, um beide möglichstzu befördern. Al-
leS was einen nur für den Augenblickberechneten
Gewinn bringt, alle Operationen eines Staats in
seinemInnern, welchenur finanziell und nicht
zugleichstaatSwirthschaftlich gerechtfertigtwer-
den können, sind dagegenvom Uebel und ohneBe-
stand. National - Wohlstand ist der wahre Hebel
eines Staats. Alles ilebrige ist Schimmer. Ein
einzigerunglücklicher,ja selbstein glücklichendigen-
der Krieg, ein einzigerRegent der kein sorgsamer
Haushalter ist, vermögenden gefülltestenSchatz zu
sprengen. Bettler sind ohnehinimmer schlechteund
gefährlicheUnterthanen. Die Beförderung eines ge-
maßigtenWohlstandesund der Industrie schafftaber
gute Bürger und die zuverlässigsteHülfe in der
Noch.
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Ein Staat, dessenCentralkrast Ackerbauund
Viehzucht sind, kann die Cultur, den Gewerbfieiß
und den Wohlstand, ja selbstdie Speculation durch
kein Mittel kräftiger heben, wie durch die Verbrei-
tung des kleinenBesitzthumS. Sogar die Liebezum
Vaterlande wird dadnrchvermehrt, die Stärke des
Staats erhöht, die öffentlicheSicherheit besserver-
bürgt. Der Grund-Eigenthümer ist und bleibt je-
derzeit der ächte Staatsbürger; er hält an seinem
eigenen Herde, an seiner Scholle, während der be-
wegliche Geldsack nach Nomadenart dahin weiter
rollt, wo er am bestenrentirt und am mildestenver--
steuert wird; mithin nach derjenigenHimmelsgegend,
wo es ihm am bestengeht: — ubi bene, ibi pa-
tria! —

. Die Beförderung des kleinen BesitzthumSist
daher, unserer festenUeberzengungnach, auch in
Mecklenburg nachgerade Bedürfniß geworden und
kann dort zu einer Quelle des Segens werden, wo¬
von so Viele noch keineAhnung haben, wenigstens
die großen Folgen noch nicht erkennen. Die Zeit
ist freilich noch nicht gekommenund auch noch nicht
sehr nahe, wo der Staat sichgenöthigtsehenwird
auf Zerstückelungender bedeutende»Korn-Fabriken,
so nennen wir die ausgedehntenLandgüter, zu drin-
gen, sich mit seinen Ständen darüber zu berathen
und sogarbedeutendeVortheile für d?n großenGrund-
Eigenthümer damit zu verknüpfen,selbstaber in den
Domainen mit dem ersten Beispiele voranzugehen;
aber dieseZeit wird allmälig kommen. Nimmt die
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Bevölkerung des bisher wenig bevölkertgewesenen
Landes ohnegroße Unterbrechungenfortschreitendder-
gestalt zu, wie in dem letztenJahrzehend; so wird
nach einemJahrhundert, man wollenur addiren,
nicht einmal multipliciren, viel Platz gemacht
werdenmüssen. Auch ist die zunehmendeBevölke-
rung eine Wohlthat, so lange die Menschen neben
und durch einander bestehenkönnen, und das wird
in Mecklenburg noch lange Zeit möglich bleiben.
Der Staat würde wahrlich gegen sich selber wü-
then, welcher, ehe die höchsteRoth es geböte, zahl¬
reicheAuswanderungengestatteteoderbegünstigteund
gute Bürger in fremdenWelttheilen ein Vaterland
suchen ließe. Dort möge der Auswurf des Volks
seineHeimath finden, denn hier ist die letzteredoch
verloren gegangen; dort mögen die Aufgegebenen,
fern vomSchauplatzeihrer früherenVergehen, neuen
Bürgersinn sammeln!— Der VerfasserdieserAb-
Handlungbekenntsichnichtzu den unbedingtenVer.
ehrern des Britten Adam Smith und seinerTheo-
rie; aber er hält sichdochüberzeugt, daß derselbe
hinsichtlichseines Bevölkerungs-Systems fast noch
mehr unrichtigeAusleger gefundenhat als manches
philosophischeSystem; denn auf Menschen allein
ohne Erwerbsmittel kann es wohl nur milden Stif-
tungen ankommen,welchemit ihren Fonds nicht zu
bleiben wissen. Aber Menschen, welchedurch daS
Besitzthumdem Staate und der Scholle einverleibt
sind, und zwar nicht durch den Zwang, sondern
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durch Willen und Rechtstirel, kann kein Land, kein
Staat zu viele bekommen.

Wenn wir nun hier dem kleinenBesitzthume
und dessenVerbreitung, namentlichauch rücksichtlich
Mecklenburgs so sehr das Wort reden, so könnte
leicht die irrige Meinung entstehen, als ob darunter
nur Büdnereien, vielleichtgar nur kleine Büdne-
reien verstandenwären; doch davor muß der Ver-
fassersich feierlichstverwahren. — Allerdings muß
auch dieses kleinste Besitzthumnochan den rechten
Stellen vermehrt werden, und das geschiehtauch;
aber es gibt eine bedeutendere Gattung des klei-
nen Besitzthums, etwa von der Größe einer halben
oder mitunter ganzen katastrirten Hufe, mit passen-
den, nicht zu stolzenländlichenGebäuden besetztund
von seinenLändereienmöglichstumringt; es gibt sol-
che Sitze der Betriebsamkeit, des Friedens und der
Genügsamkeit, auf denen der verständigeEigenthü-
mer gleich einem reinlichen, wohlhabendenBauers-
manne lebt und gleich dem tüchtigstenHofpächter
wirtschaftet: — solche Besitztümer mochten
wir in Mecklenburg, dem gesegnetenKornlande,
ebenfalls in recht großer Menge erblickenund dort
neben der sorgfältigsten, rationellenCultur die alte,
einfache Sitte der Väter wieder inö Leben treten
sehen!

Da aber dieseGattung des kleinenBesitzthums,
bei derenEinführung und VerbreitungselbstdieMo-
ralität gewinnenkönnte, nicht den Verhältnissen ei-
nes jedenLandmannsangemessenist, somögen, gleich
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ihnen, auch die Büdnereien bestehenund ihr Um-
fang nach den Oertlichkeitenbestimmtwerden, wor«
über wir uns schon in der Abhandlung über das
Feld ° Regulirungöwesenausgesprochenhaben. So
werdeauchden minderVermögendenein festerWohn-
sitzund ihr Theil an der Scholle! Das kleineBe»
schthum ist überhaupt die Wiege aller landwirth-
schaftlichenIndustrie und ein herrlicher Probestein
jeder der letzterenungehörigenErfindung. Bei der
gartenmaßigenBestellung aber kann das Höchstege-
leistetund erwartet werden, und dazu ist im Gan-
zen nur der Büdner im Stande. Schon in vielen
GegendenMecklenburgsist ohne irgend eine öffent-
licheBelohnung oder Prämie manche überraschende
und erfolgreicheCultur- Anstrengunghervorgegangen,
und man sollte wahrlich nicht so oft einseitig nur
die Schattenseiten hervorsuchenund herausheben,
wenn dergleichenAnlagen von der administrativen
Oberbehördedes Domanii begünstigtwerden, son-
dern sich lieber nach der Lichtseitekehren, die so
vielfach erfreulicherist. Der einfacheAckerbauist
schonein mechanischesGeschäft geworden; werden
aber das Nachdenken, die Ersinduug und die be-
harrlicheThatigkeit damit in Verbindung gebracht,
so haucht des Menschen Geist ein bewegtesLeben
in die zur trocknenGewohnheitgewordeneMechanik
ökonomischerVerrichtungenund Handgriffe. Mut-
terlichvergilt die Natur jede Sorgfalt in der Be-
nutzungihrerSchatze; Speculation und Betriebsam¬



keit verschwisternsich, und so geht aus demKleinen
das Große hervor.

Wenn die Industrie sichverbreitet, dieBevöl-
kerung auf gesetzmäßigemWege sieigt und der Wohl-
stand zunimmt, die Aufklärung fortschreitet, ohne
daß die Gottesfurcht und dieTreue darüber verloren
gehen; wenn endlich der Bürgersinn bestärkt wird,
dann ist einemStaate wohl. Heil ihm! Er hat es
vielen andern zuvorgethan.— Kann gleich nicht ein
einzigesMittel alleinzu diesemgroßenZweckeführen,
so verdient doch gewiß ein jedes Mittel ergriffenzu
werden, das in irgend einer Art darauf theil-
weise einwirken kann. Die Erfindung, die Be-
Nutzung,die kräftige Verbreitung dieser Mittel sind
die höchsteAufgabe der StaatSwirthschaft und wer-
den es ewig bleiben, so lange wie die Intelligenz
den Sieg über die Finsterniß davontragen wird,
so lange wie die ehernenTafeln der Geschichteuns
zugleichLehreund Warnung ftyn werden.

Zu diesenMitteln zählen wir die Beförderung
des kleinen Besitzthums. Da es leichterzu erwer¬
ben ist, so ist eS auch leichter als große Grund-
stückezu bewahren. Es hebt aber auch gleichzeitig
den Verkehr, weil ein minder bedeutendesVermö»
gen dazu erforderlichist und die Concurrenz alfo
vermehrt wird. Daher übertrifft das kleinste
Grundeigenthum in diefer Hinsicht sogar jede um-
fanglichere Gattung desselben: denn ein solcher Besitz

ist das ersehnte Ziel einer ganzen zahlreichen Volks-
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classe, nämlich der arbeitendenLandleute, die ohne
Gehöftsrechtesind. Ein nahes Interesse fordert den
Besitzer zur Anstrengung, zur Thätigkeit, zur In-
dustrie auf. Seine Stellung und die Oertlichkeit,
der geringe Umfang seinesEigenthums und dieFrei-
heit in seiner Beschäftigungmachenihm Fortschritte
möglich, die in jedem andern Verhaltnisse unmög-
lich seyn würden. So wird seineSpeculation auf-
geregt und die Erfolge geben ihm Much und Be-
harrlichkeit. In dieser ihm so werthenScholle steckt
entwedersein ganzes Vermögen oder dochder vor-
züglichsteBestandtheil desselben; er hat also um so
mehr Ursache diese seine einzige oder vorzüglichste
Habe zu bewahren, zu verbessern. Sie fesselt ihn
nochmachtiger, als die Bande der Natur es tha-
ten, an den Boden des Vaterlandes. Er hat
durch dieses Besitzthum, und sei) es noch so klein,
ein gewichtigeresBürgerrecht darin gewonnen. Er
fühlt sichnun kräftigerberufen, jenenBoden, woran
auch er seinenTheil hat, zu vertheidigen; er tragt
leichter seinen Beitrag zu den öffentlichenLasten;
und mit der Liebezu seiner Scholle verbindetsich,
unbewußt in des Menschen Brust Raum fassend,
dieAnhänglichkeitan den alten Herrscherstamm.Wir
wollendamit nicht gesagt haben, als ob die letztere
nicht auch in anderen, namentlichin Zeitpacht- und
ColonatS-Verhältnissenvorhanden sey und bestehen
könne, wenn die obersteVerwaltung danach ist.
Darüber kannkeinZweifelseyn. AbersolcheBande,
wie diejenigendes Grundeigenthums sind, gibt es
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weiter nicht; und daher haftet unstreitig das wahre
Bürgerthum an diesem, es möge groß odeb klein,
HauS oder Ackerseyn.

Die Vortheile der Vermehrung des kleinenBe¬
sitzthumsauf dem plattenLandesind nicht nur staats-
wirtschaftlich, sondern auch finanziellzu erwarten.
Nicht nur der Unterthan, nicht nur das Ganze,
sondernauch der Herrscherund dieStaatscassen ge.
nießen die Früchte diesersegenreichenOperation. Es
ist natürlich, daß der aus dem kleinen Eigenthume
solcherArt hervorgehendehöhere Gewinn, daß der
damit für den Besitzer verbundene, besondere
Werth es dem Käufer möglichmachen, dasselbezu
einem verhältnißmaßig hohenPreife zu erstehenoder
eine ansehnlicheGrundsteuer jährlich dafür zu ent-
richten. Die freiereBenutzung der Ländereien,wel-
che dem Zeitpächter nicht zugestandenwerden darf,
gibt schon einen hinlänglichenGrund dazu, wenn
selbstnur von der Emphyteusis die Rede ist. Die
mit der Vermehrung des kleinen Besitzthums als
Folge verbundeneZunahme einer auf solcheWeise
sehr wünschenswert!)steigendenBevölkerung führt
aberdemStaate nicht nur mehrereUnterthanen, son-
dern auch mehrereContribuenten zu den Staatöla-
sten, mehrere Consumenten, mehrere Steuerpflich-
tige, mehrere Gewerbölustigezu. Von dem platten
Lande aus verbreitet sich die Nahrung nach den
Städten, während die letzterendemLandmannewie-
der Gelegenheitzum Absatz seiner Producte und
Fabricate geben. Diese Rückwirkung haucht dem
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Ganzen Leben ein und unscheinbargewinnen alle
öffentlicheCassen, wahrendhier wohlthätig derfinan-
zielleVortheil mit dem staatswirthfchaftlichenHand
in Hand geht. Das Bedürfniß wird vermehrt, der
Verkehr steigt, und so besteht der Eine durch den
denAndern. Mögen immerhin verschiedenartigeLan-
des-Verhältnisse anderen Mitteln den Vorzug ein-
räumen müssen; aber in einem Staate, wo Acker,
bau und Viehzucht Hauptsachensind, wo aus so
mancherRücksichtim Großen kaum an andere In-
dustrie-Zweigezu denkenist, wo von dem Flor der
ersterenalso fast alles abhängt: da gibt es kein bes-
seres, kein wirksameresMittel für die Wohlfahrt
desGanzen und zur AufhülfederStaats-Einnahme,
als das von uns vorgeschlagene.Die letztereerhält
dadurch in einem solchenStaate zuerst die nöthige
Sicherheit, um denEtat derselben,welcherbeiZeit-
Verpachtungenimmer hin und her schwankt, gehörig
feststellenzu können. Am wichtigstenist dieses bei
den bäuerlichenVerhältnissen und bei bestehenden
Colonats-Rechten. Die letzterensind im Großher-
zogthumeMecklenburg-Schmerin, namentlichin den
dortigenDomainen, von großem Umfangeund viel-
seitiger Bedeutung; mit ihnen kann gewiß sehr er-
sprießlichderAnfanggemachtwerden, um dieWohl-
thaten, welchein der Aufhebungder Leibeigenschaft
beabsichtigtwurden, nochweiter auszudehnen; und
so gehenwir denn von dem im AllgemeinenAusge¬
sprochenenzu der Haupt-Aufgabe über. Auch die
Erbpachtstellenin denDörfern gehörenzum kleinern

21



Besitzthume. Möge ihre Verbreitung, wobeija von

Zerstückelungenund neuen Anlagen noch gar nicht

dieRede ist, zeigen, wie wohlthätig die Folgen seyn

werden, wenn man sichnoch weiter erstreckenwill.

Wahrlich, ein großes Interesse hängt daran, und

unsere heißesten Wünsche, welchehier nicht zum

ersten Male laut werden, würden diesegroßeOpe-

ration begleiten, wenn es zu ihrer Ausführung kom-

men sollte. Selbst bei dem Abschlüsseder Ver-

Handlungenmit der Ritterschaft über eine neue Re-

gulirung der bauerlichen Verhaltnisse kann ja nur

durch die Einführung einer allgemeinenVererbpach-

tung die gewünschteVollendung segenreicheingeleitet

werden.
In dem großherzoglichMecklenburg- schwerin-

schenDomanio sind mit Einschluß der incamerirten

Güter und der kleinerenHüsner über 6000 Haus«

wirthe eingesetztworden. Von diesensind nach dem

neuestenStaatöcalender von 1825 erst einige Hun-

dcrte in Erbpacht übergegangen,während vielekleine

Höfe, Mühlen in unschiffbarenStromgegenden,

Krugstetten, Schmieden u. s. w. zu gleichemZweck

meistbietendauf Erbzins-Recht ausgebracht wurden.

Das letztereVerfahren war gewiß staatswirthfchaft-

lich eben so sehr gedeihlichwie in finanziellerHin-

ficht. Unstreitig verhinderten theils die wegen be-

stehenderZeitpacht- Contracte oder wegen gewisser

Localverhaltnissenoch nicht gescheheneRegulirung

und Separation vielerDorfs-Feldmarken, theils der

wegen zurückgebliebenerCultur durch die Bonitirung
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noch nicht auszumittelndewahre Werth des Bodens,
den dochdieVeranschlagungdes Kanons zur Grund-
läge nehmenmuß, wenn nicht Willkür oder Scha-
den für die Grundherrschaftdaraus hervorgehensol-
len; theils die Scheu vor einigenfinanziellenOpfern,
die Fortschritte des bereits vor einem Jahrzehend
mit Eifer ergriffenen Vererbpachtungs- Systems.
Man beschranktesich daher um so niehr auf die
durch das Aussterbenoder durch dieAbmeierungein-
zelner Bauer-Familien zur freien Disposition eröff-
neten Gehöfte auf feparirten Dorfs-Feldmarken, da
der Wohlstand des Landmannsbereits bedeutendge-
sunkenwar, und allgemeinerReichthum, trotz der
früherhin geringenPachtsummenund glücklichenEon-
juncturen, eigentlichauch nie existirthatte, weil zu
machtige Hindernisseim Wege standen, und weil
der Kaufpreis für die Gehöfts-Gebäude und In-
ventarien, obgleichdie Taxe nicht übertriebenwar,
dochbinnen zu kurzer Zeit baar bezahlt, bis dahin
aber dochverzinstwerden sollte. Zum Kaufen und
Bezahlen gehört aber Capital-Vermögen, und das
fehlte sehrVielen, oder für das daran FehlendeCre-
dit, und den hatte der Bauer nur beiBauern, wel-
chen die Hände ebenfallsgebundenwaren, weil ihr
Geld fest stand, oft so fest, daß es nie wiederlos-
zueisenseyn wird. Anders war es mit den eröffne-
ten Gehöften; diesewurden meistbietendausgebracht,
und dazu fanden sichLiebhabergenug, welcheeige-
nes oder fremdesGeld zur Disposition hatten und,
von einem Lebensplaneoder von der Spekulation

21"
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glücklichoder unglücklichgeleitet, es nicht besseran-
zulegen wußten.

Viele dieser Manner beklagen sich nun, daß
es ihnen nicht zum besten gehe, daß sie viel zu
theuergekauft, einen zu hohenKanon bezahlenmüß-

ten, also nicht bestehenkönnten :c. Es ist mög-

lich, daß Mancher sehr schlechtseinenVortheil auf

solcheWeise gefundenhat; eS ist natürlich, daß der

Erbpacht« bei den gesunkenenPreisen aller landli-

chen Producte gleich jedem andern Landmanne, er

sey Gutsbesitzer,Hof-Pachter oder Hauswirth, ge-

litten habe: desungeachtetaber will es uns scheinen,

als ob dieseLeutesichselbernur etwas vorzuwer-

fen haben, und zwar darüber, daß sie das erst
jetzt einsehen,daß sie keinen für alle Umständebe-
rechnetenUeberfchlag gemacht und daher null zu
Grunde gehen müssen. Sie sind nicht inducirt wor¬

den; niemandhat ihnen ihr Unternehmenausgebürdet;

das Grundstückund die darauf befindlichenGebäude
durften von ihnen besehenwerden, siedurftenCharte,
Feld-Register und Clafsifications-Tabellezur Hand
nehmen, sie hatten Zeit, den vielleichtscharfenErb-
pacht-Contract genau durchzulesenund gehörig zu
prüfen, denn dieAbschriftgegendie Gebühr stand ih¬
nen frei und sie wußten daher, daß weder für die
Bonite oder den Ertrag Gewährgeleistetwürde, noch
Remission zu erwarten sin;, Ihr Schwindel allein
ist der Uebelthater, mit dem sie ihre Sache auszu-
machenhaben, und so sind sie freilichzu bedauern,
aber zu helfen ist ihnen nicht; wenigstensdürfte der



Staat weder dazu verpflichtetnoch dazu im Stande

seyn. Ein Andres ist es mit denjenigenHauswir-
then, welcheeinenErbpacht-Contract,wennanchnicht
gezwungen, dochvon der ihnen zunächstvorgesetzten
Behörde mehr oder minder überredet annahmen,

falls die Bonitirung der Landereienaugenscheinlich

zu hoch ausgefallen, und zumal, wenn ihnen für

die eigene Unterhaltung der Gebäude kein Rabatt

von der veranschlagtenPachtsummezugestandenwor-

den seyn sollte. Diese sind offenbaräetcrioiis con-

ditionis geworden, und das ihnen angeborene, auf-
gegebeneColonatS-Rechtgibt ihnen, wenn die oben-
genannten Umständewirklichvorhanden sind, einige

Ansprüche auf eine schonendeBerücksichtigungder

administrativenOber-Behörde und auf die Gnaden-

Hülfe des Herrn des Landes und der Domainen.

Im Allgemeinenaber kann der Erbpächter nur dem-

jenigen Schicksaleüberlassenwerden, welcheser sich
selber bereitet oder welches sein Unglück herbeige-

führt hat: denn er muß in dieser Hinsichtdem tui-

beschränktenEigenthümer oder dem Gutsbesitzervöl-

lig gleichgestelltwerden, der nichts anderes erwar-

ten wird, wenn er nicht zahlen kann. Durch ein
entgegengesetztesVerfahren würde die Staats-Caffe

bald in sehr großeVerlegenheitengerathen und den

für sie aus den Vererbpachtungenerwachsendengro-
ßen Vortheil, nämlich die Möglichkeit, einen zu-
verläfsigen Einnahme- Etat hinsichtlichder Dorf¬
schaftenformirenzu können, gänzlichverlieren.

Der im GroßherzogthumeMecklenburg-Schwe¬
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rin üblichemodus derVererbpachtungenin denDo-
mainen ist wesentlichverschiedenvon den sogenannten
Meier-Rechten, welchenamentlichin den benachbar-
ten königlichhanöverschenLandenstattfinden. Viel-
mehr ist in Mecklenburgdie römischeEmphyteusis,
selbst hinsichtlichder Cammer-Bauern und deren
GeHöste, wenn diese in erbpachterischeVerhaltnisse
übergehen, gewählt worden. Eben so verschieden
von den Zins-Lehen als vom völlig freien
Eigenthum, welche beide bei den Bauergütern
in manchenGegenden Deutschlands anzutreffensind,
findet man dort diejenige Art von Erbzinsgütern,
welcheihrer Natur nach wahre, durch das römische
und kanonischeRecht hinreichendbezeichnetebona
emphyteutica sind. Ihre Einführung ist indessen
durchaus neuerenUrsprungs und keine frühereSpur
derselbenin Mecklenburgzu entdecken,obgleichnach
der Besiegung der Wenden und nach der Verbrei-
tung der christlichenReligion in den mecklenburgischen
Landen der Krummstab über bedeutendeLandstriche
herrschte, und sie ist also lediglich als eine noch
sehr junge staatswirthschaftlicheOperation mit den
Gütern der Cammer-Bauern zu betrachten. Mit
kleinen Domanial-Höfen und Mühlen wurde indes-
sen schon in älterer Zeit, leider ohne die nöthige
Vorsicht, eine ähnlicheArt von Vererbzinsungvor-
genommen. GlücklicherWeise jedochsind jene Bei-
spiele selten.

Das völlig freieEigenthum hat freilich seine
unverkennbarenVorzügevor der Emphyteusis, wenn
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es mit dem kleinenBesitze verbunden wird. In-

dessen würde das Erste in den Mecklenburg-schwe-

^infchen Domainen, wo von beinahe sechstausend

Hauswirthen dieRede ist, welchenoch in EolonatS-

Rechten und Verhältnissen leben, nicht einzuführen

seyn, ohne daß die Domanial-Casse, auf welcheso

vieles angewiesenist, zu Grunde gehen müßte, oder

ohne den altenBauerstamm allmalig ganz auszurot-

ten. AllesbisherBestandenewürdeda mit umgewalzt

werden und es steht sehr zu bezweifeln, daß daö

Ganze sichüber die Wirkungen eines so schleunigen

Uebergangsnachhaltigzu freuenUrsachehabenwürde;

denn nicht jede an sichgute Einrichtung ist allent-

halben gleich anwendbar und sogar mitunter ohne

die größesten Nachtheile überall nicht auszuführen,

wenn die nöthige Vorbereitung fehlt.
Daher möchtebeieinerVeränderung der bäuer-

lichen Verhältnisse in den großherzoglichenDomai-

nen einstweilendie Emphyteusis einen entschiedenen

Vorzug verdienen. Auch der erbzinsliche Besitz

hat seine Lichtseiten:er ist in Staaten, wo ein be-

deutendesDomanium existirt, doppelt empfehlungö-

werth, damit die frühere Einnahme nicht allmalig

verschwinde,sondernvielmehr um destozuverlässiger

vorliegenund festgestelltwerden möge. Die für die

herrschaftlichenForsten besonders so drückendeLast

der Unterhaltung so vieler Tausende von Gehöfts-

Gebäuden hört mit derVererbpachtungauf, und mit

dieser gegenwärtigunabwendbarenLastwird erst eine

Forstwirtschaft möglich werden, welchegroße Er¬
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folge herbeizuführenim Stande ist, und die jetzt,
trotz dem bestenWillen und einer gewiß ungemein
tüchtigen oberen Leitungso sehr behindert wird. In
demWerth der Gebäude und in den ebenfalls größ-
tentheils herrschaftlichenHofwehren liegt aber ein
todterSchah verborgen, welcher, wenn er auch nur
allmalig gelöst werden kann, dochrichtig verwendet,
Resultate nach sichziehendürfte, welcheeinenwahren
Segen verbreiten und eben so sehr Bewunderung
als Erstaunen erregen würden.

Doch sind es nicht nur finanzielleVortheile,
welcheaus dieserOperation hervorgehen. Wir haben
einen größeren Zweckdabei vor Augen, und dieser
ist für den Fürsten und Herrn der Domainen, für
den ganzen Staat; er ist gleichzeitigfür den zahl-
reichenBauernstand und für jeden einzelnenHaus-
wirth, der ein Freund der Betriebsamkeit ist, mit-
hin für alle Theile folgenreichund gedeihlich. Mit
dem Gefühle des eigenenBesitzes (denn wenigstens
gehen mit der Emphyteusis Gebäude und Hofweh-
ren zum völligenEigenthume über, wenn auch an
den beigelegtenLandereiennur ein erblich nutzbares
Eigenthum zugestandenwird) wird auch der Sinn
für Thatigkeit und Cultur allmalig immer mehr er-
wachen. Man erwarte nur nicht einen zauberifchen
Schlag, womit der hinter der Zeit zurückgebliebene
trage Bauer plötzlichzu einem industriöfen Land-
wirthe umgewandeltwerden soll. Jede große An-
ficht würde unausgeführt bleibenmüssen, wenn der
nächste Moment schon die Erfolge liefern sollte.



Die gewichtigeMetamorphose, welchehier beabsich¬
tigt wird, kann nur von der Zeit herbeigeführtwer-
den. Wir halten uns überzeugt, daß gar mancher
unverständigeund faule Hauswirth bei einer solchen
Veränderung der bisherigen Verhältnisse binnen ei-
nigen Jahren schon vom Gehöfte herunterkommen
wird. Daran ist aber gar nichts gelegen. Der
Mensch wird das wieder werden, wozu er sichbes-
ser paßt und was so viele seines Standes sind,
nämlich — ein Tagelöhner und Einlieger. Die
Notwendigkeit wird ihn zur Arbeit zwingen, und
wenn er sich damit ausgesöhnt hat, wird er, frei
von Obliegenheiten, denen er nicht gewachsenwar,
sich glücklicherwie zuvor fühlen. Man hat allerlei
dunkle Begriffe von der Erhaltung des alten, ehr-
würdigenBauerstandes und Mancherredetnicht ohne
eine Art von Rührung darüber, worüber er sich
kaum gehörig zu erklären vermag. Der Verfasser
dieser Abhandlung stutzte oft bei solchenHerzenser-
gießungen,welcheer nicht sogleichzu reimenwußte,
da die Beweise solcherMänner ihn zu überzeugen
wenig geeignet waren. Er besah sich recht viele
solche halb viehische, phlegmatische, träge Leutein
schmuzigenKitteln und konnte eben nichts Ehr-
würdiges an ihnen finden. Die genauereBekannt-
schaft mit jener zahlreichenVolks - Elaste im Ge-
schäftölebengab ihm indessenbefriedigendereReful-
täte und bestimmtedas nachfolgendeUrtheil.

Allerdings ist derjenigeTheil des Volks nicht
nur höchstnothwendig,sondernauch höchstachtungs¬
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werth, welcher, so weit gebildetwie es mit seinem
Standpuncte sichverträgt, den vaterländischenBo-
den im Schweiße seines Angesichtsmit seinenHän-
den bestellt, der die angreifendstenArbeiten des
Ackerbauesausschließlichübernimmt, sich mit den
nothdürftigstenErfordernissenzum Lebenbegnügt und
fast alles entbehrt, was Luxus und Bequemlichkeit
dem verwöhnterenMenschendarbieten, wenn er im
Durchschnitte gottesfürchtig, treu, aufgeklärt, ver-
ständig in seinemBeruf, einfach in seinen Sitten,
reinlichund thätig ist. Eben so ist der Hauswirth
namentlichein sehr schätzbarerStaatsbürger, wenn
er das ist was er seyn soll, und unter dieser Be-
dingung der Erhaltung vorzüglichwürdig. Derje-
nige Theil der Hüfner aber, welcherfür alle Fort-
schrittevöllig unempfänglichist, welcherin Unwis-
senheit, Faulheit und Schmuz vergeht, welchervon
keinerAufmunterungseinerVorgesetztenergriffen,von
keinenErfolgen der Industrie um ihn her zur Nach-
ahmung angereiztwird, welcherselbst in einer glück-
lichenZeit nichtsvor sichbringt, schlechtwirtschaftet
und schlechtzahlt: der ist wahrlich eine wahre Last,
ein Unkraut für den Staat, dessen Verlust nicht
zu betrauern seyn möchte. — Daß der ursprüng¬
liche Bauerstamm so viel wie möglichauf den Ge-
Höftenbleibe, ist wünschenswerth,weil diese Men-
schen-Classenicht nur durch die Geburt schondas
erste Anrecht auf ein solchesUnterkommenerhalten
hat, sondern auch in Verhältnissenaufgewachsenist,
in welche sich der mehr Gebildete und Verwöhnte
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schwerhineinfindenlernt. Der Kittel allein gibt
indessenunsrerAnsichtnach keineAnsprücheauf Eon-
servation als Hauswirth; daher mit den Untüchtigen
unter den Gehöfts-Wirthen, welchenicht fortkön-
nen und auch nie fortkommenwerden, herunter
von der Hufe! Mitleid und Schonung gebührt nur
dem betriebsamen,durch unverschuldetesUnglückzu--
rückgekommenenHüsner. Es ist wahrlich keine
Schattenseite des Vererbpachtungs- Systems, daß
hie und da ein fauler, unverstandigerBauer v>om
Gehöfte herunterkommt; deshalb verhungert er »nit
den Seinigen noch keineswegs, wenn er'nur arbei-
ten will. Es möchte vielmehr eine Lichtseite'oer

Erbzins-Verbreitung genannt werden können, daß
die Erbpacht- Hufe sich nur in den Händen des
steißigen, verständigenund nicht gänzlichunvermö-
genden Hauswirths erhält, und ein solcher wird
zuletztdoch in Besitz kommen. Ist freilich nicht zu
leugnen, daß ein mehrmaligerWechsel in der Per-
son des Erbzinsmannes für die Ländereienund biß
Gebäude nachtheiligeFolgen haben kann, so wiird
doch eine sorgsam auszuführendedesfallsigeBestim-
mung in den Erb-Contracten manchesabzuwehren
vermögen, und im Allgemeineneine solcheRegene-
ration der Gehöfts-Wirthe an wohlthatigen Wir¬
kungenüberwiegendfeyn.

Ein anderer Vortheil, welcher für den tüchti-
gen Hauswirth in ColonatS-Verhältnissenerwachst,
wenn er in einen Erbzinsmann verwandelt wird,
ist derjenige, daß er einen reellen Credit und eine
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solide Hypothek gewinnt. Die letzte fehlte ihm
bisher mehrentheilsganzlich, denn sein Super -In-
ventarinm war nicht versichertund, abgesehenvon
dessenBeweglichkeit, von mehr als einer Seite ge-
sährdet. Sichere Obligationendritter Personen konn-
ten nur Wenige ausweisenund zumUnterpfands dar-
bieten. Der Enipliyteuta aber hat nicht nur seine
GehöstS-Gebaude, welchebei der Domanial-Brand-
Cafse assecurirt werden müssen, sondern auch das
daran haftende Erbzinsrecht, die wahre Basis des
Werths, und die volle Hofmehre, welche, wenn
der Erbpächter vernünftig handeln will, ebenfalls
versichert werden muß, zur Hypothek einzusetzen.
Er erhält ein Hypotheken-Buch, wodurch er dem
Anleiher auch juristischeSicherheit gewahren und
Aufschlußüber seineVerhältnissegebenkann. Trifft
den Erbzinsmann nun ein Unglück, dem ja der
Landmannvielfältig ausgesetztist; bedarfer in schlech-
ten Zeiten für den Absatzseiner Producte des Cre-
dits, um die fällige Erbpacht aufzubringen; muß
er ein kleines Capital zu landwirthfchafclichenOpe¬
rationen und Verbesserungenaufnehmen: so steht er
nicht gleichdem Colonus nacktund bloß da, sondern
tritt in die Reihe der Gutsbesitzer,über deren Exi-
stenz sich ja der Capitalist besonderszu freuen Ur¬
sache hat, weil ihre Bedürfnisse ihm die Gelegen-
heit geben, sein Geld zinsbar und, wenn er vor-
sichtigist, sicherzu belegen.

Der in Erbpacht stehendeHüsner weiß, daß
alles, was er an den Gebäuden und Ländereien



333

verwendet, ihm selber und seinenErben zum blei¬
benden Nutzen gereichenwird. Er hat keine neue
Regulirung und Feld - Eintheilung zu befürchten,
welche das, was er mit Fleiß und Kosten-Auf-
wand für seinen Acker, für seine Wiesen gethan
hat, nach beendigtemZeltpacht-Contract, vielleicht
der Gehöfts-Lage wegen, dem trägen und unver-
ständigenNachbar zuführt. Er hat die Ueberzeu-
gung, durch eine jede Verbesserungden Werth sei-
ner Erbzinöstellezu heben und dergestalt das was
er hineinsteckt,doppeltwieder zu gewinnen.

Der Emphyteuta hat das schöneGefühl des
Eigenthums. Er hat 'einen festenWohnsitzerrun¬
gen und stndeceine höhere Freude an der Cultur
deS ihm zur erblichenBenutzung verliehenen Bo-
dens, wie diejenige über den baaren Vortheil ist.
Er darf sich, als Schöpfer jeder wohlthätigenUm-
Wandlung, des Danks und der Anerkennungseiner
Nachkommenversicherthalten. Und solltees auch
nur die Speculation seyn, welche ihn leitet, so
liegt schon in dieserdas bewegteGefühl der Frei-
heit. — Die Scholle wird aber von des Erb-
zinSmannesSeite eine vaterliche Behandlung er-
warten dürfen, da er Ursachehat dieselbenachhaltig
zu benutzenund das beliebteAussaugen des Ackers
zu vermeiden. Dagegen sind ihm die Hände nicht
gebunden,wenn er seineSchlagordnung und Wirth-
schaftsweisezweckmäßigverändern will, oder wenn
seine Dungmittel ihm eine kleine Abweichungvon
der Regel erlauben.— Die Fortschritte der Enl-



334

tur und Industrie werden dem tüchtigen Hüfner,
der in Erbpacht übergeht, nicht gleichgültigbleiben;
er wird auf dasjenige aufmerksam seyn, was um
ihn her geschieht. Das Eigenthum ermuntert, die
Nothwendigkeit zwingt dazu. Der Eigenthümer
wendet seinenBlick nach der Zukunft hin, wahrend
der Zeitpächter mehrentheilsnur die Gegenwart, die
beschränktePeriode seiner Pachtjahre, den äugen-
blicklichenVortheil vor Augen hat. Diese neue
Denkungsart, welche mit dem Besißthume in des
MenschenBrust Raum faßt, ist für den rohenLand-
mann der erste Vorschritt zu bessernBegriffen, zu
einer höheren Bildung, zu patriotischenGefühlen.
Der auf solcheWeife verwandelteColonus wird nun
die Erlernung mancher landwirthlichen Kenntnisse
für seine Söhne nothwendig halten, an welche er
srüherhin nicht dachte. Er wird anfangen seine
Dienstleute möglichstzu vermindern, seinenViehsta-
pel mit dem Ackerbau in ein richtiges Verhältniß
zu bringen und alles zu beachten, was dahin füh-
ren kann; er wird z. B. einsehenlernen, wie wich-
tig eine gehörig eingerichteteMilch - Kammer und
Reinlichkeitfür den Absah der Butter sind, welche
Vortheile aus der vergrößertenund veredeltenSchaf-
zucht hervorgehen,wie selbstkleineJndustrie-Zweige
auf den Wohlstand des rührigen und speculativen
Ackersmanns hülfreich einzuwirkenvermögen. Und
würde auch er dieses noch nicht begreifen, so
wird doch sein Sohn oder Enkel dahin kommen,
wenn nur erst der Grund zu einer besserenWirth-
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schaft gelegt worden ist; denn darin besteht ja der
wahre Segen des kleineren Besihthums, daß die
NothwendigkeitselbstdieIndolenz allmälig aus dem
Schlummer rüttelt und nur der Fleißige seinenLohn
zu erwarten hat, wahrend die Faulheit zum Ver-
derben führt. Darin liegt ja ein Haupt-Vortheil
des gewünschtenUebergangesder Eolonats-Haus-
wirthe zu Erbzinsmännern, das ehrenvolle und
menschenfreundlicheWerk für künftige Zeiten und
kommendeGeschlechter. Hatte die Vorwelt nur an

sichgedacht, wahrlich, wir würden noch vieles zu
säen haben, während wir jetzt schondie erfreulichen
Früchte frühererOpfer und Anstrengungengenießen.

Man hat geglaubt für die Gehöfts-Gebäude
und deren ordentlicheErhaltung bei dieserOperation
und zwar besonders so lange fürchten zu müssen,
wie der taxirte Werth noch nicht baar ausbezahlt
worden ist. Diese Besorgniß scheint indessenim
Allgemeinenunbegründet zu seyn: denn der Erb-
zinömann hat ja um so mehr Ursache, auf die ihm
überwiesenenGebäude zu halten, da gerade sie zum
völligen Eigenthum übergegangen sind und den
Haupt-BestandtheilseinerHypothekausmachen; eine
Ansicht, welcheder Bauer sehr bald auffaßt, und
die ihm, wenn er in erbpächterifcheRechte tritt,
nicht oft genug eingeimpft werden kann. Einzelne
Beispiele schlechterWirthe könnenkeine Regel bil-
den. Uns sind mancheBeispiele bekannt geworden,
daß der Erbzinsmann sehr gut mit seinen Ge-
bäuden verfahren ist, aber keines, daß ein solcher
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Erbpachter unter den Hüfnern dem großen Haufen
der Colonats-Hauswirtheauffallendin diesemPuncte
nachgestandenhaben sollte.

Eben so wenig steht es zu befürchten, „daß
man vielleichtgenöthigt seyn werde einen Theil der
vererbpachtetenGehöfte, nachdemGebäude und Län-
dereien gleich sehr heruntergewirthschaftetworden,
zurückzunehmenund selbst ein Bedeutendes von
dem früher taxirten Werthe der Gebäude und Hof-
wehren dabei einzubüßen, oft vielleicht ohne einen
neuen Käufer der Stelle zu Erbzinsrecht wieder-
finden zu können." Es ist allerdings möglichund
wir haben darauf vorbereitet, daß mancheunfähige
Colonen sich in jeder Hinsicht so unbehülfiichund
unlustig benehmenwerden, daß sie von der Erbpacht-
Hufe herunter müssen, welches wahrscheinlichin
Zeitpacht-Verhältnissen, der Rückständewegen, zu-
letzt doch ihr Loosgewordenseynwürde. Im Uebri-
gen wird der Emphyteuta durch seinen Conlraet
ebenfalls verpflichtet mit den Gehöfts - Gebäuden
und Ländereiennach den Regeln einer guten Wirth-
schaftzu verfahren, und zu einer Visitation in be-
stimmtenTerminen möchtewohl, so lange wenigstens
wie das Erbstandsgeld (Kauf- und Tax-pretium
der Gebäude jc.) noch nicht abbezahlt worden ist,
desto gewichtigereUrsache und Befugniß vorhanden
seyn. Eine vervollständigteFassung der Erbzins-
Contraete könntevöllig klare und ausführlicheBe-
stimmungenhierüber stipuliren. Das werden zwar
diejenigen, welchemit den bäuerlichenVerhältnissen
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nicht genau bekannt sind, und daher alle Haus-
wirthe sofort als unbeschrankteEigenthümer sehen
möchten, dieFeldmark mögeseparirtseyn oder nicht,
die Localitätmögebeschaffenseyn wie sie wolle, nicht
beifallig bemerken; aber die praktischeErfahrung
wird es desto mehr billigen.— Nehmen wir jedoch
jene Besorgniß der Verschlechterung,der Gebäude
namentlichdurch sorgloseWirthschaft, als begründet
an, so kann dieseBesorgniß theils wohl nur bei
dem geringern Theile der neuen Erbzinsmänner
stattfinden, theilS wird das nutzbareEigenrhum der
Ländereien,wenn die Gebäude auch etwas verwahr-
lost wordensind, dochwohl so hoch im Preise ge-
halten werden und höher, wie einige ohne weitere
Rücksichtnach ihrem wahrenWerthe geschätzteHau-
ser und Scheunen. — Wird gleich mehrentheils
die Concurrenz zu einem bäuerlichenErbzins-Ge-
Höst, wie zu jedem ländlichen Grundstücke, das
meistbietendausgebrachtwerdenfoll, durchdie Oert-
lichkeitenund Annehmlichkeitenbestimmt, so wird
eine Erbpachtstellein schlechtererGegend doch auch
ihre Liebhaberfinden; denn der Mensch trennt sich
nur ungern von denjenigenUmgebungen, mit denen
er sich von früher Jugend an befreundethat, und
waren es auchFelsen und Steppen. Zumal in Meck-
lenburg sind die sandigstenTheile des Landes am
stärkstenbevölkert, und gerade dort auch wird das
kleineVesitzthumam eifrigstengesuchtund oft sehr
hochbezahlt.

Bei dieserUnerschrockenheitvor den befürchte¬

22
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ten nachtheiligenFolgen einer allgemeinenVererb-
Pachtungder Bauer-GeHöste in den Domainen sehen
wir jedochvoraus und dürfen in dieserHinsicht das
gute Vertrauen hegen, daß bei einer solchenall-
gemeinen Operation, die sich von den einzelnen
VersteigerungeneröffneterGehöfte, wozu Leutealler
Art, selten aber nur Hauswirthe sich einfanden,
merklichunterscheidet,die Bestimmung und Veran-
schlagung des Kanons dergestalt seyn werde, daß

der Bauer, welchernichts weiter für sich und seine

Familie zum Lebenhat, dabei bestehenkönne. Die
künftige eigene Unterhaltung und Erneuerung der
Gehöfts-Gebäude, die Uebertragungaller Real-La-
sten, die Verhaltnisse des Hüfners, die mancherlei
beschwerlichenNebenbedingungen, welche in umsich-
tig gefaßten Erbpacht-Contraeten, worin über Ge-
genwart und Zukunft abgeschlossenwerden soll, nicht

zu entbehrensind, dürfen eben so wenig vergessen

werden. Würde das unberücksichtigtbleiben, dann
freilich würde allmälig diejenigeVolkselasse, welche

bis jetzt im Besitze der unmittelbaren Bauerstellen

und Rechte war, zur Intelligenz und verständiger»
Landwirthfchaftaber erst übergehensoll, ganzlichver-
drängt werden. Dann ist es freilichbesser, wenn
man Palliative gebraucht, wir meinen die vor-
geschlageneschärfereControle der Bauer-Wirthfchaf-

ten, und kommendenJahrhunderten und Geschlech-

tern das Weitere überläßt. Was würden diese aber

dazu sagen, wenn man so große staatswirthschaft-
liche Vortheile ganzlich unbenutzt gelassen hätte?
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wenn selbst die finanziell wichtige Seite nicht er-
kannt worden wäre, weil man nur das Nächste vor
Augen gehabt? Was würde man im 20stm Jahr¬
hundert nach Christi Geburt davon denken, wenn
das sichersteMittel, um die Cultur im Allgemeinen
zu verbreiten, um eine zahlreicheVolksclasse auf
eine höhere Stufe zu bringen, hinlänglich bekannt,
aber nicht ausgeführt worden wäre? Hier soll kein
kleinlicherHandel abgeschlossenwerden, von dem der
Eine fürchtet, daß die Zahlungen nicht schnellge-
nug gehen und das Silber nicht genug fließe; von
dem ein Anderer besorgt, daß das Silber zu sehr
ins Rollen komme und bald in die Luft fliegen
werde; hier soll nicht plus! plus! das Feldgeschrei
seyn. Hier ist von einem größern Handel, von
Menschenwohl,Volksbildung und Belebung der In-
dustrie die Rede. Um solcherZweckewillen würde
eö sichwohl der Mühe verlohnen, das Exempel auf
doppelteWeise zu berechnen; und thäte es wirklich
Noth dieseaufzuopfern, so würde es selbstauf ein
paar Nullen mehr oder weniger dabei nicht ankom-
men können. Hier ist nichtdie jährlicheEinnahme,
hier ist nur der todte Schatz gemeint, der durch
dieseOperation gehoben und zur Quelle des Guten
werden soll. Die ordentlichelaufendeEinnahme der
Domanial-Pachtgefälle kann durch die Emphyteu¬
sis, an Solidität wenigstens, nur gewinnen: denn
die Pensions- Summen der in Eolonats - Ver-
HältnissenstehendenDorfschaftenwerden denjenigen,
der auf ihre volleErhebung rechnet, stets induciren.

22 *
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HinsichtlichderZeitpacht vonHöfen, sie mögengroß

oder klein seyn, ist Deckungmöglich; hinsichtlichder

Hauswirthe, als Masse betrachtet, überall nicht.

Wir verkennendieSchwierigkeitennicht, welche

beiden Vererbpachtungenobwalten; denn es ist keine

leichteSache, Bestimmungen aufzufinden, welchefür

alle Zeiten passen. Etwas für die Ewigkeit Voll-

kommnesgehört einer höhern und stärkernHand an,

wie diejenigedes Menschenist. Wenn man daher

bei großen, wohlthatigen Reformationen dieser Art

von der angstlichenRücksichtbeseeltwird: ob man

vielleicht auch nach vielen Jahren einige Vortheile,

welchedurch den Wandel der Conjuncturenund den

mächtigenEinfluß der Weltereignisseerzeugtwerden

möchten,über eine solcheOperation einbüßen könne;

wenn man schon so zeitig in der Besorgniß einer

Möglichkeitneidischauf diesenFall hinblickt; wenn

man den Erbzinsleuten nur den Schaden, welcher

aus dieser Verwandlung auf sie übergeht, während

er früher den Grundherrn traf, gönnt: dann frei-

lich hat man Ursachezu zittern, denn es läßt sich
nicht völlig genau ausmitteln, ob diekommendeZeit

nicht den größern Vortheil auf die Seite derjenigen

neigen werde, denen man bei Ertheilung ihres Erb-

zinS- Contracts nichts geschenktzu haben glaubt.

Die Hauptbesorgniß muß aber darin bestehen: ob

die in solcheneue Verhaltnisse übergehendeElasse

der Domanial-Einsassen auch wohl auf die Dauer

im Stande seyn werde, die mit dem erbpächterischen

Besitzeverbundenen,unabänderlichenVerpflichtungen
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zu erfüllen, den veranschlagtenKanon zu erschwingen
und zugleichalle Real-Lasten zu tragen? ob der
große Zweck, mit der Industrie auchWohlstand der
Hüfner und dadurch eine mehr gesicherteEinnahme
aus den Gefällen der Dorfschaften herbeizuführen,
erreicht werden könne, wenn man ihnen dasjenige
auferlegt,wa6man beschlossenhat? DiesegroßeFrage
verdient eine viel ernstereErwägung als jenes klein-
lichePlus, daö Kind des hungrigen Augenblicks.
Würde derStaat nicht am mehrstenverlieren, wenn
eine Bauerfamilie nach der andern, troh Fleiß und
Cultur, bei einem nachtheiligen, anhaltenden Wan-
del der Conjuneturen, die Gehöfte räumen müßte,
um Speculanten Raum zu machen, welche sich so
lange regenerirenwürden, bis gegen Erlegung des
bisherigen Kanons keiner mehr in Verhältnissewird
eintreten wollen, die ihm nur durch Hazard, wir
gebrauchenden französischenAusdrucknicht ohneBe-
ziehung, Glück, widrigenfalls aber unvermeidliches
Verderben bringen werden? — Man wird sagen:
„gerade so ist eö auch mit der zu hochgetriebenen
Zeitpacht." DaS ist es auch vielleicht in gewisser
Hinsicht, nur nicht im Ganzen. Die Zeitpacht,
welchedurch Bot und Ueberbot schließlichbestimmt
wird, geht über den Anschlag fast immer hinaus;
der höchsteBot aber wird durch die Speculation
erzeugt. War die letzterenicht eine Frucht ruhiger
Berechnung,sonderndie schwindeligeTochter leiden-
schaftlicherHoffnungenund Täuschungen, so ist daö
zu bedauern, aber eine Warnung für die demnach-
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stigen Pachtliebhaber. Der Kanon dagegen steht,
wenigstensin Mecklenburg, hinsichtlichseiner Herab-
seßung, fest; so ist denn derjenige, welcher das
Bauer-Gehöft erbt oder kauft, fortwahrend daran
gebunden. Ist die Veranschlagungzu scharf, wird
die Erbpacht nicht milde bestimmt, so kann es
sich ereignen, daß das Gehöft zuletzt als Erb-
zinsgut allenWerth verliert und nachJahren doch
endlichzurückgenommenwerden muß, damit es un-
ter modificirtenBedingungen wieder ausgebrachtwer-
den könne. Das würde bei einigen wenigen Ge-
Höftenauch noch zu ertragen feyn; hier aber ist von
der großen Masse der in erbpächterischeVerhältnisse
übergehenden Dorfschaften die Rede, und daher
möchtejener Fall dochwohl möglichstvermiedenwer-
den müssen. Das Kauf- oder Erbstandsgeld, wel-
ches bei Licitationen für ein Erbpachtsstückgeboten
wird, drückt nur den ersten Besitzer, welcher aus
Liebhabereioder schlechterBerechnung zu hoch ging;
ein zu hoher Kanon drückt nicht nur ihn, sondern
alle seine Nachfolger im Besitze, bis vielleichtauf
denjenigen, welcher seltene glücklicheConjunctu-
ren erlebt, zu ewigenZeiten. So also wird es sich
bei der Feststellungallgemeiner, bei der Veranschla¬
gung des Kanons :c. anzuwendenderGrundsätzeum
nichtsGeringeres handeln, als um die künftigeExi-
stenzvon beinahe sechstausendHauSwirthen.—. Eine
Periode, wo die Preise aller ländlichen Producte
sehr gesunkensind, ohne deshalb schondas in alte-
rer Zeit herrschendeMinimum erreicht zu haben.
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möchtesich indessenvielleichtgerade am besteneig¬

nen, um mit voller Besonnenheit und gemäßigten

Ansprüchenzu diesemWerke zu schreiten. Man hat

in der BeharrlichkeitgesunkenerPreise ein Beispiel

vor Augen, daß man nicht allemal auf einen schnel-

len Wechselder Conjuncturenrechnendarf; und so

Mancher auch das Grab seinesWohlstandes in die-

ser traurigenErfahrung gefunden haben mag, so ist

doch unleugbar eine sehr heilsameLehre daraus her¬

vorgegangen, nämlich diejenige: daß der Landmann,

welcherkaufen, verpachtenoder pachtenwill, beson¬

ders glücklichenZeiten nie Dauer zutrauen und nie

darauf seine Berechnung begründen müsse. Noch

immer tappen wir im Finstern, so lange nur noch

die Hoffnung zur Aufhebungder englischenKorn-

bill vorhanden ist, wodurchjener furchtbareInsel-

Staat den ganzen Kornhandel des nördlichenEu-

ropa so lange schon in förmlicherBlokade halt.

Sind die englischenHasen aber unserem Getreide

erst wieder zuganglich, was wahrscheinlichdoch spa-

testens nach einigen Jahren unter schwerenBedin-

gungen geschehenseyn wird; ist der erste Rausch

vorüber und an dessenStelle eine ruhige, sichere

Speculation, aber wenigstenswiederSpeculation

getreten; laßt sichübersehen, welcheVortheile die

vorgegangeneVeränderung, hoffentlicheine dauernde,

wirklichherbeigeführthat: dann erst Wirdes sichge¬

nauer als gegenwartig bestimmen lassen, welche

Durchschnittspreisebei der Veranschlagungvon Lan-

dereien anzunehmensind. Bei der Erbpacht darf
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der Anschlag allerdings auf eine fteiere Benutzung
des Grundstücksund auf eine im Verhältnisse zu
den OertlichkeitenfortschreitendeCultur einige Rück-
ficht nehmen. Auf Bauerhufen jedoch, welche sich
zeither in den Händen von Colonats-Wirthen be-
fanden und darin bleiben werden, ist die Cultur in
der Regel kaum bis zum Mittelmäßigen vorgerückt,
und es ist auch keine so plötzliche Verwandlung
der bisherigen Wirtschaftsweise anzunehmen, um
auf der Basis einer solchenVoraussetzungsofortden
Kanon zu erhöhen, den man veranschlagenwill.
Ueberhaupt darf bei keinem Erbpacht-Anschlagedie
höchste Stuft der Cultur angenommen werden,
weil gerade in ihrer Erzielung dem ErbzinSmann
eine Aufmunterung und eine Belohnung seinesFlei-
ßes aufbewahrt bleiben muß. Dagegen ist es wohl
billig, überall keine separirten, zur Benutzung als
Ackerfähigen, aber in Rusch und Busch oder zur
Gemein- und bestandigenWeide liegendenFlächen
als beständigeWeide im Anschlagepassirenzu las-
sen, falls nicht ganz besondereUmstände eine Auö-
nähme rechtfertigen. Würde aber selbstin dem letz-
teren Falle jemals eine Verwandlung der beständi-
gen Weide in Ackerstattfinden, so darf füglicheine
demnächstigeBonitirung und Veranschlagung nach
gleichenGrundsätzen, wie diejenigen bei der ersten
Feststellungdes Kanons waren, vorbehaltenwerden.
Keine Quadrat-Ruthe muß bei einer Vererbpach-
tung verschenktoder für etwas Schlechtereshinge-
gebenwerden, als wozusiesichbeigewöhnlicher,ord-
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nungsmaßigerCultur eignet; allein der Anschlags-
Preis muß nie, und am wenigstenbei dieserOpera-
tion, zu hochgespanntwerden.

Die richtige Veranschlagung des Kanons in
baarem Gelde ist eine überaus schwierige, stets un-
sichereSache. Man hat in einigenLändern densel-
ben halb in Gelde, halb in Naturalien; in andern
theilweisein den letzteren, theilweisein verschiedenen
Münzsorten festgestelltund dadurchmöglichenWen-
düngen derZukunftzu begegnengesucht. Im Groß-
herzogthumeMecklenburg- Schwerin hat man, zu-
folge neuerer Kammer-Grundsatze, zeither den An-
schlagin Grundlage des BonitirungS-ProtocollS und
der Classifications-Tabellenach den höchstenAnsätzen
der Zeitpacht-Anschlägeformirt und die resultirende
Summe baaren Geldes in so vielen Scheffeln Rog-
gen berechnetund benannt, wie der Normalpreis von
resp. l Rthlr. oder 40 ßl. Mb. laut des Divisions-
Exempelsergab, so daß z. B. wenn der Ertrags-
Anschlagin Gelde runde 150 Rthlr. Mb. betragt,
derKanon zu 180 Scheffeln Roggen RostockerMa¬
ßes ä 40 ßl. festgestelltwerdenwürde. Dieser Nor-
malpreis soll zu keinerZeit heruntergesetztwerdenund
bleibt während der ersten 20 Jahre ohne Erhöhung.
Sodann aber werdendie währendjenerPeriode jähr¬
lich um Martini marktgängiggewesenenPreise des
ScheffelsRoggen vermittelsteines Durchschnittsdar-
über entscheiden:ob und um wie viel der bisherige
Normalpreis erhöht werden könne, und so immer
aufs neue nachVerlauf von zwanzigIahren, welche



346

eine Preis-Periode bilden. Die Atteste beeidigter

Kornmäkler sind zu diesemZweckjährlich um Mar-

tini von den Erbpächtern einzuholen, und es wird

damit zu seiner Zeit die nöthigeBescheinigungge-

führt. Es ist nicht zu leugnen, daß dieseBestim-

mung dem Vortheile der Grundherrschaftungemein

zusagt, und daß selbigeso leichtnicht dabei verlieren

dürfte; ob sie aber bei einer allgemeinenVererbpach-

tung der Bauer-Gehöfte in den Domainen, Hinsicht-

lich des festgestelltenNormalpreises, ohne Herunter-

sehung durchzuführenund auf ewigeZeiten haltbar

bleibenwird, ist eine andere Frage, deren Beant-

wortung sichvielleichtnach wenigenIahren schonmit
einiger Sicherheit geben lasten möchte. Wer könnte
wohl, bevor der Kornhandel mit England, wenn
auch nur unter gewissenBedingungen, wieder frei

ist und dieWirkungen dieserFreiheit sichnachhal-

tig offenbaren, für das nördlicheDeutschlanddarü-

her einen Ausspruch thun? —

Die billigste und ausgleichendsteBestimmung

des Kanons wird immer die in Natural - Korn
seyn. -Diese ist aber nur in sehr wenigen Staaten
durchzuführen, am wenigsten in kleinerenStaaten,
wo Ackerbau und Viehzucht Hauptsachen sind, wo
sehr ausgedehnte Privatbesißungen zu Hause gehö-

ren und wo ein großes Domanium den Reichthum

des Regenten ausmacht. Es kann dieser Operation
kein größeres Opfer gebracht werden, als man zu
ertragen vermag, und in einem solchenLandewürde

cö wenigstensnachhaltigkaum zu ertragen seyn, wenn

i
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der Einnahme-Etat fortwährendgefährdetund sowohl
von mehr oder minder ergiebigenErnten, als auch
von Handels-Conjuncturm abhängig gemacht wer¬
den sollte. Ohnehin hat es seine großen Schatten-
selten, wenn der Regent sich auf solcheWeise ge-
nöthigt sieht selbst Kornhändler zu werden und
dergestaltdem Privatmanne ins Handwerk zu fallen.
Es raubt der oberstenGewalt einenTheil jener wür-
devollenStellung, welchenie verletztwerden sollte;
es erhöhtaber auchdieselbe, wennein solcherVerkehr
nur momentanals Folge einergroßmüthigenErleich-
ternng der Landbewohnerentsteht, wobei jedochvor-
ausgesetztwerden muß, daß dieNoth allgemeinzum
Höchstengestiegen,der Absatz ländlicherProducte so
gut wie gehemmt und kein passenderesHülfömittel
möglichist.

Eben so große Schwierigkeitenwürde es ha-
ben, jährlich einen Durchschnittder Kornpreise fest-
zustellen,obgleichjede Verletzungdadurchvermieden
zu werden scheint. Das daraus hervorgehendeHin-
und Herschwankendes Einnahme-Etats würde sehr
störend wirken, und selbst der Erbzinsmann würde
dabei über den Werth seinesErbpachtstücksnie recht
aufs Reine kommenund oft mit einer solchenEin-
richtung sehr unzufriedenfeyn.

Einige Staatswirthe und Cameralisten haben
gemeint, die zur Ziehung einer Durchschnittssumme
in den Staaten Norddeutschlands angenommenen
Preis-Perioden zur neuen Regulirung des Kanons
seyenzu weit ausgedehntworden. Man müssestatt
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men. Wie nun aber, wenn die verflossenenzehn
Jahre durchgängig oder doch größtentheils theure
Kornjahre waren, welches durch einen hartnäckigen
Krieg, besondersdurch Seekriege, durch gleichzeiti-
gen Mißwachs in den Cultur- und Gebirgsländern
und durch andere Begebenheitensich zufällig ereig-

nen kann, nun aber zehn Jahre folgen, in denen

die ländlichenProducte kaum mehr anzubringensind
oder doch nur sehr schlechtbezahlt werden; wie

dann? — Man darf nicht annehmen, daß derselbe
Emphyteuta, welcher jene glücklichen Conjuncturen

genoß, auch die folgenden zehn Jahre erlebenoder
dann Bescher der Erbpachtstelleseyn wird, vorzüg-
lich wenn die Erbpacht-Rechte erst ertheilt werden
sollen. Auchdas Gegentheilkönntesichereignen, und
dann würde der Grundherr sehr bedeutendverlieren.

Gerathener scheint es uns, tiefer in die Ver-
gangenheit zurückzugehenund so in die Preis -Pe-

riode Jahre hineinzuziehen, welche sich resp. wäh-
rend einer ziemlichlangen Dauer vorzugsweisedurch
hohe und niedrigePreise ausgezeichnethaben. Eine
solche ungemein günstige und anhaltende Zeit war
für MecklenburgsKornhandel der nordamerikanifche
Krieg, eben so die französischeRevolutions-Periode,
während diesengroßenWeltbegebenheitenZeiten vor-
aufgingen, wo die Preise der landwirthschaftlichen
Erzeugnissenochbedeutendschlechterstanden, als in
den viel bejammertenletzten sechs Jahren. Es ist
aber nicht genug, eine so lange Durchschnitts. Pe¬
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riode für die Zukunft zu bestimmen;die daraus her.
vorgehendeDurchschnittssummemuß bei der ersten
Veranschlagungder Erbpachtschonzur Grundlageder
Veranfchlagungs--Grundsätzedienen, insoweitsolche
die Ansätzefür den bonitirtenScheffel betreffen.

Ueberhauptist es wohl die Frage: ob es nicht
zuverlässigerseyn würde, wenn man bei der Veran-
schlagungderErbpachtsummenvon den hinsichtlichder
Zeitpacht gewiß noch immer zutreffendenKammer-
Grundsätzen(falls nämlichrichtig bonitirt worden ist
und es nicht gänzlich an Heu fehlt) abwiche. Es
will uns bedünken, als ob hier der wahre Ein-
fall zur Veranschlagung in baarem Gelde angenom-
men werden dürfte. Die Quadratruthen-Zahl, wel-
cheman auf denScheffel Ausfaat rechnet, muß aber
nach der Güte des Bodens und nach verständigen
landwirthlichenGrundsätzenmodifieirt und nicht zu
sehr eingeschränkt,vielmehrreichlichbestimmtwerden.
Uncultivirte Flächen, welche sich zum Getreidebau
vollkommeneignen, müffenin den Superficial-Jn-
halt des Ackers hineingezogenund als Ackerveran-
schlagtwerden. Die Heuwerbungmuß bei den re-
spectivenPreisansätzenberücksichtigtwerden und ver-
dient da, wo sie sichmit schweremBoden vereinigt,
besondershochangerechnetzu werden. Für unculti-
virte LändereienwerdengewisseFreijahre zuzugestehen
seyn, nach deren Ablauf der Anschlagbezahlt seyn
muß. Sind sienicht cultivirt worden, somuß außer-
demeineconventionaleStrafe entrichtetwerden,welche
der ArmencaffeanHeimfallt. Ob Mergel vorhan¬
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den ist oder nicht, dürfte auf die Veranschlagung
des Sandbodens billiger Weise influiren müssen.
Werden dann die Preis-Ansätze so, wie ein sech-
zigjährigerDurchschnittsie bestimmt,modifidrt, dann
möchtesichwohl ziemlichgenau feststellenlassen, wie
viel ein HauSwirth, der Erbpächter wird, für die
Erbzins-Hufe an jährlichem Kanon zu entrichten
vermag. Für die Unterhaltung der Gebäude und
Uebernahmeder Real-Lasten muß den Hauswirthen
nothwendigein angemessenerRabatt zugestandenwer-
den. Wird doch auch derjenige, welcherein Ritter-
gut kauft und umsichtigcalculirt, den Abzug dafür
in seiner Berechnung nicht vergessen. Um wie viel
mehr bedarf schonseinerWirthfchaftsverhältnissewe-
gen der in Erbzins-Besitz übergehendeHüfner einer
solchenBerücksichtigung!

Diese Ansichtensind die Grundlage, auf wel-
cher wir die Veranschlagungdes Kanons der zu ver-
erbpachtendenGehöfte begründet zu sehenwünschen,
denn es ist Hauptsache, den darüber aufzustellenden
Grundsähendie möglichsteHaltbarkeit zu geben. Ue-
brigens muß die Erbpachtsummealle fünfzig Jahre
einer Revision unterworfenbleiben, derenNachtheile
aber nicht allein den Emphyteuta treffen können,
weil widrigenfalls der Vorwurf der Makel einer
«ocietas leonina nicht ganz unbegründet feyn würde.

In einer so langen Preisperiode dürfte sichein man-
nichfaltigerWechselder Eonjuncturen ereignet habeil

und der daraus hervorgehendeDurchschnittder wech¬
selseitigenBilligkeit zusagen.
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Wir gehen nunmehrozu dem Plane über, wie
die sammtlichengegenwärtig noch in Zeitpacht ste-
henden Hauswirthe des großherzoglichmecklenbur-
gisch-schwerinschenDomanii, so wie auch aller der-
jenigen deutschenStaaten, welche ahnliche bauer-
liche Verhaltnisse haben, dergestalt zu Erbpächtern
umgewandelt werden können, daß der große staats-
wirthschaftlicheVortheil dieser Operation erreicht
werden wird, ohne die Einkünfte der Domainen
wesentlichzu verringern. Indessen möchteeö eine
wichtigeVorfrage seyn: ob der bisherige Zeitpäch-
ter und Colonatö-Bauer gezwungen werden könne
wider seinenWunsch und Willen von dem Landes-
und Grund-Herrn finito contractu eine Erbpacht-
Versicherungentgegenzunehmen,die damit verknüpf-
ten Verbindlichkeitenunweigerlichzu erfüllen, inso-
sern solche den feststehendenallgemeinenKammer-
Grundsätzenund den Verhältnissendes Gehöfts an-
gepaßt worden, und dergestaltsichentwederzumErb-
zinsmann umformenzu lassen, oder dieHufe, welche
seinenVerfahren eingegebenworden, zu räumen. —

Ohne uns zu großen juristischenDeductionen
versteigenzu wollen, erlauben wir uns folgende
Ansichtendarüber auszusprechen.

Wenn man auf die ursprünglicheNatur der
in Mecklenburgund einigen andern deutschenLän-
dem lange bestandenenLeibeigenschaftder Bauern
zurückgehtund ihren Ursprung theilS in Verträgen
zwischenBegüterten und Unbemittelten,zwischenden
Rittern und Belehnten mit kräftigen, aber gänzlich



unvermögendenLeuten aus dem Niedern Stande,

dann aber auch in den blutigen Kämpfen zwischen
Sachsen und Wenden als Folge des altern Kriegs-

rechts unzweifelhaft begründet findet, so möchten

dem Colonats-Herrn wohl noch gegenwärtig große

Rechte gegen die dergestalt auf die ihm gehörigen

Gehöfte gekommenenHauswirthe zustehen.Ist gleich

durch die freiwillige Aufhebung der Leibeigenschaft,

welchein Mecklenburgnur nochdemNamen nachdrük-

kend war, die einzigeHypothekverloren gegangen,

welchederGehöfts-Bauer beiseinerursprünglichenEin-

setzungdem Herrn der angebauten Dorfs-Feldmark

für sichund seine Familie zu geben hatte; hat sich
gleich nach und nach durch die Observanzein Erb-
recht auf die Hufen eingeschlichen,welches die in
Zeitpacht-Versicherungen, wenigstensder eheleib-

lichen Descendenz, gegebenenVerheißung des
locatoris erst bündiger befestigen konnte, so war

doch selbst diese Verheißung bedingt, und fast
überall gehören die Gebäude und Hofwehren noch
heutiges Tages dem Gutsherrn. So auch in den
Domainen. Wären in älterer Zeit, wo man im
Bewußtseyn ungefährdeterWillkür so sehr sorglos
war, die Gehöfts-Inventaria mit der dabei unent¬
behrlichenGenauigkeit aufgenommenworden, wenn

ein neuer Wirth das Gehöft antrat; wäre auf

die Vervollständigung, auf die Ergänzung fehlender
Stücke stetö gehörig gehalten und jede bewilligte
Veränderung allenthalbenordnungsmäßig notirt wor¬

den, so würde es mit den oft sehr bedeutendenAl-
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lodial - Bestandteilen der Hofwehren mehrcntheils
sehr winzig aussehen: denn eigentlichkönnen da,
wo kein Jnventarium vorhanden ist, nur Gegen-
stände, welcheoffenbaraus dem um sichgreisenden
Luxus hervorgegangensind, nach der Natur früherer
Leibeigenschaftund des Ursprungs der bäuerlichen
Verhältnisse in Mecklenburg, ohne rechtsgültigen
Beweis als Allodium anerkannt werden. So kann
denn selbstgegenwärtigdas dort bestehendeColonat
sowohl der Kammer- als der ritterschaftlichen,der
Klöster- und der Stadt-Bauern, welchekeineErb-
pacht-Contracte aufzuweisenhaben, nur als ein be-
dingtes Real-Recht betrachtetwerden, wovon fo-
wohl die betreffendenBestimmungen des grundge-
schlichenLandes-Vergleichsvon 1755, als auch die
unbeschränkteRegulirung der in Zeitpacht gegebenen
Dorsö-Feldmarken des Domami nach abgelaufener
Pacht-Periode, redendeBeweise geben.— Außer¬
dem wird mit den Hauswirthen über die Bedin-
gungen der Zeitpacht- Versicherungnicht unterhan-
delt, sondernes wird nur nach der Publication des
Entwurfs der lehtern auf ihre billigen, außerwefentli-
chenErinnerungenRücksichtgenommen.Der Contract'
wird also nicht wechselseitigbedungen, sondernnur
in Grundlage allgemeinerKammer- Grundsätze in
denDomainen, nach feststehendenPrincipien der Lan-
deöregierungund nach commiffarifcherAuSmittelung
in den ritterschaftlichenDörfern, den Hüfnern ver-
liehen. EineAblehnungdesneuenContractSvonSei-
ten derLetzterenwürdeentwederfruchtlosodermit dem

23
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Präjudiz der Gehöfts-Räumung nachJahresfrist ver-
Kundenseyn. Wird nun gleichvon der großherzogli-
chenKammer keineswegswillkürlichin diesenAnge-
legenheitenverfahren, auch der Regreß ad Regimen
frei gestellt; übt gleichdie großherzoglicheLandes-Re-
gierunghinsichtlichderBauern auf denadeligenGütern
beiallenRegulirungendas EinmischungS-Rech^:fo sind
die obigenMomente dochwohl genügend,um die be-
schranktenrechtlichenAnsprücheder mecklenburgischen
in Zeitpacht̂ VerhältnissenlebendenGehöfts-Wirthe
aufzudecken.Die bäuerlichenErbfolge-Rechtekönnen,
unsererunvorgreiflichenMeinung nach, darm nichts
verändern, weil die Bestimmungen darüber eine von
der Herrschaft selber und den administrativen Lan-
des-Behörden festgestellte,durch die Observanzge-
heiligte Regel geben, wie bei der Besetzung eines
Gehöfts, besten mit Tode abgegangener solventer
Wirth eheleiblicheDescendenten hinterließ, versah-
ren werden solle. Vor allen andern Beweisen schei-
nen aber das summarischeVerfahren bei der Ab-
meierung, die Zurücknahme des Gehöfts mit der
herrschaftlichenHofwehre ohne gerichtlicheHülfe bei
dein Ausbruch eines bäuerlichenConcurses, und die
willkürlicheVeränderung oder Verkleinerungder bis-
herigen Gehöfts-Ländereienbei neuen Feld-Reguli-
rungen nach abgelaufener Zeitpacht- Contracts-Pe-
riode wider die Kammer- Hüfner entscheidendher-
vorzutretenund die großeBeschränktheit ihres ding-
lichen Colonats - Rechts darzuthun. Von diesen
Kammer - Bauern ist hier nur die Rede, und so
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spricht unsermBedünken nachsehr vieles dafür, daß
sie wenigstens gewichtigeUrsache haben, sich der
vorgeschlagenenVerwandlung ihrer bisherigen Ver-
Haltnisseim GroßherzogthumeMecklenburg-Schwe-
rin nicht zu widersetzen.

DeSungeachtetmöchteein Zwang zur Emphy¬
teusis, selbst unter diesen Umständen, nicht anwend-
bar seyn, da der Hauswirth nicht nur seine bäuer-
liche Stellung vertauschensoll, welcheser sichgern
gefallen lassen könnte, weil er durch die Erbpacht
Rechteerwirbt, welcheer bisher nicht hatte und die
ihm sehr erwünschtseyn müssen,sondern nochaußer-
dem und zwar gleichzeitigdie der Herrschaftgehöri-
gen Gebäude mit der verzeichnetenHofwehr nach
einer Taxe als völliges Eigenthum käuflich er¬
stehen soll. Zum Abschlußeines solchenKauf-
ContractS möchte nun wohl Keiner wider seinen
Willen rechtlichangehaltenwerden können; und be-
ruhen gleich die Taxations-Grundsätze auf milden
Ansichten, so gehört doch von beiden Seiten
freier Wille zu derenAnnahme. Selbst das Ge-
fühl des Vermögens zur Erfüllung der mit diesem
Kauf übernommenenVerbindlichkeitenmuß dabei
vorausgesetztwerden; und doch läßt sich bei der
Ausführung einer allgemeinenErtheilung erbpächte-
vischei-Rechte in den Domanial-Dörfern der Lan-
des-Herrschaft nicht anmuthen, eine so großeMasse
von Gebäuden und Jnventarien auf den Gehöften
zu verschenken, obgleichman in einigen Staa-
tcn eine solcheVerschleuderungbei ähnlichenOpe-

23 *
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rationen nicht gescheut hat. E6 ist überall kein
haltbarer Grund dazu vorhanden. Mögen diejenigen

es verantworten, welchedazu gerathen haben, wenn
anders dort die bauerlichenVerhältnisse von denen

in Mecklenburg nicht sehr verschiedenseyn sollten.
— Zum Kaufen gehört außerdemGeld; ohne die-

ses Requisit kann der Kaufer weder ein ehrlicher

Mann bleiben, nochdem Verkaufer angenehmseyn.
Der geringste Theil der mecklenburgischenDoma-
nial-Hauswirthe besitzt nach so anhaltenden Trüb-

säten der zehrenden Kriege und darauf folgenden
Stockungen des Kornhandels baares Vermögen.
Der Handel scheint also, selbst wenn die Hüfner
ihn wünschensollten, hinsichtlichder Gehöfts-Ge-
bände und Jnventarien nicht realisirt werden zu
können. So würde also der Zwang durch das
Recht, der Kauf durch den Geldmangel bei dieser
Reformation gehemmtwerden. Doch es gibt Hülfs-
mittel, und ihre Anwendung ist um so wünschens-
werther, da mir dadurch den Bauer-Wirtschaften
ein kraftiger Aufschwung, dem Bauerstande ein
Bürgerthum und denFinanzen eine ergiebigeQuelle,
woraus der todte Schatz hervorsprudelt, eröffnet
werden kann. Diese Mittel gehören nicht zu den
künstlichen;sie siud sehr einfach. Man verlange
keine sofortige Ausbezahlung oder nahe

Terminliche Abtragung des Taxpreises der

Gebäude, verheiße einen angemessenen
Rabatt bei der verfrühten Auszahlung
desselben, begnüge sich einstweilen mit



der Verzinsung des geschätzten Werths
der herrschaftlichen Hofwehren, welche
binnen bestimmter Zeit, bei Strafe der
Zurücknahme des Gehöfts, abgelöst wer-
den müssen, sorge für ein wohlgeordne-
teS Hypotheken-Wesen zur Beförderung
des Credits der Erbenzinsleute, errichte
mit der Zeit eine Credit-Casse für selbige,
bestimme den Kanon nach milden Grund-
sahen und gewähre einen Abzug von 15 —

20 Pro-Cent für die zu übernehmenden
Reallasten; dann — wird schwerlichein Colo-
nats-Hauswirth oder Zeitpacht-Bauer in den Do-
mainen so unverständigseyn, dieses künftig bessere
Gefchickabzulehnen; wenigstenskönnte es den Do-
manial - Beamten nicht schwer werden, diejenigen
Leute welche ihren Vortheil nicht erkennen, durch
umsichtigeVorstellungendavon zu überzeugen. Soll
der Hüfner aber zu Capitalien Anstalt machen,
welcheer nicht zu schaffenweiß; soll er den Werth
der Gebäude, worin er bisher umsonstwohnte, so-
fort verzinsenund ihre Unterhaltung u. s. w. nebst
den Abgaben und Lasten, welche ihn in seinem
jetzigenVerhältnissenicht treffen, künftig ohne einen
vergütendenAbzug von der Erbpacht übernehmen:
dann ist der Bauersmann, trotz der Beschränktheit
seiner Begriffe klug genug, um einzusehen,daß er
deterioris conditionis werde. Er wird

sich gegen die beabsichtigteVeränderung auflehnen,
und an Aufwieglernwird es ihm nicht fehlen.
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Würde aber selbst in Berücksichtigungdes Ur¬
sprungs der Colonats-Rechte in Mecklenburg der
Gehöfts ° Wirth rechtsbeständiggezwungenwerden
können, ohne seinen Wunsch und Willen nicht nur
Emphyteuta zu werden, sondernauch die Gehöfts-
Gebäude und die herrschaftlicheHofwehre nach der
Taxe käuflichzu erstehen: so würde dochder wahre
Gewinn bei dieserOperation gänzlichverfehlt wer-
den, wenn keine haltbaren Bedingungen dabei zum
Grunde gelegt worden wären. Nur die letzternge-
ben dem wohlthätigen Werke Werth und Dauer.
0 daß der augenblicklichefinanzielle Vortheil so
oft großen staatswirthschaftlichenUnternehmungen
gleich einem verkapptenTeufel entgegentretenmuß!
Wie manche Saat, welche hundertfaltige Früchte
der kommendenGeneration zuführen würde, unter-
bleibt bloß deshalb! —

Mögen nun diejenigen Bedingungen folgen,
unter denen wir die Verwandlung sämmtlicherDo-
manial-Hauswirthe der geschilderten,Gattung in Erb-
zinömänner für ausführbar halten.

Erstens. Die Gebäude eines jeden Gehöftö
werden in Grundlage billiger Tax-Grundsähe nach
ihrem jetzigen wahren Werthe durch Kunstverstän-
dige, welche gehörig instruirt und entwederoffiziell
oder ad lioc beeidigt seyn müssen, zu Protoeoll
abgeschätzt. Allenfalls könnte auch die vorgewefeue
Taxe bei der Versicherungder GeHösts-Gebäude in
der Domanial - Brand - Casse im Großherzogthume
Mecklenburg-Schwerin normiren; doch ist nicht zu



leugnen, daß dabei mancheModificationenangenom«
men werden müßten, welche hier wegfallenkönnen.

Dieser Taxwerth wird in dem für ein jedes
Erbzins - Gehöft sofort zu errichtenden Hypothe-
ken- Buche pi'iirw loco intabulirt, überall nicht
verzinst und nur für folgendeFalle reservirt:

a) wenn der Erbpächter das Erbzins-Gehöft ver-
kaufen will;

d) wenn der Erbzinsmann insolvent wird, und
daS Erbzins-Gehöft meistbietendverkauftwer-
den muß, und

c) bei dem Uebergangedes Erbzins-Gehöfts auf
Seiten-Verwandte.

Sodann aber muß der Taxwerth in den beiden
nächstenLandes-Zahlungs-Terminen, jedesmal zur
Hälfte, sub praejudicio der Zurücknahmedes Ge-
Hösts, baar ausbezahlt werden, wenn die Fälle sub
a und c eintreten.

Der obige Vorbehalt ist um so billiger, da
die Domanial-Herrschaft im ersten Falle nur den
mäßigsten Antheil an dem Kaufgelde nimmt, der
ihr zukommenkann; im zweiten Falle gegen die
Gläubiger des schlechtenWirthS keine Verbindlich-
feiten hat, und im dritten Falle das Gehöft unter
dem wahren Werths an Personen übergehenläßt,
welchenach den gegenwärtigherrschendenbäuerlichen
Erbfolge-Rechtengar keineAnsprüchedaran haben.

Da aber die Bauer-Gehöfte in den großher-
zoglich Mecklenburg- fchwerinfchenDomainen nicht
nur an Größe, sondernauch an Güte der Ländereien



bedeutendvon einander abweichen; da für manches
Gehöft bei der Cession des ErbzinS- Contracts,
in Erwägung der damit übergehendenVerbindlich-
keilen, wenig mehr wie die Gebäude-Taxe offerirt
werden möchte,während andre Gehöfte in den schö-
neren Gegenden des Landes das Drei- und Vier-
fache jenerTaxe geltenwerden und auch werth sind:
so würde die Landesherrschaftnicht nur ungemein
viel vergeben, wenn das Erbstandsgeld sichallent¬
halben auf die milde Gebäude- Taxe beschränken
sollte, sondern auch die Gehöfts-Wirthe auf üppi¬
gem, schweremBoden zu sehr begünstigen. Daher
möchtehinsichtlichder vorzüglichgroßen und schönen
Gehöfte dem Befinden nach wohl ein höherespre-
tium bis auf das duplum der Gebäude-Taxe für
die obengenannten Fälle reservirt werden dürfen,
ohne den Hüfnern, welche dort eingesetztworden
sind, zu nahe zu treten.

Gehöfte, deren Erledigung auf zwei Augen
ruht und die demnächst zur freiesten Disposition
kommen, bleiben von der allgemeinenVererbpach-
tung einstweilen ausgeschlossen,weil kein Grund
vorhandenist, um unter diesenUmständenden grö¬
ßeren Gewinn aufzugeben, den die Meistbietende
Ausbringung einer Hufe zu Erbzinsrecht gewährt.
Der höhere Preis bei Licitationenentsteht natürlich
durch die Concurrenz von Kauf - Liebhabernaußer
dem Bauerstande, welche vermöge ihrer besseren
landwirthlichenEinsichtenein solchesGrundstückra-
tioneller zu benutzenwissenwie der Hauswirth ge¬



wohnlicherGattung, und welcheentwederein ähn-
lichesBesitzthum,eineneigenthümlichenWohnsitzauf
dem platten iande, der ihren Vermögens-Kräften
angemessenist, eifrig suchen, oder auch, die ihr
Capital nicht sichereranzubringenwissen, oder, die
irgend eine Speculation damit verbinden.

Nach diesenGrundsahen sind der Domanial-
Herrschaft alle diejenigenFälle zu Gute gerechnet,
in denen sie unter den jetzigenVerhältnissen auf
sogenannte Erbstands - Gelder oder Auskünfte aus
dem Verkauf erledigter Gehöfte zu Erbzinsrecht
Anspruch machen kann. Es wird also dem Herr-
schaftlichenInteresse nichts vergeben: denn von ei-
nigen hundertThalern, die künftig hie und da über
den Taxwerth bei dem Verkauf eines Gehöfts her-
auskommenmöchten,kann, und wenn es auch Tau-
sende würden, bei einer allgemeinenOperation sol-
cher Art um so weniger die Rede seyn, da die
staatswirthschaftlichenVortheiledochwohlauchinRech-
nung gebrachtwerdenmüssen. Gleichzeitigaber ist,
wenn nach unserm Vorschlageverfahren wird, jeder
gegenwärtigals Zeitpächter wirtschaftende ColonuS
fähig, einen Erbpacht- Contract anzunehmen. Er
bedarf kein baares Geld, um die Gebäude zu er-
stehen; er soll ihren Taxwerth nicht sofort verzinsen;
er erhält einen billigen Rabatt vom Kanon für die
Uebernahme der Real - Lasten; er erhält manche
Rechte, die ihm von Wichtigkeit seyn müssen; er
wird also keineswegsdeterioris conditionis, sondern
geht vielmehr, wenn er thätig und verständigseyn
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will, einem besserenGeschickentgegen. Auf solchen
Grundlagen nur ist eine allgemeineReformation der
bäuerlichenVerhältnisse haltbar durchzuführen; und
— die Opfer sind, beim Lichtebetrachtet, wahrlich,
nicht deö Namens Werth. Wa6 hat die Landes-
Herrschaft heutiges Tages von mindestens12,000
Gebäuden verschiedenerBestimmung, welche derfel-
ben auf den Domanial-Gehöften der Dörfer gehö-
ren? Die Stimme der Wahrheit erwiedert: „Nur
Lasten; eine furchtbare Masse von Mate-
rialien zuNeubauten undReparaturen ge-
het, abgesehen von den contra etlichen, her-
kömmlichen Hülfsgeldern, dadurch verlo¬
ren!" Nun, die Materialien, und wenn eS auch
nur Holz und mit unter Mauersteine sind, haben
doch auchGeldeswerth, zumal das erstereunter dem
Grade nördlicher Breite, unter dem wir hausen.
Man lasse die herrschaftlichenForsten zu Achem
kommen. Außerdem aber wird die großherzogliche
Kammer gegen saumseligeZahler unter den Erb-
zinsmännern, welcheja nicht unter schwierigenVer-
Hältnissenzur Emphyteusis übergehensollen, ernster
verfahren lassen dürfen, wie gegen die jetzigenColo-
naks- Wirthe. Was von dem Verluste zu halten
sey, wenn der unwürdige Theil derselbenzum Ta-
gelohne zurückkehrt,— darüber haben wir uns be-
reits an andernStellen ausgesprochen.Die größere
Sicherheit der Dorfs - Gefälle in den Domanial-
Aemtern ist dochebenfalls unleugbar eine sehr wich-
tige Sache für die administrativenHaupt-Cassenund
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die Haltbarkeit ihrer Etats. — Will man aber
die ihrer Persönlichkeit, ihrer moralischenNatur
nach völlig unverändertenHüsner mit Capital- und
Zinsbezahlungenhinsichtlichdes Tarwerths der Ge¬
bäude belasten, dann wird die größere Freiheit der
erbpachterischenVerhaltnisse allein nicht hinreichend
seyn, um den bisherigen Zustand zu verbessern,da¬
für die Herrschast und ihr Interesse eben so ver-
derblichist wie für den Bauernstand.

Will man aber die Zinsen des Tarwerths der
Gebäude durchaus nicht fahren lassen, so entsage
man denselbenwenigstenswährend der ersten zwan-
zig Jahre, bestimme späterhin den Zinsfuß zu
fünf vom Hundert fürs Jahr und verheißedenje-
nigen Erbzinsmännern, welche binnen der ersten
zehn Jahre schon die Gebäuden-Taxe ausbezahlen
werden, einen Rabatt von zwanzig Pro-Cent vom
Capital, damit es sich der Mühe verlohne, dazu
auf irgend eine Art Anstalt zu machen. Vielleicht
wird dieserVorschlagmehr Beifall finden. Würden
dieseauf solcheWeisenachund nachgelöstenbedeuten-
den Summen aber nichtzu namentlichen, nützlichen
Zweckensofortbestimmtund verwendet,dann müßte
cS allerdings sehr bedauert werden, so schöneHülfS-
mittel vergeudet zu sehen. Die Ablösung der Ge-
baude-Taxen selbstleidet unter Gewährung der vor-
geschlagenenBedingungen keinenZweifel. Sie wird
nach und nach, aber gewiß erfolgen.

Die in den benachbartenköniglichpreußischen
Provinzen gescheheneUeberlassungder Bauer-Ge-



— 364

Höftean die Hüfner, zum Drittheil des geschätzten
Werths, mag dort sehr ersprießlichgewesenseyn.
Für Mecklenburg und die dortigen Domainen will
uns jener modus nicht passendscheinen. Die Ver¬
hältnisse sind sehr von einander verschieden. Nur in
der Uckermark und Pommern finden wir einige
Aehnlichkeitderselbenwieder.

Endlich könnte die Verminderung der Doma-
nial-Bestandrheile und der Domanial-Hypothek bei
der Veräußerung der Gehöfts-Gebäude in Mecklen-
bürg einen Einwand erregen. Doch leicht wird die-
ser zu befeitigenseyn: denn die landwirthschastlichen
Bauten sind überhaupt wohl nur als ein nothwen-
diges Uebel zu betrachten; und wenn man ihrer
in den Dörfern überhoben werden wird, so kann
dieserUmstand von jedemUnbefangenennur als eine
VerbesserungderHypothekangesehenwerden. Wel--
cher verständige Gutsbesitzerwürde nicht gern die
Gehöfts-Gebäude seinenBauern unter gewissenRe-
solutiv-Bedingungen umsonst überlassen, wenn er
von der Verbindlichkeit, die Holz. Materialien zu
ihrer Unterhaltung herzugeben:c., entbundenwerden
könnte? —

Zweitens. Die zur herrschaftlichenHofwehre
verzeichnetenGegenstände können den Gehöfts-Ge-
bäuden nicht völlig gleichgestelltwerden. Die künf-
tigen ErbzinSmännermüssendiese, nach Mittelprei-
senberechnet,— Inventarien eristiren in jederAmts-
Registratur, und Inventarien-Bücher sind eigends
für die administrativeOber-Behörde angefertigtwor¬
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den, •— käuflich erstehenund binnen fünf Jahren
baar ausbezahlen. Die augenblicklichfehlendenStücke
müssenebenfallszumAnsatzkommen. Sie sind eine
vollgültigeSchuld. Die Taxen von 1806 können
nicht zum Grunde gelegt werden, denn sie sind nach
sehr verschiedenartigen,willkürlichenGrundsätzender
respectivenAmts-Behörden angefertigt worden und
geben daher keinen allgemeinen, gerechtenMaßstab.
Solche Abweichungenwürden unfehlbar wieder ent-
stehen, wenn keinewohl erwogenen,billigenGrund-
sähe von Seiten der Ober-Behörde festgestelltund
nicht in derenGrundlage dieHofwehrenohneTaxan-
ten lediglichberechnet würden.

Solange die aus dieser Berechnung hervor-
gehendeSumme nicht abgelöstworden ist, muß sie
die zweiteStelle eines jeden Hypothekenbuchsein-
nehmen, eineStelle, an der jederCreditorseinGeld
unter allen Umstanden noch gesichert sehen wird.
Der zu berechnendeBetrag der mehrestenHofweh-
ren wird so groß nicht seyn, daß nicht jeder gute
Wirth, besonders wenn die Amts-Behörden zu
Hülfe kommen, binnen fünf Jahren, entwederdurch
den mit dem völligen Eigenthum der Gebäude er-
wachsendenCredit oder vielleicht durch kommende
glücklichereConjuncturm begünstigt, dazu sollteAn-
stalt machenkönnen. Auchwürdenachunsermunvor-
greiflichenBedünken die LandesherrschaftohneNach-
theil diesenGeHösts-Schulden den erstenPlatz über-
lassen und unter gewissenBedingungen Pupillen-
und Curatel-Gelder demnächstgesetzlichdahin zulas-
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feit können. Bis zur Ablösung findet eine Verzin-
sung mit fünf vomHundert Statt. Hoffentlichwird
ein geringerer Zinsfuß späterhin von den Erbzins-
männern durch Anleihen zu erreichenseyn.

Die aus dem Verkaufe der sammtlichenHof-
wehren, an denen bis zur Ausbezahlung des berech-
neten und intabulirten Werths das Eigenthumsrecht
vorbehalten werden muß, hervorgehendebedeutende
Summe ist ein durch seinen Ursprung geheiligtes
Capital. Es verdientdaher bewahrt zu werden, und
dazu gibt es keinen bessernWeg, als das Ganze
der Reluitions-Casse, welcheandere bei ihr belegte
Capiralien kündigenmuß, so lange zu 4 Procent un-
ablööbaranzuleihen,bis jene Casse, ihrer Bestimmung
nach, allmalig eingehenkann. Diese Zinsen würden
dazu dienen, um denjenigen Ausfall der bisher
wenigstens in Ansah gekommenennominellenEin-
nähme von den Domanial-Hauswirthen bei der Ver-
erbpachtungzu decken,der möglichstentstehenkönnte,
wenn der Kanon milde veranschlagt würde. Von
selbst versteht sich übrigens wohl, daß die Relui-
tions-Casfe ihren eigenen Antheil an diesen Ca-
piralien aus den ihr zugewiesenen,verpfändetgewe-
senen und wieder eingelösten48 Domanial-Aemtern
zum Schulden-Abtrage verwendenwürde. Die Auf-
lösung dieser ungemein geschütztenHauptcajsewürde
dadurch sehr beschleunigtwerden; dieDomanial-Re-
venue würde sehr bedeutendeResultate gewahren,
wenn das Ziel der Vereinigung beider Hauptcajsen
erreicht worden wäre, und von der wünschenswerthen
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Vereinfachungdes Cassenwesensläßt sich erst dann
klarer reden.

Drittens. DiejenigenHauswirthe, derenGe-
bände sofort einer größernReparatur bedürftig sind,
oder nicht länger stehenbleibenkönnen, müssennoch
einmal, aber zum letzten Male, die Holz-Mate-
rialien haben, um nicht benachtheiligtund gleichin
neue Schulden verseht zu werden. Die Taxe wird
bei diesen demnächst vorgenommen. Die Forsten
werden sichder letzten Abgabe zu solchenZwecken
hinlänglichzu erfreuenhaben.

Viertens. Ueber die Bestimmungenbei der
Veranschlagungdes Kanons haben wir uns vorauf-
gehendschonausgesprochen.

Fünftens. Eine ernste Berücksichtigungver»
dienen die aufhörendensogenanntenExtradienste,wel¬
che bekanntlichin Spann- und Handtagen bestehen.
In vielen Domanial ° Aemtern sind bereits Fuhr-
Lassen errichtetund die in ZeitpachtstehendenHaus-
wirthe entwederdahin gestimmt oder auch contract-
lich verpflichtetworden, statt der Natural-Leistung
ein baares, der HufengrößeangemessenesAversions-
Quantum zu zahlen, wobei die Quantität der zur
herrschaftlichenHofwehre verzeichnetenPferde zur
Norm diente. Da die letztereaber nicht immer zu
der bonitirten Scheffelzahl der Hufe paßt, welche
dochüber die Wichtigkeit dieserBefreiung für den
Hüfner gar sehr entscheidet, so möchteder letztere
Maßstab, auf feststehendeGrundsätze und Normal-
zahlen zurückgeführt,wohl billiger seyn. Freilichist
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das Aversions-Quantum, trotz der eigentlichenHof-

wehr-Basis, die logischallerdings durchaus richtig

ist, fast immer nach Voll-, Halb-, Drittel- und

Viertel-Hufen (bei den letzterenwar nur vonHand-

diensten die Rede) contractlichbestimmtworden; al-

lein die Hufen find in jeder Art zu verfchiedenar-

tig, als daß dadurch nicht mancher Hauswirth ver-

haltnißmaßig vor feines Gleichenin andern Doma-

nial- Dörfern bevorzugt oder benachtheiligt worden

feyn sollte. In den Erbzins-Contracten wurdendie

Extradienste unentgeltlichnachgelassen, und bei der

schärfenzeitherigenBestimmung des Kanons, groß-

tentheils in neuerer Zeit ohne irgend einen Rabatt,

war solches auch billig und zulässig. Wird aber

eine allgemeineVererbpachtung der Bauer-Gehöfte

vorgenommenwerden, so kann man gehörig dotirte

Fuhr-Lassen in den Domainen gar nicht entbehren

und würde widrigenfallsbald in nochgrößere Ver-

legenheit gerathen, als in einem gewissen deut-

schenLändchenbereits durch ähnlicheUnvorsichtigkeit

entstanden sind. Die bedeutendenBauten in den

großherzoglichenResidenzen, die öffentlichenund Of-

sicial-Gebäude, die große Menge der Pachthöfe in

dem wahrhaft königlichenDomanio des Großherzog-

thumSMecklenburg- Schwerin u. f. w. erfordern die

größte Beachtung in dieser Hinsicht; nicht minder

die Anfuhr der Feuerungsmittel aus den Herrschaft-

lichen Forsten und von den Torf-Mooren. Indes-

sen dürste eine ansehnlicheHeruntersehungder bis-

herigen Aversions-Summe sehr wohl möglich seyn,
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wenn die Fuhr-Cassen der verschiedenenDomanial-
Aemter sich zu Hülfe kommen müssen und allenthal¬
ben gute Fuhr-Ordnungen und Ladungs-Regulative
sorgfaltig aufrecht erhalten werden. Es könnte janötigenfalls der Vorbehalt einer bestimmt anzuge-
benden Erhöhung für Jahre, in denen außerordent¬
liche Vorfalle ungewöhnlicheFuhr-Bedürfnisse er-
zeugen, füglich gemacht werden.

Die gezwungenenSpann- und Handdienste innatura sind, wenn selbige auch nach ihrem Werths
vergütet werden, eine der unbequemstenund hinder-
lichsten Lasten des Landmanns. Sie greifen nichtselten tief in dessenganze Wirthfchaft ein: denn esläßt sich nicht immer, selbst bei dem besten Wil¬len der vorgefetztenBehörde, bewerkstelligen, daßjene Dienste nur zu einer Zeit gefordert werden,
welchedem HauSwirthe gelegen ist. Die Ackerbestel-
lung und die Heu- und Getreide-Ernten des Letztemhangenvom Wetter ab, und namentlichtrifft die besteZeit zuBauten mehrentheilsmit denSaat- und Ernte-Zeiten zusammen. Will der Hüfner nun nicht seineigenes Landwesen vernachlässigenund die schwerenFolgen büßen, so ist er genöthigt Gesinde und An-spannung zu vermehren und dadurch die Kosten derinnern Wirthschaft zu erhöhen. Die dadurch ent-stehende Abhängigkeit hat schon etwas Gehässiges.Im Holsteinischensind bei der Umwandlung derbauerlichenVerhältnisse gewisseNatural-Dienste re-servirt worden. Sie sollen mit-Schonung gefordert

werden. Dessenungeachtetwird'zuverlässigversichert,
24
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daß ein Privatmann und bekannter rationeller Land-

wirth in der Nahe Hamburgs, welcher ungefähr acht

eigenthümlicheBauer-Stellen nach und nach acqui-

rirt und zu einem Ganzen vereinigt hat, wahrend

der glücklichenJahre des Absahes aller landlichen

Producte zu hohenPreisen, nicht weniger als 20,000

Thlr. Courant für die Befreiung von den Diensten

vergeblich geboten haben soll; eine Consequenz,

die der administrativen Ober-Behörde viele Ehre

macht, aber zugleichein Beweis der Größe der mit

jener Last für jeden verständigen und felbststandigen

Landmann verbundenen Unbequemlichkeitund Aerger-

niß. Sollte es wohl noch einen Oekonomengeben,

der nicht lieber jahrlich ein billiges Averstons-O.uan-

tum zahlen würde? — Kann das oben angeführte

Beispiel gleich nur als ein bemerkenSwerthesgelten,

so geht doch daraus hervor, daß selbst der gewöhn-

liche Bauer sich durch einen milden jährlichen Bei-

trag zu der Fuhr-Casse, statt der Natural-Dienste,

sehr erleichtert fühlen wird, und eö läßt sich anneh-

men und getrost behaupten, daß auch die Herrschaft

dabei gewinnen werde.

Die Last der Extradienste ist freilich in Meck-

lenburg nicht allenthalbengleich. In manchenGe.

genden des Landes machendie gehäuften, durch ort-

liche Umstände veranlaßten Fuhr-Bedürfnisse diese

den Hauswirthen fast unerträglich, während andere

minder geplagte Aemter jeneDienste um so weniger

fühlen, je mehr der schwereBoden und der Um-

fang ihrer Husen eine stärkereAnspannungerheischen
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und je kräftiger die dortige Pferde-Race ist. Es
will uns indessen mit der Gerechtigkeit wenig ver¬
träglich scheinen, daß diefe letzteren schon so lange
durch ihre Verhältnis Begünstigten dem gemein-
nützigenInstitute der Fuhr-Cossen sich hier und da
entziehen dürfen. Ist gleich nicht zu leugnen, daß
die Aversions-O.uanta von respective 24, 18, 12,
8 und 6 Rthlr. Mkl-B., welchezu einer Zeit festge-
setzt wurden, wo man nach mancherlei Trübsalen
nun wieder einer goldenen Zukunft entgegensehenzu
dürfen glaubte, gegenwärtig, wo der Landmannschon
seit fünf bis sechs Iahren mit den Conjuncturen
kämpft und dessen Geldnoth daher immer größer
wird, für den von Natural-Diensten befreiten Hüf-
ner nicht unbedeutend, mitunter wohl gar drückend
sind; so gibt eS dagegen, zumal da die bereits er-
richteten Fuhr-Cassen fast alle reichlicheÜberschüsse
zeither gehabt haben, das probate Gegenmittel der
Herunterfetzung bis auf außerordentlicheFälle oder
bis zu bessernZeiten. Die Gegner der Fuhr-Cas-
sen-Institute scheinen aber überhaupt die mit ihrer
Errichtung verbundene größere Tendenz gänzlich zu
verkennen und anzunehmen, daß der mecklenburgische
HauSwirth in den Domainen stets auf derselben
Stufe stehen bleiben werde und solle, worauf er sich
heutigen Tages befindet; denn widrigenfalls würden
diese Männer die Vortheile mehr in Anschlag brin-
gen, welcheeine passendeEinschränkung der innern
Wirthschaft, die belohnendeVerminderung überflüffl-
ger Dienstleute und Pferde unfehlbar erzeugenmüs-

24 >:i
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scn. Die letzterennamentlich, welche in den meh-

resten Dörfern noch nicht auf den Stall genommen

werden und demRindvieh die nöthigeWeide sosehr

schmälern, bilden einen wahren Krebs der Bauer-

Wirthschaften, zumal da die Qualität unter der

Quantität dieser Thiere leidet. Das Land-Gestüt

hat freilich zur Verbesserungder bauerlichenPferde¬

zucht schonungemeinwohlthätigbeigetragen; es wird

aber noch immer nicht eifrig genug benutzt, obgleich

der pecuniäreGewinn dabei demGemeinnützigenmit

Recht gänzlichaufgeopfertworden ist. - Der Grund

dieses Nebels liegt ebenfalls vorzüglichdarin, daß

der unverständigeBauer sichvon der schlechtenMasse

nicht trennen kann und stets mehr Pferde halten zu

müssenglaubt, als er bedarf. Daher abstrahirt er von

der Qualität und strebt nur nach der Quantität,

macht von dem eigenthümlichenHengste aus schlech-

ter Race Gebrauch, um einige Gulden zu sparen,

und opfert die Goldstückeauf, welcheedle Füllen

ihm zuführen würden. — Die Einschränkungder

Quantität muß zuerst auf die Erhöhung der Quali-

tät einwirken, damit nur die vorzüglichstenunter den

Mutter-Stuten aufbewahrt bleiben. Ohne die Aus-

Hebungder lästigen und hinderlichenVerpflichtungen

des Spanndienstes läßt sich aber an keineBesserung

alter Vorurtheile denken und eben so wenig eine

energischeVerfügung dagegen treffen.

Eine ganz vorzüglicheBerücksichtigungbei der

Feststellungder Aversions-Summe verdienen indes-

sen solcheHüfner, deren Ländereienschlecht, ausge¬
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dehnt und zum Theil sehr entfernt vom Dorfe oder
des Bodens wegen besonders schwer zu beackern
sind, so daß sie, durch diese nachtheiligenUmstände
in der Einschränkung ihrer Anspannung gehemmt,
nur geringe Vortheile von der Aufhebung des Ex-
tradienstes ziehen können. Ebenfalls möchte die
MöglichkeitoderUnmöglichkeiteines nennenswerthen
Verdienstes durch Lohnfuhrenbei jener Bestimmung
zu beachtenseyn, da in allen mecklenburgischenDo-
manial-Aemtern, wo Fuhr-Cassen eingeführt wor-
den sind, die Fuhr-Bedürfnisse durch Accord oder
Nirms-Licitation herbeigeschafftwerdenmüssen. Da
nun die Concurrenzdazu freiwillig ist, kann jeder
Hauswirth darauf reflectiren, je nachdem seine
Wirthschafts - Verhältnisse es ihm erlauben, und
dergestalt das Aversions-Quantum ganz oder theil-
weisewieder verdienen. Solchen Dorfschaftenaber,
welche von den Ladungs- oder AbladnngS-Plätzen
zu entfernt liegen, ist natürlich eine solcheHülfe
versperrt, welche, da sie mit dem eigentlichen, für
Moralität und Wohlstand des Landvolksgleichver-
VerblichenFracht fahren überall nicht zu verwech-
seln ist, vollkommengerechtfertigtwerden kann. —
Diese Berücksichtigungensind bei der gänzlichenAb-
nähme der Natural-Dienste von den künftigenErb-
pacht-Hufen gewiß sehr nothwendigund heilsam.

Sechstens muß bei einer allgemeinenVererb-
PachtungderBauer-Husen darübereinelandesherrliche
Bestimmung erfolgen: wie es mit der Gehöftö-Erb-
folge gehaltenwerden soll und wie hoch das Erb¬
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zins-GeHöst dem antretenden Wirch vom Testator
oder auch bei der Erbtheilung angerechnetwerden
darf; eine für die Erhaltung des alten Bauerstam-
meS höchstwichtige Entscheidung.

Es ist nichtzu vergessen,daß seituralter Zeit das
Majorat bei der Gehöftsfolgeaufrechterhalten wurde
und, falls keine Söhne vorhanden waren, auf die
Töchter überging. Daher möchtender jetzt lebende
älteste Sohn oder eventualiter die älteste Tochter
für ihre Person sogar noch ein jus quaesitum sol-
cherhalbin Anspruchzu nehmenhaben. Die Schat-
tenseitendes Majorats sind freilichnicht zu verken-
nen, indem, abgesehenvon der daraus hervorge-
henden Benachtheiligung der übrigen Kinder des-
selben Vaters, das Gehöft auf solcheWeise mit-
unter demjenigenzu Theil wird, der sich am we-
nigsten zum Hauöwirth eignet; aber eben so wenig
laßt sichder Nutzen des bäuerlichenMajorats leug-
nen, welchessogar in moralischerHinsicht vortheil-
hast wirkt. Wenn wir schon in gebildetenFami-
lien das Mein und Dein nur zu oft zum Gegen-
stände eines bittern und bleibendenHaders oder
Hasses werden sehen; wenn schon dort der Neid
eine so große Rolle spielt: was sollenwir von dem
rohen Bauerstande darüber erwarten? Der Wunsch,
den väterlichen Erbsitz zu erhalten, ist bei allen
Kindern, zumal bei Söhnen, gleich lebhaft und
verzeihlich. Wird nach der bisherigenEinrichtung
der Ausspruchdarüber der Natur, dem Zufall der
Erstgeburt überlassen, so liegt darin eine höhere
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Fügung. Von früherJugend an machendie junge-

ren Geschwistersichdamit vertraut, ohne den ölte-

ren vom GeschickbegünstigtenBruder solcherhalban-

zuseinden, während dieser sichnun ganz der Land-

wirthschaft und dem Gehöfte widmet. Soll aber

der Vater entscheiden, so komint, die philosophi-
schenVertheidiger der Menschenrechtemögen sagen
was sie wollen, zugleichein noch zarteres Gesühl

in Berührung: denn die vaterlicheWahl des Ge-
Höfts-Nachfolgerswird den übrigen Kindern nicht

nur als eine pecuniaireBegünstigung, sondernauch
neben dieser als Thermometerder väterlichenLiebe

erscheinen. Sind daher keine dringendenVeranlas-
sungenvorhanden, so wird da, wo keinMajorat ein-

geführt worden ist, der zärtlicheVater sich fast im-

mer seines Ausspruchsbegeben. Dann sowohl, als

wenn der Tod den Vater unerwartet abruft, wer-

den häufig Uneinigkeiten und Proceffe die Folge

seyn; selbst das Looöwird nur ein unvollkommener
Mittelsmann werden; oder das Gehöft kommt durch
Verkauf von der Familie ab und geht in fremde
Hände über. Dasselbeist auch der Fall, wenn das

Gehöft vom Testator zu Gunsten der vom Gehöfte
ausgeschlossenenKinder willkürlichmit Schulden be-
lastet oder bei der Erbschaftötheilnng zu jedem
Preise, den man für gut halt, eingesetztwerden

darf; denn auch dann werden besondersglückliche

Umstände dazu gehören, um den alten Gehöftsbe-

sih zu behaupten. Diese Wege führen dahin, den
alten Bauerstamm allmälig ganz von den Gehöften
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zu vertreiben; während es doch wünschenswerth
bleibt, den verständigen, achtbarenTheil desselben,
der bei einer fleißigen, einfachenLebensweiseans-
wächst, möglichstzu bewahren und emporzuheben.
— Desungeachtet würde es dem Verkehr mit den
Erbzins - Gehöften wahrscheinlichschaden und den
Werth derselben beim Meistbietendenoder andern
Verkauf heruntersetzen,wenn man ihnen das Ma¬
jorat gradezu anheften wollte. Auch sollenes keine
Fidei-Commiß-Stiftungen werden. Das hier vor-
geschlageneMajorat im Geiste der bisherigen bäuer-
liehen Erbfolge soll vielmehr nur dazu dienen, die-
jenigen gegenwärtig im Gehöfts-Besitz befindlichen
Familien, welche fleißig und verständig sind, mög-
liehstin demselbenzu erhalten und überhaupt einem
überhandnehmendenWechsel der Erbzinö- Gehöfts-
Besitzer, der wohl nur sehr einseitigeund scheinbare
Vortheile mit sichbringen kann, nach Kräften vor»
zubeugen.

Darum gestehe man dem jetzt lebenden Ge-
Höfts-Erben auch auf den Fall der Vererbpachtung
das Majorats-Recht zu und lasse dieses bedingt
auch für die Zukunft fortdauern. Für die jetzt in
Erbzinö-Rechte tretendenBauer-Familien unter der
Bedingung: daß der älteste Sohn sichausschließlich
der Landwirthschaftwidme, daß er zum Gehöfts-
wirth von der vorgesetztenBehörde fähig erkannt
werde, daß er sich der bürgerlichenRechte nicht
verlustig gemachtund von seinemVater nicht rechts-
gültig enterbt worden sey. Die anwendlichenRe-
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curse müssen, möglichstvereinfacht, reservirt wer-
den. Will jedoch nach dem ersten Erbfalle der
Erbzinsmann daS Gehöft verkaufen, so darf der äl-
teste Sohn sich dem nicht widersetzen. Der jetzige
ersteGehöfts-Erbewürde dagegenseine Zustimmung
geben muffen. Für künftige Cessionarien eines
Erbzins-Contracts bedarf es nur der Bestimmung,
daß der ältesteSohn, eventaaliter die ältesteToch¬
ter, Majorats-Rechte auf den Fall erhalten sollen,
wenn der Vater alz intestato mit Tode abgehen
würde. Widrigenfalls hat ein solcher Erbpachter
freie Disposition über die Erbfolge seiner Kinder
in das Gehöft. Ist künftig keine Defcendenzvor-
Händen,sodarf der Erbzinsmanndas Gehöft mit dem
Erbzins-Contracteungehindertvermachen. Auf solche
Weise wird die Dispositions-Freiheit der Erbzius-
männer auf den Bauer-Gehöften nicht weiter be-
schränktwerden, als das allgemeineBeste es erfordert.

Wichtiger aber noch wie jene Bestimmung
über die Erbfolge ist diejenige, daß das Gehöft
dem Gehöfts-Erben nur zu dem taxirten Werths
der Gebäude und herrschaftlichenHofwehre vom
Testator oder bei der Erbfchaftstheilungangerechnet
werden darf; denn widrigenfallswürden die mehre-
sten Erbzinöstellenvon Hand in Hand gehen.
Sind noch mehrereSchulden wie jene intabulirten
Tax-Summen von dem Erblasser contrahirt wor-
den, so muß das Allodium zuvörderstzu ihrer Dek-
kung dienen, und nur so weit, wie dieses nicht
ausreicht, könnensie dem Gehöfts-Erben aufgebür¬
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det werden. Ist nur ein sehr unbedeutendesAllo¬

dium oder vielleichtgar keinesvorhanden, so müssen

die übrigen Schulden außer dem noch nicht abge-

tragenen Taxwerthe der Gebäude u. s. w. freilich

vom Gehöft - Erben mitübernommenwerden, falls

er sichzum Antritt bereit erklart. Dann aber möch-

ten die jüngeren Geschwistermit der gegenwärtig

dorfüblichenbäuerlichenAbfindungvomGehöfte nach

Verhältniß der Umstände zufrieden zu seyn, voll-

kommene Ursache, wenigstens nur darauf An-

spruch zu inachen haben. Jeder aus den eigenen

Mitteln des Erblassers abgetrageneTheil der inta-

bulirten Taxen kommt dagegen zum Allodio. Diese
Bestimmungen sind nicht nur mit der Billigkeit ver-

träglich, sondernzur möglichstenErhaltung des alten
Bauerstammes auf den Erbzins-Gehöften dringend

nothwendig; denn darf da6 Gehöft zu Gunsten der

von demselbenausgeschlossenenoder darauf verzich-
tenden Erben willkürlickbelastet werden, so kann

man die Folgen voraussehen. Die lehtre Bestim-
mung würde daher nicht nur auf die Defcendenzdes
ersten Erbzinsmannes, sondern überhaupt anwend-
bar und heilsam seyn.

Seiten - Verwandte der zuerst in Erbzins-
Rechte tretenden Gehöfts-Familie würden eventua-
liter in bisheriger Ordnung, aber, wie schon vorge-

schlagenworden, nur unter Bedingung einersofortigen
Ausbezahlungder in das Hypothekenbucheingetragenen
Taxen oder des Residui derselben, das Erbzins-Ge-
höfc auf dem Wege der Erbschaftacquiriren können.
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Siebentens. Tritt Insolvenz ein, so nimmt
die hohe großherzoglicheKammer, wie bisher, das
Erbzins - Gehöft und, wenn sie noch nicht abge-
löst worden ist, auch die verzeichneteherrschaftliche
Hoswehr ohne gerichtlicheEinmischungzurück, ver-
kauft solchein Grundlage des ursprünglichenErb-
zins-Contractö meistbietend, nimmt das Residuum
der Gebäude- und Hofwehr- Taxen, so wie den
Kanon des letzten Jahres, soweit solcher restirt,
von dem Erbstands-Geldeoder Kauf-?retio vorweg
und liefert den Ueberfchußnach Abzug der Licita-
tions-Kosten an die Concurs-Masse adAetiva aus.

Achtens. Eben so wird verfahren, wenn der
Erbzinsmann durch einen Rückstand von drei
Quartal-Raten des Kanons die Exmissionverwirkt
haben sollte. Dieses geschahauch bisher.

Neuntens. Parzellirungen eines Erbzins-
Gehöfts finden auch künftig, und zwar bei Strafe
der Nichtigkeit, ebenso wenigstatt, wiemehrereBe-
scher desselbenErbzins-Gehöfts zugelassenwerden.

Zehntens. Die Gebäude, welche zu den
in Erbzins gegebenenLändereien gehören, mithin
das eigentlicheGehöft, dürfen nie von der Hufe
getrennt und für sichverkauft werden.

Elstens. Die hohe großherzoglicheKammer
reservirt sich das Verkaufs-Recht und erklärt sich
darüber binnen 2 Monaten nach Einreichung deö
Original-Kauf- und Cefsions-Contracts.

Zwölftens. Das Laudemium bestehtin bis¬
heriger Art fvrt.



380

Diese zwölf th eilweise schon üblichenVe-
dingungen, denen sich die bisher jedem Erbzins-
Contractein den großherzoglichmecklenburgisch-schwe-
rinschen Domainen eingeschaltetenallgemeinenBe-
dingnngen dem Befinden nach anschließenmögen,
scheinenbei dem Uebergange der sammtlichenDo-
manial - Hauswirthe zu Erbzinsmannern anwend-
bar zu seyn. Ja es will uns bedünken, als ob
nur unter solchenHauptbedingungenund vermittelst
einer solchenGrundlage eine allgemeineVererbpach-
tung dort möglichzu machen sey. Doch noch ein
Bedenken drangt sichuns auf. Es ist das folgende.

Ein Theil der Dorfs-Feldmarken in den groß-
herzoglichenDomainen ist noch nicht in neuerer Art
regulirt, ein anderer Theil derselben nicht separirt,
noch ein anderer Theil nur partiell verkoppeltwor-
den. Alle diese Feldmarken befindensich gegenwar-
tig noch ganz oder theilweisein Communion-Wirth-
schaff. Einige derselbensind sogar deshalb in Ak-
ker- Schlagen und nicht in rein getrennte Hufen
oderKoppeln eingetheiltworden, weil man diebeiden
zuleht genannten Eintheilungen für völlig unzulässig
hielt. Ob dem allenthalben so sey, wollenwir da-
hin gestellt seyn lassen. So viel ist gewiß, daß
nicht eine jede Dorfs-Feldmark eine reine Hufen-
Separation zulaßt. Dagegen dürfte wohl unzwei-
felhaft eine Koppel-Eintheilung überall dergestalt
möglichseyn, daß jeder Hauswirth seine abgeson-
derten Antheile an den bessernund schlechter», na-
Heren und entfernteren Dorfs - Ländereien erhalten
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kannte. Erlauben die Localitätennur eineTrennung
der letzterenArt, somuß man sichdamit begnügen,so
sehr auch eine vollständigeHufen-Separation vorzu-
ziehen ist, denn jeglicheGemeinschafthat bei dem
Erbzins - Besitze zu entschiedeneNachtheile, als
daß nicht für deren möglichsteAufhebung kraftig
gesorgt werden müßte. Nur die Pedanterie stellt
bei der Eintheilung in Koppeln in Landern, wo
ähnliche bäuerlicheund landwirthfchaftlicheVerhält-
nissewie in Mecklenburgobwalten, nnübersteig-
liche Hindernisse und Schwierigkeiten entgegen.
Ausgleich«ngSmittelunter den Hauswirthen wird es
allenthalben geben. Es ist keineswegsnothwendig,
daß ein jeder Hüfner, der Erbpächter wird, von
jeder Sorte des Erdreichs der Feldmark sein Theil-
chen erhalten muß, daß jeder dieselbePachtsumme
(Kanon) zahle. Von solchenengen Ansichten, die
in die bäuerischenIdeen eingehen,statt diesezu be-
richtigen, stammeneben jene Koppelchenher, deren
verderblicheFolgen schon geschildertworden sind.
Wird das entgegengesetzteVerfahren hier oder dort
auch anfangs einige Unzufriedenheiterregen, so ist
diese ja bei allen Feld - Regulirungen schonherge-
bracht, zugleichaber die Erfahrung gewonnenwor-
den, daß solcheLeute zuletzt das Bessere einsehen
lernen und selbstdasjenigepreisen,wogegensie frü-
Herhinlebhaft protestirten. Daher ist es ein Glück,
wenn dergleichenunverständigeProtestationen nicht
von erworbenenRechten unterstütztwerden und alfo
auch nicht beachtetzu werden brauchen. Nur in
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sehr wenigen Fällen wird selbst eine th eil weise
Communion für die in erbpächterischeVerhältnisse
übergehendenHauswirthe unabwendbar seyn. Nur
der Anfang der neuen Wirthschaft wird solchehier
oder dort vorläufig erheischen. Eine völligeCommu-
njon-Wirthschaftist in Erbzins-Dörfern überall
nicht zu rechtfertigenund zu unpassend, als daß sie
ohnediedringendstenMotive zugelassenwerdendürfte.

Desungeachtet ist nicht zu leugnen, daß die
Weidebedürfnissemitunter einer sofort vorzunehmen-
den totalen Verkoppelung entgegentreten, ja sogar
eine bedeutendeNebenweidefür immer zu,erheischen
scheinen. Dieses Hinderniß pflegtindessennur äugen-
blicklichstörend zu seyn. Eine passendeVermin-
derung der Pferde und des Viehstapels, welchefast
allen Domanial-Hauöwirthen dringend zu empfehlen
seyn möchte, kann das vorhandeneBedürfniß schon
bedeutendverringern. Hält man jedoch die Zeit
des Eintritts in eine neue Feldwirthschaft, wo man
der Arbeits - Pferde und des Düngers vorzüglich
bedarf, nicht für zweckmäßigdazu; glaubt man an
keinenhinreichendenErfaß derQuantität dieserThiere
durch erhöhteQualität und bessereFütterung, genügt
vielleichtauch dieses Hülfsmittel allein wirklichnoch
nicht, so begnügeman sich fürs erste mit der Ein-
theilung der ersten und nächsten Koppelreihenund
lasse den Rest des Ackers während der ersten drei
Jahre oder während der erstenStellungs-Zeit oder
Roulance noch in Schlägen und Communion; aber
auch nicht langer. Man lasse allenfalls den Haus-
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leutcn, wennsieErbpachterwerden, dieihnenso wer-

kheNachtkoppelnocheinigeJahre in unveränderterGe-
sialt, veranschlageaber dieselbesofortals Ackerund
bestimmegenaudieHäupterzahl, welchejederJnteres-
sent auf dieseNebenweidejagen darf, nachrichtigem
Verhaltnisse und mit Ausschlußder Pferde. Dann

wird das Hebetso groß nichtwerdenund für denver-
ständiger»ErbzinSmannzu tragen feyn. Im Allge¬
meinenkannübrigenswohlnichtbestrittenwerden,daß
eine gute Nebenweideallemal als AckeroderWiese

ganz andereDiensteleistenwird, währendeineschlechte
Nebenweide, zumal wenn sie stark bejagt wird, fast
ohne Nutzen ist.

Ungeachtetnun eineVerkoppelung, bis auf we-
nige Ausnahmen, mit Umfichtfast überall durchzu-
führen und die für Erbpächter so notwendige Se¬
paration dergestaltzu bewerkstelligenseyn wird, so
ist dennochder Fall denkbar, daß eine Dorss-Feld-
mark nicht nur eine höchstungünstigeLage, sondern
auchganz odergrößtentheilsso sehr schlechtenAcker,
so geringfügigeund elende Wiesen enthalten kann,
daß dieSchlag-Weide möglichstzu conserviren,nütz-
liche Folgen einer Verkoppelungim Großen wenig-
stetig unerreichbarund die Kosten der letzterenals
fruchtlos zu vermeidenseyn möchten. Vielleicht ist
derSandboden sogar so sehr lose und flugartig, daß
jeder Kegelgrabenbald ein Spiel des Windes oder
dem Einbruch nahe und an Buschpflanzungenauf
den Wällen gar nicht zu denken seyn würde. In
einem solchenFalle nun läßt sichmit Bestimmtheit
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absehen, daß es auf dieserFeldmark zu ewigenZei-
ten bei der Wirthschaft in Acker-Schlagen bleiben
müsse, wenn dort überhaupt geackertund ein solches
Terrain nicht dienlicherder genügsamenFöhre aus-
schließlichzugewiesenwerden soll. Weiß man aber
mit den auf dieser unfreundlichenScholle angesiedel-
ten Hüfnern nicht zu bleiben, können sie nicht ver-
seht werden, so ist es am besten, auf jede Separa-
tion zu verzichten, jene traurigen Landereienrecht
genan zu untersuchen,dem bessernTheile des Ackers
eine passendeSchlagordnung zu geben und die in
den Schlagen abgetheiltenAckerstückenach alter Art
unter die Gehöftsbauern zu distribuiren. Dieser
Fall möchteaber auch der einzigeseyn, wo dieBei-
beHaltungder Communion bei der Einführung erb-
pächterischerVerhältnisse gerechtfertigtwerden kann.
Wenn man solchenHüfnern ihre Gehöfts-Gebäude
auchumsonstverleihenmüßte, sowürdewahrlichnichts
dabeiverlorenseyn. Von selbstverstehtsichübrigens,
daß einesehrmildeVeranschlagungdesKanons mit be-
sondererBerücksichtigungjenernachtheiligenWirthschaft
nicht fehlendürfte; denn derjenige, welchervoneiner
solchenDorfs-Feldmarkwenigstenseinengeringenjähr-
lichenUeberfchußhat, ist schonsehrglücklichzu preisen.

Will man übrigens Dorfs-Feldmarken jener
Gattung von der Vererbpachtuug ganz ausschließen,
so ist es rücksichtlichderHüfner eben so wohlgethan.
Der obige Vorschlag hat nur andeuten sollen, daß
Schwierigkeitenauf irgend eine Art immer zu über-
winden sind, wenn man ernsten Willen hegt. Nur
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müssen bei einer allgemeinenOperation die kleinen
Ansiedelungennicht ganz vergessenund zu ihrenGun-sten passendeReservate bei den neuen Regulirungen
vor Ertheilung der erbpächterischenRechte projectirt
werden. Doch nie mögeman vergessen,diesenBüd-nereien die gehörigeGröße zu geben, je nachdemdie' Localitaten, worunter wir dieBeschaffenheitdes Bo-denö, die mehr oder'minder günstigeNahe der Com-petenz an Ländereienund die Erwerbs-Verhältnisse
der Gegend verstehen, es erfordern. So nur kön-nen an der rechtenStelle Garten- oder Acker-Büd-ner entstehen,die sehr von einanderzu unterscheiden
sind. Alle nichtmit dieserBerücksichtigungprojectirte
Anlagen jener Gattung sind oft von höchstVerderb-
lichen Folgen und werden nur zu leicht Wespen-
nester. — Daß ferner mancheCautel durch einzelne
Eigenthümlichkeitender Gegend, durch Verhaltnisse
der verschiedenenFeldmarkenund durchbesondereBe-rührungspunctehinsichtlichder Grenzen, des Wasser-Gefälls, der Strom-Verhältnisse, der Landstraßen,
der Servituten, der Regalien u. f. w. nothwendig
werdenwird, ist vorauszusehen,und die genaue Er-wägung und AnwendungdieserSicherungsmittel beieiner allgemeinenVererbpachtungnichtzu bezweifeln.

Wir glauben nun alleBedenklichkeiten,bis aufdie wegen der Kosten, beseitigtzu haben. Diesesind indessenein zu wichtiger Gegenstand, um siezu übergehen. Es ist nicht zu bestreiten, daß sehrvieleDorfs-Feldmarken vor Ausführung der befrag-lichenOperation in denDomainen nochregulierwer-
25
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dm müssen; und daß dazu ein nicht unbedeutender

Geldaufwanderforderlichseynwird, weißjederUnter-

richtete. Man kann es sich freilich, wie in einigen

deutschenStaaten geschehenist, sehr bequemmachen,

wenn man die Felder in ihrer bisherigen Cinthei-

lung liegen laßt und den in Erbpacht übergehenden

Hüfnern die Separation nach ihrem Belieben und

auf eigene Kosten freistellt. Das ist aber nicht

wohlgethan. Der größere Theil der Gehöftsbauern

ist zu unverstandig, einseitigund neidisch, als daß

eine schnelleVereinbarung, eine vernünftige, fried-

fertige Auseinandersetzungunter sich, weniger aber

noch eine zweckmäßige,regelrechteVerkeilung und

Absonderung der Ländereienvon ihnen zu erwarten

seyn sollte. Der Wohlstand einer so zahlreichen

Classe der Staatsbürger und die mit einer richtigen

und passendengeometrischenFeld-Eintheilung genau

zusammenhangendeEinwirkung auf das Fortkommen

derErbzinsleutesinddagegensoernste,staatswirthschaft-

licheRücksichten,daß sie wohl einigeOpfer verdienen.

Eine ansehnlicheZahl der Dorfs-Feldmarken

in den großherzoglichMecklenburg- Schwerinschen

Domainen ist bereits nach neueren Kammer-Grund-

sahen eingetheilt worden. Da wo eine vollständige

Hufen-Separation, oder, der Abweichungenund

ungünstigenLageder Feldmark wegen, nur eine to-

tale VerkoppelungStatt fand, wird der Cautelenund

Bonitirung halber lediglicheine Revision nothwendig

seyn. Fand eine partielle VerkoppelungStatt, so

bedarf es nur noch einer Koppel-Eintheilung des in



Schlagen gebliebenenAckers. Hierbei wird bemerkt,
daß, wenngleich schlechteBeschaffenheit oder Ent-
fermmg der zu den letzteren bestimmt gewordenen
Landereienjene Procedur motivirten, doch mit der
Zeit die Verkoppelnngsich auf solchenvorläufig aus-
geschlossenenTheil des Ackers ebenfalls würde haben
erstreckenmüssen, weil die Erfahrung leider besta-
tigt, daß der Bauer seinen Dung nur den privati-
ven Koppeln zuführt, weshalb denn jene Commu-
nion-Schlage, zumal da, wo kein Dorfs-Schäfer
beibehaltenworden ist und auch die klaglichsteBe-
pferchungwegfallt, bald kaum dieEinsaat wiedergeben.
Durch die Vollendung derVerkoppelungwürde an sol-
chenStellen also nur einKostenaufwanderregt werden,
der auchohnedieEinleitungerbpächterischerVerhältnisse
zu seinerZeit nicht hätte umgangen werden können.

Vorzüglich also sind nnr diejenigenFeldmarken
der Kosten wegen hier zu berücksichtigen,welchenoch
in Stücken, in drei Feldern, oder, ohne irgend eine
regelmäßige Eintheilung und Saatenfolge, von den
Hausleuten in Communionbewirthfchaftetwerdenund
daher nach beendigtenZeitpacht-Contracten unter al-
len Umständen neu regulirt werden müssen. Darf
man nun wohl annehmen, daß binnen 14 Jahren
diese sammclichenRegulirungen an die Reihe gekom-
men seyn werden, da den Dorffchaften principmäßig
nur zwei Roulancen in den Pacht-Versicherungen
zugestandenwerden, sowürde das zu bringendeOpfer
nur in dem Zinsen-Verluste des zu den verfrüheten
Regulirungs-Kosten aufzubringendenCapitalö beste¬



388

hen. Dazu aber möchte denn doch wohl eine jede

Dorfschaft sich bereit erklären und auchAnstalt tref-

fen können, wenn sie auf diesem Wege so wesent-

licher Vortheile, wie die Erbzins -Rechte für Colo-

nats-Wirthe herbeiführen, theilhaftig werden soll;

und damit würde denn das letzteHinderniß beseitigt

seyn, welches einer so wichtigen Operation entgegen-

stehen dürfte.
Die wohlthätigen Folgen einer so einflußreichen,

allgemeinen Verwandlung der bäuerlichen Verhält-

nisse in den großherzoglich Mecklenburg-Schwerin-

schen Domainen wird erst die Zeit völlig entwickeln.

Der Verständige wird nicht erwarten, daß die näch-

sten Jahre schonWunder hervorbringen werden, und

sich fürs erste damit begnügen, einzelne erfreuliche

Erscheinungen als die Morgenröthe der beabsichtig¬

ten größern Metamorphosezu betrachten. Unter ähn-

lichen Bedingungen wird auch die Ritterschaft sich

wohl unzweifelhaft gern hinsichtlichihrer Gutöbauern

zu einer gleichartigenVerwandlung verstehen. Möge

der Sinn für Gemeinwohl und wechselseitigeBillig-

keit in allen deutschenLändern die Regierungen und

die Regierten beleben! Möge endlich überall, wo

sie noch wüthen mag, die widerliche und bodenlose

Plusmacherei recht bald zu Grabe gehen, und aus

ihrer Asche der Phönix einer gesundenStaatswirth-

schaft, welche nur das große Ganze statt eines klein-

lichenMultiplications-Exempels vor Augen hat, fröh-

lich und segenbringendemporsteigen!



Druckfehler.

Seite 6 Zeile IG von oben lies: sind statt ist.
— 10 — 17 — — — Abmeierungen statt Abmage¬

rungen.
— 1t — 13 — — ist amhäufigsten ausgelassen vor

prozesfirt.
— 47 — 21 — — lies: Oral'Recesse statt Oval-Re°

cesse.
— 66 — 27 — — — eine statt einen.— _ — 28 — — — namenswerthe statt namenS-

werthen.
— 72 — 19 — — — weitlSuftige statt weitläuf-

tigen.— 75 — 3 — — — Brust statt Brüstt.— 111 — 29 — — — würden statt würde.— 135 — 1 — — — den statt des.— 143 — 1 — — — interpunktiren statt interpun-
giren.— 146 — 4 — — fällt dann vor nicht weg.— 147 — 2 — — lies: unmöglich statt nunmöglich.— 200 — 3 — — fallt nicht vor gefahrbringend
weg.— 301 — 19 — —lies: berücksichtigen statt berüchsich-
rigen.— 302 — 20 — — — viele statt vieler.— 345 — 18u.20— — — Nz statt Mb.— 379 — 26 — — — Borkaufs recht statt Verkaufs¬
recht.













C
1

B
1

A
1

C
2

B
2

A
2

B
5

A
5

20
Pa

tc
hR
ef

er
en

cenu
m

be
rson
U

T
T

18
17

16
11

n n 55

Im
ag

eE
ng

in
ee

ri
ngSc

anR
ef

er
en

ceC
ha

rtT
E

26
3Se

ri
al N

o.
. >

—
"—

s—
**

3 -
re

T
o

S*
£»

^
"•

3
er

.
3

<
=

C
T

X
S

S
~

53
"

"r
P

~
o

fc
r>

^5
)

C
T

—
j

--
v

r-
s

"
s

^
~

f—
T

T
v V
O

"2
°

'S
£?

'"
fc

""
L

' I
1

.'1
1.

10
09

03
02

01
C

7
B

7
A

7
C

8
B

S
A

S
C

9
B

9

J3
-.

3
%

5
"

s
"»

Z
.

&
3

=

1?
3'

§
2

»

I
?

3
8.

»"

er
5 ff
-

"2 _
%

>
0

°
O

-
"S

3

-A
S

13
|

&
^

C
O

55 O
"

S?
>

3"

s
<

«p
c1

2'
2.

-3
^

£-
•

-^
rp

o

IC
w

=*
£

%

K
S cr

<
.

c
-S

"
E

3
3

-»
s

(X
>

re
„

«>
:

~3
>

3"
**

3

^
°

©
A

S
s

§
-§

-
"v

53
D

5^

3
3

§
55

55

g,
55

-
53

C
O

5S

~
s*er 55

O
-1

<
-W

v̂

O
m

o
r$ C
O

^
5'

^
-ä

C
T

^
O

^
"O

D
££

>
'

C
o"

—
—

j

gc
£

«
Z

9»
ST

0
3

o i?
Z

.

<
? —

^

I-

H
e

5
J

55 O
C

-

<
#

-

^
sL

53
5=

;
C

T

co
'

ST

o -*
3

-t
3 E
T

5S C
O

55
©

<

th
e

sc
al

e
to

w
ar

ds
do

cu
m

en
t

i

cp <
n>

'
o 55

Z
-3

55
m

55
3

^
"Ä

|
T

O
er

"Ä
-

S
3

SS
'

52

c|
^

3
3*

3-
Z

"S
3

o

3 3? i o O oT
.

H Pr
>

C
O S (J

i
3 o ar
r»

o C
O Sr
»

äf
«

C
O

^8
-

C
P

<
3 55

55
c

s: ^
C

T
s

?

5
^e

'

er
»

s
^

3
o-

A
-

«

.
3

S
2

c.
'

C
T

<
Ä

re
*

2
c*

i
^

}
Q

* *

C
O

cK
.

^
O

Z
C

T
J5 c>

er o
B &

o o

C
T

r-
j

cy C
T

o

3 g c»

o

er J
Ö

«
»

r>
«

T
7

3

n ST

5-
=

55 3 C
S

C
T

O
-

^
o £L

o"

^
S

2

a
S

"

S
^

55
3

"T
T

1
er

©


	Cameralistische Grundsätze, Erfahrungen und Ansichten ... mit besonderem Bezuge auf die großherzoglich Mecklenburg-Schwerinschen Domainen
	[binding]
	[title_page]
	[preface]
	[contents]
	Erster Abschnitt. Zur Belehrung junger Cameralisten in Mecklenburg
	Abriß der Stellung, der Verhältnisse ...
	Praktische Andeutungen für Anfänger im Regulirungs-Fache ...

	Zweiter Abschnitt. Zur Prüfung erfahrener Cameralisten in Mecklenburg
	Betrachtungen über den gegenwärtigen Zustand der Mecklenburgischen Bauer-Wirthschaften ...
	Freimüthige Ansichten über den Nutzen des kleinen Grund-Besitzes ...

	[corrigenda]
	[binding]
	[colour_checker]


